
III. Ergebnisse 

Ursprünglich sollten für den Vergleich der unter den beiden Modellen ent
wickelten Genehmigungspraxis die bei den beiden baden-württembergi
schen LRÄ erhobenen Daten zu einem gemeinsamen Datenkorpus zusam
mengefaßt werden. Im Zuge der Aktenauswertung wurden aber beim LRA-
2 (bei dem aus zugangsbedingten Gründen mit der Datenerhebung begon
nen worden war) und bei dem diesem zugeordneten GAA einige eher als 
atypisch zu betrachtende Randbedingungen sichtbar, bei denen nicht aus
zuschließen ist, daß sie sich auch im Verwaltungsvollzug niedergeschlagen 
haben. 53 Von daher mußte auf eine systematische Berücksichtigung der Be
funde zum LRA-2 verzichtet werden. Diese werden zwar nachfolgend 
ebenfalls ausgewiesen, die Interpretation der Ergebnisse stützt sich aber 
vorrangig auf den Vergleich zwischen LRA-1 und GAA-N. 

1. Verfahrenseinleitung 

1.1. Bekanntheit der behördlichen Zuständigkeit bei den Betreibern 
genehmigungspflichtiger Anlagen und der öffentlichen Verwaltung 

Aus der rechtlichen Konstruktion, die Errichtung und Betrieb bestimmter 
Anlagen an eine behördliche Genehmigung bindet, folgt die Pflicht des (po
tentiellen) Betreibers einer solchen Anlage, rechtzeitig, d.h. vor deren Er
richtung oder »wesentlicher« Änderung, um eine entsprechende Genehmi
gung nachzusuchen (auf die er bei Erfüllung der gesetzlichen Vorausset-

53 Auf die Zuständigkeit nur eines einzigen Sachbearbeiters für die Genehmigungs
verfahren beim LRA-2 und den damit korrespondierenden vergleichsweise kleinen 
regionalen Zuständigkeitsbereich dieses Amts wurde bereits hingewiesen (Kap. II, 
Ziff. 4.1). Hinzu kommt als weitere Besonderheit eine aus gemeinsamen Ausbil
dungszeiten herrührende persönliche Vertrautheit dieses Sachbearbeiters mit einem 
Großteil der Kollegen des zugehörigen GAA-2, wobei die räumliche Nähe der bei
den Behörden Häufigkeit und Unmittelbarkeit der wechselseitigen Kontakte zusätz
lich begünstigt. Das zur Entlastung des bislang zuständigen Amts (erst kurz vor Be
ginn des Untersuchungszeitraums) neugegründete GAA-2 zeichnet sich zudem 
(ebenfalls) durch einen vergleichsweise kleineren Zuschnitt im Hinblick auf den re
gionalen Zuständigkeitsbereich und den Personalbestand aus. Schließlich leitete 
beim LRA-2 das Amt für Umweltschutz ein Nicht-Jurist, während es wohl eher der 
(ungeschriebenen) Regel der Stellenbesetzung in der öffentlichen Verwaltung ent
sprechen dürfte, eine solche Position einem Juristen zu übertragen (wie dies beim 
LRA-1 auch der Fall war). 
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zungen einen Anspruch hat). Ungenehmigtes Errichten, Betreiben oder we
sentliches Ändern solcher Anlagen ist grundsätzlich rechtswidrig. 54 

Die baden-württembergische» Verteilung« der Genehmigungszuständig
keit auf die untere Verwaltungsebene der Landkreise und kreisfreien Städte 
sollte insbesondere eine größere »Bürgernähe« der Verwaltung gewährlei
sten. 55 Ein solcher Effekt müßte sich jedoch längerfristig u.a. auch in einer 
besseren Kenntnis des Bürgers, zumal auch des gewerbetreibenden, über 
die in seinen Angelegenheiten jeweils zuständige behördliche Stelle nieder
schlagen. 

Nimmt man als Indikator für ein solches Wissen die Häufigkeit von »Irr
läufern«, d. h. bei einer nicht-zuständigen Behörde eingegangene Anträge 
auf Genehmigungserteilung, schneidet das (»bügernähere«) LRA-1 mit ei
nem Anteil von 18,6% nicht besser, sondern sogar etwas schlechter ab als 
das (»bürgerfernere«) niedersächsische GAA-N mit einem Anteil von 
12,1 %. Fast ausnahmslos waren die entsprechenden Genehmigungsgesu
che an die Baubehörde adressiert. Offenbar ist in jenen Fällen der Antrag
steller davon ausgegangen, es genüge eine (einfache) Baugenehmigung 
statt der tatsächlich benötigten und voraussetzungsvolleren (zudem auch 
teuereren) immissionsschutzrechtlichen Genehmigung. 56 Diese Anteile re
präsentieren allerdings nur die entdeckten »Irrläufer«. Offen bleibt daher 
die Frage nach dem Vorkommen bzw. der Häufigkeit nicht entdeckter Fälle, 
in denen eine Baugenehmigung erteilt wurde, obwohl das beantragte Vor
haben ein immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren erfordert 
hätte (»Dunkelziffer«). Ein erster Anhaltspunkt für das mögliche Ausmaß 
läßt sich den unterschiedlichen Wegen entnehmen, die bei den beiden Be
hörden zur Entdeckung führten. In Niedersachsen leitet die Baubehörde ein 
entsprechendes Baugenehmigungsverfahren ein und fordert im Rahmen der 
Fachbehördenbeteiligung das GAA-N zur Stellungnahme auf, das dann an 
Hand der Antragsunterlagen ggf. das Erfordernis einer immissionsschutz
rechtlichen Genehmigung feststellt. Hält das verfahrensleitende Bauamt 
eine Beteiligung des GAA (als Fachbehörde) für nicht geboten, bleiben 
mögliche »Irrläufer« unentdeckt. Demgegenüber legt das Bauamt des 
Landkreises Anträge, bei denen es eine potentielle immissionsschutzrecht-

54 Die Rechtswidrigkeit erfüllt mindestens den Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit 
i. S. d. OWiG, vielfach auch zusätzlich einen Straftatbestand i. S. d. StGB. In diesen 
Fällen »soll« die zuständige (Genehmigungs-) Behörde nach § 20 Abs. 2 BlmSchG 
Stillegung oder Beseitigung anordnen, sie »hat« es tun, »wenn die Allgemeinheit 
oder die Nachbarschaft nicht auf andere Weise ausreichend geschützt werden kann.« 

55 Vgl. oben Anm. 27. 
56 Für die Unkenntnis über die Genehmigungsbedürftigkeit solcher Vorhaben spricht 

auch, daß diese Anträge bei allen drei Genehmigungsbehörden überproportional 
häufig Neu- und nicht Änderungsgenehmigungen betreffen. Ein Zusammenhang mit 
der Unternehmensgröße, etwa in dem Sinne, daß kleinere Firmen weniger mit dem 
Umweltschutzrecht vertraut sind als größere, ist dagegen nicht nachzuweisen. 
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liehe Genehmigungsbedürftigkeit sieht, vor Einleitung eines Baugenehmi
gungsverfahrens zur entsprechenden Prüfung der (im selben Haus angesie
delten) Immissionsschutzbehörde vor, das diese Frage dann (wie bei den di
rekt bei ihr eingegangenen Anträgen in der Regel auch) in Rücksprache mit 
dem GAA klärt. 57 An diesen Unterschied der Entdeckungswege läßt sich 
die Vermutung anknüpfen, daß die baden-württembergische Integration der 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbehörde in die allgemeine 
Verwaltung einer Blickverengung der einzelnen Fachbehörden auf die je ei
genen Belange gegenzusteuern geeignet ist, während die niedersächsische 
Auslagerung fachbehördlichen Sichtbegrenzungen (im Hinblick auf den 
Immissionsschutz) eher Vorschub zu leisten scheint. Als »bürgernäher« 
könnte man die baden-württembergische Verwaltungsorganisation insofern 
betrachten, als eine frühzeitige Prüfung der im konkreten Fall gegebenen 
fachlich-rechtlichen Zuständigkeit die Anzahl innerbehördlicher »Durch
laufstationen« von Anträgen auf das erforderliche Maß begrenzt und inso
weit die Verfahrensdauer bis zur Genehmigungserteilung verkürzt. 

Das baden-württembergische Organisationsmodell könnte im übrigen 
auch eine größere »Bürgernähe«, freilich in einem anderen als dem offiziell 
genannten Sinne, ungewollt begünstigen. Beim LRA-1 wie auch beim 
LRA-2 fand jeweils ein Fünftel der Verfahren (20,9% bzw. 20,8%) unter 
Beteiligung des zuständigen Dezernenten 58 - und zugleich Ersten Landes
beamten und in dieser Funktion zusätzlich auch Stellvertreter des Landrats 
- statt (vgl. oben Kap. II, Ziff. 4.1, Tab. 2.3). Seine Mitwirkung diente aus
nahmslos dazu, das beantragte Vorhaben überhaupt bzw. gemäß der betrieb
lichen Planung zu ermöglichen (was auch erreicht wurde). 59 In der Mehr
zahl der Fälle hatte der Antragsteller um entsprechende Unterstützung beim 
Dezernenten (im Einzelfall auch beim Landrat als Behördenleiter) nachge
sucht unter Hinweis auf eine die (mittelständische) Wirtschaft schädigende 
»Genehmigungsverhinderungspraxis« der beteiligten Behörden, die der 
vom Landkreis proklamierten Wirtschaftsförderung zuwiderlaufe. Für die 
niedersächsischen Genehmigungsverfahren ist ein entsprechendes kommu
nalpolitisch motiviertes »Engagement« höherer Stellen (bezogen auf die 
Entscheidungen der beteiligten Behörden) in den Akten nicht dokumen
tiert. Das schließt natürlich nicht aus, daß ein solches Verhalten im Einzel
fall gleichwohl praktiziert wird. Möglich ist aber auch, daß im niedersäch
sischen Modell der Antragsteller auf einen solchen, für alle Beteiligten 
(zeit-) aufwendigen Weg zur Durchsetzung seiner Genehmigungsinteressen 

57 In Zahlen: Während das LRA-1 die Mehrheit der »Irrläufer« vor Verfahrensbeginn 
von der unzuständigen Behörde erhielt, war das beim GAA-N lediglich einmal der 
Fall. 

58 Dessen Dezernat umfaßt in beiden LRÄ neben dem Amt für Umweltschutz auch das 
Baurechtsamt und die Kommunalaufsicht. 

59 Vgl. hierzu auch unten Ziff. 3.1.2. 
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nicht angewiesen ist. Darauf wird weiter unten zurückzukommen sein (Ziff. 
3.1.4). 

1.2. Verfahrensauslösender Anlaß 

Wie erwähnt, liegt nach dem Gesetz die Initiative für die Einleitung eines 
Genehmigungsverfahrens für Errichtung bzw. Änderung einer genehmi
gungspflichtigen Anlage formell beim (potentiellen) Betreiber. Diese Ver
teilung der »Antragslast« ist für die Genehmigungsbehörde solange pro
blemlos, wie der Betreiber ein Eigeninteresse an der Genehmigungsertei
lung hat und entsprechend auch von sich aus aktiv wird. Dies trifft in der 
Regel auf die Fälle zu, in denen dem Betreiber die Genehmigungsbedürf
tigkeit der Anlagenerrichtung bzw. -änderung bekannt ist und er mit deren 
(rechtswidriger) Durchführung auch noch nicht begonnen hat. Tatsächlich 
wurde aber nicht einmal die Hälfte aller Genehmigungsverfahren (ohne er
kennbaren Anstoß seitens der Behörden) vom Betreiber initiiert, nämlich 
48,3% beim GAA-N und - noch etwas weniger - 41,9% beim LRA-1, wie 
Tab. 7 (Kategorie a) zeigt. 60 

Der größere Teil der Verfahren wurde mithin beim GAA-N wie beim 
LRA-1 auf Anstoß Dritter auf den Weg gebracht, bei beiden Ämtern vor
rangig von behördlicher Seite (Kategorien b plus c, vgl. dazu auch weiter 
unten). Die restlichen Verfahren kamen durch Nachbarbeschwerden (ver
einzelt auch durch Presse- und Rundfunkinformationen vermittelt) 61 in 
Gang (Kategorie d), wobei im Süden Nachbarbeschwerden etwas stärker 
hervortreten als im Norden. Dieser Unterschied scheint eher auf eine unter
schiedliche »öffentliche Beschwerdekultur« - deren Ausprägung wiederum 
mit der Besiedlungsdichte zusammenhängen könnte - in den beiden Län
dern62 hinzudeuten als unterschiedlichem amtlichen Agieren oder der 
räumlichen »Bürgernähe« der Genehmigungsbehörde zuzurechnen zu 
sein.63 Dafür spricht, daß auch in laufenden Verfahren beim LRA-1 Nach
barn mit sechs Fällen (= 14,0%) öfter gegen anstehende Genehmigungen 

60 Abweichend hier die Verteilung beim LRA-2, was auf den dortigen vergleichsweise 
hohen Anteil an Neugenehmigungen zurückzuführen sein dürfte (vgl. oben Kap. II, 
Ziff. 4.2.4, Tab. 6). 

61 Bei allen drei untersuchten Ämtern jeweils ein Fall. 
62 Vgl. auch die bei LRA-1 und LRA-2 ähnlichen Werte von 14,0% bzw. 12,5%. 
63 Zusätzlich könnte auch die eigens beim baden-württembergischen Umweltministe

rium eingerichtete Beschwerdestelle (»Bürgertelefon«) die nachbarliche Gegen
wehr ermuntert haben. 
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Einwendungen vorbrachten als beim GAA-N mit nur einem Fall(= 1,7%).64 

Hinzu kommt, daß diese Verfahren - von jeweils einer Ausnahme beim 
LRA-1 bzw. LRA-2 abgesehen - nicht identisch sind mit jenen, die durch 
Nachbarbeschwerden in Gang gekommen waren. Diesen war also in der 
Regel erfolgreich abgeholfen worden. Rechnet man die beiden (zeitversetz
ten) Formen der Nachbarbeschwerden zusammen (abzüglich der beiden je
weils als Doppelfall zählenden Ausnahmen), so ergibt sich folgendes Bild: 
Beim LRA-1 haben in 11 (= 25,6%), also in einem Viertel der Verfahren 
Nachbarn Beschwerde geführt, beim GAA-N nur in vier(= 6,9%) Verfah
ren.65 Der Unterschied ist statistisch signifikant. 66 

Tab. 7 
Auslöser der Verfahren 

GAA-N 

a) Betreiberinitiative 28 
48,3% 

b) Genehmigungsbehörde* 14 
24,1% 

c) Sonstige Behörden 13 
22,4% 

d) Nachbarn/ Medien** 3 
5,2% 

Verfahren gesamt*** 
58 

100,0% 

Aus Vergleichsgründen im Süden LRA und zugehöriges GAA. 
Presse, Funk. 

LRA-1 LRA-2 

18 15 
41,9% 62,5% 

9 2 
20,9% 8,3% 

10 4 
23,3% 16,7% 

6 3 
14,0o/o 12,5% 

43 24 
100,1% 100,0% 

Abweichungen von 100,0% durch Rundungen bei den prozentualen Einzelhäufigkeiten. 

Die von Amtsseite ausgelösten Verfahren (Kategorien b plus c) gehen beim 
GAA-N wie beim LRA-1 jeweils in etwa zur Hälfte der Fälle auf ein ent
sprechendes Initiativwerden der Genehmigungsbehörde selbst zurück (Ka
tegorie b), beim LRA-1 regelmäßig- abgesehen von Ausnahmen wie etwa 

64 Beim LRA-2 sind es 8,3% aller Verfahren. - In zwei Fällen (je einer beim LRA-1 
bzw. LRA-2) legten die Einwender gegen die Genehmigungserteilung Widerspruch 
ein, einer davon (LRA-1) mündete in Klageerhebung beim Verwaltungsgericht und 
war bei Abschluß der Erhebung noch nicht entschieden. Im übrigen ist ein spürbarer 
verfahrensverlängernder Effekt der Einwendungen nicht auszumachen. 

65 LRA-2 nimmt mit vier(= 16,7%) Verfahren eine Mittelposition ein. 
66 chi 2 = 6,78 > 6,64, p = 0,01, df = 1. 
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der Durchführung eines ministeriellen Erlasses zur Altanlagensanierung -
nach Hinweisen des ihm hier aus Vergleichsgründen zugeordneten (»sei
nes«) GAA. Die etwa gleichen Anteile der beiden Genehmigungsbehörden 
an entdeckten Fällen eines immissionsschutzrechtlich vorschriftswidrigen 
Anlagenbetriebs (Sanierungsbedarf auf Grund verschärfter Emissions
bzw. Immissionsgrenzwerte, ungenehmigt durchgeführte wesentliche An
lagenänderungen u.ä.) deuten darauf hin, daß das formell nur als Fachbe
hörde fungierende GAA im Süden die rechtliche Frage des Genehmigungs
erfordernisses nicht weniger im Blick hat und an die von ihm faktisch ge
troffene Entscheidung keine grundsätzlich anderen (strengeren oder nach
giebigeren) Maßstäbe anlegt als das zusätzlich mit der Genehmigungszu
ständigkeit ausgestattete GAA im Norden. In diesem Befund kündigt sich 
eine (sachliche) Aufgabenverteilung zwischen baden-württembergischem 
LRA und GAA an, die sich in weiteren Untersuchungsergebnissen bestäti
gen wird: Entgegen dem offiziellen Organisationsmodell hat sich die fakti
sche Wahrnehmung der Genehmigungskompetenz vom LRA hin zum GAA 
verlagert (bzw. ist bei letzterem geblieben). 

Bei der anderen Hälfte der amtsseitig in Gang gebrachten Verfahren war 
es in erster Linie die zuständige Baubehörde, die dafür sorgte. 67 Der »Ent
deckungsprozeß« folgt allerdings in den beiden Modellen von Grund auf 
anscheinend unterschiedlichen Regeln. Wie in einem anderen Zusammen
hang schon angesprochen (Ziff. 1.1 ), informiert die Baubehörde im Süden 
das LRA gewissermaßen im Vorgriff über das aus ihrer Sicht mutmaßliche 
immissionsschutzrechtliche Genehmigungserfordernis für ein bei ihr zur 
Baugenehmigung eingereichtes Vorhaben, während im Norden die immis
sionsschutzrechtliche Genehmigungsbedürftigkeit eines beantragten Bau
vorhabens gewissermaßen erst im nachhinein von der Genehmigungsbe
hörde anläßlich der von ihr angeforderten fachbehördlichen Stellungnahme 
festgestellt wird. Offenbar führen beide Wege zu vergleichbaren Anteilen 
entdeckter immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftiger Bauvor
haben. Daraus läßt sich allerdings nicht schließen, daß dies auch für mög
liche Anteile an in dieser Hinsicht unentdeckt gebliebenen Bauvorhaben 
gilt. 

Eine auf erteilten Genehmigungen beruhende Untersuchung kann 
zwangsläufig keine Aussage über das Vorkommen ungenehmigten Anla
genbetriebs treffen, eine Möglichkeit, die durch das Schaffen einer Geneh
migungspflicht nicht verhindert, sondern erst erzeugt wird. Eine gewisse 
Vorstellung davon, in welchem Ausmaß ein zumindest zeitweiliges (bis zur 
Entdeckung durch die Behörden) ungenehmigtes Betreiben von einschlägi
gen Anlagen überhaupt stattfindet, kann der Befund geben, daß in rd. 30% 

67 Im übrigen waren es insbesondere für andere umweltschutzrechtliche Belange zu
ständige Ämter wie die Wasser- und die Abfallbehörde. 
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der Verfahren (GAA-N: 18 = 31,0%, LRA-1: 13 = 30,2%) 68 die zur Geneh
migung anstehende Anlagenänderung oder Anlagenerrichtung bereits vor 
Antragstellung durchgeführt war. Aufgedeckt wurden die ungenehmigten 
Zustände, die sogar vergleichsweise häufiger Neu- als Änderungsgenehmi
gungen betrafen, 69 in erster Linie bei Gelegenheit anders veranlaßter Kon
trollen des GAA und (etwas weniger) anderer Fachbehörden, zum geringe
ren Teil durch Nachbarbeschwerden und (in seltenen Fällen) auch durch un
aufgeforderte (»nachträgliche«) Antragstellung des Betreibers selbst. 

1. 3. Behördliche Vorantragsberatung 

1.3.1. Häufigkeit von Vorantragsberatungen 

Eine frühzeitige Beratung des potentiellen Antragstellers durch die Geneh
migungsbehörde hinsichtlich der Erfordernisse des Genehmigungsantrags 
ist ausdrücklich gesetzlich vorgesehen. 70 Sie erfolgte regelmäßig in allen 
von Amtsseite bzw. durch Nachbarbeschwerden ausgelösten Verfahren. 71 

Aber auch bei der Mehrzahl der vom Betreiber selbst initiierten Verfahren 
ging eine Beratung durch die Genehmigungsbehörde (im Süden einschließ
lich des zugehörigen GAA) voraus, wobei der Anteil der ohne (dokumen
tierte) Beratung eingereichten Anträge beim GAA-N höher ausfällt als 

68 LRA-2: 6 = 25,0%. 
69 Bezogen auf die jeweiligen Anteile an Neu- bzw. Änderungsgenehmigungsverfah

ren (vgl. oben Kap. II, Ziff. 4.2.4, Tab. 6) belaufen sich die einschlägigen (wohlge
merkt: entdeckten bzw. aktenkundigen) Fälle ungenehmigter Anlagenerrichtung 
bzw. -änderung beim LRA-1 auf sieben(= 41,2%) bei den Neugenehmigungen und 
auf sechs (23,1%) bei den Änderungsgenehmigungen, beim GAA-N auf fünf(= 
31,3%) bei den Neugenehmigungen und 11 (= 26,2%) bei den Änderungsgenehmi
gungen. Diese, vielleicht eher überraschenden Relationen sind vor dem Hintergrund 
zu sehen, daß ein nicht unerheblicher Teil der Änderungsgenehmigungen auf einen 
behördlich festgestellten immissionsschutzrechtlichen Sanierungsbedarf der An
lage zurückging. Zwar ist das Betreiben einer genehmigungsrechtlich sanierungs
bedürftigen Anlage ebenfalls genehmigungswidrig, die Genehmigungswidrigkeit 
resultiert dort allerdings aus einer (passiv) unterlassenen und nicht aus einer »ei
genmächtig« (aktiv) ungenehmigt vorgenommenen Anlagenänderung, um die es im 
vorliegenden Zusammenhang geht. 

70 § 2 Abs. 2 Satz 1 der 9. BimSchV verpflichtet die Genehmigungsbehörde ausdrück
lich zur Beratung, sobald sie vom Vorhabensträger über dessen Planung unterrichtet 
wird. Die Beratungspflicht erstreckt sich nicht nur auf die (förmliche) Anstellung, 
sondern auch auf den zeitlichen Ablauf des Genehmigungsverfahrens sowie die Er
örterung sonstiger »für die Durchführung des Verfahrens erhebliche(r) Fragen«. 

71 Ausgenommen je ein durch eine sonstige Fachbehörde in Gang gebrachtes Verfah
ren beim GAA-N bzw. LRA-1. 
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beim LRA-1. 72 Im Falle der Betreiberinitiative ist die behördliche Voran
tragsberatung allerdings von einer entsprechenden Nachfrage des Antrag
stellers abhängig, die sich weitgehend dem Einfluß der Genehmigungsbe
hörde entzieht. 

Insgesamt haben beim GAA-N in 82,8% und beim LRA-1 in 90,7% aller 
Genehmigungsverfahren Vorantragsberatungen stattgefunden, entspre
chend sind 17,2% bzw. 9,3% ohne vorherige Beratung eingeleitet worden.73 

Die Verteilung der Verfahren nach der Anzahl der im einzelnen durchge
führten Beratungen zeigt Tab. 8.74 

Bei beiden Behörden, auf die sich der vorliegende Vergleich der zwei 
Genehmigungsmodelle im wesentlichen konzentriert, wurden jeweils in 
etwa zwei Dritteln der Verfahren zwei oder mehr Besprechungstermine ab
gehalten.75 Dabei zeigt sich, daß das LRA-1 höhere Anteile als das GAA
N an besonders beratungsintensiven Verfahren mit fünf oder sechs Termi
nen sowie mit mehr als sieben Terminen aufweist. Auch das Maximum an 
Beratungsterminen pro Fall liegt beim LRA-1 mit 20 Terminen deutlich 
über dem beim GAA-N mit 12 Terminen. 76 Die Tendenz zu einer höheren 
Kontaktdichte mit dem Antragsteller beim LRA-1 gegenüber dem GAA-N 
setzt sich auch in der offiziellen Verfahrenslaufzeit fort (vgl. unten Ziff. 
2.4.1). 

72 GAA-N: 9 (32,1%) von 28 Verfahren, LRA-1: 3 (16,7%) von 18 Verfahren (LRA-
2: 5 (33,1 %) von 15 Verfahren); der Unterschied zwischen GAA-N und LRA-1 ist 
allerdings statistisch nicht signifikant (chi2 = 0,87 (Yates' Korrektur)< 2,71 für p = 
0,1 und df = 1). 

73 Die Abweichungen der Anteile zwischen den drei Genehmigungsbehörden sind sta
tistisch nicht signifikant (GAA-N zu LRA-1: chi2 = 1,36 < 2,71; LRA-1 zu LRA-2: 
chi2 = 1,32 (Yates' Korrektur)< 2,71 jeweils für p = 0,1 und df = 1). 

74 Die Klassengrenzen wurden auf der Grundlage der Rohverteilungen gezogen. 
75 GAA-N: 67,2%, LRA-1: 65,1% (LRA-2: 58,3%). 
76 Die Verschiebung zugunsten höherer Beratungshäufigkeit beim LRA-1 gegenüber 

GAA-N zeigt auch der Vergleich einzelner Verteilungsparameter: Das arithmetische 
Mittel beträgt beim GAA-N 3,0 (2,95), beim LRA-1 dagegen 4,5 (4,49) Beratungs
termine pro Verfahren, wobei die Einzelwerte beim LRA-1 mit einer Varianz von 
20,0 ( 19,92) statistisch signifikant stärker um den Mittelwert streuen als beim GAA
N mit einer Varianz von 7,0 (6,96) [F= 2,86 > F(0•999; 42,57) 2,68], so daß schon von 
daher die Mittelwerte nicht vergleichbar sind. - Die Werte beim LRA-2 mit einem 
arithmetischen Mittel von 2,7 (2,71) und einer Varianz von 9,0 (8,56) sind dagegen 
denen des GAA-N (statistisch) vergleichbar (F = 1,23 < F(a,975; 57, 23) 2,08; t = 0,363 
< t(0,975; 80) l,9 9), 
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Tab. 8 
Anzahl an Vorantragsberatungen durch die Genehmigungsbehörde* 
(Häufigkeitsverteilung) 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

Keine 
10 44 5 

17,2% 9,3% 20,8% 

Eine 
9 11 5 

15,5% 25,6% 20,8% 

Zwei 
12 5 6 

20,7% 11,6% 25,0% 

Drei bis vier 
14 5 4 

24,1% 11,6% 16,7% 

Fünf bis sechs 
9 9 1 

15,5% 20,9% 4,2% 

Sieben und mehr** 
4 9 3 

6,9% 20,9% 12,5% 

58 43 24 
Verfahren gesamt*** 99,9% 99,9% 100,0% 

Aus Vergleichsgründen im Süden LRA und zugehöriges GAA. 
*' Maximale Zahl an Beratungsterminen pro Fall beim LRA-1: 20, beim GAA-N: 12, beim 

LRA-2: 10 Termine. 
Abweichungen von 100,0% durch Rundungen bei den prozentualen Einzelhäufigkeiten. 

1.3.2. Mitwirkung anderer Behörden 

Ergab die rein quantitative Betrachtung der Beratung bereits einen insge
samt größeren Umfang beim LRA-1 im Vergleich zum GAA-N, so treten 
bei qualitativer Betrachtung stärker ausgeprägte Differenzen zutage (Tab. 
9). Als ein Indikator für die Qualität (zu einem weiteren Indikators. nach
folgende Ziff. 1.3.3) dient hier die - rechtlich ausdrücklich zulässige -77 

Beiziehung mutmaßlich in ihren Belangen betroffener Fachbehörden (im 
Süden unter Ausnahme des zugehörigen GAA) durch die Genehmigungs
behörde.78 

77 § 2 Abs. 2 Satz 2 der 9. BlmSchV. 
78 Diese Operationalisierung von Beratungsqualität mißt also die Unterstützung der 

Beratung durch sonstigen genehmigungsrelevanten fachspezifischen Sachverstand. 
Schlußfolgerungen über die fachliche und/oder rechtliche Güte der einzelnen Bera
tung ( deren Messung wegen der damit verbundenen methodischen Probleme im Hin
blick auf die Objektivität hier unterblieben ist) lassen sich daraus nicht ziehen. 
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Tab. 9 
Mitwirkung anderer Behörden bei der Vorantragsberatung 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

Nur Genehmigungsbehörde* 
37 26 16 

77,1% 66,7% 84,2% 

Genehmigungsbehörde mit sonstigen Be- 11 13 3 
hörden 22,9% 33,3% 15,8% 
[darunter: Vorantragskonferenzen] [5] [8] [ I] 

[10,4%] [20,5%] [5,3%] 

Verfahren mit Beratung 
48 39 19 

100,0% 100,0% 100,0o/o 

Verfahren ohne Beratung 
10 4 5 

17,2% 9,3% 20,8% 

58 43 24 
Verfahren gesamt 100,0o/o 100,0o/o 100,0% 

• Aus Vergleichsgründen im Süden LRA und zugehöriges GAA. 

Zwar fand in der großen Mehrzahl der Fälle im Norden wie im Süden die 
Beratung ausschließlich durch die Genehmigungsbehörde (im Süden aus 
Vergleichsgründen unter Einschluß des zugehörigen GAA) statt. Das LRA-
1 zog aber öfter zusätzlich mindestens eine sonstige, voraussichtlich in ih
ren Belangen betroffene Fachbehörde hinzu als das GAA-N (33,3% gegen
über 22,9%, bezogen auf Verfahren mit Beratung) 79• Darüber hinaus waren 
beim LRA-1 diese Beratungen in 8 Fällen (20,5% aller Verfahren mit Be
ratung) in Form der gemeinsamen Beteiligung mehrerer sonstiger Fachbe
hörden als sog. Vorantragskonferenzen ausgestaltet, 80 beim GAA-N dage
gen lediglich in 5 Fällen (10,4% aller Verfahren mit Beratung). 81 Auf Grund 
der geringen absoluten Fallzahlen bei beiden Behörden bleibt die Differenz 

79 Die Differenz liegt allerdings unterhalb der Signifikanzgrenze (chi2 = 1,13 < 2,71 
für p = 0, 1 und df = 1). Ebenfalls statistisch nicht signifikant ist die diesbezügliche 
Anteilsdifferenz zwischen LRA-1 und LRA-2 (chi2 = 1,90 < 2,71 für p = 0,1 und df 
= 1). 

80 Der Begriff Vorantrags- bzw. Antragskonferenz ist eine Wortschöpfung ministeri
eller Erlasse zur Verfahrensbeschleunigung im Hinblick auf die Regelung in§ 2 Abs. 
2 Satz 2 der 9. BlmSchV. Er wird hier großzügig gehandhabt und schließt alle Fälle 
ein, in denen bei einem Beratungstermin mindestens zwei sonstige Fachbehörden 
(im Süden ausgenommen das zuständige GAA) anwesend sind. 

81 LRA-2 weist nur einen einzigen Fall (5,3% der 19 Verfahren mit Beratung) mit Vor
antragskonferenz auf. 
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aber statistisch unerheblich. 82 Im übrigen reduziert sie sich deutlich, wenn 
man den weiteren Verfahrensverlauf hinzunimmt. Denn nach offiziellem 
Verfahrensbeginn fanden beim GAA-N mehr Antragskonferenzen statt als 
beim LRA-1, wobei allerdings auch hier die absoluten Fallzahlen niedrig 
ausfallen (vgl. hierzu näher unten Ziff. 2.4.2). 

Im Süden führte die Genehmigungsbehörde den Großteil ihrer Beratung 
in Kooperation mit dem zugehörigen GAA durch. Es verbleibt eine Min
derzahl von 8 Fällen (20,5% aller Verfahren mit Beratung), in denen das 
LRA-1 die Beratung allein vornahm. 83 In der Hälfte der Fälle hatte sich der 
Betreiber von sich aus an die Genehmigungsbehörde gewandt, in der ande
ren Hälfte hatte diese den Betreiber auf die durch gesetzliche Änderungen 
entstandene Genehmigungsbedürftigkeit seiner Anlage hingewiesen und 
ihn zur Antragstellung aufgefordert. 

Kennzeichnend für die Beratungstätigkeit des LRA bleibt gleichwohl, 
daß es mangels zureichenden eigenen (naturwissenschaftlich-technischen) 
Fachwissens den Sachverstand des GAA in Fragen der Antragsausarbei
tung in Anspruch nehmen muß, ggf. auch nur, um sich gegenüber dem An
tragsteller abzusichern. Der Umstand, daß beim LRA das Personal in die
sem Wissensbereich nicht professionell geschult ist, könnte auch erklären, 
daß es zudem häufiger andere, ebenfalls hauptsächlich auf naturwissen
schaftlich-technische Belange spezialisierte Fachbehörden bei der Bera
tung hinzuzieht als das GAA-N, dessen Mitarbeiter sich (nicht nur inner
halb ihres eigenen fachlichen Zuständigkeitsbereichs) auf Grund ihrer tech
nischen Basisqualifikation ein eigenes Urteil zutrauen. 

1.3.3. Medien der Kommunikation bei der Vorantragsberatung 

Ein weiterer Indikator für die (qualitative) Intensität der Beratung ist das 
Medium der Kontakte. Dabei lassen sich zunächst zwei Grundformen der 
Kommunikation unterscheiden, eine medial vermittelte in der Form der 
schriftlichen oder telefonischen Kommunikation und eine unter physischer 
Anwesenheit. Im zweiten Fall wird zusätzlich nach dem Ort differenziert, 
d.h. danach, ob die Beratung in der Behörde oder in der Firma des Antrag
stellers erfolgte. 

Wie Tab. 10 zeigt, machen Beratungskontakte, die sich auf Schriftwech
sel (einschl. Fax) oder Telefonate beschränken (Kategorie a), beim GAA
N wie beim LRA-1 jeweils rd. ein Fünftel (20,8% bzw. 20,5%) der einschlä-

82 Für die Anteile der Fälle mit Vorantragsberatung ergibt sich, bezogen auf die jewei
lige Gesamtzahl der Beratungsfälle, ein Testwert von chi2 = 1,77 < 2,71 und, bezo
gen auf die jeweilige Gesamtzahl der Verfahren, ein Testwert von chi2 = 2,26 < 2, 71, 
jeweils für p = 0,1 und df = l. 

83 Beim LRA-2 sind es 7 Fälle (36,8% aller Verfahren mit Beratung). 
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gigen Verfahren mit Vorantragsberatung aus.84 In den übrigen Fällen fand 
mindestens ein Beratungsgespräch auch unter persönlicher Anwesenheit 
(beim LRA-1 stets unter Beteiligung des zugehörigen GAA) statt. 

Tab. 10 
Medium der Kommunikation bei der behördlichen Vorantragsberatung* 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

a) Nur schriftl./telefonisch 
10 8 9 

20,8% 20,5% 47,4% 

3 5 6 
b) Auch persönlich, aber nur im Amt 6,3% 12,8% 31,6% 

35 26 4 
c) Auch persönlich in der Firma 72,9% 66,7% 21,1% 
[cl) darunter: zusätzl. auch im Amt] [4] [2] [0] 

[8,3%] [5,1%] [-] 

Verfahren mit Beratung** 
48 39 19 

100,0% 100,0% 100,0% 

Verfahren ohne Beratung 
10 4 5 

17,2% 9,3% 20,8% 

58 43 24 
Verfahren gesamt 100,0% 100,0% 100,1% 

Aus Vergleichsgründen im Süden LRA und zugehöriges GAA. 
Abweichungen von 100,0% durch Rundungen bei den prozentualen Einzelhäufigkeiten. 

Vorwiegender Ort der Begegnung war dabei die Firma des Antragstellers 
(Kategorie c) mit einem Beratungsanteil von 72,9% beim GAA-N und 
66,7% beim LRA-1. Im Vergleich dazu spielen die Fälle, in denen der An
tragsteller zum persönlichen Gespräch im Amt, sei es in der Genehmi
gungsbehörde, sei es im GAA oder auch in einer anderen Fachbehörde, 85 

erschien oder dorthin gebeten worden war, mit einem Anteil von 14,6% 
bzw. 17 ,9% (Kategorien b plus c 1 im Kleindruck) in beiden Modellen nur 

84 Beim LRA-2 sind es mit 47,4% fast die Hälfte der Beratungsfälle. Das geht entspre
chend zu Lasten der Anteile von Kontakten im Amt oder im Betrieb. Von daher ist 
die Beratungssituation dort mit der bei den beiden anderen Genehmigungsbehörden 
nicht vergleichbar, so daß auf das LRA-2 bei der Darstellung der weiteren Auf
schlüsselung der Befunde nicht näher eingegangen wird. 

85 Hierunter befindet sich auch der Hauptteil der als Vorantragskonferenzen ausgestal
teten Beratungen. Die restlichen Vorantragskonferenzen finden sich unter den Fäl
len, in denen auch eine Beratung vor Ort stattgefunden hat. 
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eine untergeordnete Rolle. Der mit der Dezentralisierung der Genehmi
gungszuständigkeit in Baden-Württemberg angestrebte Effekt eines er
leichterten (persönlichen) Zugangs zu den Ämtern (»Bürgernähe«) ist in
soweit nicht nachzuweisen. 86 

Tab. 10.1 
Ausgestaltung der behördlichen Vorantragsberatung* in der Firma des An
tragstellers (Anteile bezogen auf die Beratungsverfahren) 

GAA-N 

a) Nur Beratungsgespräch 
18 

51,4% 

3 
b) Nur informatorische Besichtigung 8,6% 

c) Gezielte Betriebskontrolle 
9 

25,7% 

d) Turnusgemäße Betriebsrevision 
5 

14,3% 

Beratungsfälle in der Firma gesamt 
35 

100,0% 

48 
Beratungsverfahren gesamt 100,0% 

' Aus Vergleichsgründen im Süden LRA und zugehöriges GAA. 
** Keine Prozentuierung wegen zu kleiner Gesamtfallzahl. 

LRA-1 LRA-2** 

13 1 
50,0% 

2 0 
7,7% 

11 3 
42,3% 

0 0 
0,0% 

26 4 
100,0% 

39 19 
100,0% 100,0% 

Einen genaueren Einblick in die Ausgestaltung der in der Firma des An
tragstellers abgehaltenen Beratungen geben Tab. 10.1 und Tab. 10.2. Dort 
sind die einschlägigen Verfahren jeweils danach aufgeschlüsselt, wieweit 
sich der behördliche Besuch auf Gespräche im Firmenbüro beschränkte 
(Kategorie a) und wieweit er auch Betriebsbegehungen einschloß, wobei 
jene Fälle nach bloßer informatorischer Besichtigung (Kategorie b ), anlaß
bezogener Betriebskontrolle (Kategorie c) und routinemäßiger Betriebs
kontrolle (Kategorie d) unterschieden sind. Den in den beiden Tabellen aus-

86 Das gilt auch für das LRA-2 mit seinem vergleichsweise kleinen regionalen Zustän
digkeitsbereich. Der dortige Anteil an Kontakten im Amt in Höhe von 31,6% un
terscheidet sich nicht signifikant von den jeweils entsprechenden Anteilen beim 
LRA-1 bzw. GAA-N, und zwar unabhängig davon, ob man diese nur auf die Bera
tungsfälle (Prozentuierungsbasis der in Tab. 10 ausgewiesenen Anteile) oder auf die 
Gesamtheit der Verfahren bezieht. 
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gewiesenen relativen Häufigkeiten liegt als Berechnungsbasis einmal die 
Teilmenge der mit Beratung einhergegangenen Verfahren zugrunde (Tab. 
10.1), das andere Mal dagegen die Gesamtmenge aller Verfahren (Tab. 
10.2). Die relativen Anteile, auf die die nachfolgende Beschreibung der Be
funde Bezug nimmt, entstammen der zweiten Tabelle. 

Tab. 10.2 
Ausgestaltung der behördlichen Vorantragsberatung* in der Firma des 
Antragstellers (Anteile bezogen auf alle Verfahren) 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

a) Nur Beratungsgespräch 
18 13 1 

31,0% 30,2% 5,2% 

2 2 0 
b) Nur informatorische Besichtigung 5,2% 4,7% 0,0% 

c) Gezielte Betriebskontrolle 
9 11 3 

15,5% 25,6% 0,0% 

d) Turnusgemäße Betriebsrevision 
5 0 0 

8,6% 0,0% 0,0% 

Beratungsfälle in der Firma gesamt 
35 26 4 

60,3% 60,5% 16,7% 

58 43 24 
Beratungsverfahren gesamt 100,0% 100,0% 100,0% 

*Aus Vergleichsgründen im Süden LRA und zugehöriges GAA. 

Danach fanden beim GAA-N wie beim LRA-1 mit 31,0% bzw. 30,2% je
weils in einem knappen Drittel aller Genehmigungsverfahren Beratungen 
zwar in der Firma statt, jedoch ohne begleitende Betriebsbegehungen (Ka
tegorie a). Überproportional häufig handelte es sich dabei um größere Un
ternehmen, die die Behörden zu sich geladen hatten, um diesen dann unter 
Hinzuziehung ihres leitenden Fachpersonals gegenüberzutreten (»Heim
spiel«). In den übrigen Beratungsfällen vor Ort, die insgesamt 27,5% bzw. 
30,3% der Verfahren beim GAA-N bzw. LRA-1 ausmachen (Kategorien b 
plus c plus d), war die Initiative jeweils von der Genehmigungsbehörde 
(bzw. beim LRA-1 zumeist vonseiten des GAA) ausgegangen. In erster Li
nie galten die Termine einer Betriebskontrolle i.S. einer Überwachungs
maßnahme nach § 52 BimSchG (Kategorien c plus d), die dann auf Grund 
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des Prüfergebnisses das jeweilige Genehmigungsverfahren auslöste. 87 

Bloße informatorische Besichtigungen (Kategorie b) zur Hebung der fall
spezifischen behördlichen Beratungskompetenz bilden dagegen die Aus
nahme. 

In rd. einem Viertel der Verfahren führten GAA-N (24,1 %) wie auch 
LRA-1 (25,3%) Betriebskontrollen bereits im Vorantragszeitraum durch 
(Kategorien c plus d). Die Anlässe dafür waren allerdings unterschiedlich. 
Beim GAA-N handelt es sich in gut zwei Dritteln dieser Fälle um fallspe
zifisch begründete Kontrollen (Kategorie c) und im knappen restlichen 
Drittel um Kontrollen im Rahmen turnusgemäßer Betriebsrevisionen (Ka
tegorie d). Demgegenüber resultieren beim LRA-1 sämtliche Kontrollen 
ausschließlich aus konkreten, fallbezogenen Anlässen. Fälle, die sich gene
rellen Revisionen verdanken, fehlen völlig. Diese unterschiedliche Kon
stellation dürfte sich weniger aus den unterschiedlichen Genehmigungsmo
dalitäten erklären als vielmehr aus (situativen) Besonderheiten der Gewer
beaufsichtsämter in Ausübung der ihnen im Norden wie im Süden zukom
menden Funktion als zuständige technische Überwachungsbehörden. In 
Ausübung dieser Funktion ist den Gewerbeaufsichtsämtern in den meisten 
Bundesländern (durch die zuständigen Ministerien) eine regelmäßige, tur
nusgemäße Revision der Betriebe aufgegeben. Die Richtwerte für den 
Überwachungsturnus umfassen dabei i.d.R. relativ große Zeiträume, die -
nach Betriebsgröße gestaffelt- in etwa zwischen 5 und 10-12 Jahren liegen. 
Es ist allerdings ein offenes Geheimnis, daß in der Praxis die Richtwerte re
gelmäßig und vielfach nicht unerheblich überschritten werden, weil das 
Personal mit der Bewältigung des aktuellen Tagesgeschäfts ausgelastet ist. 
Entsprechend gering ist die Wahrscheinlichkeit, daß in einem relativ klei
nen Zeitraum von drei Jahren, den die vorliegende Untersuchung umfaßt, 
in nennenswerter Zahl imrnissionsschutzrechtswidrige Anlagenzustände 
im Zuge eines regulären Revisionsturnus aufgedeckt werden. Die beim 
GAA-N festgestellte Häufung so entdeckter Genehmigungsfälle dürfte dar
auf zurückzuführen sein, daß dort im Untersuchungszeitraum als. vorrangi
ger Arbeitsschwerpunkt den Mitarbeitern die systematische Revision aller 
von ihnen betreuten »BimSch«-Anlagen aufgegeben war. Eine solche Son
dermaßnahme hat es in dieser Zeit bei den beiden süddeutschen GAÄ nicht 
gegeben. Vielmehr existierte in Baden-Württemberg (aus Gründen der Per
sonaleinsparung) nicht einmal der Form nach ein verbindlicher Überwa
chungsturnus. 

Unabhängig vom Anlaß der Betriebskontrollen bleibt festzuhalten, daß 
sich im Norden wie im Süden die Genehmigungsbehörde (bzw. und/oder 
das GAA im Süden) im Rahmen der Vorantragsberatung jeweils in rund 
zwei Fünfteln dieser Verfahren (bzw. einem Viertel aller Verfahren) über 
die betriebliche Situation speziell im Hinblick auf den Genehmigungsge-

87 Vgl. hierzu auch oben Ziff. 1.2. 
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genstand aus eigener Anschauung und nicht nur durch schriftliche Unterla
gen der Firma informiert hatte. Nach offiziellem Verfahrensbeginn, also im 
Verlauf der Antragsbearbeitung, kamen bei beiden Behörden weitere Be
sichtigungen bis dahin noch nicht kontrollierter Betriebe hinzu, im Süden 
mit 23,3% etwas mehr als im Norden mit 15,5% (vgl. dazu näher unten Ziff. 
2.4.5). 

1.3.4. Gegenstände der Vorantragsberatung 

Naheliegenderweise geht es in Vorantragsberatungen in erster Linie um die 
immissionsschutzrechtliche Beurteilung der in Frage stehenden Anlage 
nach dem BimSchG. Das reicht von der Feststellung der Genehmigungs
pflicht überhaupt (was in allen Fällen entsprechend der Untersuchungs
grundlage erteilter Genehmigungen bejaht wird) und der Zuordnung zu den 
Ziffern des Anhangs zur 4. BimSch V über die Frage einer Neu- oder Än
derungsgenehmigung bis hin zu den Anlagenteilen (auf die sich die Geneh
migungspflicht erstreckt) und den für die Antragstellung erforderlichen 
Unterlagen über die Anlage. Der durch die Amtsautorität »privilegierten« 
Sicht der Behörde fügten sich die Betreiber mehrheitlich, aber nicht durch
gängig.88 

Über die instruierende Funktion hinaus diente der Vorantragskontakt den 
Behörden auch dazu, in den Fällen, in denen sie Anhaltspunkte für einen 
genehmigungswidrigen bzw. sanierungsbedürftigen Anlagenzustand hat
ten, den Betreiber zur Herstellung eines ordnungsgemäßen Betriebs zu be
wegen. Die hauptsächlich eingesetzten Instrumente waren dabei das Ein
fordern gutachtlicher Prüfbelege und Meßnachweise über Emissionen/Im
missionen bzw. zur Sicherheitstechnik der Anlage, die Verpflichtung zur 
Erarbeitung eines Sanierungskonzepts und zur Einleitung entsprechender 
Sanierungsmaßnahmen, Fristsetzungen für die Beantragung der erforderli
chen (Änderungs-) Genehmigung und schließlich auch die Androhung und 
ggf. Vollstreckung von Verwaltungszwang, um den behördlichen Forderun
gen Nachdruck zu verleihen. 

Tab. 11 zeigt die Häufigkeiten der jeweils eingesetzten Mittel. Die größ
ten - und auch statistisch signifikanten -Abweichungen zwischen GAA-N 
und LRA-1 bestehen danach zum einen bei der Einforderung gutachtlicher 
Prüfbelege bzw. Meßnachweise (Kategorie a), zum anderen bei den Frist
setzungen für Sanierungsmaßnahmen bzw. -konzepte (Kategorie b). Immis
sionsschutzbezogene Prüfbelege oder Meßnachweise wurden beim LRA-1 
- und zwar regelmäßig vom GAA-1 als zuständiger Fachbehörde - mit ei-

88 In der Häufigkeit der genannten Gegenstände gibt es zwischen GAA-N und LRA-
1 keine auffälligen Unterschiede. Zu inhaltlichen Kontroversen s. näher unten Ziff. 
2.4.4 u. 3 .1. 
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nem Anteil von 46,2% aller Beratungsfälle mehr als doppelt so häufig wie 
beim GAA-N mit einem Anteil von nur 22,9% verlangt. 89 Während dort al
lerdings die geforderten Nachweise ausnahmslos im Laufe des Verfahrens 
auch erbracht wurden, konnte sich beim LRA-1 der Antragsteller in drei 
Fällen der Erfüllung der fachbehördlichen Forderungen des GAA-1 letzt
lich mit mehr oder weniger tatkräftiger Unterstützung der Genehmigungs
instanz erfolgreich widersetzen. 

Tab. 11 
Behördliche Maßnahmen (Auswahl) als Gegenstand der Vorantrags
beratung 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

a) Einforderung gutachterlicher 11 18 2 
Prüfbelege/Meßnachweise 22,9% 46,2% 10,5% 

b) Fristsetzung für Sanierungskonzept/ 4 9 2 
-maßnahmen 8,3% 23,1% 10,5% 

c) Fristsetzung für Antragseinreichung 14 13 7 
29,1% 33,3% 36,8% 

d) Androhung von Verwaltungszwang* 7 6 2 
14,6% 15,3% 10,5% 

e) Vollstreckung von Zwangsmaßnahmen 4 1 0 
8,4% 2,6% 0,0% 

f) Von mind. einer Maßnahme betroffene 24 27 7 
Fälle gesamt 50,0% 69,2% 36,8% 

Verfahren mit Beratung** 
48 39 19 

100,0% 100,0% 100,1% 

Verfahren ohne Beratung 
10 4 5 

17,2% 9,3% 20,8% 

58 43 24 
Verfahren gesamt 100,0% 100,0% 100,0% 

• Stillegungsverfügungen, nachträgliche Anordnungen, Betriebsuntersagung, Bußgeld (wegen 
ungenehmigten Betriebs). 

" Da sich die Kategorien der ausgewählten Beratungsgegenstände nicht wechselseitig ausschlie
ßen (Mehrfachnennungen), kann die Summe der absoluten bzw. relativen Häufigkeiten unter 
oder über der Gesamtzahl der Beratungsverfahren bzw. unter oder über 100% liegen. 

89 chi 2 = 5,23 > 5,02, p = 0,025, df = 1. 
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Berücksichtigt man - im Vorgriff auf die unten in Ziff. 2.4.4. dargestellten 
Befunde - weiter, daß beim GAA-N nach offiziellem Verfahrensbeginn in 
weiteren sechs Fällen, beim LRA-1 jedoch nur in weiteren drei Fällen im
missionsschutzbezogene Gutachten auf behördliches Verlangen beige
bracht wurden, verringert sich der Vorsprung des Südens gegenüber dem 
Norden in der Bilanz. Zwar wurden beim LRA-1 am Ende in 41,8% aller 
Verfahren einschlägige Gutachten vorgelegt und damit der vergleichbare 
Anteil in Höhe von 29,3% beim GAA-N immer noch spürbar übertroffen, 
doch bleibt die Differenz von 12,5 Prozentpunkten unterhalb der statisti
schen Signifikanzgrenze. 90 Der Befund deutet aber eindeutig darauf hin, 
daß die zusätzliche Genehmigungskompetenz der (niedersächsischen) 
technischen Fachbehörde nicht als Mittel dient, die fachtechnischen Anfor
derungen zu erhöhen. Vielmehr verweist er eher auf den umgekehrten Ef
fekt, daß nämlich die fehlende Genehmigungskompetenz des (baden-würt
tembergischen) Pendants mit höheren fachlichen Anforderungen einher
geht (gleichsam im Sinne eines Kompensierens jenes Mangels). 91 

Unabhängig von den im einzelnen unterschiedlichen Anteilen, die je
weils auf die vor bzw. erst nach offizieller Antragstellung geforderten Prüf
belege und Meßnachweise entfallen, ergibt der Vergleich der beiden Zeit
räume, daß bei beiden Genehmigungsmodellen - wenn auch in unterschied
lichem Maße - der Schwerpunkt der Abklärung der materiellen Genehmi
gungsvoraussetzungen im Vorantragszeitraum liegt. Das gilt zumindest für 
die i.e.S. immissionsschutzrechtlich relevante Beschaffenheit der Anlage 
und ihres Betriebs. 92 

Auch der angesprochenen Fristsetzungen für Sanierungsmaßnahmen 
bzw. -konzepte (Kategorie b) bediente man sich beim LRA-1 mit einem An
teil von 23,1 % der Beratungsfälle häufiger als beim GAA-N mit einem ent
sprechenden Anteil von lediglich 8,3%. 93 In dieser Differenz spiegeln sich 
allerdings auch die unterschiedlich hohen Anteile an Anlagen wider, die 
beide Ämter jeweils als (imrnissionsschutzrechtlich) sanierungsbedürftig 
eingestuft hatten. 94 

Im Gebrauch der übrigen Instrumente zeigen die Behörden eine weitge
hend ähnliche Praxis. Fristen für die Antragseinreichung setzte das LRA-1 
in einem Drittel (33,3%) aller Beratungsfälle, beim GAA-N fällt der ent
sprechende Anteil mit 29, 1 % etwas geringer aus. Auf der anderen Seite 
scheint es dem GAA-N eher gelungen zu sein, seinen Fristsetzungen auch 

90 chi2 = 1,72 < 2,71 für p = 0,1 und df = 1. - Weitere Differenzierungen zur Häufigkeit 
von Gutachten finden sich unten Ziff. 2.4.4 mit Tab. 19 und Ziff. 3.1.2. 

91 Vgl. hierzu auch näher unten Ziff. 3.3.2. 
92 Für die nicht-immissionsschutzrechtlichen Forderungen sonstiger Fachbehörden 

gilt das nicht. Vgl. zu den hier nur knapp umrissenen Zusammenhängen ausführli
cher unten Ziff. 2.4.4. 

93 chi2 = 3,75 > 2,71, p = 0,1, df = l. 
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den entsprechenden Respekt aufseiten des Betreibers zu verschaffen. Dort 
wurden in neun von 14 Fällen, also zu knapp zwei Dritteln, die Fristen ein
gehalten, beim LRA-1 in sechs von 13 Fällen, also nur knapp zur Hälfte. 95 

Die im Norden günstigere Relation verdankt sich weniger dem Umstand, 
daß die Fristsetzungen öfter frühzeitig mit möglichem Verwaltungszwang 
verbunden worden waren, als vielmehr dem Umstand, daß der Betreiber zur 
Fristwahrung öfter um eine Fristverlängerung nachgesucht (und diese auch 
erhalten) hatte als im Süden. Allerdings läßt sich die Bitte um Fristverlän
gerung auch dahingehend interpretieren, daß der Betreiber die Frist als ver
bindlich erachtet. 

Um die Durchsetzungschancen gegenüber dem Betreiber zu steigern, 
verbanden die Behörden ihre Forderungen zum Teil mit der (förmlichen) 96 

Androhung von Verwaltungszwang im Falle der Nichterfüllung, beim 
GAA-N in 14,6% und beim LRA-1 in 15,3% aller Beratungsfälle. 97 Beim 
GAA-N wurden vier der sieben angedrohten Zwangsmaßnahmen voll
streckt, beim LRA-1 nur eine von sechs.98 Dabei ist bemerkenswert, daß 
das LRA-1 in vier der übrigen fünf einschlägigen Fälle von der angekün-

94 Entsprechend der Erhebungsgrundlage der vorliegenden Untersuchung handelt es 
sich um Sanierungsfälle, in denen die notwendigen Um- bzw. Nachrüstungen eine 
»wesentliche« Anlagenänderung i.S.d. § 15 BlmSchG darstellten und entsprechend 
eine Änderungsgenehmigung erforderten. Die Zahl dieser Fälle bzw. ihr Anteil an 
der Gesamtheit der Verfahren beläuft sich beim GAA-N auf 8 (= 13,6% ), beim LRA-
1 auf 11 (= 25,6%). Die Differenz bleibt allerdings unterhalb statistischer Signifi
kanz (chi2 = 2,25 < 2,71 für p = 0, 1 und df = 1.). Beim LRA-2 beträgt der entspre
chende Anteil 3 Fälle(= 12,5%). 

95 Beim LRA-2 verhält es sich mit drei von sieben Fällen ähnlich wie beim LRA-1. 
96 Bei förmlichen Ankündigungen von Verwaltungszwangsmaßnahmen wird dem 

Adressaten entsprechend den Bestimmungen des jeweiligen Landesverwaltungsge
setzes eine Äußerungsmöglichkeit eingeräumt. Von solchen förmlichen Ankündi
gungen sind bloße Hinweise der Behörde etwa auf die Rechtswidrigkeit (und ggf. 
auch Strafbarkeit) des fortgesetzten Betriebs einer nicht genehmigten oder geneh
migungswidrig betriebenen Anlage oder Hinweise auf die Möglichkeit der Betriebs
untersagung, der Stillegungsverfügung oder des Widerrufs der bestehenden Geneh
migung (nach §§ 20, 21 BlmSchG) zu unterscheiden. Die (rechtliche) Unverbind
lichkeit solcher Hinweise wurde offenbar von den Betreibern erkannt, sie ließen sich 
von ihnen jedenfalls kaum beeindrucken. 

97 Bezieht man die Androhungen von Verwaltungszwang auf die Gesamtzahl der Be
ratungsfälle, die von mindestens einer der in Tab. 11 aufgelisteten Maßnahmen be
troffen waren (Kategorie f), ergibt sich beim GAA-N mit 33,3% ein (allerdings sta
tistisch nicht signifikant) höherer Anteil als beim LRA-1 mit 22,2%. 

98 Aus Vergleichsgründen bleibt eine beim LRA-1 erlassene nachträgliche Anordnung 
unberücksichtigt, da diese auf Grund eines Ministerialerlasses zur Durchführung der 
Sanierung von Flüssiggasaltanlagen zwingend vorgeschrieben war, und zwar auch 
in den Fällen, in denen der Betreiber die neuen, abgesenkten Grenzwerte der TA
Luft faktisch bereits einhielt, seine immissionsschutzrechtliche Genehmigung aber 
noch auf den alten, höheren Werten basierte. 
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digten Sanktion absah, obwohl die (nach vorangegangener, teils wiederhol
ter Anmahnung) gesetzte »letzte« Frist erneut überschritten worden war. 
Lediglich in einem Fall hatte die Sanktionsandrohung den gewünschten Er
folg. 

Die einzige beim LRA-1 vollstreckte Zwangsmaßnahme bestand in der 
Untersagung des Weiterbetriebs bis zur Erteilung der Änderungsgenehmi
gung. Die vier beim GAA-N vollstreckten Maßnahmen betrafen in zwei 
Fällen nachträgliche Anordnungen (nach § 17 BlmSchG), in den anderen 
beiden Fällen die Verhängung eines Bußgelds (nach dem OWiG) wegen 
(fortgesetzten) ungenehmigten Betriebs. Die beiden nachträglichen Anord
nungen wurden allerdings im nachhinein zugunsten des Betreibers abge
mildert. Von den beiden Bußgeldbescheiden resultiert lediglich einer (in 
Höhe von DM 5.000,-) aus einer autonomen Entscheidung der Genehmi
gungsbehörde. Der andere (in Höhe von DM 200,-) erging gegen deren Wil
len auf Anordnung der Bezirksregierung, die damit einem entsprechenden 
Verlangen der Baubehörde zur Befriedung eines internen Behördenstreits 
nachkam. 

Zusammengefaßt ergibt sich, daß das verwaltungsrechtliche Repertoire 
zur (effektiven) Durchsetzung behördlicher Forderungen bei der baden
württembergischen, verwaltungsversierten Genehmigungsbehörde keine 
größere Rolle spielt als bei der niedersächsischen, primär technisch quali
fizierten Genehmigungsbehörde. Die Befunde erwecken vielmehr den Ein
druck (der sich aber wegen der geringen Fallzahlen nicht absichern läßt), 
daß die Techniker in dieser Hinsicht etwas couragierter vorgehen als die 
Verwaltungsfachleute. Ob dies eher auf die unterschiedliche fachliche Qua
lifikation oder eher auf das unterschiedliche Maß (kommunal-)politischer 
Verflechtung zurückzuführen ist, ist eine Frage, die hier nicht entschieden 
werden kann. 

2. Antragsbearbeitung ( äußerlicher Verfahrensverlauf) 

Die Leitung des Verfahrens und damit die Verantwortung für dessen Ablauf 
bzw. Durchführung bis zur abschließenden Entscheidung über die Geneh
migungserteilung obliegen nach dem niedersächsischen wie auch nach dem 
baden-württembergischen Modell der Genehmigungsbehörde. Im einzel
nen sind ihr damit im wesentlichen folgende, den Verfahrensablauf re
gelnde Aufgaben zugewiesen: 99 Vollständigkeitsprüfung der Antragsunter
lagen (2.1), Informationspflichten gegenüber dem Antragsteller (2.2), Be
teiligung der in ihren Belangen mutmaßlich betroffenen Fachbehörden und 

99 Niedergelegt in der 9. BlmSchV. 
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sonstigen Stellen (2.3), Organisation und Koordination der Kooperation 
zwischen den Verfahrensbeteiligten (2.4). 

2.1. Vollständigkeitsprüfung der Antragsunterlagen 

Nach den gesetzlichen Vorschriften hat die Genehmigungsbehörde den Ge
nehmigungsantrag samt Unterlagen nach Eingang auf Vollständigkeit im 
Hinblick auf die für die behördliche Entscheidung erforderlichen Angaben 
zur Anlage und zum Anlagenbetrieb zu prüfen. 100 Dieser Aufgabe gerecht 
zu werden, dürfte (reinen) Verwaltungsfachleuten schwerer fallen als aus
gewiesenen Technikern. Insofern ist es nicht überraschend, daß - wie Tab. 
12 zeigt - das GAA-N bei (anteilig) doppelt so vielen Anträgen (19 = 
32,8%) Unvollständigkeit der Antragsunterlagen feststellte und vom An
tragsteller entsprechende Ergänzungen forderte 101 wie das LRA-1 (7 = 
16,3% ). 102 Nur in der Minderzahl wurde den Ergänzungsforderungen durch 
Fristsetzung Nachdruck verliehen, beim LRA-1 sogar noch weniger als 
beim GAA-N. 103 

100 § 7 Abs. 1 i.V.m. §§ 4ff. der 9. BimSchV. 
101 Dabei forderte das GAA-N in zwei Fällen, in denen keine Vorantragsberatung vor

ausgegangen war, auch die Vorlage von gutachtlichen Prüfbelegen bzw. Meßnach
weisen. Vgl. auch unten Ziff. 2.4.4 u. 3.1.2. 

102 Die Differenz ist signifikant (chi2 = 3,55 > 2,71, p = 0, 1, df = 1). - Beim LRA-2 
liegt mit 9 (= 37,5%) einschlägigen Fällen der Anteil sogar noch über dem des GAA
N, was auf die erwähnte (Anm. 53) atypische Beziehung zwischen dem LRA-2 und 
dem zugehörigen GAA zurückzuführen sein dürfte. Speziell im vorliegenden Zu
sammenhang klärte der dortige LRA-Sachbearbeiter auf »kurzem« Wege - telefo
nisch oder im Rahmen der regelmäßigen informellen persönlichen Begegnungen -
mit dem zuständigen GAA-Sachbearbeiter die Vollständigkeitsfrage im Sinne einer 
ersten Plausibilitätsprüfung ab, bevor er dann den - ggf. bereits vervollständigten 
- Antrag dem GAA formell zur Prüfung und Stellungnahme zuleitete. 

103 Der Unterschied ist allerdings statistisch nicht signifikant: chi2 = 0,97 (Yates' Kor
rektur)< 2,71 für p = 0,1 und df = 1. 
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Tab. 12 
Nachforderungen von Unterlagen im Rahmen der Vollständigkeitsprüfung 
(vor Fachbehördenbeteiligung*) 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

Verfahren mit Nachforderungen 19 7 9 
32,8% 16,3% 37,5% 

[darunter: mit Fristsetzung] [8] [l] [3] 

Verfahren ohne Nachforderungen 
39 36 15 

67,2% 83,7% 62,5% 

Verfahren gesamt 
58 43 24 

100,0% 100,0% 100,0% 

' Im Süden unter Einschluß des zuständigen GAA. 

2.2. Unterrichtung des Antragstellers über den Gang des Verfahrens 

Die Genehmigungsbehörde ist ausdrücklich dazu verpflichtet, dem Antrag
steller den Eingang seines Antrags schriftlich zu bestätigen 104. Ferner hat 
sie ihn, sobald die Antragsunterlagen vollständig sind, über die voraus
sichtlich zu beteiligenden Behörden und den geplanten zeitlichen Ablauf 
des Verfahrens zu unterrichten. 105 Der Zeitpunkt der Vollständigkeit der 
Antragsunterlagen markiert den Beginn der im BlmSchG festgesetzten 
Frist, innerhalb derer die Entscheidung über den Antrag i.d.R. zu ergehen 
hat, 106 und damit den Beginn der »offiziellen« Verfahrenslaufzeit. 107 

Die Anleitung des Verwaltungshandelns durch Formvorschriften wie die 
hier genannten ist ein klassisches Merkmal von Bürokratien. Es liegt von 
daher nahe zu erwarten, daß das auf den Umgang mit dem verwaltungs
rechtlichen Instrumentarium geschulte Personal des baden-württembergi
schen Modells auf die Wahrung der Formvorschriften größeres Gewicht 
legt als das auf die Regelung technischer Sachverhalte ausgerichtete Perso
nal des niedersächsischen Modells. Verwaltungsleute sind sich auf Grund 
ihrer Vorbildung in höherem Maße der möglichen rechtlichen Konsequen-

104 § 6 der 9. BimSchV. 
105 § 7 Abs. 2 der 9. BimSchV. 
106 Für vereinfachte Verfahren beträgt diese Regelfrist drei Monate für Neugenehmi

gungen(§ 10 Abs. 6a Satz 1) und sechs Monate für Änderungsgenehmigungen(§ 15 
Abs. 1 Satz 2). Zu den unterschiedlichen Fristen für die beiden Genehmigungsarten 
vgl. die Bemerkungen unten Ziff. 4.1. 

107 Zur Differenzierung verschiedener Verfahrensdauern s. unten Ziff. 4.2.1. 
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zen ihres Handelns bewußt und geneigt, sich in dieser Hinsicht abzusichern, 
so könnte man weiter vermuten, während Techniker ihr Handeln in erster 
Linie an fachtechnischen Kriterien der zu bewältigenden Probleme ausrich
ten. 

Die Untersuchungsbefunde stützen diese These nur bedingt. Einerseits 
erfüllte das LRA-1 die Pflicht der Bestätigung des Antragseingangs tat
sächlich in größerem Umfang als das GAA-N, nämlich in 40 (= 93%) ge
genüber 46 (= 79,3%) der Verfahren. 108 Ähnliches gilt für die Wahrung der 
Formvorschrift, dem Antragsteller den Zeitpunkt der (offiziellen) Einlei
tung des Verfahrens mitzuteilen. Eine solche (schriftliche) Mitteilung er
ging beim LRA-1 in 93% der Verfahren, beim GAA-N nur in 67,2%. 109 

Nimmt man jedoch - andererseits - den inhaltlichen Informationsgehalt 
hinzu und bezieht ihn auf die gesetzlichen Anforderungen, die ja sowohl 
eine Unterrichtung über die Vollständigkeit der Unterlagen als auch über 
die voraussichtlich zu beteiligenden Behörden und den geplanten zeitlichen 
Ablauf des Genehmigungsverfahrens vorsehen, ergibt sich ein anderes 
Bild. Im Süden wie im Norden zeigten sich die Behörden wenig geneigt, 
sich in diesen Punkten festzulegen. Sie bevorzugten statt dessen - meist in 
Form von Textbausteinen verfügbare - inhaltlich unverbindliche Standard
fassungen. Danach behielt man sich in der Frage der Vollständigkeit der 
Antragsunterlagen Nachforderungen vor, wies auf die Beteiligung von »in 
ihren Belangen betroffenen Fachbehörden« zwar hin, ohne diese nament
lich zu nennen, und ließ den Antragsteller wissen, man würde ihn über den 
weiteren Verfahrensablauf »zu gegebener Zeit« unterrichten. Von solchen 
Standardformulierungen abweichende Schreiben mit verbindlicher Aus
kunft waren dabei eher beim GAA-N als beim LRA-1 anzutreffen. Das gilt 
sowohl für die Bestätigung der Vollständigkeit der Unterlagen 110 als auch 
für die namentliche Auflistung der zu beteiligenden Fachbehörden. 111 Zeit
liche Festlegungen wie etwa das Inaussichtstellen der Genehmigungsertei
lung innerhalb einer bestimmten Frist waren nur beim GAA-N zu beobach
ten, wenn auch lediglich in wenigen (5) Fällen. Daß die angekündigte Frist 

108 Der Unterschied ist signifikant (chi2 = 3,70 > 2,71, p = 0,1, df = 1). Formvollendet 
in dieser Beziehung verhielt sich das LRA-2 mit 100% Eingangsbestätigungen. 

109 Der Unterschied ist signifikant (chi2 = 9,73 > 7,88, p = 0,005, df = 1 ). Beim LRA-
2 liegt der Anteil bei 95,8% aller Verfahren. 

110 Ausdrückliche Vollständigkeitsbestätigungen finden sich beim GAA-N in sechs 
Verfahren ( = 10,3% v. 48), beim LRA-1 in keinem einzigen; der Unterschied ist sig
nifikant (chi2 = 3,88 [Yates' Korrektur] > 3,84, p = 0,05, df = 1,). LRA-2 weist 4 
einschlägige Fälle(= 16,7%) auf und liegt damit über dem Anteil beim GAA-N. 

111 GAA-N in acht(= 13,8% v. 48), LRA-1 in drei (=7,0% v. 48), LRA-2 in 23 (=95,8% 
v. 24) Fällen. Während beim GAA-N und LRA-1 die Information über die beteilig
ten Fachbehörden im abschließenden Genehmigungsbescheid gleichsam nachgeholt 
wurde, unterblieb dies beim LRA-2, offenbar die bereits erbrachte» Vorleistung« be
rücksichtigend. 
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in keinem Fall eingehalten, vielmehr um mindestens einen Monat über
schritten wurde, zeigt, wie riskant derartige Festlegungen oder » Verspre
chungen« für die Behörde sind. Es dürfte eben diese Erfahrung sein, die es 
ratsam erscheinen ließ, selbstverpflichtende Auskünfte gegenüber dem An
tragsteller zu vermeiden. 

Im Ergebnis zeigt sich, daß die Techniker im Norden im großen und gan
zen einen nicht minder reflektierten, mögliche Konsequenzen mitbeden
kenden Umgang mit den für ihren Handlungsbereich einschlägigen Verwal
tungsvorschriften pflegten wie die Verwaltungsfachleute. Dies dürfte nicht 
nur ihrer (wenn auch eher rudimentären) verwaltungsrechtlichen Zusatz
ausbildung zuzuschreiben sein, sondern auch den Sozialisationseffekten ei
nes learning by doing. 

Statt für eine gewisse Transparenz des weiteren Verfahrensgangs ent
sprechend den angesprochenen Formvorschriften zu sorgen, die dem An
tragsteller zur Wahrung seiner Rechte und Interessen von Anbeginn an ent
gegenkäme, bevorzugen die Genehmigungsbehörden in beiden Modellen 
(nach Lage der Akten) eine ihn in dieser Beziehung eher im Ungewissen 
haltende (insoweit »obrigkeitsstaatlich« anmutende) Verwaltungspraxis. 
Der Betreiber muß schon von sich aus aktiv werden und an die Behörde her
antreten, um sein Interesse an frühzeitiger Unterrichtung geltend zu ma
chen, was nahclicgendcrvvcisc größeren Betrieben leichter fällt (und ihnen 
auch leichter gemacht wird) als kleineren. 

Speziell dadurch, daß die Behörden eine förmliche Bestätigung der Voll
ständigkeit der Antragsunterlagen in der Regel vermeiden, verschaffen sie 
sich einen vom Gesetz nicht gedeckten Handlungsspielraum. Wird dieser 
Zeitpunkt nicht fixiert, ist die Einhaltung der erwähnten gesetzlichen Re
gelfrist, innerhalb derer das Verfahren zum Abschluß zu bringen ist, für den 
Antragsteller (wie auch für die vorgesetzten behördlichen Stellen) nur 
schwer zu kontrollieren. Das stellt auch eine empirische Untersuchung vor 
das Problem, den im Gesetz definierten Verfahrensbeginn zu ermitteln, um 
ihn als Maßstab für die tatsächliche Dauer zu verwenden (s. dazu näher un
ten Ziff. 4.2.1). 

2.3. Beteiligung von Fachbehörden und sonstigen Stellen 

Die nicht nur im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren, 
sondern auch andernorts wie etwa beim Baugenehmigungsverfahren vorge
schriebene Beteiligung anderer Fachbehörden soll sicherstellen, daß die 
von diesen vertretenen öffentlichen Belange durch eine entsprechende Stel
lungnahme bei der Genehmigungsentscheidung Berücksichtigung finden. 
Äußern sich die angesprochenen Behörden nicht binnen der gesetzlich vor
gegebenen Frist von einem Monat, kann die Genehmigungsbehörde davon 
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ausgehen, daß diese von ihrem Recht keinen Gebrauch machen wollen. 112 

Sie kann daraus allerdings nicht den Schluß ziehen, daß der jeweilige Be
lang durch das Vorhaben nicht berührt ist. Sie muß in diesem Falle vielmehr 
selbst die inhaltliche Entscheidung treffen (und verantworten), was ggf. 
auch heißen kann, daß sie dazu eigene Ermittlungen anstellt. 113 Formal
rechtlich ist die fachbehördliche Stellungnahme für die Genehmigungsbe
hörde nicht bindend, ihr Übergehen oder Abändern birgt aber das Risikoei
ner rechtswidrigen Ermessensausübung in sich. Entsprechend wird ein sol
ches Vorgehen in der Regel gemieden. 114 Die Fachbehörden ihrerseits kön
nen praktisch keinen Einfluß auf eine Beteiligung nehmen. Abgesehen da
von, daß es ihnen an einem eigenen Rechtsanspruch auf Beteiligung man
gelt, fehlt es ihnen i.d.R. auch an Informationen über bei anderen Stellen 
laufende Verfahren. Nur soweit sie bei Gelegenheit davon erfahren, können 
sie auf eine Beteiligung hinwirken - angesichts des bei der Genehmigungs
behörde liegenden Risikos ihrer Nichtbeteiligung mit guten Erfolgsaus
sichten. 

In den beiden Organisationsmodellen ist der Spielraum, den die Geneh
migungsinstanz bei der Auswahl der im einzelnen zu hörenden Fachbehör
den hat, unterschiedlich zugeschnitten, soweit diese Teil der Kommunal
verwaltung sind. Die hier untersuchten, in die Kreisverwaltung integrierten 
baden-württembergischen Umweltämter entscheiden auch über die Beteili
gung der übrigen dort angesiedelten Dienststellen. Dazu gehören insbeson
dere die hier interessierenden unteren Behörden für Baurecht, Wassser
recht, Naturschutzrecht, aber auch die Abfallrechtsbehörde und der vorbeu
gende Brandschutz. 115 

Anders verhält es sich beim niedersächsischen GAA als einer von der 
Kommunalverwaltung separierten staatlichen Sonderbehörde. Dieses wen
det sich hinsichtlich der im konkreten Fall betroffenen fachlichen Belange, 
soweit sie von den Kommunen verwaltet werden, auf dem Dienstweg an die 

112 § 11 i. V.m. § 24 der 9. BimSch V. - Eine rechtliche Verpflichtung der Fachbehörden, 
eine Stellungnahme abzugeben, besteht nicht. Im übrigen verfügt die Genehmi
gungsbehörde gegenüber den Fachbehörden über keinerlei Weisungsbefugnis. 

113 Vgl. die Kommentierung bei Hansmann 1994, S. 229, Fn. 29. 
114 Davon zu unterscheiden sind Versuche der Genehmigungsbehörde, eine Fachbe

hörde zur Rücknahme oder zu Abänderungen von Auflagen (fast immer zugunsten 
des Betreibers) zu bewegen (s. dazu unten Ziff. 3.1.3, ferner auch Ziff. 3.2 und Ziff. 
3.4.2). Bleibt ein entsprechender Erfolg aus, fügt sich dem die Genehmigungsbe
hörde in der Regel. Abänderungen von Auflagen gegen das Votum der Fachbehörde 
bilden im Süden wie im Norden einen äußerst seltenen Ausnahmefall. 

115 Lediglich bei Großen Kreisstädten mit eigener Baurechtsbehörde entfällt die Zu
ständigkeit der Kreisverwaltung für die baurechtlichen Belange. 

61 https://doi.org/10.5771/9783748911074-37, am 03.08.2024, 22:55:01
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748911074-37
https://www.nomos-elibrary.de/agb


zuständige Kreis- bzw. Stadtverwaltung, 116 die ihrerseits darüber entschei
det, welche Fachämter sie zur Stellungnahme auffordert. Für das GAA be
deutet dies einerseits eine Entlastung von Koordinationsarbeit, wie sie das 
baden-württembergische LRA zu erbringen hat. Andererseits bedeutet es 
eine faktische Beschneidung seines Entscheidungsspielraums. 117 Zwar 
kann es sich »auf dem kleinen Dienstweg« auch direkt mit einem Amt der 
Kommunalverwaltung in Verbindung setzen. Es wird dies aber nur dann 
tun, wenn es aus eigenem Interesse einen spezifischen fachlichen Belang 
berücksichtigt haben will und die Verantwortung für eine eigene Entschei
dung auf fachfremdem Gebiet nicht übernehmen möchte. Aber auch dann 
wird es von der internen Organisation (Kontrollstruktur) der jeweiligen 
Kommunalverwaltung abhängen, wieweit auch solche Kontakte über die 
zentrale Stelle ablaufen. 

Die Frage ist, ob sich die in dieser Weise unterschiedlich vorstrukturier
ten Handlungsspielräume hinsichtlich der Fachbehördenbeteiligung auf die 
Beteiligungspraxis auswirken. Dies gilt einmal im Hinblick auf die Zahl der 
in den Verfahren beteiligten Fachbehörden (Ziff. 2.3.1) und zum anderen im 
Hinblick auf die Art der jeweils berücksichtigten fachlichen Belange (Ziff. 
2.3.2). Aus Vergleichsgründen nicht mitgezählt ist dabei das GAA als Fach
behörde, das im Süden wie im Norden stets beteiligt war, im Norden aber 
eben in »Personalunion« mit der Genehmigungsbehörde. 

2.3.1. Umfang der Fachbehördenbeteiligung 

Einen Überblick über die Anzahl der in den Genehmigungsverfahren je
weils beteiligten Fachbehörden gibt Tab. 13.1 in Form einer Häufigkeits
verteilung auf verschiedene Größenklassen. 

Wie zu sehen ist, bewegen sich die prozentualen Abweichungen zwi
schen GAA-N und LRA-1 in den einzelnen Klassen unterhalb der 10%
Marke (und unterhalb statistischer Signifikanz). Die einzige Ausnahme bil
det die Gruppe von Verfahren mit fünf beteiligten Fachbehörden, die einen 
Anteil von 22,4% beim GAA-N, aber von nur 4,7% beim LRA-1 ausma
chen.118 Im übrigen variieren bei beiden Behörden die Einzelhäufigkeiten 

116 Als für immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren zuständige »Zentrale« 
fungiert bei den Kreisverwaltungen in der Regel das Ordnungsamt, bei den kreis
freien Städten mit stärkerer fachlicher Binnendifferenzierung das hauseigene Um
weltamt (aber ohne Genehmigungskompetenz für die hier untersuchten Verfahren). 

117 Die rechtliche Verantwortung für die Nicht-Beteiligung einzelner Fachämter liegt 
auch in diesem Fall allein beim GAA als zuständiger Genehmigungsbehörde. Im 
Zweifel muß es über die Betroffenheit der fachlichen Belange eines von der kom
munalen »Zentrale« nicht einbezogenen Fachamts selbst entscheiden. 

118 Der Unterschied ist (als einziger) statistisch signifikant (chi 2 = 6,17 > 5,02, p = 
0,025, df = 1). 

62 
https://doi.org/10.5771/9783748911074-37, am 03.08.2024, 22:55:01

Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748911074-37
https://www.nomos-elibrary.de/agb


diskontinuierlich über die verschiedenen Größenklassen, d.h. es ist weder 
eine Tendenz zu einer gleichmäßigen Verteilung noch eine Tendenz zu ei
ner kontinuierlichen Zu- oder Abnahme der Anteile bei zunehmender Klas
sengröße erkennbar. Zudem verlaufen die Diskontinuitäten bei den beiden 
Behörden teilweise in entgegengesetzten Richtungen mit kompensatori
schen Effekten in einzelnen Größenklassen. 119 

Tab. 13.1 
Anzahl der in den Genehmigungsverfahren beteiligten Fachbehörden* 
(Häufigkeitsverteilung) 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

Keine 
2 0 0 

3,4% 0,0% 0,0% 

Eine 
0 0 0 

0,0% 0,0% 0,0% 

Zwei 
0 3 0 

0,0% 7,0% 0,0% 

Drei 
8 6 3 

13,8% 14,0o/o 12,5% 

Vier 
14 14 9 

24,1% 32,6% 37,5% 

Fünf 
13 2 6 

22,4% 4,7% 25,0% 

Sechs 
13 8 3 

22,4% 18,6% 12,5% 

Sieben und mehr** 
8 10 3 

13,8% 23,3% 12,5% 

58 43 24 
Verfahren gesamt*** 99,9% 100,2% 100,0% 

Aus Vergleichsgründen im Süden ausgenommen GAA. 
Beim GAA-N und LRA-1 jeweils maximal 12, beim LRA-2 zehn Behörden/Stellen. 
Abweichungen von 100,0% durch Rundungen bei den prozentualen Einzelhäufigkeiten. 

119 Dies schlägt sich in einer statistisch signifikanten Differenz der Gesamtverteilungen 
nieder (chi2 = 12,81 > 12,6, p = 0,05, df = 6). Weitergehende inhaltliche Schlußfol
gerungen im Hinblick auf die Praxis der Fachbehördenbeteiligung lassen sich daraus 
aber nicht ziehen. 
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Dies tritt anschaulich hervor, wenn man die Größenklassen zu drei Gruppen 
bündelt, eine erste, die die Fälle mit bis zu drei, eine zweite, die vier bis 
sechs und eine dritte, die (wie bisher) sieben und mehr beteiligte Fachbe
hörden umfaßt (Tab. 13.2). 

Danach ging im Norden wie im Süden die Mehrzahl der Verfahren mit 
einer Beteiligung von vier bis sechs Fachbehörden einher (mittlere 
Gruppe). Dabei beläuft sich der entsprechende Anteil beim LRA-1 mit 
55,8% auf etwas mehr als die Hälfte, beim GAA-N mit 69,0% sogar auf 
mehr als zwei Drittel. Der Unterschied bleibt allerdings unterhalb statisti
scher Signifikanz. 120 Die übrigen Verfahren verteilen sich bei beiden Be
hörden zu näherungsweise ähnlichen Anteilen auf die anderen beiden 
Gruppen. Auf die erste Gruppe mit bis zu drei beteiligten Fachbehörden 
entfallen bei beiden Ämtern jeweils etwa ein Fünftel aller Verfahren (beim 
GAA-N mit 17,2% etwas weniger und beim LRA-1 mit 20,9% etwas mehr). 
Stärker, aber gleichfalls nicht statistisch signifikant, differieren die Anteile 
bei der dritten Gruppe mit sieben und mehr beteiligten Fachbehörden mit 
23,3% beim GAA-N und 13,8% beim LRA-1. 

Tab. 13.2 
Anzahl der in den Genehmigungsverfahren beteiligten Fachbehörden* 
(komprimierte Häufigkeitsverteilung) 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

Bis zu drei 
10 9 3 

17,2% 20,9% 12,5% 

Vier bis sechs 
40 24 18 

69,0% 55,8% 75,0% 

Sieben und mehr** 
8 10 3 

13,8% 23,3% 12,5% 

58 43 24 
Ve1fahren gesamt 100,0% 100,0% 100,0% 

• Aus Vergleichsgründen im Süden ausgenommen GAA. 
• Beim GAA-N und LRA-l jeweils maximal 12, beim LRA-2 zehn Behörden/Stellen. 

Insgesamt bleiben die Abweichungen in der Verteilung der Verfahren auf 
die einzelnen Größenklassen der Fachbehördenbeteiligung unterhalb eines 
statistisch relevanten Niveaus. Von daher läßt sich von einer vergleichbaren 
Beteiligungspraxis bei den beiden Genehmigungsmodellen sprechen. Diese 

120 chi2 = 1,84<2,71 fürp=0,I unddf= 1. 
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Schlußfolgerung läßt sich durch die Analyse der zentralen statistischen Pa
rameter zusätzlich absichern (Tab. 13.3). 

Durchschnittlich wurden beim GAA-N 5,0 und beim LRA-1 5, 1 Fachbe
hörden je Verfahren beteiligt. 121 Die häufigste Konstellation ist bei beiden 
Behörden die Beteiligung von vier Fachbehörden (Modalwert) 122, die ma
ximale Beteiligungszahl in ein und demselben Verfahren liegt bei jeweils 
12. In zwei Hinsichten sind allerdings Unterschiede festzustellen. Der eine 
betrifft die Zahl der in einem Verfahren mindestens beteiligten Fachbehör
den. Während beim LRA-1 in sämtlichen Verfahren Fachbehörden (und 
zwar mindestens zwei) beteiligt wurden, kamen beim GAA-N auch (und 
zwar zwei) Fälle ohne jegliche Fachbehördenbeteiligung vor. In den übri
gen Verfahren waren mindestens drei externe Behörden präsent. Der zweite 
Unterschied betrifft den Median, der beim LRA-1 bei 4 und beim GAA-N 
bei 5 liegt. Das bedeutet, daß sich beim LRA-1 die (untere) Hälfte der Ver
teilung auf Verfahren mit nicht mehr als vier Fachbehörden erstreckt, wäh
rend beim GAA-N diese Hälfte auch noch Verfahren mit fünf Fachbehörden 
einschließt. Beide Unterschiede, die die Spannweite der Verteilung bzw. ein 
Maß der zentralen Tendenz berühren, sind aber zu gering, als daß sie sich 
in einer signifikanten Differenz der Varianzen (Streuung der Einzelwerte 
der Gesamtverteilung um den Mittelwert) niederschlügen. 123 

Die gesetzlich vorgeschriebene Fachbehördenbeteiligung führt, so das 
Resümee, in beiden Modellen zu einer im Durchschnitt gleich großen »Be
lastung« - wenn man aus Gründen der Vergleichbarkeit im vorliegenden 
Zusammenhang das im Süden zusätzlich hinzukommende GAA unberück
sichtigt läßt. Demnach hat speziell auch der Umstand, daß das niedersäch
sische GAA-N organisationsbedingt die Entscheidung in der Beteiligungs
frage zu einem guten Teil an die »Zentrale« der allgemeinen Verwaltung ab
gibt, während die baden-württembergische Genehmigungsbehörde selbst 
als eine solche »zentrale Koordinationsstelle« fungiert, keine Auswirkun
gen auf den Beteiligungsumfang. Die Kommunalverwaltungen sind offen
bar unabhängig davon, ob sie über eine Genehmigungskompetenz verfü
gen, im Norden wie im Süden gleichermaßen darauf bedacht, daß die bei 
ihnen vertretenen fachlichen Belange auch Berücksichtigung finden. Das 

121 Mittelwerttest und (vorgeschalteter) Varianztest ergeben auf jeweils hohem Signi
fikanzniveau (d.h bei Akzeptanz eines hohen Fehlerrisikos von 5% je Seite der Ver
teilung für die Annahme von Ungleichheit) keine signifikante Differenz (Varianz
test: F = 1,26 < Fc0,90, 42, , 7) = 1,41; Mittelwerttest: t = 0,318 < tc0,90, 99) = 1,29). -
LRA-2 hebt sich von den beiden anderen Genehmigungsbehörden vor allem durch 
eine geringere Varianz ab, die Differenzen sind aber gleichfalls - wenn auch unter 
geringeren Fehlertoleranzen - nicht signifikant (Vergleich mit GAA-N: F = 1,77 < 
Fc0,95, 57, 23J = 1,84; Vergleich mit LRA-2: F = 2,24 < Fc0,99, 42, 23) = 2,44). 

122 Vgl. auch die Häufigkeitsverteilung oben in Tab. 13.1. 
123 Vgl. die in vorletzter Anm. wiedergegebenen Testwerte für die Varianzen. 
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bestätigen auch die nachfolgenden Befunde zur Art der beteiligten fachli
chen Belange. 

Tab. 13.3 
Anzahl der in den Genehmigungsverfahren beteiligten Fachbehörden* 
(statistische Parameter) 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

Arith. Mittel 4,97 5,10 4,83 

Varianz 3,65 4,61 2,06 

Median 5,00 4,00 4,50 

Modal wert 4,00 4,00 4,00 

Minimum 0,00 2,00 3,00 

Maximum 12,00 12,00 9,00 

Verfahren gesamt 58 43 24 

Aus Vergleichsgründen im Süden ausgenommen GAA. 

2.3.2. Art der beteiligten fachliche Belange 

Nicht nur in quantitativer, sondern auch in qualitativer Hinsicht ergeben 
sich weitgehende Ähnlichkeiten der unter den beiden Genehmigungsmo
dellen jeweils vollzogenen Beteiligungspraxis. Dies zeigt eine Aufschlüs
selung der in den Verfahren hauptsächlich berücksichtigten fachlichen Be
lange bzw. der am häufigsten herangezogenen Fachbehörden. 

Wie aus Tab. 14 hervorgeht, differieren die jeweiligen Anteile zwischen 
GAA-N und LRA-1 um weniger als 10 Prozentpunkte. 124 Davon auszuneh
men sind zum einen die Abfallbehörden einschließlich der Abfallwirt
schaftsämter, zum anderen die nicht den Fachbehörden i.e.S. zuzurechnen
den Kommunen (s. dazu weiter unten). 

124 Alle Verteilungsunterschiede bei den einzelnen Fachbehörden einschließlich den 
sonstigen Behörden zwischen GAA-N und LRA-1 sind statistisch nicht signifikant 
- ausgenommen die nachfolgend im Text genannten zwei Ausnahmen. Das gilt auch 
für die teilweise etwas größer ausfallenden Verteilungsunterschiede zwischen LRA-
1 und LRA-2. 
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Die am häufigsten beteiligte Fachbehörde ist die untere Baurechtsbe
hörde (GAA-N zu 89,7%, LRA-1 zu 90,7%, entsprechend 1,0 Prozent
punkte Differenz), was daher rühren dürfte, daß nicht nur Neuerrichtungen, 
sondern auch die meisten Änderungen einer Anlage mit baulichen Maßnah
men verbunden sind. Es folgen die Fachbehörden für den (vorbeugenden) 
Brandschutz (81,0% bzw. 72, 1 %, entsprechend 8,9 Prozentpunkte Diffe
renz), für Wasser- und Bodenschutz einschließlich der Wasserwirtschafts
ämter (89,7% bzw. 90,7%, entsprechend 1,0 Prozentpunkte Differenz) so
wie für den (allerdings deutlich weniger häufig herangezogenen) Natur
schutz (29,3% bzw. 23,3%, entsprechend 6,0 Prozentpunkte Differenz). 125 

Tab. 14 
Am häufigsten beteiligte Fachbehörden* (Auswahl) 

GAA-N 

Baubehörde 
52 

89,7% 

Brandschutzbehörde 
47 

81,0o/o 

Wasserschutzbehörde** 
52 

89,7% 

Naturschutzbehörde 
17 

29,3% 

Abfallbehörde*** 
43 

74,1% 

Sonstige Behörden 
34 

58,6% 

Kommune 
19 

32,8% 

58 
Verfahren gesamt**** 100,0% 

Aus Vergleichsgründen im Süden ausgenommen GAA. 
Einschließlich Wasserwirtschaft und Bodenschutz. 
Einschließlich Abfallwirtschaft . 

LRA-1 LRA-2 

39 23 
90,7% 95,8% 

31 14 
72,1% 58,3% 

39 24 
90,7% 100,0o/o 

10 6 
23,3% 25,0% 

3 8 
7,0% 33,3% 

22 10 
51,2% 41,7% 

42 23 
97,7% 95,8% 

43 24 
100,0% 100,0% 

.... Da sich die Kategorien nicht wechselseitig ausschließen (Mehrfachnennungen), liegt die 
Summe der absoluten bzw. relativen Häufigkeiten über der Gesamtzahl der Verfahren bzw. 
über 100%. 

125 Beim LRA-2 fallen die Anteile vergleichbar aus. 
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In gut der Hälfte der Genehmigungsverfahren (GAA-N zu 58,6%, LRA-1 
zu 51,2%, entsprechend 7,4 Prozentpunkte Differenz) 126 wurden eine oder 
mehrere sonstige Stellen hinzugezogen, die über eine breite Palette von 
weiteren öffentlichen Belangen streuen. Als Beispiele für die unter diese 
Kategorie subsumierten Behörden seien genannt: Gesundheitsamt, Veteri
näramt, Amt für Denkmalschutz, Polizei, Bezirksschornsteinfeger, Stra
ßenverkehrsamt, u.ä. Jeweils für sich genommen erfolgte ihre Beteiligung 
gegenüber den zuvor genannten, teilweise routinemäßig angehörten Fach
behörden erheblich seltener und dürfte in erster Linie je spezifischen Be
sonderheiten des Einzelfalls geschuldet gewesen sein. 

Aus der weitgehend ähnlichen (qualitativen) behördlichen Beteiligungs
praxis fällt die bereits als Ausnahme angesprochene Abfallbehörde heraus. 
Sie wurde beim GAA-N in 74, 1 %, beim LRA-1 lediglich in 7,0% (und beim 
LRA-2 in 33,3%) der Verfahren beigezogen. Der Unterschied könnte sich 
daraus erklären, daß beim LRA-1 (wie auch beim LRA-2) die untere Ab
fallbehörde mit der (hier im Zentrum stehenden) unteren Immissions
schutzbehörde das Amt für Umweltschutz bilden. Die organisationsbe
dingte und auch räumliche Nähe (durch Ansiedlung auf demselben Flur) 
sorgt offenbar für einen hinreichenden Einblick der Sachbearbeiter des Im
missionsschutzes in den Aufgabenbereich der Abfallbehörde, so daß diese 
nur in den Fällen (förmlich) beteiligt wurde, in denen abfa11re1evante Be
lange auch tatsächlich betroffen waren. Demgegenüber scheint im Norden 
das überwiegend über die »Zentrale« der jeweils zuständigen Kommunal
verwaltung laufende Beteiligungsverfahren eine routinemäßige Anfrage 
beim abfallrechtlichen Fachamt zu begünstigen. Als Indiz dafür läßt sich 
der Anteil der Fälle werten, in denen die Abfallbehörde keine Bedenken 
bzw. Auflagen gegen das in Frage stehende Vorhaben vorbrachte oder sogar 
ausdrücklich die eigenen Belange als nicht berührt betrachtete. Gut ein 
Drittel der 43 Beteiligungsfälle (15 = 34,9% von 43) beim GAA-N sind 
ohne abfallrechtliche Auflagen geblieben. 127 Auf der anderen Seite ver
bleibt eine Mehrheit von immerhin zwei Dritteln, in denen einschlägige 
Auflagen erteilt wurden. 128 Man könnte aus diesem Befund den (vorsichti
gen) Schluß ziehen, daß eine beteiligte Behörde die eingeräumte Gelegen
heit, ihre Interessen wahrzunehmen, auch soweit wie möglich ausschöpft. 
Die Frage, wieweit die in den beiden Genehmigungsmodellen unterschied-

126 LRA-2 nur zu 41,7%. 
127 S. hierzu unten Ziff. 3.3.1 mit Tab. 30. Ein vergleichbarer Anteil an »Fehlanzeigen« 

hinsichtlich eigener Belange findet sich bei keiner der übrigen beteiligten Fachbe
hörden. 

128 Ein (statistischer) Vergleich mit dem LRA-1 ist nicht möglich, da dort nur in drei 
Verfahren eine förmliche Beteiligung der Abfallbehörde erfolgt war, die in einem 
Fall zu Auflagen führte. Beim LRA-2, das im Hinblick auf die abfallrechtlichen Be
lange ebenfalls eine eher restriktive Beteiligungspraxis vollzog, belaufen sich die 
einschlägigen Verfahren auf acht Fälle, von denen in sieben auch Auflagen ergingen. 
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liehe Beteiligung der Abfallbehörden im Einzelfall sich auch »sachlich 
rechtfertigt«, muß offenbleiben. 129 Jedenfalls ist eine vergleichbar unter
schiedliche Selektivität der Beteiligungspraxis bei den anderen, in der Ta
belle namentlich aufgeführten Fachbehörden nicht zu beobachten. Die Be
sonderheiten im Umgang mit den abfallrechtlichen bzw. abfall wirtschaftli
chen Belangen könnte sich zumindest zum Teil aus unterschiedlichen Ab
fallwirtschaftskonzepten und -regelungen der niedersächsischen bzw. ba
den-württembergischen Kommunen erklären, die in diesem Bereich über 
eine größere Autonomie verfügen als bei den von den anderen Fachbehör
den »verwalteten« öffentlich-rechtlichen Belangen. 

Das im Nord-Süd-Vergleich anteilige Ungleichgewicht in der Beteili
gung der Abfallbehörde findet ein (gleichsam seitenverkehrtes) Pendant in 
der Beteiligung der Kommunen. 130 Deren mögliche Betroffenheit resultiert 
aus ihrer Eigenschaft als (bau-)planungsrechtlicher Hoheitsträger für den 
Standort, auf dem sich das zur Genehmigung anstehende Vorhaben entwe
der bereits befindet oder der dafür vorgesehen ist. 131 Während das baden
württembergische LRA die Kommunen fast ausnahmslos anhörte, 132 ge
schah dies beim niedersächsischen GAA-N nur in einem Drittel aller Ver
fahren (32,8%). Darin sind zudem sechs Fälle (10,3%) enthalten, in denen 
sich die Anhörung nicht der Initiative des GAA-N verdankte, sondern der 
des beteiligten Ordnungsamts des Landkreises, dem die betroffene Ge
meinde angehörte. 133 Die unterschiedliche Beteiligungspraxis bei den 
Kommunen scheint - wie auch bei den Abfallbehörden - nicht in den mo
dellbedingten organisatorischen Unterschieden zu gründen, sondern eher in 
verschiedenen kommunalpolitischen Traditionen. Der im Süden vom 
Kreistag gewählte Landrat dürfte infolge der Doppelfunktion des Landkrei
ses - einerseits als Selbstverwaltungskörperschaft Träger von öffentlichen 
Aufgaben im eigenen Wirkungskreis, andererseits als (untere) Verwal
tungsbehörde Träger von Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis -

129 Grundsätzlich läßt sich aus der Nichtbeteiligung einer Fachbehörde nicht ohne wei
teres auf die (subjektive oder auch »objektive«) Nichtbetroffenheit ihrer Belange 
schließen. 

130 Die im Nord-Süd-Vergleich beim GAA-N höheren und beim LRA-1 niedrigeren Be
teiligungsanteile bei den Abfallbehörden werden durch die gegenläufigen, beim 
GAA-N niedrigeren und beim LRA-1 höheren Beteiligungsanteile bei den Kommu
nen nahezu vollständig kompensiert, so daß sie sich auf die durchschnittliche Anzahl 
der je Verfahren beteiligten Behörden und Ämter in beiden Organisationsmodellen 
(vgl. oben Ziff. 2.3.1 mit Tab. 13.3) nicht auswirken. 

131 Die im Einzelfall ggf. erforderliche planungsrechtliche Zustimmung der Kommune 
ergibt sich aus der gemäß dem Konzentrationsprinzip (§ 13 BlmSchG) mit zu ertei
lenden Baugenehmigung. 

132 Beim LRA-1 hat es lediglich in zwei, beim LRA-2 in nur einem einzigen Verfahren 
keine Beteiligung gegeben. 

133 Der Unterschied ist hochsignifikant, selbst wenn man die nicht durch das GAA-N 
veranlaßten Beteiligungsfälle miteinbezieht(chi 2 =43,35 > 10,82, p =0,001, df = l). 

69 https://doi.org/10.5771/9783748911074-37, am 03.08.2024, 22:55:01
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748911074-37
https://www.nomos-elibrary.de/agb


»kommunalen« Interessen im Landkreis größere Aufmerksamkeit zu 
schenken geneigt sein als das niedersächsische GAA-N mit seinem Status 
als zentrale, von der kommunalen Ebene unabhängige staatliche Genehmi
gungsbehörde. Offenbar begünstigt die organisatorische Einbindung der 
süddeutschen Genehmigungsbehörde in die Kreisverwaltung einen eher ko
operativen und konfliktvermeidenden Umgang mit den Gemeinden, zumin
dest läßt die auf Grund der Kommunalverfassung politisch relativ starke 
Stellung der Gemeinden einen solchen Umgang angeraten erscheinen. 134 

Dafür spricht nicht zuletzt, daß selbst in den Fällen, in denen planungs
rechtliche kommunale Belange von vornherein nicht betroffen sein können, 
gleichwohl die Gemeinde angehört wird. 135 Ergebnis dieser Praxis ist der 
schon erwähnte Befund eines nahezu 100%igen Beteiligungsanteils der 
Kommunen. Die mutmaßlich in erster Linie verwaltungspolitisch und nicht 
aus der Sache begründete Beteiligung spiegelt sich auch in der im Ergebnis 
geringen planungsrechtlich fundierten Einflußnahme der Gemeinden auf 
den Genehmigungsinhalt wider. Darauf gestützte Auflagen oder Beschrän
kungen für Errichtung oder Betrieb der beantragten Anlage bzw. Anlagen
änderung finden sich beim LRA-1 lediglich in einer Minderzahl der Geneh
migungsbescheide (11,6% ), ein Anteil, der nur geringfügig den entspre
chenden Anteil beim GAA-N mit 6,9% übersteigt (vgl. dazu auch unten 
Ziff. 3.3.1). 136 

Sieht man vom Abfallbereich und den Kommunen ab, geht mit der un
terschiedlichen Organisation der Genehmigungszuständigkeit im Ergebnis 
keine unterschiedliche Praxis im Hinblick auf Art und Umfang der Beteili
gung externer Fachbehörden einher. Von daher muß der Antragsteller im 
Norden wie im Süden in vergleichbarem Maße damit rechnen, mit (von der 
Genehmigungsbehörde praktisch als verbindlich behandelten) Auflagen 
auch anderer Fachbehörden beschwert zu werden. Der organisationsbe
dingt größere Entscheidungsspielraum, über den das baden-württembergi
sche LRA gegenüber dem niedersächsischen GAA-N bei der Auswahl der 
Fachbehörden faktisch verfügt, bleibt insoweit folgenlos. Unter dem Ge-

134 Vgl. oben Anm. 43. 
135 Damit kann sich die Genehmigungsbehörde freilich insofern zusätzliche Probleme 

einhandeln, als die Gemeinden vielfach geneigt sind, bei Gelegenheit ihrer Beteili
gung von ihren planungsrechtlichen Hoheitsrechten nicht gedeckte Ziele zu verfol
gen. Das kann für den Betreiber u.U. zusätzliche Einschränkungen für Errichtung 
oder Betrieb der Anlage mit sich bringen (vgl. hierzu auch Harder 1987, S. 3lff.). 
In den hier betrachteten vereinfachten Verfahren kam es allerdings insgesamt nur 
in einer Minderzahl (13) zu Konflikten mit den Gemeinden, wobei tatsächlich ver
gleichsweise mehr Fälle auf den großzügig Beteiligung gewährenden Süden (LRA-
1: 7; LRA-2: 3) als auf den in dieser Hinsicht deutlich restriktiver vorgehenden Nor
den (GAA-N: 3) entfallen. Vgl. hierzu auch unten Ziff. 3.1.3. 

136 Beim LRA-2 liegt der entsprechende Anteil sogar bei nur 4,2% (= ein einziges Ver
fahren) und damit noch unter dem des GAA-N. 
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sichtspunkt der Arbeitsbelastung befindet sich allerdings das GAA-N in der 
günstigeren Position. Das vom LRA selbst zu organisierende Einholen und 
ggf. erforderliche Anmahnen der einzelnen Stellungnahmen delegiert das 
GAA-N weitgehend an die jeweils zuständige »Zentrale« der allgemeinen 
Verwaltung des Landkreises bzw. der (kreisfreien) Städte. 137 Hinzu kommt, 
daß das baden-württembergische LRA modellbedingt mit dem GAA stets 
eine Behörde mehr als das niedersächsische GAA-N hinzuzuziehen hat. 
Tatsächlich nahm die Phase der Fachbehördenbeiziehung im Durchschnitt 
beim LRA-1 (und auch beim LRA-2) erheblich mehr Zeit in Anspruch als 
beim GAA-N und beeinflußte insoweit auch die Gesamtdauer der Geneh
migungsverfahren. 138 

2.4. Kommunikation zwischen Antragsteller und Genehmigungsbehörde 

2. 4.1. Häufigkeit der Kontakte (Kommunikationsdichte) 

Einen Überblick über die Häufigkeit unmittelbarer (dokumentierter) Kon
takte, die zwischen Antragsteller und Genehmigungsbehörde nach An
tragseingang bis zur Überstellung des Genehmigungsbescheids stattgefun
den haben, gibt Tab. 15. Dabei ist im Süden - wie auch schon bei den Vor
antragsberatungen (vgl. 1.3.1) - aus Vergleichsgründen das zugehörige 
GAA mit einbezogen. 

137 Von daher stellte sich für das GAA-N in den Fällen, in denen es nur bei der Kom
munalverwaltung angesiedelte Behörden in die Beteiligung einbezog, erst gar nicht 
das Problem der mit Blick auf eine Verfahrensbeschleunigung in§ 11 Satz 2 der 9. 
BlmSch V vorgeschriebenen »sternförmigen«, als zeitgleich zu verstehenden Behör
denbeteiligung. Das betraf allein die Hälfte (50,0%) aller Verfahren mit Behörden
beteiligung. In den übrigen Fällen, in denen nicht zur Kommunalverwaltung gehö
rende Fachämter gehört wurden, erfolgte die Beteiligung in drei Vierteln dieser Teil
menge (75,0%) »sternförmig«, was bezogen auf alle Verfahren mit Behördenbei
ziehung einen Anteil von 37,5% ausmacht. Beim LRA-1, dem in jedem Fall die Ko
ordination sämtlicher anzuhörenden Fachbehörden obliegt, wurde die Vorschrift 
dagegen häufiger, nämlich bei 44,2% aller Verfahren erfüllt, beim insoweit ver
gleichbaren LRA-2 allerdings lediglich in einem Viertel (25,0%). Vgl. hierzu auch 
unten Ziff. 4.3.3.1 mit Tab. 41.2 (erste Kategorie). 

138 Vgl. hierzu ausführlicher unten Ziff. 4.3.3.1 mit Tab. 41.21 und Ziff. 4.4 mit Tab. 
46 und Tab. 46.1. 
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Tab. 15 
Anzahl der (dokumentierten) Kontakte zwischen Antragsteller und Geneh
migungsbehörde* nach Antragseingang (Häufigkeitsverteilung) 

GAA-N 

Keiner 
14 

24,1% 

Einer 
13 

22,4% 

Zwei 
9 

15,5% 

Drei bis vier 
11 

19,0% 

Fünf bis sechs 
4 

6,9% 

Sieben und mehr** 
7 

12,1% 

58 
Verfahren gesamt*** 100.0% 

Aus Vergleichsgründen im Süden LRA und zugehöriges GAA. 
" Maximale Kontaktzahl beim GAA-N: 20, LRA-1: 21, LRA-2: 7. 

LRA-1 LRA-2 

6 5 
14,0% 20,8% 

7 5 
16,3% 20,8% 

8 5 
18,6% 20,8% 

6 4 
14,0% 16,7% 

4 4 
9,3% 16,7% 

12 1 
27,9% 4,2% 

43 24 
100,1% 100,0lJ'v 

Abweichungen von 100,0% durch Rundungen bei den prozentualen Einzelhäufigkeiten. 

Wie die Befunde zeigen, stellen Verfahren, die in diesem Zeitraum (nach 
Aktenlage) ohne jeglichen direkten Kontakt zwischen den Hauptbeteiligten 
verlaufen sind (Häufigkeitsklasse: »Keiner«), nur eine Minderheit dar. Der 
entsprechende Anteil fällt beim GAA-N mit einem knappen Viertel 
(24, 1 % ) zwar höher aus als beim LRA-1 mit rd. einem Siebtel (14,0% ), 
liegt aber unterhalb statistischer Signifikanz. 139 

In der Mehrheit der Genehmigungsverfahren kam es mithin zu minde
stens einem direkten (dokumentierten) Kontakt. Dabei ergeben sich in den 
einzelnen, (nach Anzahl der je Verfahren erfolgten Interaktionen) aufstei
genden Häufigkeitsklassen bei beiden Genehmigungsbehörden weitgehend 
ähnliche Anteile. Davon auszunehmen ist allerdings die letzte Häufigkeits
klasse mit sieben und mehr Kontakten. Hier beläuft sich der Anteil beim 
LRA-1 mit 27,9% gegenüber dem beim GAA-N von lediglich 12,1% auf 
mehr als das Doppelte, wobei die beiden Behörden im Hinblick auf die ma
ximale Kontaktzahl in ein und demselben Verfahren mit 21 bzw. 20 Kon-

139 chi2 = 1,61 < 2,71 für p = 0,1, und df= 1. 
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takten nahezu gleichauf liegen. 140 Hauptsächlich diese (signifikante) 141 Di
vergenz sorgt im Verbund mit der gleichgerichteten, wenn auch für sich ge
nommen nicht signifikanten Differenz in der untersten Häufigkeitsklasse 
für einen signifikant höheren Wert in der durchschnittlichen Interaktions
zahl pro Verfahren von 4,4 Kontakten beim LRA-1 gegenüber 2,8 Kontak
ten beim GAA-N. 142 

Die schon bei der Vorantragsberatung beobachtete höhere Interaktions
dichte zwischen Antragsteller und Genehmigungsbehörde beim LRA-1 im 
Vergleich zum GAA-N (vgl. oben Ziff. 1.3.1, Tab. 8) setzt sich demnach -
in noch deutlicherer Ausprägung - auch im nachfolgenden »offiziellen« 
Verfahrensgang fort. Dies gilt jedenfalls für den Durchschnitt der Verfah
ren. Die Frage ist, wieweit dies auch auf das einzelne Verfahren zutrifft. Sie 
zielt darauf, ob Verfahren, die sich im Vorantragszeitraum als beratungsin
tensiv erwiesen haben, auch während der Antragsbearbeitung mit einer 
überdurchschnittlichen Kommunikationsdichte zwischen den Hauptbetei
ligten einhergehen oder ob Beratungen in der Vorantragszeit den Kommu
nikationsbedarf im weiteren Verfahrensgang (i.S. einer Substitution) sen
ken. 

Tab. 16.1 gibt zunächst einen Überblick über die Kontakthäufigkeit wäh
rend des gesamten Verfahrensverlaufs vom Vorantragszeitraum bis zur Ge
nehmigungserteilung. Anschaulicher treten die gegenläufigen Tendenzen 
zwischen GAA-N und LRA-1 hervor, wenn man die Verteilung auf vier 
Häufigkeitsklassen verdichtet (Tab. 16.2). Läßt man einmal die wenigen 
Verfahren ohne dokumentierte Kommunikation außen vor, entfallen auf die 
übrigen drei Häufigkeitsklassen beim GAA-N mit steigender Kontaktfre
quenz abnehmende Anteile (von 55,2% über 24, 1 % bis 13,8% ), während 
die Anteile beim LRA-1 zunehmen (von 27,9% über 30,2% bis 39,5%). 
Oder anders gesagt: Beim GAA-N kam es in rd. 62% der Verfahren zu 
höchstens fünf Kontakten und in 38% zu mehr als fünf Kontakten, beim 
LRA-1 dagegen nur in rd. 30% zu höchstens fünf Kontakten und in 70% zu 
mehr als fünf Kontakten. Die durchschnittliche Kontaktzahl pro Verfahren 

140 Das LRA-2 hebt sich hier mit einem Anteil von nur 4,2% deutlich von den beiden 
anderen Ämtern ab. Das gilt auch für die lediglich bei sieben Kontakten liegende 
maximale Kontaktzahl. 

141 chi2 = 4,05 > 3,84, p = 0,05, df = l. 
142 t = 2,02 > t(0,975 ; 99) = 1,984. Die Differenz der Varianzen (GAA-N: 12,59 Mon., 

LRA-1: 20,54 Mon.) ist nicht signifikant (F = 1,63 < F(0,975 ; 42 , S?) = 1,75). - Beim 
LRA-2 ist die Kontaktdichte mit durchschnittlich 2,4 am geringsten bei einer signi
fikant niedrigeren Varianz (4,32 Mon.) gegenüber den beiden anderen Ämtern (in 
bezug auf GAA-N: F = 2,91 > F<0,995, 57, 23) = 2, 77, in bezug auf LRA-1: F = 4,698 
> F<o,999: 42. 23) = 3,77). 
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beim LRA-1 mit 8,9 Kontakten übersteigt signifikant die beim GAA-N mit 
5,7 Kontakten. 143 

Tab. 16.1 
Anzahl der (dokumentierten) Kontakte zwischen Antragsteller und Geneh
migungsbehörde• ab Vorantragszeitraum bis Genehmigungsbescheid (Häu
figkeitsverteilung) 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

Keiner 
4 l l 

6,9% 2,3% 4,2% 

Einer 
2 2 l 

3,4% 4,7% 4,2% 

Zwei 
7 0 6 

12,1% 0,0% 25,0% 

Drei bis vier 
15 9 6 

25,9% 20,9% 25,0% 

Fünf bis sechs 
12 4 3 

20,7% 9,3% 12,5% 

Sieben bis zehn 
lO lO 4 

17,2% 23,3% 16,7% 

Mehr als zehn** 
8 17 3 

13,8% 39,5% 12,5% 

58 43 24 
Verfahren gesamt*** 100,0% 100,0o/o 100,1% 

Aus Vergleichsgründen im Süden LRA und zugehöriges GAA. 
" Maximale Kontaktzahl beim GAA-N: 25, LRA-1: 25, LRA-2: 14. 

Abweichungen von 100,0% durch Rundungen bei den prozentualen Einzelhäufigkeiten. 

143 t = 3,075 > t(0_995 ; 99) = 2,626 bei statistisch nicht differierenden Varianzen (GAA
N: 22,16 Mon., LRA-1: 29,85 Mon.; F = l,35 < F<0.90; 42 • 57) = 1,41). - Beim LRA-
2 ist die Tendenz der Verteilung zugunsten niedrigerer Kontaktfrequenzen noch et
was stärker ausgeprägt als beim GAA-N, was sich auch in einem etwas niedrigeren 
Mittelwert von 5, 1 spiegelt. 
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Tab. 16.2 
Anzahl der (dokumentierten) Kontakte zwischen Antragsteller und Geneh
migungsbehörde* ab Vorantragszeitraum bis Genehmigungsbescheid 
(komprimierte Häufigkeitsverteilung) 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

Keiner 
4 1 1 

6,9% 2,3% 4,2% 

Einer bis fünf 
32 12 15 

55,2% 27,9% 62,5% 

Sechs bis zehn 
14 13 5 

24,1% 30,2% 20,8% 

Mehr als zehn** 
8 17 3 

13,8% 39,5% 12,5% 

58 43 24 
Verfahren gesamt*** 100,0% 99,9% 100,0% 

Aus Vergleichsgründen im Süden LRA und zugehöriges GAA. 
** Maximale Kontaktzahl beim GAA-N: 25, LRA-1: 25, LRA-2: 14. 

Abweichungen von 100,0% durch Rundungen bei den prozentualen Einzelhäufigkeiten. 

Mit Blick auf die aufgeworfene Frage, wieweit Vorantragsberatungen den 
(antragsbezogenen) Kommunikationsbedarf zwischen Genehmigungsbe
hörde und Antragsteller ausschöpfen und insoweit die Phase der Antrags
bearbeitung entlasten, unterteilt Tab. 16.3 die stattgefundenen Kontakte 
nach den beiden Verfahrensphasen vor und nach (offizieller) Antragstel
lung. Danach liegt der Anteil an Verfahren, in denen sich die Kommunika
tion auf den Vorantragszeitraum beschränkte, beim GAA-N etwas über dem 
beim LRA-1 (20,7% gegenüber 11,6%). Auch die Anteile der Verfahren, in 
denen die Kontaktaufnahme erst nach Antragstellung erfolgte, bewegen 
sich bei beiden Behörden auf ähnlichem (niedrigen) Niveau (10,3% bzw. 
7,0% ). In der großen Mehrheit der Verfahren erstreckte sich somit die Kom
munikation auf beide Verfahrensphasen, beim LRA-1 mit 79, 1 % allerdings 
zu einem (aber nicht signifikant) höheren Anteil als beim GAA-N mit 
62,1 %.144 

144 chi2 = 2,16 < 2,71 für p = 0,1 und df = 1. 
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Tab. 16.3 
Anzahl der Verfahren mit (kumulierten) Kontakten zwischen Antragsteller 
und Genehmigungsbehörde* im Vorantragszeitraum und während der An
tragsbearbeitung 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

Verfahren ohne Kontakte 4 1 1 
in beiden Verfahrensphasen 6,9% 2,3% 4,2% 

Verfahren mit Kontakten 12 5 4 
nur im Vorantragszeitraum 20,7% 11,6% 16,7% 

Verfahren mit Kontakten 6 3 4 
nur nach Antragstellung 10,3% 7,0% 16,7% 

Verfahren mit Kontakten 36 34 15 
in beiden Verfahrensphasen 62,1% 79,1% 62,5% 

58 43 24 
Verfahren gesamt*** 100,0% 100,0% 100,1% 

Aus Vergleichsgründen im Süden LRA und zugehöriges GAA. 
Abweichungen von 100,0% durch Rundungen bei den prozentualen Einzelhäufigkeiten. 

zusammengefaßt erlauben die Befunde zwei Schlußfolgerungen. Zum ei
nen zeigen sie, daß Vorantragsberatungen in beiden Genehmigungsmodel
len nur zu einem kleineren Teil weitere Kommunikation während der An
tragsbearbeitung zwischen den Hauptbeteiligten erübrigen. Dies läßt dar
auf schließen, daß sich - modellunabhängig - aus behördlicher Sicht 
»schwierige« Fälle bereits in einem frühen Stadium des Verfahrens heraus
kristallisieren und dann auch weiterhin als solche behandelt werden. Zum 
zweiten zeigen die Daten, daß die Genehmigungsverfahren im Süden in 
beiden Phasen - vor und nach Antragstellung - in größerem Umfang von 
direkter Kommunikation zwischen Genehmigungsbehörde und Antragstel
ler begleitet sind als im Norden. Dies könnte auch daran liegen, daß die süd
deutsche Genehmigungsbehörde den Antragsteller in den Fällen, in denen 
sie sich durch dessen fachtechnisches Auskunfts- bzw. Beratungsersuchen 
überfordert sieht, an das zugehörige GAA weiterverweist bzw. weiterver
weisen muß. Derartige, die Kontaktfrequenz erhöhende Konstellationen 
sind bei der norddeutschen, auch fachlich zuständigen Genehmigungsbe
hörde ausgeschlossen. 
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2.4.2. Direkte und indirekte Beteiligung von Fachbehörden an der 
Kommunikation zwischen Antragsteller und Genehmigungs
behörde 

Für die These, daß die beim LRA-1 im Vergleich zum GAA-N höhere Kon
taktdichte zwischen Genehmigungsbehörde und Antragsteller im Verlauf 
der Antragsbearbeitung trotz vorausgegangener höherer Beratungstätigkeit 
im Vorantragszeitraum zumindest zum Teil, wenn nicht in erster Linie auf 
die unterschiedlich organisierte Genehmigungskompetenz zurückzuführen 
ist, spricht ein weiterer Befund. Er betrifft das Ausmaß direkter bzw. indi
rekter Beteiligung von Fachbehörden an der Kommunikation zwischen An
tragsteller und Genehmigungsbehörde. 

Tab. 17 
Fachbehördenbeteiligung bei den Kontakten zwischen Genehmigungs
behörde und Antragsteller in der Zeit der Antragsbearbeitung 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

a) Ohne Beteiligung sonstiger Fachbehör- 21 17 11 
den* 36,2% 39,5% 45,8% 

b) Direkte Beteiligung sonstiger Fachbe- 14 4 1 
hörden* 24,1% 9,3% 4,2% 
[darunter: sog. Antragskonferenzen] [5] [l] [l] 

c) Nur indirekte Beteiligung sonstiger 9 16 7 
Fachbehörden* 15,5% 37,2% 29,2% 

[a)-c): mit direkter und/oder indirekter [-] [26] [10] 
Beteiligung von GAA-1 bzw. GAA-2] [-] [60,5%] [41,7%] 

Verfahren ohne dokumentierte Kontakte 
14 6 5 

24,1% 14,0% 20,8% 

58 43 24 
Verfahren gesamt** 99,9% 100,0% 100,0% 

* Aus Vergleichsgründen im Süden mit zugehörigem GAA. 
'* Abweichungen von 100,0% durch Rundungen bei den prozentualen (nur kursiv gekennzeich

neten) Einzelhäufigkeiten. 

Tab. 17 schlüsselt dazu die Verfahren nach folgenden Beteiligtenkonstella
tionen auf: Verfahren, in denen sich die Kontakte ausschließlich zwischen 
Antragsteller und Genehmigungsbehörde (im Süden aus Vergleichsgründen 
einschließlich des zugehörigen GAA) abspielen (Kategorie a der Tabelle), 
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Verfahren, in denen mindestens ein Kontakt unter direkter Teilnahme i.S. 
persönlicher Anwesenheit (mindestens) eines Mitarbeiters einer oder meh
rerer (sonstiger) Fachbehörden stattfindet (Kategorie b ), und schließlich 
Verfahren, in denen (sonstige) Fachbehörden lediglich indirekt durch Über
mittlung von Antragsnachforderungen und fachspezifischen Erfordernissen 
an den Antragsteller über die Genehmigungsbehörde beteiligt sind (Kate
gorie c). Zusätzlich (kleingedruckte Kategorie [a - c]) ist für den Süden die 
direkte oder indirekte Mitwirkung des zugehörigen GAA-1 bzw. GAA-2 in
nerhalb einer der drei fachbehördlichen Beteiligungskonstellationen ausge
wiesen.145 

Wie aus der Tabelle hervorgeht, beschränkten sich beim GAA-N und 
beim LRA-1 in knapp bzw. rund zwei Fünftein der Verfahren (36,2% bzw. 
39,5%) die Kontakte mit dem Antragsteller auf die Genehmigungsbehörden 
bzw. im Süden einschließlich des zugehörigen GAA (Kategorie a). Etwa 
ähnlich hoch fallen mit 39,6% beim GAA-N und 46,5% beim LRA-1 auch 
die Anteile der Verfahren aus, in denen (sonstige) Fachbehörden in direkter 
Form oder indirekter Form in die Kommunikation einbezogen wurden bzw. 
sich selbst einschalteten (Kategorien b plus c). Während beim GAA-N aber 
die direkte (24,1 %) gegenüber einer lediglich indirekten (15,5%) Beteili
gung überwiegt, verhält es sich beim LRA-1 mit einem deutlichen Über
wiegen indirekter (37,2%) gegenüber direkter (9,3%) Beteiligung umge-

145 Der Klarstellung halber sei ausdrücklich betont, daß es hier ausschließlich um di
rekte oder indirekte Kontakte der Behörden mit dem Antragsteller geht. Entspre
chend nicht einbezogen sind sich ausschließlich behördenintern abspielende Kon
takte, d.h. solche, über deren Ergebnis der Antragsteller nicht informiert wird und 
die insofern nicht Gegenstand weiterer Kommunikation werden können. Darunter 
fallen insbesondere die von den Fachbehörden an die Genehmigungsbehörde adres
sierten Stellungnahmen oder auch (bei Verzug) deren Anmahnung seitens der Ge
nehmigungsbehörde, speziell im Süden zusätzlich interne Kontakte zwischen dem 
LRA und dem zugehörigen GAA zum Zwecke des Informationsaustauschs, der Ab
stimmung des Vorgehens gegenüber dem Antragsteller u.ä. Im übrigen kann zwar 
auf Grund der hier gewählten Erhebungsgrundlage nicht ausgeschlossen werden, 
daß zwischen Antragsteller und Fachbehörde (u.U. auch für den Entscheidungsver
lauf maßgebliche) Kontakte gezielt »an der Genehmigungsbehörde vorbei« stattge
funden haben. Die Wahrscheinlichkeit dafür, daß derartige Kontakte in der Akte 
spurlos bleiben, wird aber als gering eingeschätzt. Denn die Fachbehörden können 
nicht auch »an der Genehmigungsbehörde vorbei« entscheiden, da sie auf Grund der 
rechtlichen Verfahrensstruktur ihre Position dieser gegenüber offenlegen müssen 
und von daher einer gewissen Fremdkontrolle unterliegen. Vom Ansatz her anders 
liegen die Dinge, wenn in Absprachen zwischen Fachbehörde und Antragsteller die 
Genehmigungsbehörde mit einbezogen wird oder bilaterale Absprachen zwischen 
Antragsteller und Genehmigungsbehörde getroffen werden. Aber auch hier sind der 
Informalität insofern Grenzen gesetzt, als das ausgehandelte Ergebnis am Ende in 
Gestalt des Genehmigungsbescheids rechts/ärmlich verbindlich gemacht werden 
muß. Vgl. hierzu auch die übernächste Anm. 
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kehrt. 146 Außerdem wurde beim GAA-N in fünf Verfahren eine der oben 
(Ziff. 1.3.2) erwähnten Vorantragskonferenz vergleichbare sog. Antrags
konferenz abgehalten, also eine frühzeitig nach offizieller Antragstellung 
anberaumte gemeinsame Besprechung mit in ihren Belangen betroffenen 
Fachbehörden vor bzw. im Rahmen der Eröffnung der förmlichen Behör
denbeteiligung. Beim LRA-1 (wie auch beim LRA-2) trifft das lediglich je
weils in einem Fall zu (Zeile im Kleindruck in Kategorie b). 

Die gegenüber dem GAA-N beim LRA-1 modellbedingt in Form des zu
gehörigen GAA separierte immissionsschutzbezogene Fachkompetenz 
wurde in der Phase der Antragsbearbeitung in drei Fünfteln (60,5%) aller 
Verfahren direkt oder indirekt, d.h. vorschriftsmäßig über die Genehmi
gungsbehörde vermittelt, 147 in die Kommunikation mit dem Antragsteller 
einbezogen (kleingedruckte Kategorie [a-c]). 148 Das GAA-1 ist damit im 
Vergleich zu den in 46,5% der Verfahren mitwirkenden sonstigen Fachbe
hörden das am häufigsten beteiligte Fachamt, was auch zu vermuten war. 
Eher hätte man in Anbetracht seiner zentralen fachlichen Relevanz einen 
noch höheren Anteil erwarten können. 149 Daß das nicht der Fall ist, deutet 
darauf hin, daß das LRA-1 bestrebt ist, so weit wie möglich das Verfahren 
in der eigenen Hand zu behalten. Dafür spricht auch der Befund, daß sich 
die Mitwirkung des GAA-1 - anders als bei den sonstigen Fachbehörden -
überwiegend im direkten, zudem vielfach auch von ihm selbst initiierten 
Kontakt mit dem Antragsteller vollzog. Nur bei einem knappen Drittel der 
Fälle (entsprechend 12, 1 % aller Verfahren) beschränkte sich das GAA-1 

146 Die Differenzen in den Anteilen direkter bzw. indirekter Fachbehördenbeteiligung 
sind signifikant: chi2 = 3,78 > 2,71, p = 0, l bzw. chi2 = 6,35 > 5,02, p = 0,025,jeweils 
df = l. 

147 Der im Süden formell gebotene »Umweg« über den Dienstweg, den auch die son
stigen Fachbehörden bei Nachforderungen an den Antragsteller einzuhalten haben, 
soll die jederzeitige Kontrolle der Genehmigungsbehörde auch über den Verfahrens
gang sicherstellen. Die Kontrollfunktion dürfte dabei in der Praxis weniger im Sinne 
einer inhaltlichen Prüfung fachbehördlicher (Nach-) Forderungen im Hinblick auf 
deren sachliche Berechtigung ausgeübt werden - dazu fehlt es der Genehmigungs
behörde i.d.R. an einer entsprechenden, den Fachbehörden gleichwertigen oder gar 
überlegenen fachlichen Kompetenz. In erster Linie dient sie der reinen Information 
über fach behördlich relevante Rahmenbedingungen bzw. Entscheidungsgrundlagen 
des Genehmigungsgegenstands. 

148 Beim LRA-2 ergibt sich mit 41,7% ein deutlich niedrigerer Beteiligungsanteil des 
zugehörigen GAA-2, die Differenz zum LRA-1 ist aber (auf Grund der geringen 
Fallzahl beim LRA-2) statistisch nicht signifikant (chi2 = 2,20 < 2,71 für p = 0, 1 
und df = 1). 

149 Zumal der Unterschied in den Beteiligungsanteilen zwischen dem GAA-1 und den 
sonstigen Fachbehörden unterhalb der statistischen Signifikanzgrenze bleibt (chi2 

= 1,68 < 2,71 für p = 0,1 und df = l). 
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auf die Einhaltung des Dienstwegs. 150 Die gegenüber Niedersachsen »aus
gelagerte« immissionsschutzbezogene Fachkompetenz erhöht so in jedem 
Fall die Kommunikationsbelastung der baden-württembergischen Geneh
migungsbehörde durch zusätzliche Kontakte mit dem Antragsteller. Außer
dem kommen (hier nicht dargestellte) interne Kontakte zwischen diesen 
beiden Ämtern hinzu. 151 

Die aufgezeigten Unterschiede hinsichtlich der direkten Beteiligung von 
(sonstigen) Fachbehörden wie auch hinsichtlich der Durchführung von An
tragskonferenzen während der Antragsbearbeitung relativieren sich aller
dings, wenn man den Vorantragszeitraum hinzunimmt (Tab. 17.1). In dieser 
Phase waren beim LRA-1 bereits in 30,2%, beim GAA-N aber lediglich in 
12, 1 % aller Verfahren Fachbehörden bei der Beratung beteiligt worden, 
darunter beim LRA-1 in acht Fällen bzw. 18,6% der Verfahren, beim GAA
N in fünf Fällen bzw. 8,6% der Verfahren auch in Form einer Vorantrags
konferenz.152 Wie die Tabelle zeigt, wurden über beide Phasen der Geneh
migungsverfahren hinweg im Ergebnis die Fachbehörden bei beiden Ge
nehmigungsbehörden gleichermaßen beteiligt, beim GAA-N in 36,2% der 
Fälle, beim LRA-1 in 39,5% der Fälle (Kategorien b plus c plus d). 153 Ähn
liches gilt für die Durchführung einer Vorantrags- bzw. Antragskonfe
renz154 mit zehn Fällen bzw. 17,2% aller Verfahren beim GAA-N und mit 
neun Fällen bzvv'. 20,9% aller Verfahren beim LR1\-l (Zeilen im Kleindruck 
in Kategorie b bzw. c). 155 

Zusammengefaßt ergibt sich, daß in beiden Organisationsmodellen die 
(sonstigen) Fachbehörden in etwa gleichem Maße vor Abfassung ihrer Stel
lungnahmen in das Genehmigungsverfahren einbezogen werden, sei es, daß 
dies auf Initiative der Genehmigungsbehörde, sei es, daß dies auf eigene In
itiative hin geschieht. Lediglich für den Zeitpunkt ihres Eintretens in das 
Verfahren zeigt sich eine unterschiedliche Gewichtung zugunsten der Vor
antragsphase beim LRA-1. Eine andere Frage ist, ob die weitgehende In
differenz der beiden Modelle in der formalen und kommunikativen Mitwir
kung der Fachbehörden auch für deren inhaltlichen Einfluß auf die Geneh
migungserteilung gilt (s. dazu unten Ziff. 3.3.1). 

150 Beim GAA-2 verhält es sich umgekehrt. Hier überwiegt mit gut zwei Dritteln der 
Fälle (entsprechend 29,2% aller Verfahren) der Dienstweg. 

151 Vgl. hierzu oben Anm. 145. 
152 Vgl. oben Ziff. 1.3.2, Tab. 9. Die dort berechneten Anteile sind hier umprozentuiert 

auf die jeweilige Grundgesamtheit der Genehmigungsverfahren. Vgl. auch die nach
folgende Tab. 17 .1, Kategorien b bzw. d. 

153 Beim LRA-2 fällt der Anteil mit 12,5% aller Verfahren erheblich niedriger aus. 
154 Eine Kumulation von Vorantrags- und Antragskonferenz in ein und demselben Ver

fahren kam dabei nicht vor. 
155 Beim LRA-2 sind es mit lediglich zwei Fällen bzw. 8,3% aller Verfahren deutlich 

weniger. 
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Tab. 17.1 
Direkte Fachbehördenbeteiligung* bei den Kontakten zwischen Genehmi
gungsbehörde und Antragsteller ab Vorantragszeitraum bis Genehmigungs
bescheid 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

a) Ohne direkte Fachbehördenbeteiligung 
33 25 20 

56,9% 58,1% 83,3% 

b) Direkte Fachbehördenbeteiligung 7 13 2 
nur im Vorantragszeitraum 12,1% 30,2% 8,3% 
[darunter: sog. Vorantragskonferenzen] [5] [8] [1] 

c) Direkte Fachbehördenbeteiligung nur 10 4 l 
nach Antragstellung 17,2% 9,3% 4,2% 
[darunter: sog. Vorantragskonferenzen] [5] [l] [l) 

d) Direkte Fachbehördenbeteiligung in 4 0 0 
beiden Phasen 6,9% 0,0% 0,0% 

Verfahren ohne Kontakte 
4 1 l 

6,9% 2,3% 4,2% 

58 43 24 
Verfahren gesamt** 100,0% 99,9% 100,0o/o 

Aus Vergleichsgründen im Süden mit zugehörigem GAA. 
•• Abweichungen von 100,0% durch Rundungen bei den prozentualen Einzelhäufigkeiten. 

Vor dem Hintergrund ähnlicher Teilhabe von Fachbehörden an der Erarbei
tung der Entscheidungsgrundlagen dürfte die festgestellte höhere Kontakt
häufigkeit nicht nur in der ersten, sondern noch ausgeprägter auch in der 
zweiten Verfahrensphase beim LRA-1 gegenüber dem GAA-N (vgl. oben 
Ziff. 2.4.1) in erster Linie auf die modellbedingte behördliche Trennung 
von formaler (immissionsschutzrechtlicher) Entscheidungs- und materiel
ler Fachkompetenz im Süden zurückzuführen sein. 

2.4.3. Medium der Kommunikation zwischen Antragsteller und 
Genehmigungsbehörde 

Während die Vorantragsberatung in beiden Genehmigungsmodellen groß
teils auch persönliche Begegnungen zwischen Antragsteller und Genehmi
gungsbehörde eingeschlossen hat (vgl. oben Ziff. 1.3.3, Tab. 10), spielte 
sich der Hauptteil der Kommunikation zwischen den Hauptbeteiligten nach 
Antragseingang ausschließlich schriftlich ab (Brief und/oder in Einzelfäl-
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len auch Fax). Wie aus Tab. 18 hervorgeht, belaufen sich die entsprechen
den Anteile auf 43,1 % beim GAA-N bzw. 58,1 % beim LRA-1. Etwa in der 
Hälfte dieser Fälle sind zusätzlich auch Telefonate (über Aktennotiz) belegt 
(Kategorie a). Dabei ist zu berücksichtigen, daß im Vergleich zur Voran
tragsphase beim GAA-N wie auch beim LRA-1 jeweils bei einem größeren 
Teil der Verfahren von 24,1 % bzw. 14,0% (gegenüber 17,2% bzw. 9,3%) 
keinerlei (weitere) Kontakte dokumentiert sind (Kategorie c). 156 

Es verbleibt ein beim GAA-N und LRA-1 jeweils etwa gleich hoher An
teil von jeweils rd. 30% der Verfahren (32,8% bzw. 27,9%), in denen per
sönliche Gespräche zwischen Antragsteller und Genehmigungsbehörde (im 
Süden unter Einschluß des zugehörigen GAA) stattgefunden haben (Kate
gorie b ). 157 Teils wurden die Gespräche im Amt geführt, 158 teils in der 
Firma des Antragstellers (Kategorie bl im Kleindruck), 159 wobei es sich -
wie es bei den vergleichbaren Fällen in den Vorantragsberatungen schon zu 
registrieren war (vgl. oben Ziff. 1.3.3) - vorwiegend um größere Unterneh
men handelt, die die Behördenvertreter in ihre Räumlichkeiten haben »bit
ten lassen«. Zur Klarstellung sei betont, daß die Kategorie der bei der Firma 
abgehaltenen Termine sich ausschließlich auf die Wahl des Gesprächsorts 
bezieht. Die Fälle, in denen die Behörde die Firma eigens zum Zwecke ei
ner Betriebsbegehung, sei es i.S. einer lediglich informatorischen Besich
tigung, sei es i.S. einer förmlichen Überprüfung der zur Genehmigung an
stehenden Anlage aufsuchte, sind gesondert erfaßt (vgl. dazu nachfolgende 
Ziff. 2.4.5). 

Was schon für die Vorantragsberatung festzustellen war, bestätigt sich 
auch für die Zeit der (»offiziellen«) Antragsbearbeitung: Die behördliche 
Dezentralisierung der Genehmigungszuständigkeit in Baden-Württemberg 
geht zwar mit einer höheren Kontaktdichte mit dem Antragsteller einher, 
die im Vergleich zu Niedersachsen geringere räumliche Distanz steigert 
aber nicht das Quantum an persönlichen Kontakten. Die Erklärung dürfte 
darin liegen, daß die dezentralisierte Genehmigungszuständigkeit durch 
eine (wie in Niedersachsen) zentralisierte immissionsschutzrechtliche 
Fachbehörde insofern konterkariert wird, als auf deren Mitwirkung das 
LRA mangels eigener Fachkompetenz kaum verzichten kann. Von daher di
rigieren Bereitschaft und zeitliche Verfügbarkeit der Mitarbeiter des zuge
hörigen GAA die Häufigkeit der für die Entscheidungsfindung wichtigen 

156 Der Differenz der auf Kategorie a) entfallenden Anteile zwischen GAA-N und LRA-
1 von 10, 1 Prozentpunkten steht eine gegenläufige Differenz an Verfahren der auf 
Kategorie c) entfallenden Anteile von 15,0 Prozentpunkten gegenüber, die sich rech
nerisch weitgehend ausgleichen. 

157 Beim LRA-2 beläuft sich der Anteil auf nur 12,5% der Verfahren. 
158 Meist bei der Genehmigungsbehörde, in Einzelfällen beim GAA-N auch bei einer 

Fachbehörde und beim LRA-1 auch im GAA-1. 
159 In jeweils zwei Fällen (beim GAA-N bzw. LRA-1) gab es Gespräche sowohl in der 

Firma als auch im Amt. 
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Termine wie eben gemeinsame Besprechungen. In dieser Hinsicht unter
scheidet sich das baden-württembergische GAA offenbar nicht von seinem 
niedersächsischen Pendant. 

Tab. 18 
Medium der Kommunikation zwischen Antragsteller und Genehmigungs
behörde* nach Antragseingang 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

a) Nur schriftl./telefonisch 
25 25 16 

43,1% 58,1% 66,7% 

19 12 3 
b) Auch persönlich 32,8% 27,9% 12,5% 

[8] [6] [O] 
[bl) darunter: in der Firma] [13,8%] [14,0%] [0,0%] 

c) Verfahren ohne dokumentierte Kontakte 
14 6 5 

24,1% 14,0% 20,8% 

58 43 24 
Verfahren gesamt 100,0% 100,0% 100,0o/o 

• Aus Vergleichsgründen im Süden LRA und zugehöriges GAA. 

2.4.4. Gegenstände der Kommunikation 

Die Phase der Antragsbearbeitung dient der Abklärung rechtlicher und tat
sächlicher Grundlagen der anstehenden Genehmigungsentscheidung. Die 
damit verbundenen wichtigsten Gegenstände und Probleme, die Anlaß für 
Kontakte zwischen Antragsteller und Behörden waren, sind in Tab, 19 zu
sammengestellt. 
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Tab. 19 
Gegenstände der Kommunikation (Auswahl) im Zeitraum der Antragsbear
beitung 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

a) Nachforderungen Antragsunterlagen 21 30 12 
36,2% 69,8% 50,0% 

[al) darunter: nur Nachforderungen vom (3) (12] (7) 

GAA als Fachbehörde] [5,2%) [27,9%] [29.2%] 

[a2) darunter: nur Nachforderungen von (17) [12) [3) 

sonstigen Fachbehörden] [29,3%] [27,9%] [12,5%] 

[a3) darunter: Nachforderungen vom (3) (6) [2] 

GAA und von sonstigen Fachbehörden] [5,2%) [14.0%] [8,3%] 

[a4) darunter: Einforderung gutachtlicher [4] [3) [2) 

Prüfbelege/Meßnachweise] [6,9%] [7,0%] [8,3%] 

b) Befristete Anmahnungen 6 12 5 
nachgeforderter Unterlagen 10,3% 27,9% 20,8% 

c) Sachliche Kontroversen 
36 38 19 

62,1% 88,4% 79,2% 

d) Informeller Genehmigungsbescheid 29 2 0 
(Entwurf) 50,0% 4,7% 0,0% 

e) Anmahnung Verfahrensbeschleunigung 8 5 2 
seitens Antragsteller 13,8% 11,6% 8,3% 

58 43 24 
Verfahren gesamt* 100,0% 100,0% 100,0% 

Da die Kategorien eine Auswahl der Beratungsgegenstände darstellen und sich zudem nicht 
wechselseitig ausschließen (Mehrfachnennungen), übersteigt die Summe der absoluten bzw. 
relativen Häufigkeiten die jeweilige Grundgesamtheit der Verfahren bzw. 100%. 

Vonseiten der Behörden ging es dabei naheliegenderweise vordringlich um 
die Komplettierung der Antragsunterlagen (Kategorie a), zumal in diese 
Verfahrensphase auch die förmliche Beteiligung der in ihren Belangen be
troffenen Fachbehörden mit der Aufforderung zur Abgabe einer Stellung
nahme fällt. Antragsbezogene Nachforderungen ergingen im Süden in 
deutlich mehr Verfahren als im Norden, wobei der Anteil beim LRA-1 mit 
69,8% nahezu doppelt so hoch ausfällt wie beim GAA-N mit lediglich 
36,2%. 160 Der Unterschied ist hochsignifikant. 161 Seine modellbedingten 

160 Beim LRA-2 liegt der entsprechende Anteil mit 50,0% über dem des GAA-N und 
unter dem des LRA-1. Die jeweiligen Anteilsdifferenzen sind statistisch nicht sig
nifikant (chi 2 = 2,56 bzw. 1,29, jeweils< 2,71 für p = 0, 1 und df = 1 ). 

161 chi2 = 11,16 > 10,82, p = 0,001, df= 1. 
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Ursachen erhellt eine Aufschlüsselung nach der fachlichen Zuständigkeit 
der Behörden, die die Nachforderungen erhoben haben (Kategorien im 
Kleindruck al bis a3): 162 Das GAA als für den Immissionsschutz zustän
dige Fachbehörde in Gestalt des GAA-N im Norden bzw. des GAA-1 und 
GAA-2 im Süden einerseits und die »sonstigen«, nicht-imrnissionsschutz
rechtliche Belange vertretenden Fachbehörden andererseits. Während letz
tere beim GAA-N und LRA-1 mit ähnlichen Anteilen von 34,5% bzw. 
41,9% (20 bzw. 18 absolut) der Verfahren Unterlagen nachgefordert haben 
(Kategorien a2 plus a3), 163 klaffen die Häufigkeiten bei den Nachforderun
gen des GAA hochsignifikant auseinander (Kategorien al plus a3). Für das 
GAA-N beläuft sich der entsprechende Anteil auf lediglich 10,3%, für das 
GAA-1 dagegen mit 41,9% auf das Dreifache. 164 Das auf seine Fachkom
petenz beschränkte baden-württembergische GAA-1 schließt mit dieser 
Quote an Nachforderungen zudem ziemlich genau auf zu derjenigen der 
sonstigen Fachbehörden. Das verweist auf eine nicht nur formell, sondern 
auch faktisch ähnliche Position in der Verfahrensbeteiligung. Eine privile
gierte, auch informale Einflußnahme auf den Entscheidungsgang wird dem 
baden-württembergischen GAA von seiten des LRA nicht eingeräumt bzw. 
ersteres scheint selbst (auch) kein Interesse daran zu haben. 165 

Die Befunde sind vor dem Hintergrund zu sehen, daß beim LRA-1 in 
weitaus geringerem Maße als beim GAA-N Nachforderungen bereits im 
Rahmen der Vollständigkeitsprüfung der Unterlagen nach Antragseingang 
erhoben worden sind (vgl. oben Ziff. 2.1). Entsprechend verlagert sich die 
Vervollständigung eines nicht unerheblichen Teils speziell umweltschutz
relevanter Antragsunterlagen in den Zeitraum der Antragsbearbeitung. 
Wenn das LRA-1 allein schon in seiner Entscheidung über den fachlichen 
Informationsbedarf zur Anlagenausstattung weitgehend auf den Sachver
stand der Fachbehörden und unter diesen gerade auch auf den des GAA an
gewiesen ist, verweist dies auf die engen Grenzen, die der faktischen Hand
lungsautonomie einer primär durch Verwaltungskompetenz legitimierten 
Genehmigungsinstanz gezogen sind. 

162 Ergänzend sei erwähnt, daß Nachforderungen von Antragsunterlagen überpropor
tional - allerdings nicht in statistisch signifikantem Ausmaß - Änderungsgenehmi
gungs- gegenüber Neugenehmigungsverfahren betrafen. Das gilt sowohl beim 
GAA-N als auch beim LRA-1 und zwar mit nahezu gleichen proportionalen Rela
tionen. 

163 Beim LRA-2 ergibt sich ein in der Höhe von den anderen beiden Genehmigungs
behörden deutlich (nach unten) abweichender Anteil von nur 20,8%. Die Differenz 
zum GAA-N i.S. des Modellvergleichs ist nicht signifikant (chi2 = 1,47 < 2,71), wohl 
aber (auf niedrigem Niveau) die zum LRA-1, also innerhalb desselben Modells (chi2 
= 3,02 > 2,71), Testwerte jeweils für p = 0,1 und df = l. 

164 chi2 = 13,61 > 10,82, p = 0,001, df = 1. - Beim LRA-2 fällt der Anteil mit 37,5% 
ähnlich hoch aus wie beim LRA-1. 

165 Zu weiteren Belegen für diese These vgl. unten Ziff. 3.1.l u. 3.1.2 sowie Ziff. 3.3. 
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In Anbetracht des erheblich höheren »Nachholbedarfs« des baden-würt
tembergischen gegenüber dem niedersächsischen GAA bei der Unterlagen
vervollständigung mag es überraschen, daß dabei bei beiden Ämtern das 
Einfordern gutachtlicher Prüfbelege bzw. Meßnachweise mit Anteilen von 
jeweils weniger als 10% der Verfahren eine ähnlich geringe, kaum ins Ge
wicht fallende Rolle spielt (Kategorie a4 im Kleindruck). Die große Masse 
der Nachforderungen galt also »Selbstauskünften« des Antragstellers über 
Anlagenausstattung und Betriebsabläufe. Das deutet darauf hin, daß sich 
die Entscheidung, ob der Betreiber durch Dritte (Gutachter) »objektivierte« 
Nachweise beizubringen hat, im wesentlichen nach standardisierten, von 
der konkreten Ausgestaltung der Anlage und ihres Betriebs weitgehend un
abhängigen Kriterien richtet und weniger nach fallspezifischen » Verdachts
momenten« unzulänglichen Umweltschutzes bzw. unzureichender Um
weltschutzprophylaxe. Entsprechend wurde die Mehrzahl derartiger Nach
weise im Norden wie im Süden bereits frühzeitig im Rahmen der Voran
tragsberatung gefordert (vgl. oben Ziff. 1.3.4), beim GAA-N außerdem in 
zwei Fällen ohne Vorantragsberatung im Rahmen der Vollständigkeitsprü
fung nach Antragseingang (vgl. oben Ziff. 2.1, Anm. 101). 

Dem unterschiedlichen Umfang von Antragsergänzungen dürfte der wei
tere Befund zuzurechnen sein, daß beim LRA-1 im Vergleich zum GAA-N 
auch signifikant häufiger befiistctc Anmahnungen der nachzureichenden 
Unterlagen mit einem Anteil von 27,9% gegenüber einem Anteil von 10,3% 
der Verfahren (Kategorie b) ergingen. 166 Aus der insoweit »stimmigen« Re
lation folgt aber auch, daß das Genehmigungsmodell keinen belangvollen 
Einfluß auf die Säumigkeit der Antragsteller hat. 

Mehr noch als die (informationelle) Komplettierung der Antragsunterla
gen beschäftigten sachliche Kontroversen um die tatsächlichen und recht
lichen Anforderungen an die Genehmigungserteilung die Verfahrensbetei
ligten (Kategorie c). Der Anteil solcher (streckenweise) kontrovers geführ
ten Verfahren liegt beim LRA-1 mit 88,4% erheblich über dem von 62, 1 % 
beim GAA-N. 167 Ging insoweit dort nur etwa jedes achte bis neunte (genau: 
8,6.) Verfahren »glatt« über die Bühne, verlief hier jedes zweite bis dritte 
(genau: 2,6.) Verfahren für die Behörden insoweit »problemlos«. Die Dif
ferenz ist hochsignifikant. Auch in dieser Hinsicht weist eine nähere Auf
schlüsselung der kontroversen Verfahren nach ihren Streitgegenständen 
und den daran Beteiligten auf die modellbedingte institutionelle Trennung 
von Genehmigungs- und zentraler Fachkompetenz als Hauptursache hin (s. 
dazu näher unten Ziff. 3.1). 168 

166 chi2 = 5,28 > 5,02, p = 0,025, df = 1. 
167 chi2 = 8,74 > 7,88, p = 0,005, df = 1. 
168 Das gilt auch für das LRA-2. Sein Anteil an kontroversen Verfahren mit 79,2% liegt 

zwar um 9,2 Prozentpunkte unter dem entsprechenden Wert des LRA-1, deutlich 
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Ein weiterer Gegenstand der Kommunikation in der Phase der Antrags
bearbeitung war die Unterrichtung des Antragstellers durch die Genehmi
gungsbehörde über die (unter Berücksichtigung der fachbehördlichen Stel
lungnahmen) vorgesehene Genehmigungsentscheidung in Form eines 
schriftlichen Entwurfs (Kategorie d). Wie ein Blick auf diese Kategorie 
zeigt, handelt es sich dabei um eine weitgehend auf das niedersächsische 
GAA-N beschränkte, hier in der Hälfte der Verfahren zum Zuge gekom
mene Praxis. Im Süden bildet ein solcher »Service« mit nur zwei Fällen 
beim LRA-1 eine seltene Ausnahme (und dort auch erst - im Unterschied 
zum GAA-N - auf ausdrückliches Ersuchen des Antragstellers). Mit der in
formellen Bekanntgabe des geplanten Genehmigungsinhalts gibt das GAA
N dem Antragsteller Gelegenheit (oder auch Ermutigung), noch vor offizi
ellem Abschluß des Verfahrens Einwendungen gegen einzelne, ihn be
schwerende Bestimmungen und Auflagen anzumelden und für Abänderun
gen zu seinen Gunsten einzutreten. Wieweit es sich dabei um einen modell
bedingten Unterschied handelt und was daraus für das Verfahrensergebnis 
am Ende folgt, wird in einem späteren Abschnitt (Ziff. 3.2) zu erörtern sein. 
Im vorliegenden Zusammenhang sei lediglich vorweggenommen, daß bei 
kontroversem Verfahrensverlauf häufiger als in unstreitigen Fällen dem 
Antragsteller vorab eine Entwurfsfassung zuging. 169 

Angesichts der in der einschlägigen Literatur nahezu durchgängig ge
führten Klage über zu lange Genehmigungsdauern, die den Antragsteller 
vielfach davon abhielten, genehmigungspflichtige Investitionen zu tätigen, 
sind in den hier untersuchten Verfahren (aktenkundige) Beschwerden über 
behördliche Verzögerungen bzw. Anmahnungen einer Verfahrensbeschleu
nigung170 bei allen drei Genehmigungsbehörden nur in vergleichsweise ge
ringem Umfang von rd. 10% der Verfahren aufgetreten (Kategorie e). Dar
aus läßt sich zum einen schließen, daß in der großen Mehrheit der verein
fachten Verfahren in beiden Genehmigungsmodellen zumindest aus Sicht 
des Antragstellers die Bearbeitungsdauer seines Antrags seinen eigenen 

größer fällt aber der Abstand zum GAA-N mit einer Differenz von 17,1 Prozent
punkten aus. Vgl. dazu im einzelnen unten Ziff. 3.1.1. 

169 Die Differenz verfehlt allerdings, wenn auch knapp, die statistische Signifikanz
grenze (chi2 = 2,64 < 2,71 für p = 0,1 und df = 1). 

170 Dabei wurde die Kategorie der »Anmahnung« sehr weit gefaßt. Sie schließt auch 
bloße Anfragen des Antragstellers nach dem Stand des Verfahrens mit ein. - Für 
die Möglichkeit, daß es sich bei der geringen Zahl der registrierten Beschwerden 
und Anmahnungen um ein der Erhebungsgrundlage (Akten der Genehmigungsbe
hörde) zuzuschreibendes Forschungsartefakt handelt, spricht wenig. Wie auch die 
Befunde zur Verfahrensdauer zeigen werden, hat die verfahrensleitende Genehmi
gungsbehörde kaum Anlaß, solche Vorhaltungen nicht aktenkundig zu machen. Eher 
dürfte das Gegenteil in ihrem Interesse liegen. Schließlich waren es neben dem An
tragsteller selbst hauptsächlich die beteiligten Fachbehörden, die durch zögerliche 
Abgaben ihrer Stellungnahmen Verfahrensverlängerungen verursachten (s. unten 
Ziff. 4.3.3.2 und Ziff. 4.4). 
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terminlichen Interessen an der Genehmigungserteilung nicht zuwiderläuft. 
Vielmehr vermittelt eine Reihe der hier dargestellten Untersuchungsbe
funde im Gegenteil den Eindruck, 171 daß einer nicht unerheblichen Anzahl 
der Antragsteller an einem zügigen Verfahrensgang offenbar wenig gelegen 
war, wovon nicht zuletzt die häufig nur schleppend und erst nach mehrma
ligen Anmahnungen beigebrachten Antragsunterlagen zeugen. Auch im üb
rigen herrscht der Eindruck einer eher reaktiven als aktiven Kooperations
bereitschaft vor. Schließlich zeigten gerade diejenigen Betreiber, die die 
genehmigungspflichtigen Änderungen bereits durchgeführt hatten oder auf 
Druck der Behörden (unfreiwillig) aus Sanierungserfordernissen durchfüh
ren mußten, kaum ein Eigeninteresse an einer raschen Genehmigungsertei
lung. Sie richteten ihr Augenmerk vielmehr vorrangig auf Zeitgewinn und 
möglichst günstige Genehmigungsbedingungen. Die Behörden machten es 
ihnen dabei insofern leicht, als sie es - von wenigen Ausnahmen abgesehen 
(vgl. oben Ziff. 1.3.4) - vorzogen, den Weiterbetrieb der geänderten oder 
zu ändernden Anlage trotz fehlender gültiger Genehmigung zu dulden, als 
»harte« Zwangsmaßnahmen wie Betriebsuntersagung oder Stillegung 
glaubhaft anzudrohen oder gar zu ergreifen, wenn nur der Betreiber sich be
reit erklärte, den erforderlichen Änderungsgenehmigungsantrag zu stellen. 

Eine genauere Betrachtung des Verlaufs der Fälle, in denen der Antrag
steller gegenüber der Genehmigungsbehörde auf eine Beschleunigung des 
Verfahrens dringt, führt zu der - auf Grund der geringen Fallzahl allerdings 
hier nicht weiter abzusichernden - Hypothese, daß das Argument einer pri
mär der Verwaltung anzulastenden zu langen Verfahrensdauer über den so 
erzeugten Zeitdruck im Kern auf eine Absenkung der inhaltlichen Stan
dards für die Genehmigungserteilung zugunsten der Betreiber zielt. Von ei
ner einzigen Ausnahme (beim GAA-N) abgesehen, hatte der anmahnende 
Antragsteller außerdem auch Einwände gegen behördliche Anforderungen 
erhoben, deren » Verhandlung« zwangsläufig zusätzliche Zeit in Anspruch 
nahm. 172 

2.4.5. Behördliche Betriebsbegehungen bzw. -kontrollen 

Geht man davon aus, daß persönliche Inaugenscheinnahmen der zur Geneh
migung anstehenden Anlage (bei Änderungsgenehmigungen) und ihrer be-

171 Vgl. oben Ziff. 1.2, 1.3.4 u. 2.1. 
172 Wenn auch im Unterschied zum GAA-N beim LRA-1 fast 90% der Verfahren kon

trovers geführt wurden und von daher allein die statistische Wahrscheinlichkeit da
für spricht, daß auch die Beschwerdefälle in diese Gruppe fallen, so steht dies nicht 
der hier vertretenen generellen These entgegen, daß es dem Antragsteller in erster 
Linie um eine für ihn günstige und nicht unbedingt um eine schnelle Genehmigung 
geht. 
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trieblichen und außerbetrieblichen Umgebung (bei Änderungs- und Neuge
nehmigungen) die behördlichen Entscheidungsgrundlagen wenn nicht ver
bessern, so doch zumindest absichern und damit auch der materiellen Qua
lität der Genehmigungsentscheidung zugute kommen dürften, ist die Frage 
von Interesse, ob bzw. inwieweit die Häufigkeit von Betriebsbegehungen 
bzw. -kontrollen in den beiden Genehmigungsmodellen differiert. 

Tab. 20 gibt die entsprechenden Befunde für den Zeitraum der Antrags
bearbeitung wieder. Danach wurden beim LRA-1 mit einem Anteil von ei
nem guten Drittel (34,9%) der Verfahren die Betriebe häufiger in Augen
schein genommen als beim GAA-N mit einem Anteil von einem guten 
Fünftel (22,4%). Die Differenz von 12,5 Prozentpunkten bleibt allerdings 
unterhalb der statistischen Signifikanzgrenze. 173 Im übrigen waren es bei 
beiden Behörden jeweils nur einige wenige Betriebe, die im Zuge der An
tragsbearbeitung nochmals aufgesucht wurden (Zeile im Kleindruck). 174 

Tab. 20 
Verfahren mit Betriebsbegehungen bzw. -kontrollen (Inspektionen) durch 
die Genehmigungsbehörde* im Zeitraum der Antragsbearbeitung 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

13 15 4 
Verfahren mit Inspektionen 22,4% 34,9% 16,7% 
[darunter: Fälle mit mehr als einer Inspektion] [4] [4] [!] 

[6,9%] [9,3%] (4,2%] 

45 28 20 
Verfahren ohne Inspektionen 77,6% 65,1% 83,3% 

58 43 24 
Verfahren gesamt 100,0% 100,0% 100,0% 

• Aus Vergleichsgründen im Süden LRA und zugehöriges GAA. 

Veranlassung und Durchführung der Inspektionen lagen im Süden, wie 
auch schon in den analogen Fällen im Vorantragszeitraum, überwiegend in 
der Hand des zuständigen GAA, wobei in gut der Hälfte der Fälle auch das 
LRA-1 zugegen war.175 Lediglich in vier Fällen nahm das LRA-1 allein (1) 
bzw. unter Beteiligung sonstiger Fachbehörden (3) den Betrieb in Augen-

173 chi2= 1,94<2,71 fürp=O,l unddf= 1. 
174 Beim GAA-N in je zwei Fällen zwei- bzw. dreimal, beimLRA-1 in drei Fällen zwei

mal, in einem Fall viermal, beim LRA-2 in einem Fall zweimal. 
175 Beim LRA-2 trifft das nur in einem der vier einschlägigen Fälle zu. 
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schein. Im Norden war die Anwesenheit des GAA-N auf Grund seiner Dop
pelfunktion als Fach- und Genehmigungsbehörde zwangsläufig stets gege
ben, in zwei Fällen mit zusätzlicher Teilnahme sonstiger Fachbehörden. 176 

Die Beiziehung von Sachverständigen anläßlich einer vom Antragsteller 
vorzulegenden umweltschutzbezogenen Begutachtung bildete - ähnlich 
wie die Beteiligung sonstiger Fachbehörden - eher die Ausnahme. Beim 
LRA-1 waren es drei, beim GAA-N zwei Fälle. 

Betrachtet man den gesamten, sich über beide hier unterschiedene Pha
sen vor bzw. nach formeller Antragstellung erstreckenden Zeitraum des 
Verfahrensverlaufs (Tab. 21), so waren beim LRA-1 in mehr als der Hälfte 
der Verfahren (53,5%) die betrieblichen Verhältnisse durch unmittelbare 
Präsenz der Genehmigungsbehörde, teils »vertreten« durch das zugehörige 
GAA, bei Genehmigungserteilung bekannt. Beim GAA-N fällt der entspre
chende Anteil mit 46,6% der Verfahren auch hier kleiner aus, der Unter
schied ist aber nicht signifikant. 177 Bei diesem Vergleich ist allerdings zu 
berücksichtigen, daß der Anteil beim GAA-N - im Unterschied zum LRA-
1 - fünf Fälle enthält, die sich einer verfahrensunabhängigen, generellen 
Betriebsrevision im Rahmen eines amtsinternen Arbeitsschwerpunkts ver
danken (vgl. oben Ziff. 1.3.3). Keiner dieser Betriebe wurde nach der Re
vision, deren Ergebnis das Verfahren dann auch erst auslöste, im weiteren 
,1,::1,rl-:111f PinPr nnr-hmg11rrPn Priifnno- nntPru,n.rfpn 

• vuuu• v,uv• uvvuu,uu 0 vu • • u, uue:, uuw• •• v• ,vu. 

Die in den Tab. 20 und 21 dargestellten Häufigkeiten von Betriebskon
trollen sind auf die davon betroffenen Verfahren bezogen. Mehrfachkon
trollen ein und desselben Betriebs sind darin zwangsläufig nicht berück
sichtigt. Sie Jassen sich erst mit einer von der Verfahrenseinheit unabhän
gigen Zählung der in beiden Verfahrensphasen durchgeführten Betriebs
überprüfungen erfassen. 

176 Im Norden wie im Süden haben außerdem auch Ortstermine der Fachbehörden ohne 
Anwesenheit des GAA-N bzw. LRA-1 oder GAA-1 stattgefunden. Es handelt sich 
dabei jedoch jeweils nur um wenige Fälle, die durch vorherige oder nachträgliche 
Unterrichtung der Genehmigungsbehörde dort aktenkundig geworden sind. Im üb
rigen liefern die dokumentierten Verfahrensverläufe keine Anhaltspunkte dafür, daß 
darüber hinaus - d.h. an der Genehmigungsbehörde vorbei und insofern für die vor
liegende Untersuchung nicht erkennbar - die Fachbehörden eigenmächtig solche 
Termine abgehalten haben. 

177 chi2 = 0,46 < 2, 71 für p = 0, 1 und df = 1. - Das LRA-2 hebt sich mit einem Gesamt
anteil an Betriebskontrollen von lediglich einem Fünftel der Verfahren (20,8%) von 
den beiden anderen Genehmigungsbehörden statistisch signifikant ab (in bezug auf 
GAA-N: chi2 = 4,73 > 3,84, p = 0,05, in bezug auf LRA-1: chi2 = 6,75 > 6,64, p = 
0,01, jeweils df = 1). 
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Tab. 21 
Verfahren mit Betriebsbegehungen bzw. -kontrollen (Inspektionen) durch 
die Genehmigungsbehörde• ab Vorantragszeitraum bis Genehmigungs
bescheid 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

Verfahren mit Inspektionen 
27 23 5 

46,6% 53,5% 20,8% 

31 20 19 
Verfahren ohne Inspektionen 53,4% 46,5% 79,2% 

58 43 24 
Verfahren gesamt 100,0% 100,0% 100,0% 

• Aus Vergleichsgründen im Süden LRA und zugehöriges GAA. 

Wie aus der zugehörigen Tab. 21.1 hervorgeht, erfolgten beim GAA-N und 
LRA-1 in nahezu gleicher (absoluter) Anzahl (38- bzw. 36mal) betriebliche 
Kontrollen (Zeile 2). Bezieht man diese Werte auf die jeweils zugehörige 
Grundgesamtheit der Genehmigungsverfahren (erste Zeile), ergeben sich 
die im Durchschnitt pro Verfahren vorgenommenen Inspektionen (letzte 
Zeile). Danach liegt der Durchschnittswert beim LRA-1 mit 0,84 Kontrol
len pro Verfahren deutlich über dem beim GAA-N mit 0,66 Kontrollen pro 
Verfahren. 

Tab. 21.1 
Anzahl der Betriebsbegehungen bzw. -kontrollen (Inspektionen) durch die 
Genehmigungsbehörde• ab Vorantragszeitraum bis Genehmigungs
bescheid 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

Zahl der Genehmigungsverfahren 58 43 24 

Zahl der Inspektionen 38 36 9 

Inspektionen pro Verfahren 0,66 0,84 0,38 

• Aus Vergleichsgründen im Süden LRA und zugehöriges GAA. 
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Ein weiterer Unterschied zwischen GAA-N und LRA-1 tritt zutage, wenn 
man die Unternehmensgröße der kontrollierten Betriebe einbezieht. Wäh
rend beim GAA-N alle drei Größenklassen der verfahrensführenden Unter
nehmen in etwa entsprechend ihrem jeweiligen Anteil in der Grundgesamt
heit178 betrieblichen Überprüfungen unterzogen wurden, 179 sind beim 
LRA-1 in dieser Hinsicht die größeren Firmen unterrepräsentiert 180 und die 
kleineren Firmen (noch ausgeprägter) überrepräsentiert. 181 An diesen Be
fund läßt sich die These anschließen, daß das baden-württembergische Ge
nehmigungsmodell sich eher als das niedersächsische »Rücksichtnahmen« 
auf regionale/lokale Wirtschaftsinteressen öffnet, denen sich auch das dor
tige GAA trotz seiner insoweit gegebenen größeren (»kommunalpoliti
schen«) Unabhängigkeit nur begrenzt widersetzt. 

Den modellbedingt unterschiedlichen formellen Entscheidungskompe
tenzen des GAA dürfte ein weiterer Befund zuzurechnen sein. Er betrifft 
den Zusammenhang zwischen Betriebskontrollen und streitigem Verfah
renshergang. 182 Zwar wurden bei beiden Genehmigungsmodellen in (sach
lich) kontrovers verlaufenen Fällen die Betriebe insgesamt nicht häufiger 
geprüft als in kontroversfreien. 183 Schlüsselt man aber die kontroversen 
Fälle nach ihrem Bezug zu immissionsschutzrechtlichen Problemen i.e.S. 
auf, stellt sich folgendes heraus. 184 Beim GAA-N sind Betriebskontrollen 
überproportional häufig in den Verfahren zu finden, in denen die Streitig
keiten ausschließlich oder zumindest auch sonstige, nicht-immissions
schutzrechtliche fachliche Belange betrafen. 185 Demgegenüber sind Ver-

178 Zur Verteilung der Unternehmensgröße in den Grundgesamtheiten der Genehmi
gungsverfahren aller drei Genehmigungsbehörden vgl. oben Kap. II, Ziff. 4.2.2, Tab. 
4. 

179 Vgl. im einzelnen die entsprechenden Kreuztabellierungen für alle drei Genehmi
gungsbehörden in Tab. 2la-A im Anhang. Der Testwert beispielsweise für die hier 
besonders interessierenden größeren Unternehmen liegt weit unter einer möglichen 
Signifikanz mit chi2 = 1, 73 < 2, 71 für p = 0, 1 und df = 1. Er bleibt auch dann noch 
klar unterhalb der Signifikanzgrenze (chi2 = 2,32 < 2,71), wenn man die (nur beim 
GAA-N vorkommenden) fünf Revisionsfälle, die drei größere und zwei mittlere Fir
men betreffen, außer Betracht läßt. 

180 chi2 = 2,72 > 2,71, p = 0,1, df = 1. 
181 chi2 = 8,66 > 7,88, p = 0,005, df = l. - Beim LRA-2 unterbleibt wegen der (abso

luten) Fallzahl von nur 5 Betriebskontrollen die Prüfung eines möglichen Zusam
menhangs mit der Unternehmensgröße. 

182 Zum Umfang streitiger Verfahrensverläufe vgl. oben Ziff. 2.4.4 mit Tab. 19, Kate
gorie c sowie ausführlicher unten Ziff. 3. l. l. 

183 Zu den Werten im einzelnen vgl. die zugehörigen Kreuztabellierungen in Tab. 21 b
A im Anhang. 

184 Aus dem oben in Anm. l 81 genannten Grund bleibt dabei LRA-2 außer Betracht. 
185 Der Zusammenhang ist statistisch signifikant: chi2 = 4,26 > 3,84, p = 0,05, df = l. 

92 

Die Zahl der dieser Kategorie zugehörigen Fälle ergibt sich aus der Addition der 
Spalten 1 u. 3 von Tab. 21b-A. 
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fahren, die entweder ausschließlich oder zumindest auch mit immissions
schutzrechtlichen Kontroversen einhergingen, eher (wenn auch nur leicht, 
also statistisch unerheblich) bei den Kontrollen unterrepräsentiert. 186 Beim 
LRA-1 zeigt sich für die beiden nach ihrem Konfliktbezug unterschiedenen 
Kategorien von Verfahren ein gegenläufiger Zusammenhang. Die Fälle mit 
Konflikten (auch) um nicht-immissionsschutzrechtliche Belange sind hier 
zwar bei den Betriebskontrollen ebenfalls überrepräsentiert, die Relation ist 
aber nicht statistisch signifikant. 187 In größerem und statistisch signifikan
tem Maße (wenn auch knapp und auf niedrigem Niveau) trifft das jedoch 
auf die Verfahren mit immissionsschutzrechtlichen Streitigkeiten zu. 188 

Dieser Zusammenhang 189 stützt die These weiter ab, daß ein GAA, das sich 
mangels Genehmigungskompetenz allein über seine spezifischen fachtech
nischen Mittel im Verfahren zur Geltung bringen kann, auf diese in stärke
rem Maße zurückgreift als sein mit beiden zentralen Kompetenzen ausge
stattetes Pendant. 

Ergänzend sei noch erwähnt, daß ein Zusammenhang zwischen Betriebs
kontrollen und Genehmigungsart, den zu vermuten plausible Gründe durch
aus nahelegten, nicht festzustellen ist. Die betrieblichen Überprüfungen be
trafen beim GAA-N wie beim LRA-1 nur unwesentlich häufiger Neu- als 
Änderungsgenehmigungen. 190 

186 Die Zahl der dieser Kategorie zugehörigen Fälle ergibt sich aus der Addition der 
Spalten 2 u. 3 von Tab. 2lb-A. Fälle, in denen der Konfliktstoff ausschließlich im
missionsschutzrechtlicher Natur war (Spalte 2), sind sogar deutlich unterrepräsen
tiert. 

187 chi2 = l, 77 < 2, 71 für p = 0, 1 und df = 1. 
188 chi2 = 2,72 > 2,71, p = 0, l, df = 1. - Der überproportionale Anteil der Betriebskon

trollen in beiden Verfahrenskategorien ist vor dem Hintergrund zu sehen, daß sich 
die Kategorien nicht wechselseitig ausschließen wie eben auch das Aufkommen ei
nes immissionsschutzrechtlichen Konflikts nicht das (zusätzliche) Auftreten eines 
nicht-immissionsschutzrechtlichen Belangen geltenden Konflikts - und umgekehrt 
- ausschließt. Hinzu kommt der hier insgesamt hohe Anteil an Konfliktfällen von 
fast 90% der Verfahren. Von daher kommt nicht der Überproportionalität als solcher, 
sondern ihrem Ausmaß die wesentliche Aussagekraft in der vorliegenden Zusam
menhangsanalyse zu. 

189 Eine Verzerrung dieses Ergebnisses durch die Unternehmensgröße, für die sich, wie 
gezeigt, beim LRA-1, nicht aber beim GAA-N ein systematischer Zusammenhang 
mit Betriebskontrollen herausgestellt hat und die von daher als mögliche interve
nierende Variable in Frage kam, ist nicht festzustellen. Wie aus Tab. 23b-A im An
hang hervorgeht, verteilen sich die Streitfälle bzw. ihre hier unterschiedenen Unter
kategorien auf die drei Unternehmensgrößenklassen beim GAA-N wie beim LRA-
1 mit prozentual nur geringfügigen, weit unter jeglicher statistischer Signifikanz lie
genden Abweichungen von den jeweiligen Anteilen in der Grundgesamtheit. 

190 Beim LRA-2 betrafen die vergleichsweise und auch absolut wenigen (vgl. oben 
Anm. 181) Betriebskontrollen allerdings ausschließlich Neugenehmigungen. 
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3. Entscheidungsverlauf 

Galt die bisherige Darstellung der Analyse des äußeren Verfahrensverlaufs 
nach Maßgabe der Aktivitäten der Hauptbeteiligten, behandelt das vorlie
gende Kapitel die inhaltlichen Dimensionen des Entscheidungsprozesses 
sowie die im Genehmigungsbescheid niedergelegten materiellen Ergeb
nisse. Da von der Anlage der Untersuchung her in allen Verfahren die Ge
nehmigung erteilt wurde, ist der Verfahrensausgang einer (förmlichen) Ab
lehnung der Genehmigungserteilung ausgeschlossen. 

Eine solche förmliche Ablehnung hat die Genehmigungsbehörde nach 
den gesetzlichen Bestimmungen auszusprechen, »sobald die Prüfung er
gibt, daß die Genehmigungsvoraussetzungen nicht vorliegen und ihre Er
füllung nicht durch Nebenbestimmungen sichergestellt werden kann.« Sie 
»soll« dies tun, »wenn der Antragsteller einer Aufforderung zur Ergänzung 
der Unterlagen innerhalb einer ihm gesetzten Frist, die auch im Falle ihrer 
Verlängerung drei Monate nicht überschreiten soll, nicht nachgekommen 
ist.« 191 Die hier untersuchten Verfahrensverläufe lassen es allerdings als 
wenig wahrscheinlich erscheinen, daß die gesetzlich vorgesehenen Ableh
nungsmöglichkeiten in der Genehmigungspraxis, von Extremfällen abge
sehen, auch tatsächlich zum Zuge kommen. Die Behörden sehen darin eher 
ein Drohpotential. Doch selbst in dieser Punktion kam es nur selten zur An
wendung. Statt dessen griff man eher auf Androhung und ggf. auch Vollzug 
von Verwaltungszwangsmaßnahmen als funktionale Äquivalente zurück, 
wobei auch diese Mittel eher sparsam verwandt wurden (vgl. oben Ziff. 
1.3.4). In aller Regel war den Genehmigungsbehörden im Norden wie im 
Süden vorrangig daran gelegen, bei Vorhaben, die in der beantragten Kon
zeption als nicht genehmigungsfähig betrachtet wurden, den Antragsteller 
von der Notwendigkeit entsprechender (zusätzliche Kosten verursachen
den) Nachbesserungen der Anlagenausstattung zu überzeugen bzw. bei um
fassendem Änderungsbedarf zu empfehlen, den Antrag zurückzuziehen 
und in überarbeiteter Form neu einzureichen. 192 Bei säumiger Unterlagen
beibringung schließlich setzten die Behörden mehr auf den guten Willen als 
auf strikte Fristvorgaben, zumindest eine gute Weile lang. 

Nicht nur das Interesse an rechtskonformen Anlagenzuständen dürfte die 
Genehmigungsbehörde förmliche Ablehnungen vermeiden lassen. Die An
wendung dieses Instruments bei unzureichender Genehmigungsfähigkeit 

191 § 20 Abs. 2 der 9. BimSchV. Die Ablehnung ist nach§ 20 Abs. 3 Satz 1 der Ver
ordnung i.V.m. § 10 Abs. 7 BimSchG in Form eines (schriftlichen) Genehmigungs
bescheids zu erlassen und schriftlich zu begründen. 

192 Da es sich bei der Genehmigung um einen begünstigenden Verwaltungsakt handelt, 
kann sie sich (aus rechtlicher Sicht) nur auf das erstrecken, was auch beantragt 
wurde. Die Genehmigungsbehörde kann nicht von sich aus den Antragsgegenstand 
ändern, im Zweifel müßte sie dann eben den Antrag ablehnen. 
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ist für sie auch insofern riskant, als es ihr eine prospektive Begründungslast 
eines noch in Planung stehenden Vorhabens auferlegt. Demgegenüber kann 
sie sich bei Stillegungs-, Untersagungs- oder Beseitigungsverfügungen 
nach § 20 BimSchG auf belegbare, tatsächlich gegebene Mißstände bezie
hen. Vergleichbares gilt für die Ablehnungsvariante bei säumiger Unterla
genbeibringung, wo die Behörde im Zweifel der Nachweispflicht unter
liegt, nicht durch eigene (Verfahrens-) Fehler Verzögerungen verursacht 
oder mit verursacht zu haben. 

Kurz gefaßt: Im Genehmigungsverfahren steht nicht die Entscheidung 
über die Alternative der Erteilung oder Nichterteilung einer Genehmigung 
an, sondern die Entscheidung über deren inhaltliche Ausgestaltung im Hin
blick auf die nach den immissionsschutzrechtlichen Vorschriften erforder
liche, spezifische Anlagenausstattung und die vom Betreiber zu erfüllenden 
anlagenspezifischen Pflichten nach Inbetriebnahme. Hinzu kommen die 
Entscheidungen über die von den in ihren Belangen betroffenen Fachbehör
den erhobenen anlagenspezifischen Forderungen und Betriebsbedingun
gen, zumal die immissionsschutzrechtliche Genehmigung auf Grund des 
Konzentrationsprinzips gern. § 13 BimSchG andere behördliche Erlaub
nisse und Genehmigungen einschließt. In welchem Maße es in den beiden 
Gruppen entscheidungsbedürftiger Belange, den immissionsschutzrechtli
chen i.e.S. und den sonstigen, nicht-immissionsschutzspezifischen, zu 
Kontroversen zwischen den Verfahrensbeteiligten kam, wie sich »Ge
winne« und »Verluste« dabei verteilen, welche Rolle der beim GAA-N ge
übten Praxis des »Austestens« der Abnahmebereitschaft der projektierten 
Genehmigungsentscheidung in Form eines Bescheidsentwurfs zukommt, 
welche Anforderungen am Ende im Genehmigungsbescheid verbindlich fi
xiert wurden und schließlich wieweit und mit welchem Ausgang das Instru
ment des Widerspruchs in Anspruch genommen wurde, sind Gegenstand 
der folgenden Abschnitte. 

3.1. Sachliche Kontroversen zwischen den Hauptbeteiligten 

3.1.1. Häufigkeit und Art der Kontroversen 

Tab. 22 gibt einen Überblick über die Anzahl an Verfahren, in deren Verlauf 
es zwischen den Beteiligten zu sachlichen Kontroversen gekommen ist. Da
bei werden drei Gruppen von Konfliktkonstellationen unterschieden: Sol
che, die ausschließlich immissionsschutzrechtliche (Kürzel: !-Streit), sol
che, die ausschließlich nicht-immissionsschutzrechtliche (Kürzel: NI
Streit) sowie solche, die beide Arten von Streitigkeiten (Kürzel: !/NI-Streit) 
enthalten. 
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Tab. 22 
Häufigkeiten der Verfahren mit sachlichen Kontroversen zwischen den 
Hauptbeteiligten 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

a) Verfahren ohne Kontroversen 
22 5 5 

37,9% 11,6% 20,8% 

14 7 l 
b) Verfahren nur mit NI-Streit 24,1% 16,3% 4,2% 

c) Verfahren nur mit !-Streit 
10 14 10 

17,2% 32,6% 41,7% 

d) Verfahren mit !-/NI-Streit 
12 17 8 

20,7% 39,5% 33,3% 

58 43 24 
Verfahren gesamt 100,0% 100,0% 100,0% 

Wie die Tabelle zeigt, weist das GAA-N mit einem Anteil von 37,9%, also 
fast zwei Fünftein der Verfahren, die höchste Rate an konfliktfreien Verfah
ren auf, das LRA-1 mit einem Anteil von 11,6%, also nur einem Zehntel der 
Verfahren, die niedrigste (Kategorie a). Nicht wesentlich höher fällt die ent
sprechende Quote mit 20,8% beim LRA-2 aus. Anders gesagt: In beiden 
Modellen kam es zwar in mehr als der Hälfte aller Verfahren zu sachlichen 
Kontroversen, im Süden jedoch mit einem Anteil von 88,4% (bzw. 79,2%) 
weitaus häufiger als im Norden mit einem Anteil von 62, 1 % (Kategorien b 
plus c plus d). 193 Die Differenz zwischen LRA-1 und GAA-N ist, wie in an
derem Zusammenhang bereits erwähnt, hochsignifikant. 194 Während sich 
die streitigen Verfahren beim GAA-N zu etwa gleichen Anteilen von je
weils rd. 20% auf die drei hier unterschiedenen Untergruppen von Kontro
versen verteilen, entfällt beim LRA-1 auf diejenige Gruppe, die sowohl mit 
1- als auch mit NI-Streitigkeiten einherging, mit 39,5% ein erheblich höhe
res Kontingent (Kategorie d). 195 

Aus Tab. 22.1 ist zu ersehen, daß sich dieser Unterschied in erster Linie 
dem differierenden Vorkommen von !-Kontroversen verdankt, mit denen 
(nur oder auch) beim LRA-1 insgesamt 72,1 %, beim GAA-N jedoch ledig-

193 Vgl. auch oben Ziff. 2.4.4, Tab. 19, Kategorie c. 
194 Vgl. oben Anm. 168. - Die Differenz zwischen LRA-2 und GAA-N in Höhe von 

17, l Prozentpunkten bleibt unterhalb statistischer Signifikanz ( chi2 = 2,04 < 2, 71 
für p = 0,1 und df = 1), was durch die für statistische Prüfzwecke kritische Größe 
der Grundgesamtheit beim LRA-2 bedingt ist. 

195 Auch diese Differenz ist statistisch signifikant: chi2 = 4,29 > 3,84, p = 0,05, df = 1. 
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lieh 37,9% der Verfahren einhergingen. Zwar traten auch NI-Konflikte 
beim LRA-1 mit einer Quote von 55,8% häufiger auf als beim GAA-N mit 
einer Quote von 44,8%, statistisch signifikant (und zwar hochsignifikant) 
ist aber nur die Differenz bei den !-Kontroversen, nicht aber die bei den NI
Kontroversen. 196 

Tab. 22.1 
Häufigkeiten der Verfahren mit sachlichen Kontroversen (gruppiert) zwi
schen den Hauptbeteiligten 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

a) Verfahren ohne Kontroversen 
22 5 5 

37,9% 11,6% 20,8% 

26 24 9 
b) Verfahren (nur bzw. auch) mit NI-Streit 44,8% 55,8% 37,5% 

c) Verfahren (nur bzw. auch) mit I-Streit 
22 31 18 

37,9% 72,1% 75,0% 

58 43 24 
Verfahren gesamt* 100,0% 100,0% 100,0% 

• Da sich die Kategorien (b und c) teilweise überschneiden, liegt die Summe der absoluten und 
relativen Häufigkeiten über der Gesamtzahl der Verfahren bzw. über 100%. 

Bezogen auf die alternativen Genehmigungsmodelle bedeuten diese Be
funde zweierlei. Die baden-württembergische Aufteilung der Genehmi
gungs- und zentralen immissionsschutzrechtlichen Fachkompetenz auf 
zwei Instanzen erzeugt nicht allein zusätzlichen Konfliktstoff, was als sol
ches angesichts des insofern erweiterten Kreises der Verfahrensbeteiligten 
eine voraussehbare Konsequenz ist. Darüber hinaus mündet das zwischen 
Genehmigungsbehörde und GAA strukturell angelegte Konfliktpotential 
sehr viel häufiger auch in aktuelle Auseinandersetzungen, als das bei den 
sonstigen Fachbehörden, bei denen insoweit ein vergleichbares strukturel
les Konfliktpotential mit der Genehmigungsbehörde gegeben ist, der Fall 
ist. Das gesamte Ausmaß der durch die institutionelle Trennung der beiden 
Hauptkompetenzen bedingten immissionsschutzrechtlichen Streitanfällig
keit des Verfahrensablaufs zeigt sich, wenn man auch die Zahl der in ein 
und demselben Verfahren aufgetretenen 1- und NI-Streitigkeiten berück
sichtigt und einander gegenüberstellt (Tab. 23). 

196 Die entsprechenden Testwerte lauten im ersten Fall chi2 = 11,46 > 10,8, p = 0,001, 
im zweiten Fall chi2 = 1,18 < 2,71 für p = 0,1, jeweils df = 1. 
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Tab. 23 
Verfahrensbezogene Häufigkeiten immissionsschutzrechtlicher und nicht
immissionsschutzrechtlicher Einzel kontroversen zwischen den Hauptbetei
ligten 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

1-Str. Nl-Str. 1-Str. Nl-Str. 1-Str. NI-Str. 

Keine 
36 32 12 19 6 15 

62,1% 55,2% 27,9% 44,2% 25,0% 62,5% 

Eine 
18 16 11 15 7 7 

31,0% 27,6% 25,6% 34,9% 29,2% 29,2% 

Zwei 
4 8 9 7 8 0 

6,9% 13,8% 20,9% 16,3% 33,3% 0,0% 

Drei 
0 0 5 2 2 2 

0,0% 0,0% 11,6% 4,7% 8,3% 8,3% 

Vier 
0 2 6 0 1 0 

0,0% 3,4% 14,0% 0,0% 4,2% 0,0% 

58 58 43 43 24 24 
\'erfahren gesamt* 100,0% 100,0% 100,0% 100,1% 100,0% 100,0o/o 

• Abweichungen von 100,0% durch Rundungen bei den prozentualen Einzelhäufigkeiten. 

Wie aus der Tabelle hervorgeht, finden sich beim LRA-1 in der Gruppe der 
Verfahren mit !-Konflikten deutlich höhere Anteile an Fällen mit zwei, drei 
oder vier einschlägigen Kontroversen als beim GAA-N, wo solche Fälle 
eher die Ausnahme darstellen. Bei den andere fachliche Belange betreffen
den NI-Konflikten dagegen ergeben sich nur kleinere Differenzen in der 
(anteiligen) Besetzung der einzelnen Häufigkeitsklassen. 

Plastischer lassen sich die dargestellten Unterschiede zwischen den beiden 
Modellen zum Ausdruck bringen, wenn man das Vorkommen der beiden 
Konfliktarten auf der Basis von Durchschnittswerten vergleicht (Tab. 23. 1). 

Danach hat es beim LRA-1 im Durchschnitt aller Verfahren mehr als 
dreimal so viele immissionsschutzrechtliche Einzelkontroversen gegeben 
wie beim GAA-N, nämlich rd. 1,6 gegenüber rd. 0,5. 197 Die höhere Kon-

197 Die Differenz der Mittelwerte zwischen LRA-1 und GAA-N ist statistisch hochsig
nifikant: t = 5,527 > tc0•9995 ; 99) = 3,390, bei allerdings signifikant ungleichen Vari
anzen (F = 4,89 > Fc0,999 ; 42, 57) = 2,56). - Das gleiche gilt im übrigen auch für die 
Differenz zwischen GAA-N und LRA-2 (Mittelwerte: t = 4,833 > tc0,9995 ; 80) = 3,416; 
Varianzen: F = 3,06 > Fc0•999; 23, 57) = 2,83). Dagegen sind die Differenzen der Werte 
zwischen LRA-1 und LRA-2 statistisch unerheblich (Varianzen: F = 1,60 < Fc0,95 ; 

42, 23) = 1,86; Mittelwerte: t = 0,627 < tc0,95; 65) = 1,69). 
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fliktdichte resultiert nicht allein aus einer größeren Zahl kontrovers geführ
ter Verfahren, sondern auch aus einer größeren Zahl von Kontroversen, die 
im Durchschnitt auf jedes Verfahren dieser Konfliktgruppe entfallen. Beim 
LRA-1 sind es mit rd. 2,2 Streitigkeiten pro Verfahren fast doppelt so viele 
wie beim GAA-N mit rd. 1,2 Streitigkeiten pro Verfahren. 

Tab. 23.1 
Anzahl und statistische Parameter immissionsschutzrechtlicher und nicht
immissionsschutzrechtlicher Einzelkontroversen zwischen den Hauptbetei
ligten 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

Anzahl der !-Kontroversen gesamt 26 68 33 
Zahl der Verfahren mit !-Streit 22 31 18 

!-Kontroversen pro !-Streit-Verfahren 1, 18 2,19 1,83 

Durchschnittl. Zahl !-Kontroversen* 0,45 1,58 1,38 

Anzahl der NI-Kontroversen gesamt 40 35 13 

Zahl der Verfahren mit NI-Streit 26 24 9 

NI-Kontroversen pro NI-Streit-Verfahren 1,54 1,46 1,44 

Durchschnitt). Zahl NI-Kontroversen* 0,69 0,81 0,54 

Anzahl der !-/NI-Kontroversen gesamt 66 103 46 

Zahl der Verfahren mit I-/NI-Streit 36 38 19 

I-/NI-Kontrov. pro !-/NI-Streit-Verfahren 1,83 2,71 2,42 

Durchschnittl. Zahl I-/NI-Kontrov. gesamt* 1,14 2,40 1,92 

• Bezogen auf die jeweiligen Grundgesamtheiten. 

Ein anderes Bild ergibt sich dagegen für die nicht-immissionsschutzrecht
lichen Konflikte. Hier bewegt sich die durchschnittliche Zahl einschlägiger 
Einzelkontroversen, bezogen auf die Gesamtheit der Verfahren, mit rd. 0, 7 
beim GAA-N und rd. 0,8 beim LRA-1 auf etwa gleichem Niveau. 198 Auch 

198 Die Differenzen der Varianzen und Mittelwerte zwischen GAA-N und LRA-1 liegen 
unterhalb jeglicher Signifikanz (Varianzen: F = 1, 19 < F(0,95, 57. 42) = 1,58; Mittel
werte: t = 0,670 < t(0,95, 99) = 1,660). Das gleiche gilt für den Vergleich zwischen 
GAA-NundLRA-2 (Varianzen: F= 1,18 <F( 0,95, 57, 23)= 1,90; Mittelwerte: t=0,649 
< t(0,95, so)= 1,664) und zwischen LRA-1 und LRA-2 (Varianzen: F = 1,01 < F(0,95, 

23, 42) = 1,74; Mittelwerte: t = 1,214 < t(0,95, 65) = 1,671). 
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die im Durchschnitt auf die Verfahren dieser Konfliktgruppe entfallende 
Zahl von Kontroversen ist mit jeweils rd. 1,5 nahezu identisch. Der Ver
gleich auf der Basis dieser Parameter macht nochmals deutlich, daß es die 
imrnissionsschutzrechtlichen und nicht sonstige fachliche Belange waren, 
die in diesem Bereich für eine mit 2,4 Kontroversen mehr als doppelt so 
hohe durchschnittliche Streitanfälligkeit des Verfahrensverlaufs sorgten als 
beim GAA-N mit 1, 1 Kontroversen. t99 Entsprechendes gilt für den höheren 
Gesamtwert von rd. 2,7 gegenüber rd. 1,8 Einzelkontroversen, mit denen 
die von der einen und/oder anderen Art von Konflikten betroffenen Verfah
ren belastet waren. 

Speziell irnmissionsschutzrechtliche Konfliktlagen zeichneten sich im 
übrigen in beiden Modellen mehrheitlich bereits im Vorantragszeitraum, 
also vor der offiziellen Antragstellung, ab. Vor allem gingen sie signifikant 
häufiger als die insoweit oder gänzlich konfliktfreien Verfahren mit einer 
intensiveren Vorantragsberatung mit mehr als zwei Beratungskontakten 
einher.200 Bei den nicht-immissionsschutzrechtlichen Konflikten besteht 
ein vergleichbarer Zusammenhang dagegen nicht. Dies erklärt sich in erster 
Linie daraus, daß die sonstigen Fachbehörden nur zu einem kleineren Teil 
zu den Vorantragsberatungen beigezogen wurden (vgl. oben Ziff. 1.3.2). 
Mit ihnen konnten sich folglich Konflikte großteils erst nach ihrer offiziel
Jen Verfahrensbeteiligung ergeben. 

Die Möglichkeit, daß das ermittelte Nord-Süd-Gefälle bei den immissi
onsschutzrechtlichen Streitigkeiten modellunabhängigen Randbedingun
gen zuzuschreiben ist, wurde im Hinblick auf die Unternehmensgröße, die 
Genehmigungsart und die Anlagenart (gern. Anhang der 4. BlmSch V) 
überprüft. In beiden Modellen hat sich bei keinem der drei Faktoren ein sta
tistischer Zusammenhang mit der Häufigkeit von !-Konflikten ergeben. 201 

199 Die Differenz der Mittelwerte zwischen LRA-1 und GAA-N ist statistisch hochsig
nifikant: t = 4,360 > t(0•9995 ; 99) = 3,390, bei statistisch gleichen Varianzen (F = 1,78 
< F(0,99, 42, 57) = 1,88). - Das gleiche gilt für die Mittelwertunterschiede zwischen 
LRA-2 und GAA-N, wenn auch hier auf etwas niedrigerem Signifikanzniveau (Mit
telwerte: t = 2,370 > t(o,975, so)= 1,990, bei gleichen Varianzen: F = 1,61 < F(0,95; 23. 

57) = 1,74). Dagegen sind die Differenzen der Werte zwischen LRA-1 und LRA-2 
statistisch unerheblich (Mittelwerte: t = 1,146 < t(0,95, 65) = 1,69, bei gleichen Vari
anzen: F = 1,10 < F(0,95; 42, 23) = 1,86). 

200 Vgl. zu den Häufigkeiten der Kreuztabellierung im einzelnen Tab. 23a-A im An
hang. Die angesprochene Differenz ist beim GAA-N wie beim LRA-1 signifikant 
(chi2 = 4,16 > 3,84, p = 0,05 bzw. chi2 = 2,72 > 2,71, p = 0,1, jeweils df = !). Das 
niedrige Signifikanzniveau beim LRA-1 hängt damit zusammen, daß dort die Ver
fahren insgesamt beratungsintensiver geführt wurden als beim GAA-N (vgl. oben 
Ziff. 1.3.1). 

201 Vgl. zu den Häufigkeiten der Kreuztabellierungen im einzelnen Tab. 23b-A (Unter
nehmensgröße), Tab. 23c-A (Genehmigungsart) u. Tab. 23d-A (Anlagenart) jeweils 
im Anhang. 
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3.1.2. Gegenstände und Ausgang immissionsschutzrechtlicher 
Kontroversen 

Bei den immissionsschutzrechtlichen Kontroversen lassen sich nach den 
Konfliktgegenständen zwei Grundarten unterscheiden: Solche, die fach
technische bzw. fachspezifische Anforderungen an Anlagenausstattung 
und/oder Anlagenbetrieb betreffen, und solche, bei denen Fragen der ver
fahrensrechtlichen Durchführung zur Debatte stehen. Fachspezifische Kon
troversen umfassen dabei im einzelnen Auseinandersetzungen um (gutacht
liche) Emissions- bzw. Immissionsprognosen und Meßnachweise ein
schließlich Meßvorschriften, um Sanierungserfordernisse und Sanierungs
fristen, um bauliche Umweltschutzmaßnahmen und nicht zuletzt um 
Grenzwerte für Emissionen bzw. Immissionen. Den verfahrensrechtlichen 
Kontroversen sind im einzelnen Dispute um die grundsätzliche Genehmi
gungsbedürftigkeit einer Anlage oder deren (als »wesentlich« zu betrach
tende) Änderung, um die der Genehmigungspflicht im einzelnen unterfal
lenden Anlagenteile, darunter insbesondere sog. Nebeneinrichtungen, 202 

um Zulassung vorzeitigen Beginns (gern. § 15a BimSchG) 203 , um (vom An
tragsteller ergänzend zu beantragende) Befristungen der Genehmigung und 
schließlich auch um formgerechte Antragsgestaltung (etwa die Verwen
dung der behördlichen Antragsformulare) zugeordnet. In diese Rubrik fal
len des weiteren Auseinandersetzungen über angedrohten Verwaltungs
zwang wie insbesondere Stillegungsverfügungen wegen ungenehmigten 
Betriebs und nachträgliche Anordnungen zur Durchsetzung von Sanie
rungsforderungen. Im Süden kommen noch streitige Verhandlungen um 
den Abschluß bzw. die Ausgestaltung eines öffentlich-rechtlichen Vertrags 
als Alternative zur nachträglichen Anordnung und einer ggf. erforderlichen 
Änderungsgenehmigung hinzu. 204 

Konfliktbeteiligte sind in beiden Untergruppen Antragsteller und Geneh
migungsbehörde. Im Süden kommt als weitere Konfliktlinie die zwischen 
LRA und zugehörigem GAA in Frage, die entlang der ihnen jeweils insti
tutionell zugewiesenen genuinen Kompetenzbereiche verläuft. Dabei inter-

202 Zur Legaldefinition der Nebeneinrichtung vgl.§ 1 Abs. 2 der 4. BimSchV. In der 
Anwendungspraxis bereitet dieser Begriff nicht weniger Abgrenzungsprobleme als 
die im Gesetz nicht näher definierte »wesentliche« Änderungsgenehmigung. 

203 Zur Häufigkeit entsprechender Anträge vgl. oben Anm. 50. 
204 Das Instrument des öffentlich-rechtlichen Vertrags kam nur beim LRA-1 zur An

wendung. Inzwischen hat man dort jedoch davon Abstand genommen, weil die mei
sten Betriebe einen Vertragsabschluß verweigerten. Solche freiwilligen Selbstbin
dungen waren am ehesten große Firmen eingegangen, die über die notwendige Ver
handlungsmacht verfügten, günstige Vertragsbedingungen für sich auszuhandeln. -
Zu den Einsatzmöglichkeiten des öffentlich-rechtlichen Vertrags als alternativer 
Handlungsmöglichkeit der Verwaltung vgl. den Erfahrungsbericht von Arnold 1989. 

101 https://doi.org/10.5771/9783748911074-37, am 03.08.2024, 22:55:01
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748911074-37
https://www.nomos-elibrary.de/agb


essiert hier auch die Frage, wieweit es in der Verfahrenspraxis zu einseiti
gen bzw. wechselseitigen Kompetenzüberschreitungen gekommen ist. 

Tab. 24 zeigt die Häufigkeiten der Verfahren mit Kontroversen der einen 
oder anderen Art. Da in einigen Verfahren sowohl fachspezifische als auch 
verfahrensrechtliche Auseinandersetzungen aufgetreten sind, liegt die 
Summe der Fälle beider Varianten über der Gesamtzahl der mit !-Konflik
ten einhergegangenen Verfahren. Außerdem gibt die Tabelle an, wieviel 
Einzelkontroversen sich insgesamt und im Durchschnitt je Konfliktfall in 
jeder der beiden Gruppen abgespielt haben (Zeilen im Kleindruck). 

Wie bereits erwähnt, gingen insgesamt fast doppelt so viele Verfahren 
beim LRA-1 wie beim GAA-N, nämlich gut zwei Drittel gegenüber gut ei
nem Drittel, mit immissionsschutzrechtlichen Streitigkeiten einher. Inso
fern kann es nicht überraschen, daß sich diese Unterschiede in der Grund
tendenz auch in jeder der beiden Untergruppen von Kontroversen wieder
finden. Daß sie so hoch ausfallen - mit einer Differenz von 36,2 Prozent
punkten bei den fachspezifischen bzw. von 33,5 Prozentpunkten bei den 
verfahrensrechtlichen Streitigkeiten 205 -, war dagegen weniger zu erwar
ten. Die höhere Streitwilligkeit (in immissionsschutzbezogenen Fragen) 
beim LRA-1 gegenüber dem GAA-N spiegelt sich auch in der Zahl der im 
Durchschnitt auf jeden Konfliktfall entfallenden Einzelkontroversen wider. 
Bei den Verfahren mit fachlichen Divergenzen komincn auf jedes der ein
schlägigen Verfahren 1,3 Einzelkontroversen beim LRA-1 gegenüber 1,0 
beim GAA-N, bei denen mit verfahrensrechtlichen Streitigkeiten 1,56 Ein
zelkontroversen im Süden gegenüber 1, 18 im Norden. 

Darüber hinaus fällt auf, daß bei beiden Modellen die verfahrensrechtli
chen Kontroversen jeweils die fachspezifischen überwiegen. Während beim 
LRA-1 die Abweichung von der theoretisch zu erwartenden Gleichvertei
lung206 aber noch innerhalb der statistischen Toleranz liegt,207 sind beim 
GAA-N die fachlichen Kontroversen im Verhältnis zu den verfahrensrecht
lichen signifikant unterrepräsentiert. 208 

205 In beiden Fällen sind die Unterschiede hochsignifikant (fachliche Kontroversen: 
chi2 = 16,77, verfahrensrechtliche Kontroversen: chi2 = 13,27,jeweils > 10,8, p = 
0,001, df= 1). 

206 Es ist kein theoretischer Grund - die pseudo-theoretische Figur der »Natur der Sa
che« eingeschlossen - ersichtlich, etwas anderes zu erwarten und damit eine den 
Verfahren innewohnende Tendenz, Konflikte der einen oder anderen Art vermehrt 
zu provozieren, zu unterstellen. Wenn es eines empirischen Belegs bedürfte, wäre 
er - im Vorgriff auf spätere Befunde - bei den nicht-immissionsschutzrechtlichen 
Konflikten zu finden, bei denen in beiden Genehmigungsmodellen die empirische 
Verteilung der beiden Arten von Kontroversen nicht signifikant von der theoretisch 
zu erwartenden Gleichverteilung abweicht (mit den Testwerten: chi2 = 0,50 beim 
GAA-N und chi2 = 1,58 beim LRA-1,jeweils < 2,71 für p = 0,1 und df= 1). S. dazu 
im einzelnen nachfolgende Ziff. 3.1.3. 

207 chi2 = 1,04 < 2,71 für p = 0,1 und df = 1. 
208 chi2 = 5,26 > 5,02, p = 0,025, df = 1. 
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Tab. 24 
Gegenstände der Kontroversen in den Verfahren mit immissionsschutz
rechtlichen (!-)Konflikten (Häufigkeiten) 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

a) Verfahren mit fachlich-technischen 6 20 4 
Kontroversen 10,3% 46,5% 16,7% 
[Zahl der Einzelkontroversen] [6] [26] [4] 
[Einzelkontrov. pro Verfahren] [l,0] [l,3] [1,0] 

b) Verfahren mit verfahrensrechtlichen 17 27 18 
Kontroversen 29,3% 62,8% 75,0% 
[Zahl der Einzelkontroversen] [20] [42] [29] 
[Einzelkontrov. pro Verfahren] [l, 18] [1,56] [1,61] 

22 31 18 
Verfahren mit !-Konflikten gesamt* 37,9% 72,1% 75,0% 

Verfahren ohne !-Konflikte 
36 12 6 

62,1% 27,9% 25,0% 

58 43 24 
Verfahren gesamt 100,0% 100,0% 100,0% 

• Da sich die beiden Unterkategorien (a und b) nicht wechselseitig ausschließen, liegt die 
Summe der absoluten und relativen Häufigkeiten über der Gesamtzahl der absoluten bzw. re
lativen Häufigkeiten der Gesamtzahl der Verfahren mit I-Konflikten. 

Auch für das Verhältnis zwischen immissionsschutzrechtlichen und nicht
immissionsschutzrechtlichen Konflikten rechtfertigt sich die theoretische 
Erwartung einer Gleichverteilung. Der Vergleich mit den vorgefundenen 
empirischen Verteilungen ergibt dabei folgende Gewichtungen: Bei den 
fachlichen Kontroversen sind die !-Konflikte gegenüber den NI-Konflikten 
beim GAA-N signifikant unterrepräsentiert, beim LRA-1 entfallen auf 
beide Konfliktgruppen (statistisch) gleiche Anteile. 209 Bei den verfahrens
rechtlichen Kontroversen hingegen sind die !-Konflikte gegenüber den NI
Konflikten beim LRA-1 signifikant überrepräsentiert, beim GAA-N entfal
len auf beide Konfliktgruppen (statistisch) gleiche Anteile. 210 

Welche Schlußfolgerungen diese Zusammenhänge für die jeweilige Po
sition des GAA in den beiden Genehmigungsmodellen nahelegen, wird ab
schließend zu erörtern sein, um auch die nachfolgenden Befunde zum Aus-

209 Die entsprechenden Testwerte lauten: chi 2 = 6,00 > 5,02, p = 0,025 beim GAA-N 
und chi 2 = 0,05 < 2,71 für p = 0, 1 beim LRA-1, jeweils df = 1. 

210 Die entsprechenden Testwerte lauten: chi 2 = 7,41 > 6,64, p = 0,001 beim LRA-1 
und chi 2 = 0,29 < 2,71 für p = 0, 1 beim GAA-N, jeweils df = 1. 
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gang der verschiedenen Arten von Kontroversen und Konflikten berück
sichtigen zu können. 

Die Ergebnisse dazu sind, getrennt nach den beiden Arten von Kontro
versen, in Tab. 24.1 zusammengestellt. Innerhalb jeder Gruppe sind die ein
zelnen Streitfälle unter dem Gesichtspunkt bilanziert, wieweit ihr jeweili
ger Ausgang eher den Interessen des Betreibers entgegenkam oder zuwi
derlief, sie also letztlich eher zu dessen Gunsten oder eher zu dessen Lasten 
entschieden wurden. Für den Süden ist zusätzlich berücksichtigt, wieweit 
sich das GAA in umstrittenen fachtechnischen Fragen bzw. das LRA in um
strittenen verfahrensrechtlichen Fragen durch Optionen oder »Einmischun
gen« des jeweils anderen Amts in seiner Entscheidung hat beeinflussen las
sen (Zeilen im Kleindruck). 

Tab. 24.1 
Ausgang der immissionsschutzrechtlichen Einzelkontroversen 

a) Fachliche Kontroversen GAA-N LRA-1 LRA-2 

GAA setzt sich durch 3 15 1 

zu Lasten des Betreibers 11,5% 22,1% 3,0% 

[davon: gegen Position des LRA-1/-2] - [4] [0] 

GAA gibt nach 3 II 3 

zugunsten des Betreibers 11,5% 16,2% 9,/% 

[davon: bei Fürsprache seitens LRA-1/-2 - [7] [2] 

b) Veifahrensrechtliche Kontroversen 

Genehmigungsbehörde setzt sich durch 8 24 12 
zu Lasten des Betreibers 30,8% 35,3% 36,4% 

[davon: in Abstimmung mit GAA-1/-2] - [9] [7] 

[davon: auf Druck von GAA-1/-2] - [13] [OJ 

[davon: gegen Position von GAA-1/-2] - [2] [3] 

Genehmigungsbehörde gibt nach 12 18 17 
zugunsten des Betreibers 46,2% 26,5% 5/,5% 

[davon: in Abstimmung mit GAA-1/-2] - [7] [II] 

[davon: gegen Position von GAA-1/-2] - [II] [3] 

26 68 33 
1-Einzelkontroversen gesamt* 100,0% 100,1% 100,0% 

' Abweichungen von 100,0% durch Rundungen bei den prozentualen Einzelhäufigkeiten. 
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Richtet man zunächst den Blick auf die (kleinere) Gruppe der fachlichen 
Kontroversen, in denen die Kompetenz des GAA als zuständiger Fachbe
hörde gefragt ist, ergibt sich folgendes Bild. Das GAA-N hielt hier je zur 
Hälfte der (wenigen) Streitigkeiten an seinen Forderungen gegen den Be
treiber fest bzw. gab zu dessen Gunsten nach. Das baden-württembergische 
GAA-1 setzte sich in den (erheblich zahlreicheren) Streitfällen etwas häu
figer mit seinen Anforderungen durch - in vier Fällen gegen das ausdrück
liche, zugunsten des Betreibers plädierende Votum des LRA-1 -, als daß es 
sich zu Zugeständnissen bereit erklärte. Das Entgegenkommen war zum 
(kleineren) Teil eine Reaktion auf die Kooperationsbereitschaft des Betrei
bers, seinerseits Vorleistungen zu erbringen, zum (größeren) Teil eine Re
aktion auf einen »starken« Kontrahenten. Dessen Stärke beruhte entweder 
(in vier Fällen) auf einer Kombination von einsetzbarer Beschwerdemacht 
als Großunternehmen und (wirtschaftspolitisch) motivierter Unterstützung 
durch das LRA-1 oder (in drei Fällen) darauf, daß der Betreiber den Dezer
nenten des LRA-1 in das Verfahren einschaltete. Sieht man von der letzt
genannten, spezifischen Konstellation einmal ab, ergibt sich, daß das GAA-
1 in den (acht) Fällen, in denen sich das LRA-1 für den Betreiber verwandt 
hatte, jeweils zur Hälfte dem »Druck« widerstand bzw. nachgab. In diesen 
»hart« umstrittenen Fällen weist das GAA-1 demnach eine ausgeglichene 
Bilanz in seinem Durchsetzungsvermögen gegenüber dem LRA-1 auf. In 
allen übrigen Fällen traf es seine Entscheidungen völlig autonom, abgese
hen von den drei Fällen, in denen es sich von einer höheren Hierarchieebene 
hat beeindrucken lassen, wenn dieser auch keine formelle Weisungsbefug
nis zusteht. 211 

Bei den verfahrensrechtlichen Kontroversen, die gegenüber den fachli
chen Kontroversen häufiger aufgetreten sind, ist der formellen Kompetenz 
nach in erster Linie die Genehmigungsbehörde angesprochen. Das auch 
diese Funktion wahrnehmende GAA-N entschied die Streitfälle etwas häu
figer zugunsten als zu Lasten des Betreibers (in der Relation 12 zu 8), beim 
LRA-1 verhält es sich umgekehrt (in der Relation 18 zu 24). Der Unter
schied ist allerdings nicht signifikant. 212 Die Streitigkeiten wären beim 
LRA-1 jedoch noch häufiger zugunsten des Betreibers ausgegangen, wenn 
dieses sich nicht mehrfach (in 13 Fällen) gezwungen gesehen hätte, sich 
dem auf Durchsetzung bestimmter verfahrensrechtlicher Positionen insi
stierenden GAA-1 zu beugen. Von mangelndem Vertrauen in die eigene 
Kompetenz zeugen auch die (insgesamt 16) Fälle, in denen das LRA-1 
seine - zugunsten oder auch zu Lasten des Betreibers - geplante Entschei
dung dem GAA-1 gleichsam zur Billigung vorlegte. Den genannten 13 

211 Informell verfügt sie gleichwohl über die Möglichkeit, die Vorgesetztenebene des 
GAA-1 einzuschalten, dem es insofern geraten erscheint, solchen Konflikten lieber 
durch Nachgeben auszuweichen. 

212 chi2 = 1,59 < 2,71 für p = 0,1 und df = 1. 
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Streitfällen, in denen die beiden Behörden gegensätzliche Positionen ver
traten und in denen das GAA-1 mit seiner Fachkompetenz »obsiegte«, ste
hen 11 Fälle gegenüber, in denen das LRA-1 den Dissens autoritativ mit 
Hilfe seiner formellen Entscheidungsmacht in seinem Sinne »auflöste«. 
Rein quantitativ betrachtet, ist die Bilanz zwischen den »Kontrahenten« na
hezu ausgeglichen. Von der Sache her gewann das GAA-1 vor allem in Fra
gen der grundsätzlichen Genehmigungsbedürftigkeit, der Genehmigungs
art und der im einzelnen genehmigungspflichtigen Anlagenteile und Ne
beneinrichtungen sowie der Durchsetzung von Sanierungserfordernissen 
die Oberhand. Demgegenüber spielte das LRA-1 seine Genehmigungskom
petenz vor allem dort (und zugunsten des Betreibers) aus, wo es ihm abver
langte Verwaltungszwangsmaßnahmen wie Stillegungsverfügungen und 
Bußgeldverhängung verweigerte oder auf eine formgerechte Antragsausar
beitung verzichtete. Zugespitzt gesagt, machte das LRA-1 hauptsächlich in 
den Materien von seiner formellen Entscheidungsmacht Gebrauch, deren 
Beurteilung am wenigsten fachtechnischen Sachverstand voraussetzte. 

Sieht man einmal vom Ausgang der verfahrensrechtlichen Kontroversen 
für den Betreiber ab und betrachtet sie allein mit Blick auf das interne Kräf
teverhältnis zwischen den beiden Behörden, erweist sich das GAA-1 ein
deutig als die dominierende Instanz. Es kann zu seinen Gunsten insgesamt 
29 Fälle verbuchen, in denen es sich entv.1eder gegen die Position des LR„.L\..-
1 durchsetzte (13) oder in denen die Entscheidung ausdrücklich von seinem 
Votum abhängig war (16). Dem stehen lediglich 13 Fälle gegenüber, in de
nen sich das LRA-1 behaupten konnte. Die Differenz ist statistisch signifi
kant.213 

3.1.3. Gegenstände und Ausgang nicht-immissionsschutzrechtlicher 
Kontroversen 

Analog zu den immissionsschutzrechtlichen Streitfällen lassen sich auch 
die nicht-immissionsschutzrechtlichen Konflikte nach den beiden Grundar
ten fachspezifischer und verfahrensrechtlicher Kontroversen aufschlüsseln. 
Konfliktbeteiligte sind hier die jeweilige (sonstige) Fachbehörde, die Ge
nehmigungsbehörde und, unmittelbar oder mittelbar, der Antragsteller. 214 

Bei den konfliktbeteiligten Fachbehörden handelte es sich vor allem um 
die Fachämter für Bauwesen, Wasser- und Bodenschutz sowie für den Na
turschutz. Letzteres zeichnete sich beim LRA-1 - im Unterschied zum 
GAA-N - durch eine im Verhältnis zu seiner Beteiligungsquote an den Ver-

213 chi2 = 6,10 > 5,02, p = 0,025, df= 1. 
214 In einigen wenigen Fällen war auch das GAA-1 mittelbar beteiligt. Wegen ihres Aus

nahmecharakters wird diese Konstellation im folgenden nicht gesondert berücksich
tigt. 
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fahren (vgl. oben Ziff 2.3.2, Tab. 14) überproportionale Präsenz aus. Den 
Fachbehörden zugerechnet wurden außerdem die Gemeinden in ihrer Ei
genschaft als planungsrechtliche Hoheitsheitsträger. 215 

Unter die fachlichen Kontroversen fallen auch hier Auseinandersetzun
gen um spezifische Anforderungen an Anlagenausstattung und/oder Anla
genbetrieb. Die verfahrensrechtlichen Kontroversen betrafen hauptsächlich 
Divergenzen über fachbehördliche Beteiligungserfordernisse und Zustän
digkeiten für den jeweils in Frage stehenden Belang sowie im Einzelfall 
auch Verhandlungen über eine informelle »Arbeitsteilung« zwischen Fach
und Genehmigungsbehörde, etwa durch die separate Erteilung der erforder
lichen Baugenehmigung durch das Bauamt. 216 Hinzu kommen Streitigkei
ten um - aus Sicht der Genehmigungsbehörde - Überschreitungen der fach
behördlichen Kompetenzen durch ihnen nicht zustehende, eigenmächtige 
Anordnungen und Verfügungen gegen den Antragsteller und (in umgekehr
ter Richtung) Forderungen der Fachbehörden an die Genehmigungsbe
hörde, ihren Belangen durch Zwangsmaßnahmen gegen den Betreiber zur 
Durchsetzung zu verhelfen. 

Tab. 25 gibt die Häufigkeiten wieder, mit denen jede der beiden Arten 
von Kontroversen aufgetreten ist. Auch hier übersteigt die Summe der Fälle 
beider Varianten die Gesamtzahl der mit NI-Konflikten einhergegangenen 
Verfahren, weil einige von ihnen sowohl in fachlicher als auch in verfah
rensrechtlicher Hinsicht kontrovers verlaufen sind. Analog zu Tab. 24 führt 
auch die vorliegende Tabelle für jede der beiden Gruppen die Gesamtzahl 
der Einzelkontroversen und die Anzahl pro Konfliktfall auf (Zeilen im 
Kleindruck). 

Beim GAA-N wie beim LRA-1 wurde gleichermaßen in jeweils rd. ei
nem Viertel der Verfahren (24, 1 % bzw. 27,9%) um verfahrensrechtliche 
Fragen im Zusammenhang mit nicht-immissionsschutzrechtlichen Belan
gen gestritten. Häufiger kam es, wie schon angedeutet (vgl. oben Ziff. 
3.1.2), zu fachlichen Kontroversen mit Anteilen von 44,2% beim LRA-1 
bzw. von 31,0% beim GAA-N, 217 wobei diese Differenz statistisch nicht 
signifikant ist. 218 Im übrigen bewegen sich bei beiden Ämtern die höheren 

215 Auf mitunter von den Gemeinden unternommene Versuche, anläßlich ihrer Verfah
rensbeteiligung auch durch ihre planungsrechtlichen Befugnisse nicht gedeckte In
teressen zu verfolgen, wurde bereits hingewiesen (s.o. Anm. 135). Ihre Präsenz mün
dete aber nicht häufiger als bei den sonstigen Fachbehörden in Konflikte, selbst im 
Süden mit seiner großzügigen Beteiligungspraxis. 

216 Mit dem Ziel einer Beschleunigung des Verfahrens, obwohl dies gerade einer der 
Hauptgründe für die Einführung des Konzentrationsprinzips war. 

217 Das LRA-2, das sich mit einem Anteil von 25,0% an verfahrensrechtlichen Kontro
versen auf dem Niveau der anderen beiden Genehmigungsbehörden bewegt, liegt 
bei den fachlichen Kontroversen mit einem Anteil von nur 16,7% deutlich unter de
ren Werten. 

218 chi2 = 1,84 < 2,71 für p = 0,1 und df = 1. 
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Anteile an Verfahren mit fachlichen Konflikten gegenüber denen mit ver
fahrensrechtlichen Streitigkeiten noch innerhalb der statistischen Toleranz
grenzen einer theoretisch zu erwartenden Gleichverteilung. 219 

Tab. 25 
Gegenstände der Kontroversen in den Verfahren mit nicht-immissions
schutzrechtlichen (NI-)Konflikten (Häufigkeiten) 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

a) Verfahren mit fachlich-technischen 18 19 4 
Kontroversen 31,0o/o 44,2% 16,7% 
[Zahl der Einzelkontroversen] [24] (21] [5] 
[Einzelkontrov. pro Verfahren] (1,33] [ 1, 1 ]] [1,25] 

b) Verfahren mit verfahrensrechtlichen 14 12 6 
Kontroversen 24,1% 27,9% 25,0% 
[Zahl der Einzelkontroversen] (16] (14] [10] 
[Einzelkontrov. pro Verfahren] (1,14] [1,17] [1,67] 

26 24 9 
\/prf~hrPn mlt l\TLT<rmfli]rtPn gps~mt* 

44,8% 55,8% 37,5% 

Verfahren ohne NI-Konflikte 
32 19 15 

55,2% 44,2% 62,5% 

58 43 24 
Verfahren gesamt 100,0% 100,0% 100,0% 

• Da sich die beiden Unterkategorien (a und b) nicht wechselseitig ausschließen, liegt die 
Summe der absoluten und relativen Häufigkeiten über der absoluten bzw. relativen Gesamt
zahl der Verfahren mit 1-Konflikten. 

Auch bei der Zahl von Einzelkontroversen, die im Durchschnitt auf jeden 
NI-Konfliktfall in beiden Streitkategorien entfallen (Zeilen im Kleindruck), 
differieren die beiden Genehmigungsmodelle in geringerem Maße, als dies 
bei den !-Konflikten zu beobachten war. Bei den Verfahren mit verfahrens
rechtlichen Divergenzen kommen auf jedes der einschlägigen Verfahren 
1, 17 Einzelkontroversen beim LRA-1 gegenüber 1, 14 beim GAA-N. Bei 
den Verfahren mit fachlichen Streitigkeiten liegt der Durchschnittswert von 
1,33 Einzelkontroversen im Norden zwar über dem entsprechenden Wert 
von 1, 11 im Süden, in dieser Relation läßt sich jedoch ein gewisser Aus
gleich für den erwähnten niedrigeren Anteil an Verfahren mit fachlichen 
Konflikten beim GAA-N gegenüber dem beim LRA-1 sehen. 

219 Vgl. oben Anm. 206. 
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Nicht nur in quantitativer Hinsicht, sondern auch im Hinblick auf den je
weiligen Ausgang der Einzelkontroversen zeigen sich weitgehende Affini
täten zwischen den beiden Modellen. Die Ergebnisse sind in Tab. 25. J, ge
trennt nach Konfliktart, dargestellt. Bei der Bilanzierung von »Gewinnen« 
und » Verlusten« ist zu berücksichtigen, daß sich die fachlichen Kontrover
sen in erster Linie zwischen der jeweiligen Fachbehörde und dem Antrag
steller abspielen. Die Position des Fachamts ist von daher vergleichbar der
jenigen des GAA bei den immissionsschutzbezogenen Auseinandersetzun
gen. Die Genehmigungsbehörde kann sich auch hier zugunsten der einen 
oder anderen Seite verwenden (Zeilen im Kleindruck). Demgegenüber be
ziehen sich die verfahrensrechtlichen Kontroversen in erster Linie auf das 
Binnenverhältnis zwischen Fachbehörde und Genehmigungsbehörde. Inso
fern betreffen sie nur mittelbar den Antragsteller, was allerdings nicht aus
schließt, daß der Streitausgang im Ergebnis seinen Interessen ebenso ent
gegenkommen wie zuwiderlaufen kann (Zeilen im Kleindruck). Die Be
funde, die sich allerdings nur auf niedrige (absolute) Fallzahlen stützen 
können, weisen für beide Konfliktarten weitgehend ausgeglichene »Ge
winn-Verlust«-Bilanzen im Norden wie im Süden aus. Bei denfachlichen 
Kontroversen setzte sich die Fachbehörde (nahezu) ebenso häufig gegen
über den Wünschen des (künftigen) Betreibers durch wie sie diesen nach
gab, beim GAA-N in der Relation von jeweils 12 Fällen (absolut), beim 
LRA-1 in der Relation von 9 zu 12 Fällen (absolut). Ähnlich ausgewogen 
ist die Bilanz bei den verfahrensrechtlichen Kontroversen. Beim GAA-N 
»obsiegte« die Genehmigungsbehörde in 9 Fällen, in 7 Fällen steckte sie 
gegenüber der Fachbehörde zurück. Beim LRA-1 verbucht die Genehmi
gungsbehörde bei einer Relation von 9 zu 5 Fällen etwas mehr »Gewinne«, 
die Differenz liegt aber weit unterhalb jeglicher statistischer Signifikanz. 

Tab. 25.1 
Ausgang der nicht-immissionsschutzrechtlichen Einzelkontroversen 

a) Fachliche Kontroversen 

GAA-N LRA-1 LRA-2* 

Fachbehörde setzt sich durch 12 9 2 

zu Lasten des Betreibers 30,0% 25,7% * 
[davon: mit Unterstützung der Genehm.Beh.] [4] [!] [0J 

[davon: gegen Position der Genehm.Beh.] [3] [0] [0] 

Fachbehörde gibt nach 12 12 3 

zugunsten des Betreibers 30,0% 34,3% * 
[davon: mit Unterstützung der Genehm.Beh.] [9] [7] [2] 

[davon: gegen Position der Genehm.Bell.] [0] [!] [0J 
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b) Ve1fahrensrechtliche Kontroversen 

Genehmigungsbehörde setzt sich 9 9 6 

gegen Fachbehörde durch 22,5% 25,7% * 
[davon: zugunsten des Betreibers] [7] [7] [4] 

[davon: zu Lasten des Betreibers] [l] [2] [OJ 

Genehmigungsbehörde gibt nach 7 5 2 

gegenüber Fachbehörde 17,5% 14,3% * 
[davon: zugunsten des Betreibers] [0] [2] [0] 

[davon: zu Lasten des Betreibers] [2] [l] [0] 

40 35 13 
NI-Einzelkontroversen gesamt 100,0% 100,0o/o * 

• Keine Prozentuierung wegen zu kleiner Gesamtfallzahl. 

Soweit die Genehmigungsbehörde bei den (fachlichen) Kontroversen zwi
schen Fachbehörde und Betreiber intervenierte, geschah dies in beiden Mo
dellen in der Mehrheit der Fälle zugunsten des Betreibers und nur in der 
Minderheit zu dessen Lasten. Beim GAA-N beläuft sich die Relation auf 12 
zu 4, beim LRA-1 auf 7 zu 2 Fälle. Zusammengenommen, d. h. unabhängig 
von der jeweils gegenüber den Bt:lreiberinieressen eingenommenen Posi
tion, engagierte sich die niedersächsische Genehmigungsbehörde in 16 der 
fraglichen 24 Fälle und damit deutlich häufiger als die baden-württember
gische, die dies in 9 der 21 einschlägigen Fälle tat. Die Differenz unter
schreitet allerdings, wenngleich nur knapp, die statistische Signifikanz
grenze.220 Immerhin deuten die Befunde darauf hin, daß das technisch ver
sierte Personal der niedersächsischen Gewerbeaufsicht sich eher ein kom
petentes Mitreden bei den überwiegend ebenfalls technikbezogenen Belan
gen anderer Behörden zutraut, als dies bei den baden-württembergischen 
Verwaltungsfachleuten der Fall ist. 

Die Interventionsneigung des LRA-1 in den vorliegenden nicht-immis
sionsschutzbezogenen fachlichen Streitfällen differiert im Ergebnis nicht 
von derjenigen, die es in den immissionsschutzbezogenen Fachkonflikten 
gezeigt hat. 221 M.a.W. es sieht für sich gegenüber dem GAA keine größeren 
Chancen, auf dessen fachspezifische Entscheidungen Einfluß zu nehmen, 
als gegenüber den übrigen Fachbehörden, obwohl es zu jenem die engeren, 
kontinuierlicheren Beziehungen unterhält und dabei auch eine gewisse Ver
trautheit mit technischen Fragen und Lösungen erworben haben dürfte. Ein 
solches formell nicht zertifiziertes (lediglich »privates«) Wissen scheint 

220 chi 2 = 2,58 < 2,71 für p = 0,1 und df = 1. 
221 Beim GAA-N entfällt ein solcher Vergleich, da es Fach- und Genehmigungskom

petenz in sich vereinigt. 
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aber offenbar nur bedingt, in Konfliktfällen zumal, den Handlungsspiel
raum der Verwaltung auf diesem Sektor zu erweitern. 

3.1.4. Einschaltung vorgesetzter Behörden 

Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden Modellen stellt sich heraus, 
wenn man die jeweilige Bereitschaft der Genehmigungsbehörde, sich zur 
Lösung von Konflikten an eine vorgesetzte Behörde zu wenden, ver
gleicht. 222 Tab. 26 gibt einen Überblick über Häufigkeit und Anlässe von 
Auskunftsersuchen an übergeordnete Stellen. 223 In der Regel handelt es 
sich dabei um die Mittelinstanz (Bezirksregierung bzw. Regierungspräsi
dium), lediglich in einem Fall um das Umweltministerium. 

Tab. 26 
Einschaltung vorgesetzter Behörden 

GAA-N LRA-1 LRA-2* 

Einschaltung vorgesetzter Behörden 7 lO 3 
12,1% 23,3% 12,5% 

[a) Anläßlich von !-Kontroversen] [!] [8] [2] 

[b) Anläßlich von NI-Kontroversen] [3] [0] [O] 

[c) Zur Klärung von !-Fragen] []] [!] [!] 

[d) Zur Klärung von NI-Fragen] [2] [!] [O] 

51 33 21 
Keine Einschaltung vorgesetzter Behörden 87,9% 76,7% 87,5% 

58 43 24 
Verfahren gesamt 100,0% 100,0% 100,0% 

Insgesamt wurde beim LRA-1 die Mittelinstanz mit einem Anteil von 
23,3% (10 absolut) der Verfahren häufiger angerufen, als dies beim GAA-

222 [n diesem Zusammenhang ist festzuhalten, daß in keinem einzigen Fall der vorlie
genden Untersuchung eine vorgesetzte Behörde von sich aus in ein laufendes Ver
fahren eingegriffen hat. Allgemein gehaltene, also nicht auf einen konkreten Ein
zelfall gemünzte Erlasse sind dabei nicht berücksichtigt. 

223 Nicht dieser Kategorie zugerechnet wurden zwei das LRA-1 betreffende Fälle, in 
denen das Regierungspräsidium als Vertragspartner eines öffentlich-rechtlichen 
Vertrags notwendig in das Verfahren einzubeziehen war. 
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N mit einem Anteil von 12,1 % (7 absolut) der Fall war. Die Differenz bleibt 
aber unterhalb der statistischen Signifikanzgrenze. 224 

Schlüsselt man dabei die Anfragen nach ihrem jeweiligen Anlaß auf (Ka
tegorien a bis d im Kleindruck), ergibt sich folgendes Bild. Beim LRA-1 
dienten sie überwiegend (8) als Mittel zur Beendigung von Kontroversen, 
wobei ausschließlich (immissionsschutzrechtliche) !-Kontroversen (Kate
gorie a), nicht aber (nicht-immissionsschutzrechtliche) NI-Kontroversen 
(Kategorie b) betroffen waren. Nur in der Minderzahl (2) wollte die Be
hörde eigener Unsicherheit über die gültige Rechtslage abhelfen, einmal in 
einer immissionsschutzrechtlichen Frage (Kategorie c), das andere Mal in 
einer andere Belange betreffenden Rechtsfrage (Kategorie d). Demgegen
über dienten die Anfragen an die Mittelinstanz beim GAA-N zu nahezu 
gleichen Teilen der Bewältigung von Konflikten (4) - darunter vorrangig 
solche nicht-immissionsschutzrechtlicher Natur (3) - und der Abklärung 
(3) eines immissionsschutzrechtlichen (1) bzw. anderweitigen Rechtspro
blems (2). 

Die nach diesen Befunden naheliegende Vermutung, daß beim LRA-1 
die Einschaltung einer vorgesetzten Behörde als Instrument der Beendi
gung speziell von immissionsschutzrechtlichen Konflikten eine sichtlich 
größere Rolle spielt als beim GAA-N, läßt sich untermauern, wenn man die 
betreffenden Fälle auf die je\.veilige Gesamtzahl der mit Konflikten einher
gegangenen Verfahren bezieht. Tab. 26. J zeigt das Ergebnis. 

Tab. 26.1 
Einschaltung vorgesetzter Behörden in immissionsschutzrechtlichen Kon
flikten 

GAA-N LRA-1 LRA-2* 

1 8 2 
Einschaltung vorgesetzter Behörden 4,5% 25,8% 11,1% 

21 23 16 
Keine Einschaltung vorgesetzter Behörden 95,5% 74,2% 88,9% 

22 31 18 
Verfahren gesamt* 100,0% 100,0% 100,0o/o 

Trotz der für eine Prozentuierung kritischen (niedrigen) Gesamtfallzahlen erscheint diese zu
lässig, da sie in erster Linie der Vergleichbarkeit der absoluten Häufigkeiten dient und auf ei
nem vergleichbaren absoluten Niveau der zugehörigen Grundgesamtheiten basiert. 

224 chi2=2,20<2,71 fürp=0,1 unddf= J. 
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Beim LRA-1 wurde in einem Viertel (25,8%) der immissionsschutzrechtli
chen Konflikte die Lösung an die Mittelinstanz delegiert, beim GAA-N le
diglich in einem Fall. Die Differenz ist statistisch signifikant. 225 Im Um
gang mit den nicht-immissionsschutzrechtlichen Konflikten unterscheiden 
sich die beiden Ämter dagegen nur unwesentlich. 226 Von daher dürfte die 
Neigung des LRA-1, sich vorzugsweise in !-Konflikten an vorgesetzte Stel
len zu wenden, in erster Linie auf die modellbedingte Auslagerung der im
missionsschutzrechtlichen Fachkompetenz zurückzuführen sein. Deren in
stitutionelle Verselbständigung stellt der Genehmigungsbehörde auf dem 
dieser formell zugewiesenen Entscheidungssektor einen faktisch gleich 
kompetenten, wenn nicht (zumindest bereichsweise) überlegenen »Mit
spieler« zur Seite. Die behördliche Binnendifferenzierung durch Speziali
sierung geht jedoch nicht, wie man hätte erwarten können, mit einer wech
selseitigen Entlastung in der Erarbeitung der Entscheidungsgrundlagen ein
her. Sie scheint, im Gegenteil, in dieser Hinsicht einer Erweiterung der 
Komplexität i.S. einer» Verkomplizierung« Vorschub zu leisten. Dies zieht 
nicht allein, wie gezeigt, eine höhere Konflikthäufigkeit im immissions
schutzrechtlichen Bereich nach sich. Es mindert auch die Selbststeuerungs
fähigkeit des behördlichen Entscheidungssystems mit der Folge, daß Pro
blemlösungen auf die übergeordnete Hierarchieebene verlagert werden 
(müssen). 

3.2. Revision von Genehmigungsentwürfen 

Dem Erlaß des Genehmigungsbescheids, der das Verfahren abschließt, hat 
die niedersächsische Genehmigungsbehörde genau in der Hälfte der Fälle 
die Übersendung eines Entwurfs des endgültigen Bescheids vorgeschal
tet.227 Es handelt sich dabei, wie bereits kurz erwähnt, um eine hausintern 
geübte Praxis des GAA-N. 228 Die Entwurfsfassung zur Vorabinformation 
des Antragstellers ist zwar auch im Süden bekannt. Ein routinemäßiger Ein
satz dieses rechtlich zwar nicht vorgesehenen (aber auch nicht unzulässi
gen) Instruments wird dort, jedenfalls in den beiden hier untersuchten 

225 chi2 = 3,64 (Yates' Korrektur)> 2,71, p = 0,1, df = 1. Der nächsthöhere Signifikanz
wert von chi2 = 3,84 für p = 0,05 wird nur knapp verfehlt. 

226 Hier wandte sich das GAA-N in drei der insgesamt 26 Konfliktfälle an die vorge
setzte Behörde, das LRA-1 in keinem der 24 einschlägigen Fälle (chi2 = 1,95 (Yates' 
Korrektur)< 2,71 für p = 0,1 und df = 1). 

227 Vgl. oben Ziff. 2.4.4, Tab. 19, Kategorie d. 
228 Es handelt sich dabei aber keineswegs um eine ausgefallene »Spezialität« des GAA

N. Vielmehr ist die Vorabzuleitung eines Entscheidungsentwurfs auch anderwärts 
eine verbreitete Praxis, vgl. dazu Bohne 1981, S. 59f. 
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Landratsämtern, aber ausdrücklich abgelehnt. 229 Tatsächlich ist diese Ma
xime lediglich in zwei Fällen (beide beim LRA-1) durchbrochen worden, 
wobei man dem ausdrücklichen Interesse der Antragsteller, zwei größeren 
Unternehmen, an einem Entwurf des Genehmigungsbescheids nachgege
ben hatte. 

Entsprechend dieser Ausgangssituation läßt sich die Frage nach den ma
teriellen Auswirkungen dieses Instruments auf die abschließende Geneh
migungsentscheidung nur für das niedersächsische GAA-N untersuchen. 

Tab. 27 
Entwurfsfassung des Genehmigungsbescheids nach Streitigkeit des Verfah
rensverlaufs beim GAA-N 

Verfahren Verfahren Reihe 
Verfahren ohne Streit mit Streit gesamt 

Ohne Entwurf 14 15 29 
24,1% 25,9% 50,0% 

Mit Entwurf 8 21 29 
13,8% 36.2% 50,0% 

22 36 58 
Spalte gesamt 37,9% 62,1% 100,0% 

Wenn auch dort die Übermittlung einer Entwurfsfassung an den Antragstel
ler eine hausintern anerkannte Praxis ist, steht es dem einzelnen Sachbear
beiter frei, wieweit er sich ihrer bedienen will. Eine offizielle oder auch nur 
inoffizielle Verpflichtung dazu besteht nicht. Als Ausdruck der Wahlfrei
heit der Mitarbeiter ist der Befund zu sehen, daß das Instrument nicht 
durchgängig, sondern (statistisch) nur in jedem zweiten Verfahren zum 
Zuge kam. Dabei ist die Option zugunsten der einen oder anderen Variante 
nicht auf prinzipielle Präferenzen der einzelnen Sachbearbeiter zurückzu
führen (in diesem Fall wäre die Option als Variable des Personals zu be
trachten). Vielmehr machte die Mehrheit der Mitarbeiter von beiden Mög
lichkeiten Gebrauch. Dies wirft die Frage auf, nach welchen Kriterien sie 
ihre Wahl trafen. Eine entsprechende (statistische) Prüfung ergibt, daß dem 
vorausgegangenen Verfahrensverlauf der größte Einfluß auf die Entschei
dung zuzuschreiben ist. Wie aus Tab. 27 hervorgeht, erhielt der Antragstel
ler überproportional häufig einen Entwurf des Genehmigungsbescheids 

229 So lt. Auskunft des LRA-1. Für das LRA-2 dürfte ausweislich der Befunde dasselbe 
gelten. 
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überstellt, wenn sein Verfahren mit sachlichen Auseinandersetzungen ein
hergegangen war (in 36,2% der Verfahren), 230 und unterproportional häufig 
im Fall eines konfliktfreien Verlaufs (in 13,2% der Verfahren). 231 Die Ver
mutung, daß größere Unternehmen bevorii'igt mit einer Entwurfsfassung 
bedient werden, hat sich dagegen nicht bestätigt. 

Mit der Information über den vorgesehenen Genehmigungsinhalt, insbe
sondere die ins Auge gefaßten einschränkenden Bedingungen und Aufla
gen, wurde dem Betreiber i.d.R. ausdrücklich die Möglichkeit eingeräumt, 
sich dazu innerhalb einer bestimmten Frist zu äußern.232 In welchem Maße 
und in welchen Punkten dieser mit Abänderungswünschen der Entwurfs
fassung reagierte, zeigt Tab. 28. 

Tab. 28 
Abänderungswünsche des Antragstellers gegenüber der Entwurfsfassung 
des Genehmigungsbescheids beim GAA-N 

Verfahren 
mit Entwurf 

a) Keine Änderungswünsche 
15 

51,7% 

b) Änderungswünsche nur bzgl. NI-Auflagen 
6 

20,7% 

c) Änderungswünsche nur bzgl. !-Auflagen 
2 

6,9% 

d) Änderungswünsche bzgl. !-/NI-Auflagen 
6 

20,7% 

29 
Verfahren mit Entwurfsfassung (gesamt) 100,0% 

Danach akzeptierte der Antragsteller in gut der Hälfte (51, 7%) der Fälle die 
vorgesehenen Auflagen (Kategorie a), in der knappen anderen Hälfte 
(48,3%) trug er Abänderungswünsche vor (Summe der übrigen Katego
rien). Die Revisionsbegehren galten dabei in 12 Fällen entweder aus
schließlich (6) oder zumindest auch (6) nicht-immissionsschutzrechtlichen 

230 Dabei betrafen die Streitigkeiten etwa gleich häufig den Immissionsschutz (!-Kon
troversen) wie sonstige fachliche Belange (NI-Kontroversen). 

231 Die Differenz liegt allerdings knapp unter der Signifikanzgrenze (chi 2 = 2,64 < 2,71 
fürp=O,l unddf= 1). 

232 In der Regel blieb es bei einer Entwurfsfassung. Lediglich in zwei Fällen wurde ein 
zweiter Entwurf und in einem Fall sogar ein dritter erstellt. 
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Auflagen (NI-Auflagen: Kategorie b bzw. d) und in 8 Fällen entweder aus
schließlich (2) oder zumindest auch (6) immissionsschutzrechtlichen Auf
lagen (!-Auflagen: Kategorie c bzw. d). Zeichnet sich auf der Ebene derbe
troffenen Fälle im Verhältnis von 12:8 bereits ein - von der theoretisch zu 
erwartenden Gleichverteilung allerdings nicht signifikant abweichendes -
Übergewicht der nicht-immissionsschutzrechtlichen gegenüber den immis
sionsschutzrechtlichen Änderungswünschen ab, so wird das Ausmaß voll
ends sichtbar, wenn man die jeweilige Anzahl der monierten Auflagen mit 
berücksichtigt. Hier stehen den 26 Beanstandungen von NI-Auflagen ledig
lich 11 Beanstandungen von !-Auflagen gegenüber, 233 eine von der theore
tischen Gleichverteilung signifikante Abweichung zugunsten der NI-Auf
lagen.234 Diese Relation unterstreicht die bereits an verschiedenen Befun
den ausgemachte Tendenz, wonach beim GAA-N die fallspezifischen Be
lange des Immissionsschutzes in geringerem Maße als die der sonstigen 

' Fachbehörden sachliche Kontroversen auslösten. 
Im Rückblick auf den Befund, daß bei streitigem Verfahrensverlauf öfter 

als bei unstreitigem dem Antragsteller ein Genehmigungsentwurf zur Stel
lungnahme übermittelt wurde (s.o. Tab. 27), ist das folgende Ergebnis be
merkenswert. Es läuft darauf hinaus, daß Abänderungen der Entwurfsfas
sung unabhängig davon begehrt wurden, ob zuvor kontrovers »verhandelt« 
worden war oder nicht. Bei den einschlägigen 8 streitfreien Verfahren be
läuft sich die Relation von Akzeptanz und Beanstandungen des Entwurfs 
auf 5 : 3 Fälle, bei den 21 streitigen auf 10 : 11 Fälle. 235 Der Antragsteller 
orientiert seine Reaktion auf den Entwurf offenbar in erster Linie daran, 
wieweit er darin seine Interessen gewahrt findet - zumal die Äußerung von 

,, Abänderungswünschen für ihn völlig risikolos ist-, und nicht am zurück
liegenden Verfahrensverlauf. Schließlich darf er sich dazu sogar geradezu 
ermuntert fühlen, da die Genehmigungsbehörde mit dem Entwurf ihre Be
reitschaft signalisiert, über die vorgesehenen Auflagen (ggf. erneut) zu ver
handeln. Mit der Entwurfsfassung provoziert die Behörde einerseits in 
Form von Beanstandungen überhaupt erst Konflikte oder wiederbelebt frü
here Kontroversen. Auf der anderen Seite verfügt sie damit über ein effek
tives Instrument, formelle Widersprüche abzuwehren (s. dazu weiter un
ten). Die Funktion der Absorption potentieller Widersprüche dürfte aller
dings nicht unabhängig sein von der Reaktion der Genehmigungsbehörde 
auf die Beanstandungen bzw. die Erfolgschancen der Antragsteller. 

233 Inhaltlich betrafen die Monita von !-Auflagen vor allem Grenzwerte und/oder Meß
nachweise für Luft/Abgas (6) und Lärm (4), die Monita von NI-Auflagen vorrangig 
Vorgaben zum Arbeitsschutz (7) und Brandschutz (4); Bestimmungen des Natur
schutzes waren nur in einem Fall betroffen. 

234 chi2 = 6,04 > 5,02, p = 0,025, df = 1. 
235 Die Differenz der Relationen ist, das sei der Vollständigkeit halber ausdrücklich ver

merkt, weit unterhalb jeglicher statistischen Signifikanz. 
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Tab. 28.1 weist (allerdings auf der Basis einer niedrigen absoluten Ge
samtfallzahl) diesen Erfolg aus, den die Abänderungswünsche insgesamt 
verbuchen konnten. 

In 11 Fällen und damit in der Mehrheit der »Einsprüche« hat sich diese 
Option für den Antragsteller ausgezahlt (Kategorien a plus b ). Dabei erging 
zum (kleineren) Teil (4 Fälle) vollständige »Abhilfe« (Kategorie a), zum 
(größeren) Teil (7) wurde zumindest ein Teil der beanstandeten Auflagen 
entweder zurückgenommen oder wenigstens abgemildert (Kategorie b ). 
Lediglich in den verbleibenden drei Fällen zeigten sich die jeweils zustän
digen Behörden unnachgiebig und hielten an ihren Forderungen fest. Das 
quantitative Übergewicht der ganz oder teilweise erfolgreichen »Einsprü
che« gegenüber den erfolglosen ist im Verhältnis zur theoretisch zu erwar
tenden Gleichverteilung statistisch signifikant. 236 

Tab. 28.1 
Behördliche »Abhilfe« vom Antragsteller monierter Auflagen der Ent
wurfsfassung des Genehmigungsbescheids beim GAA-N* 

Entwürfe 
mit Beanstandungen 

4 
a) Vollständige »Abhilfe« 28,6% 

7 
b) Teilweise »Abhilfe« 50,0% 

3 
c) Keine »Abhilfe« 21,4% 

14 
Entwürfe mit Beanstandungen gesamt 100,0% 

' Angesichts der niedrigen absoluten Grundgesamtheit an beanstandeten Entwürfen dient die 
Prozentuierung lediglich einer näherungsweisen (heuristischen) Vergleichbarkeit der auf die 
einzelnen Kategorien entfallenden absoluten Häufigkeiten. 

Differenziert man die Erfolgsbilanz nach den beiden Gruppen der fachlich 
betroffenen Belange (1- bzw. NI-Auflagen), ergeben sich die in Tab. 28.2 
dargestellten Erfolgsquoten. Bei den NI-Auflagen ist allerdings zu berück
sichtigen, daß die Entscheidung darüber formell ebenfalls in die Kompe
tenz der Genehmigungsbehörde fällt. In der Praxis riskiert diese es aber 
kaum, sich über die Voten der für die nicht-immissionsschutzrechtlichen 

236 chi2 = 4,57 > 3,84, p = 0,05, df = 1. 
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Belange fachlich zuständigen Stellen ohne weiteres hinwegzusetzen. Vom 
Betreiber gewünschte Abänderungen von NI-Auflagen durch die Genehmi
gungsbehörde setzen somit faktisch eine entsprechende Einwilligung der 
betroffenen Fachbehörden voraus. Eine Einflußnahme der Genehmigungs
behörde auf deren Entscheidung ist insofern begrenzt. 

Von den insgesamt acht »Einsprüchen«, die !-Auflagen galten, waren 
fünf ganz oder zumindest teilweise erfolgreich (Kategorien a und b) und 
drei gänzlich erfolglos (Kategorie c). Bei den insgesamt 12 gegen NI-Auf
lagen gerichteten »Einsprüchen« beläuft sich die entsprechende Relation 
auf neun zu drei Fälle. Die Differenz zwischen den beiden Verteilungen er
reicht allerdings keine statistische Signifikanz. Die für die !-Auflagen zu
gleich auch fachlich verantwortliche niedersächsische Genehmigungsbe
hörde begegnet den vom Antragsteller verlangten Abänderungen nicht 
grundsätzlich entgegenkommender oder ablehnender als die für die NI
Auflagen fachlich zuständigen sonstigen beteiligten Behörden. Dies ist 
freilich vor dem Hintergrund zu sehen, daß beide eher geneigt sind, ihre 
Anforderungen abzumildern als an ihnen festzuhalten. 

Tab. 28.2 
Behördliche »Abhilfe« vom Antragsteller monierter Auflagen der 
Entwurfsfassung des Genehmigungsbescheids nach Auflagenart beim 
GAA-N* 

Änderung Änderung 
!-Auflagen NI-Auflagen 

3 3 
a) Vollständige "Abhilfe" 37,5% 25,0% 

2 6 
b) Teilweise "Abhilfe" 25,0% 50,0% 

3 3 
c) Keine "Abhilfe" 37,5% 25,0% 

8 12 
Monierte Entwürfe (gruppiert) gesamt 100,0% 100,0% 

Angesichts der niedrigen absoluten Grundgesamtheit an beanstandeten Entwürfen dient die 
Prozentuierung lediglich einer näherungsweisen (heuristischen) Vergleichbarkeit der auf die 
einzelnen Kategorien entfallenden absoluten Häufigkeiten. 

Das Ergebnis, daß die Antragsteller mit ihren Einwendungen gegen den 
Entwurf mehrheitlich die Genehmigungsbedingungen zu ihren Gunsten re
vidieren konnten - wenn auch nur zum kleineren Teil im vollen, gewünsch-
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ten Umfang-, dürfte auch die Eignung der Entwurfsfassung als Instrument 
der Widerspruchsprophylaxe (mit) erklären. Tab. 29 zeigt die Beziehung 
zwischen (formellem) Widerspruch gegen den (endgültigen) Genehmi
gungsbescheid und vorangegangener Entwurfsfassung. 

Tab. 29 
Widersprüche nach Entwurfsfassung des Genehmigungsbescheids beim 
GAA-N 

Verfahren Verfahren 
Reihe gesamt 

mit Entwurf ohne Entwurf 

3 12 15 
Widerspruch 5,2% 20,7% 25,9% 

26 17 43 
Kein Widerspruch 44,8% 29,3% 74,1% 

29 29 58 
Spalte gesamt 50,0% 50,0% 100,0% 

Während die 29 Antragsteller, die eine Entwurfsfassung erhalten hatten, le
diglich in drei Fällen (5,2% aller bzw. 10,3% der einschlägigen Verfahren) 
Widerspruch gegen den abschließenden Genehmigungsbescheid einlegten, 
taten dies dagegen 12 (20,7% aller bzw. 41,4% der einschlägigen Verfah
ren) der gleichfalls 29 Personen umfassenden Gruppe der anderen Antrag
steller, die keine Gelegenheit zu einer Stellungnahme zum vorgesehenen 
Genehmigungsinhalt bekommen hatten. 237 Der Zusammenhang zwischen 
Widerspruchsverzicht und informellem Vorabbescheid ist statistisch hoch
signifikant. 238 

Nimmt man an, daß es sich bei den 14 Einwendern gegen vorgesehene 
Genehmigungsauflagen in den » Verfahren mit Entwurf« (s. oben Tab. 28) 
um potentielle Widerspruchskandidaten handelt, 239 ergibt sich für die Ge
samtgruppe dieser Verfahren eine Widerspruchsneigung, die an diejenige 
aufschließt, die in der gleich großen anderen Gruppe der » Verfahren ohne 

237 In dieser Gruppe befindet sich außerdem der (einzige) Fall, in dem der Antragsteller 
ausdrücklich Rechtsmittelverzicht erklärt hatte. Seine betriebliche Planung erfor
derte, so seine Begründung, die Genehmigung umgehend in Anspruch nehmen zu 
können. 

238 chi2 = 7,28 > 6,64, p = 0,01, df = 1. Siehe hierzu auch näher unten Ziff. 3.4.l. 
239 Die Frage, ob diese Einwender im Falle, daß sie keinen Entwurf erhalten hätten, tat

sächlich auch (formellen) Widerspruch eingelegt hätten, zielt auf einen hypotheti
schen Sachverhalt, für den der Beweis zwangsläufig nicht angetreten werden kann. 
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Entwurf« (29) mangels Alternative im Wege des (förmlichen) Rechtsmit
tels verwirklicht wurde. Die über das Instrument der Entwurfsfassung er
zielte »Absorption« potentieller Widersprüche ist nicht unbedingt daran ge
bunden, daß die Behörde die Beanstandungen des Betreibers durch Rück
nahme ihrer Anforderungen gegenstandslos macht. Wie oben (Tab. 28.1) 
gezeigt, geschah dies nur in der Minderzahl ( 4) der einschlägigen Fälle. In 
sieben der übrigen 10 Fälle akzeptierten die Antragsteller (im förmlichen 
Sinne) widerspruchslos, daß ihre Änderungswünsche teilweise (4) oder so
gar gänzlich (3) unerfüllt blieben. Das deutet darauf hin, daß die prophy
laktische Wirkung der Entwurfsfassung zu einem guten Teil auch auf der 
bloßen behördlichen Bereitschaft beruht, sich einer Kritik zu stellen und die 
vorgesehene Entscheidung nochmals zu überprüfen. 240 Lediglich die noch 
verbleibenden restlichen drei Fälle, in denen jeweils die beanstandeten 
Auflagen nicht gänzlich, sondern nur partiell zurückgenommen worden wa
ren, zogen förmliche Widerspruchsverfahren nach sich. Möglicherweise 
rechnet sich ein Antragsteller, der bei der Auseinandersetzung um die Ent
wurfsfassung der Behörde gewisse Zugeständnisse hat abringen können, 
weitere Erfolgschancen mit der Einlegung eines Widerspruchs aus (den er 
bei signalisiertem Entgegenkommen seitens der Behörde wieder zurück
nehmen kann). Demgegenüber scheint das Kalkül eines Antragstellers, dem 
jegliches behördliches Entgegenkommen versagt blieb, offenbar weniger 
optimistisch auszufallen. Tatsächlich konnten die drei Widerspruchsfüh
rer241 in dem anschließenden Rechtsmittelverfahren einen weiteren Erfolg 
für sich verbuchen, zwei von ihnen einen (neuerlichen) teilweisen, der 
dritte einen einschränkungslosen. Dies ist allerdings vor dem Hintergrund 
zu sehen, daß die Widersprüche aus der Gruppe der »Verfahren ohne Ent
wurf« in vergleichbarer Weise zugunsten der Betreiber ausgingen (s. dazu 
näher unten Ziff. 3.4.2). 

Die baden-württembergischen Genehmigungsbehörden, die die Über
stellung einer Entwurfsfassung an den Antragsteller mit dem Argument, da
mit überhaupt erst Änderungswünsche zu provozieren, grundsätzlich ab
lehnen, begeben sich mit dem Verzicht auf dieses Mittel aber zugleich auch 
der Möglichkeit, vorhandenes Protestpotential gegen die Genehmigungs
auflagen noch im Verfahren selbst aufzufangen bzw. zu absorbieren. 242 Im 
Ergebnis riskieren sie mit ihrer» Verfahrensphilosophie«, so ließe sich mit 
Blick auf die Befunde für das einer anderen »Philosophie« folgende GAA-

240 Bohne 1981, S. 60, spricht in diesem Zusammenhang von einer Art »vorweggenom
mene(m) Widerspruchsverfahren«. 

241 Bei allen dreien handelt es sich um ein mittelgroßes Unternehmen. 
242 Die erwähnten zwei Ausnahmefälle, in denen das LRA-1 dem Antragsteller auf des

sen ausdrücklichen Wunsch hin eine Entwurfsfassung aushändigte, nahmen folgen
den Ausgang. Im einen Fall beanstandete der Betreiber lediglich eine nicht-immis
sionsschutzrechtliche Aufü\ge, die die zuständige Fachbehörde daraufhin aufhob, 
was einen förmlichen Widerspruch gegenstandslos machte. Im anderen Fall drang 
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N vermuten, eine höhere Zahl von formellen Widersprüchen. Ob bzw. wie- \ 
weit das tatsächlich der Fall ist, wird weiter unten (Ziff. 3.4.1) zu zeigen l 
sein. 

3.3. Genehmigungsau/lagen 

Inhaltlicher Kern des abschließend erlassenen (formellen) Genehmigungs
bescheids sind die auf die beantragte Anlage hin spezifizierten Anforderun
gen, die der Genehmigungsinhaber bei deren baulich-technischer Ausstat
tung und/oder im laufenden Betrieb zu erfüllen hat. Dem Untersuchungs
ziel entsprechend interessieren unter diesen als Nebenbestimmungen(§ 12 
BimSchG) bezeichneten individuellen Anforderungen hauptsächlich die 
immissionsschutzrechtlichen Auflagen, die vom Betreiber ein bestimmtes 
Tun oder Unterlassen verlangen. 243 Wie schon bei der Analyse des Verfah
rensablaufs, die aus Vergleichsgründen die Beteiligung der sonstigen, 
nicht-immissionsschutzrechtliche Belange vertretenden Fachbehörden ein
bezogen hat, wird auch deren Auflagenerteilung hier mit berücksichtigt. 
Auf diese Weise soll der Möglichkeit Rechnung getragen werden, daß Un
terschiede bei den immissionsschutzrechtlichen Auflagen weniger aus der 
Verschiedenartigkeit der Genehmigungsmodelle resultieren als vielmehr 
aus davon unabhängigen unterschiedlichen Randbedingungen. Zu denken 
wäre dabei etwa an eine unterschiedliche Zusammensetzung der Rege
lungsmaterien im Hinblick auf deren fachspezifischen »Auflagenbedarf« 
oder auch an im Nord-Süd-Vergleich unterschiedlich »strenge« (infor
melle) Maßstäbe, die jeweils fachbehördenübergreifend die Praxis der Auf
lagenerteilung steuern. 

Zunächst wird deshalb geprüft, ob bzw. inwieweit sich die vorherrschend 
beteiligten sonstigen Fachbehörden beider Modelle des Instruments der 
Auflagen in jeweils vergleichbarer Weise bedienten. Vor diesem Hinter
grund wird dann die Handhabung der immissionsschutzrechtlichen Aufla
gen untersucht. Die Datenanalyse stützt sich wie bisher vorrangig auf die 
für das GAA-N und das LRA-1 ermittelten Befunde. 

der Betreiber auf Änderungen sowohl nicht- als auch immissionsschutzrechtlicher 
Auflagen. Während die zuständige (sonstige) Fachbehörde zumindest teilweise 
nachgab, bestand das GAA-1 auf seiner Forderung (dem sich das LRA-1 anschloß). 
Widerspruch erging gleichwohl nicht. 

243 Außer den Auflagen umfaßt der Begriff der Nebenbestimmungen auch Bedingungen 
und Befristungen. Von letzteren unterscheiden sich Auflagen dadurch, daß sie selb
ständig (behördlicherseits) durchsetzbare Forderungen enthalten, deren Nichterfül
lung die Wirksamkeit der Genehmigung aber nicht berührt. Vgl. im einzelnen die 
Erläuterung in Hansmann 1994, S. 27f. 
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3.3.1. Nicht-immissionsschutzrechtliche (sonstige) Auflagen 

Tab. 30 zeigt die Häufigkeiten der Verfahren, in denen die hauptsächlich be
teiligten sonstigen Fachbehörden einschlägige Auflagen für die Genehmi
gung erteilt haben. Die relativen Anteile beziehen sich dabei auf die jewei
ligen Grundgesamtheiten der Verfahren. Das gleiche gilt für die (im Klein
druck ausgewiesene) Beteiligung der zugehörigen Fachbehörden. 244 Aus 
ähnlich hohen Verfahrensanteilen in einer Auflagenkategorie läßt sich ohne 
weiteres nur dann auf eine vergleichbare »Auflagenneigung« der jeweils 
zuständigen Fachbehörden schließen, wenn diese in beiden Modellen auch 
ähnlich häufig in den Verfahren präsent waren. 

Diese Konstellation ist offenkundig bei den bauordnungsrechtlichen 
Auflagen gegeben. Sie wurden mit einer Differenz von 1,8 Prozentpunkten 
nahezu gleichermaßen beim GAA-N ( 48,3% der Verfahren) und beim LRA-
1 (46,5%) erteilt bei ebenfalls nahezu gleicher Bauamtspräsenz von 89,7% 
bzw. 90,7% (entsprechend 1,0 Prozentpunkte Differenz). Die Quoten für 
die wasser- und bodenschutzbezogenen Auflagen differieren mit 6,2 Pro
zentpunkten zwischen dem GAA-N (69,0%) und dem LRA-1 (62,8%) et
was stärker, wobei die Beteiligungsquoten der zugehörigen Fachbehörden 
von 89,7% bzw. 90,7% ebenfalls nur um 1,0 Prozentpunkte - wenngleich 
in gegenläufiger Richtung - voneinander abweichen. 245 

Bei den übrigen nicht-immissionsschutzrechtlichen Materien stehen den 
Auflagenanteilen größere Divergenzen in der Verfahrensbeteiligung der je
weiligen Fachbehörden gegenüber. Von daher läßt sich die »Auflagennei
gung« nicht mehr hilfsweise aus den auf den Grundgesamtheiten basieren
den Anteilswerten ablesen. Vergleichbar sind die Häufigkeiten der Aufla
generteilung erst dann, wenn man sie in Beziehung zur (im jeweiligen Be
reich jeweils unterschiedlichen) Beteiligung der zugehörigen Behörde 
setzt. 246 Die statistische Prüfung der auf dieser Basis errechneten Auflagen
anteile ergibt bei zwei weiteren Belangen, beim Brandschutz und beim Na
turschutz, keine signifikanten Differenzen. 247 Wenn auch die Auflagenhäu-

244 Vgl. zu den relativen (und absoluten) Anteilen der Fachbehördenbeteiligung oben 
Ziff. 2.3.2, Tab. 14. Der Fall, daß keinerlei fachbehördliche Auflagen erteilt wurden, 
bildet bei allen drei Genehmigungsbehörden die seltene Ausnahme. 

245 Die Differenz bei den Auflagenanteilen ist - unter Berücksichtigung der zugehöri
gen fachbehördlichen Beteiligungsanteile- statistisch nicht signifikant (chi2 = 0,68 
<2,71 fürp=0,I unddf= !). 

246 Dies gilt selbstverständlich auch für die bereits angesprochenen bauordnungs- und 
wasser-/bodenschutzrechtlichen Belange, konnte dort aber wegen der jeweils nur 
geringen Differenz der Behördenbeteiligung in der Darstellung vernachlässigt wer
den (nicht aber bei der statistischen Prüfung der Auflagendifferenz bei den wasser
/bodenschutzrechtlichen Belangen, s. vorhergehende Anm.). 

247 Brandschutz: chi2 = 0,98, Naturschutz: chi2 = 1,47 (Yates' Korrektur), jeweils< 2, 71 
für p = 0,1 und df = 1. 
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Tab. 30 
Nicht-immissionsschutzrechtliche Auflagen (Auswahl - alphabetisch sor
tiert) 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

Abfall 28 1 7 
48,3% 2,3% 29,2% 

[Fachbehördenbeteiligung] [72,4%] [7,0%] [33,3%] 

Arbeits-/gewerbl. Gesundheitsschutz 50 31 19 
86,2% 72,1% 79,2% 

[Fachbehördenbeteiligung] [100,0%] [100,0%] [100,0%] 

Bauordnung 28 20 8 
48,3% 46,5% 33,3% 

[Fachbehördenbeteiligung] [89,7%) [90,7%] [95,8%] 

Brandschutz 31 17 13 
53,4% 39,5% 54,2% 

[Fachbehördenbeteiligung] [81,0%] [72,1%] [58,3%] 

Naturschutz 9 8 0 
15,5% 18,6% 0,0% 

[Fachbehördenbeteiligung] [29,3%] [23,3%] [25,0%] 

Wasser-/Bodenschutz 40 27 17 
69,0% 62,8% 70,8% 

[Fachbehördenbeteiligung] [89,7%] [90,7%] [100,0%] 

Kommunale Anfordernngen 4 5 1 
6,9% 11,6% 4,2% 

[Gemeindenbeteiligung] [32,8%] [97,7%] [95,8%] 

1 3 0 
Keine Auflagen 1,7% 7,0% 0,0% 

58 43 24 
Verfahren gesamt* 100,0% 100,0% 100,0% 

Da sich die Kategorien nicht wechselseitig ausschließen (Mehrfachnennungen), liegt die 
Summe der absoluten bzw. relativen Häufigkeiten über der Gesamtzahl der Verfahren bzw. 
über 100%. 
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figkeiten in den genannten vier Fachbelangen nicht statistisch signifikant 
voneinander abweichen, so folgen sie insofern einer einheitlichen Tendenz, 
als sich die jeweils zugehörige Fachbehörde beim GAA-N stets etwas »auf
lagengeneigter« zeigt als das entsprechende Gegenstück beim LRA-1. Da
von auszunehmen ist lediglich der - vergleichsweise deutlich weniger häu
fig beteiligte - Naturschutz. Er wurde beim LRA-1 gegenüber dem GAA
N einerseits in geringerem Maße konsultiert, andererseits wartete er in die
sen Fällen öfter mit Auflagen auf. 248 

Nicht in das bisherige Bild einer (statistisch) gleichartigen Auflagenpra
xis der beteiligten baden-württembergischen und niedersächsischen sonsti
gen Fachbehörden fügen sich die beiden noch offenen Belange des Abfall
rechts und des Arbeitsschutzes (einschl. des gewerblichen Gesundheits
schutzes). 

Beim Abfallrecht basiert die Auflagenerteilung beim LRA-1 (wie auch 
beim LRA-2) auf einer nicht nur relativ zum GAA-N, sondern auch absolut 
äußerst geringen Behördenbeteiligung, auf deren mögliche Gründe schon 
näher eingegangen wurde (vgl. oben Ziff. 2.3.2). Von daher fehlt es bereits 
an den quantitativen Voraussetzungen für eine vergleichende Betrachtung 
der geforderten einschlägigen Auflagen. 

Anders stellt sich die Situation beim Arbeitsschutz dar. Für ihn ist bei 
beiden Modellen das GAA zusätzlich zu den irnmissionsschutzrechtlichen 
Belangen fachlich zuständig. Auf Grund dieser im Norden wie im Süden 
gleichermaßen gegebenen fachlichen Doppelkompetenz hat das in imrnis
sionsschutzrechtlichen Verfahren jeweils ausnahmslos beteiligte GAA im
mer auch die arbeitsschutzrechtlichen Belange zu prüfen. Bei von daher ge
gebener identischer Fachbehördenbeteiligung erteilte das dem LRA-1 zu
gehörige GAA-1 mit einem Anteil von 72, 1 % der Verfahren deutlich weni
ger Auflagen als das GAA-N mit einer entsprechenden Quote von 86,2%. 
Die Differenz von 14, l Prozentpunkten ist statistisch signifikant. 249 Im 
Hinblick auf den nachfolgenden Vergleich der immissionsschutzrechtli
chen Auflagen ist es wichtig festzuhalten, daß beide Ämter intern bran
chenspezifisch organisiert sind und keine Separierung nach Arbeits- und 
Immissionsschutz praktizieren (»Ein Mann-ein Betrieb«-Prinzip). Das be
deutet im konkreten Fall, daß beide Belange von jeweils ein und demselben 
Sachbearbeiter geprüft werden. 

Die von den Genehmigungsbehörden unterschiedlich gehandhabte Ein
beziehung der - nicht den Fachbehörden im strikten Sinn zuzurechnenden 
- Gemeinden wurde bereits angesprochen (vgl. oben Ziff. 2.3.2). Ihrer rou-

248 Beim LRA-1 in 8 von insgesamt 10, beim GAA-N in 9 von insgesamt 17 einschlä
gigen Fällen. Wegen der geringen absoluten Beteiligungsrate in beiden Modellen 
bleibt die Differenz bei der Auflagenerteilung deutlich unterhalb statistischer Sig
nifikanz (vgl. vorhergehende Anm.). 

249 chi2 = 3,11 > 2,71, p = 0,1, df= 1. 
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tinemäßigen Anhörung im Süden steht eine selektive, fallspezifisch ge
währte Partizipation im Norden gegenüber. Angesichts dieser divergieren
den Ausgangssituation dürfte es wenig überraschen, daß in der Gesamtheit 
der Verfahren die Kommunen beim LRA-1 vergleichsweise häufiger zu
sätzliche Anforderungen an die Genehmigungserteilung erhoben als beim 
GAA-N (11,6% zu 6,9%). Man hätte jedoch mit einer noch größeren (und 
auch signifikanten) Differenz zugunsten des LRA-1 rechnen dürfen. Indes
sen liegt der Anteil an kommunalen Auflagen, wenn man ihn auf die jewei
lige gemeindliche Beteiligungsquote bezieht, beim GAA-N über dem beim 
LRA-1 (21, 1 % zu 11,9%) - eine nicht unbedingt zu erwartende Differenz, 
womit weniger ihr (statistisch nicht signifikantes) Ausmaß 250 als vielmehr 
ihre Bilanz »zugunsten« des GAA-N gemeint ist. 

Die Analyse der im Genehmigungsbescheid niedergelegten nicht-immis
sionsschutzrechtlichen fallspezifischen Anforderungen läßt sich abschlie
ßend wie folgt resümieren. Insgesamt unterscheiden sich die an den Verfah
ren vorherrschend beteiligten Fachbehörden in Baden-Württemberg in ih
rer »Auflagenneigung« nicht in statistisch relevanter Ausprägung von ihren 
niedersächsischen Pendants. Davon auszunehmen ist das GAA, das sich in 
seiner fachlichen Zuständigkeit für die arbeitsschutzrechtlichen Belange im 
Norden als sichtlich »strenger« erweist als im Süden. 

3.3.2. lmmissionsschutzrechtliche Auflagen 

Die Belange, die am häufigsten Gegenstand immissionsschutzrechtlicher 
Auflagen waren, und die Anteile der jeweils davon betroffenen Verfahren 
weist Tab. 31 aus. 

Ein erster vergleichender Blick auf die Häufigkeitsverteilung ergibt, daß 
in jeder der aufgeführten Kategorien beim LRA-1 jeweils (relativ) mehr 
Verfahren mit entsprechenden Auflagen belastet wurden als beim GAA-N. 
Im einzelnen fallen dabei die anteiligen Differenzen bei den verschiedenen 
Auflagenarten unterschiedlich hoch aus. Die geringste Abweichung von 1,2 
Prozentpunkten zeigen Grenzwertfestsetzungen für Lärmimmissionen mit 
einer Quote von 51,2% beim LRA-1 gegenüber 50,0% beim GAA-N. Es 
folgen - in aufsteigender Linie - mit einer Differenz von 4, 1 Prozentpunk
ten Grenzwertfestsetzungen für Schadstoffkonzentrationen in der Abluft 
(55,8% gegenüber 51,7%), mit einer Differenz von 6,1 Prozentpunkten Si
cherheitstechnik (23,3% gegenüber 17,2%) und mit einer Differenz von 7,4 
Prozentpunkten baulich-technische Maßnahmen zur Reduktion von Emis-

250 chi2 = 0,38 (Yates' Korrektur)< 2,71 für p = 0,1 und df = 1. 
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sionen über die Abluft ( 41,9% gegenüber 34,5% ). Sämtliche Unterschiede 
bleiben allerdings unterhalb der Signifikanzgrenze. 251 

Tab. 31 
Immissionsschutzrechtliche Auflagen (ohne Meß- und Prüfnachweise) 252 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

29 22 16 
Lärm: Grenzwerte 50,0% 51,2% 66,7% 

4 10 3 
Lärm: Schallschutzmaßnahmen 6,9% 22,3% 12,5% 

Luft (Abluft): 30 24 16 

Grenzwerte Schadstoffkonzentration 51,7% 55,8% 66,7% 

Luft (Abluft): 20 18 4 

Baulich-technische Maßnahmen 34,5% 41,9% 16,7% 

10 10 4 
Sicherheitstechnik* 17,2% 23,3% 16,7% 

7 22 3 
Sonstige Auflagen 12,1% 51,2% 12,5% 

9 5 0 
Keine Auflagen 15,5% 11,6% 0,0% 

58 43 24 
Verfahren gesamt** 100,0% 100,0% 100,0% 

• Die sicherheitstechnischen Auflagen sind nicht sämtlich im strikten Sinne immissionsschutz
rechtlicher Natur, sondern schließen (zum kleineren Teil) auch gewerberechtliche Sicherheits
technik ein. 

•• Da sich die Kategorien nicht wechselseitig ausschließen (Mehrfachnennungen), liegt die 
Summe der absoluten bzw. relativen Häufigkeiten über der Gesamtzahl der Verfahren bzw. 
über 100%. 

Anders verhält es sich bei den geforderten (baulich-technischen) Schall
schutzmaßnahmen und den sonstigen, von den anderen Kategorien nicht er
faßten Auflagen. 253 Beide erreichen beim LRA-1 signifikant höhere An
teile als beim GAA-N. Schallschutzmaßnahmen wurden beim LRA-1 in 

251 Der höchste Testwert von chi2 = 1,15 < 2,71 für p = 0,1 und df = 1 ergibt sich für 
die Differenz bei sicherheitstechnischen Auflagen. 

252 Zu den insoweit auferlegten Nachweispflichten s. nachf. Tab. 32. 
253 Der »Restkategorie« der sonstigen Auflagen zugeordnet ist ein breiteres Spektrum 

von insgesamt seltener erhobenen Anforderungen an den Anlagenbetrieb wie bei-

126 
https://doi.org/10.5771/9783748911074-37, am 03.08.2024, 22:55:01

Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748911074-37
https://www.nomos-elibrary.de/agb


23,3% der Verfahren auferlegt gegenüber einem Anteil von lediglich 6,9% 
beim GAA-N. 254 Noch stärker divergieren die erzielten Quoten von 51,2% 
bzw. 12, 1 % bei den sonstigen Auflagen. 255 

Obwohl das LRA-1 bzw. »sein« zuständiges GAA-1 in allen Kategorien 
immissionsschutzrechtlicher Auflagen höhere Werte erzielt und sich inso
fern »auflagengeneigter« zeigt als das GAA-N, weichen die Anteile der 
Verfahren, die bei beiden Ämtern von jeglichen Auflagen verschont blie
ben, nur geringfügig voneinander ab (11,6% gegenüber 15,5%). Dies läßt 
darauf schließen, daß die größere Bereitschaft des GAA-1 zur Erteilung 
von Auflagen weniger einem höheren Aufkommen an Anlagen mit immis
sionsschutzrechtlichem Reglementierungsbedarf zuzurechnen ist als viel
mehr einer häufigeren Kumulation von gleichgerichteten Auflagen i.S. ei
ner Absicherung der im jeweiligen Bereich angestrebten Umweltverträg
lichkeit des Anlagenbetriebs. Das zeigt sich nicht zuletzt etwa auch darin, 
daß Grenzwertfestsetzungen für Lärm und Schadstoffkonzentrationen in 
der Abluft beim GAA-1 häufiger als beim GAA-N von der Verpflichtung 
auf baulich-technische Emissionsminderungsmaßnahmen flankiert wur
den, um so einem Überschreiten der Grenzwerte vorzubeugen. 

Die im Hinblick auf umweltschädliches Betreiberverhalten prohibitiver 
orientierte Auflagenpraxis im Süden kommt auch bei den Forderungen 
nach Meß- und Prüfnachweisen zum Ausdruck, die in Tab. 32 wiedergege
ben sind. 

Wie zu sehen ist, verlangte das GAA-1 häufiger als das GAA-N Meß
nachweise für Schallimmissionen (Lärm) und Schadstoffemissionen (Luft 
bzw. Abluft), 256 sicherheitstechnische Prüfungen 257 sowie sonstige (anla
genbezogene Funktions-) Nachweise. 258 Auch hier sind die Abweichungen 

spielsweise Beschränkungen der Anlagenkapazität und der Betriebszeiten, Fristset
zungen für baulich-technische Emissionsschutzmaßnahmen, vom Betreiber durch
zuführende regelmäßige Wartungs- und Kontrollmaßnahmen oder auch die Vermei
dung von Belästigungen der Nachbarn durch betriebliche Lichtquellen. 

254 chi2 = 5,54 > 5,02, p = 0,025, df = 1. 
255 chi2 = 21,19 > 10,8, p = 0,001, df = 1. 
256 In beiden Rubriken handelt es sich ausschließlich um förmliche Meßnachweise nach 

§ 26 BlmSchG, d.h. die Messungen (ggf. auch Berechnungen) müssen von einer öf
fentlich anerkannten, von der zuständigen obersten Landesbehörde bekanntgegebe
nen Stelle durchgeführt werden. Die Kosten trägt der Betreiber. 

257 Auch hier handelt es sich um förmliche Prüfungen gern. § 29a BlmSchG, d.h. sie 
sind von einer öffentlich anerkannten, von der zuständigen obersten Landesbehörde 
bekanntgegebenen Stelle oder durch andere gesetzlich anerkannte Sachverständige 
vornehmen zu lassen, ebenfalls auf Kosten des Betreibers. 

258 Darunter zählen im einzelnen einmalige Nachweise wie Belege zur Wirksamkeit der 
gewählten Abluftreinigungsvorrichtung oder der Abscheideleistung der vom Betrei
ber vorgesehenen Filteranlage (etwa durch Herstellerbescheinigung), Nachweise 
der chemischen Zusammensetzung eines eingesetzten Stoffs oder regelmäßige 
Nachweise im Hinblick auf die Einhaltung der maximal erlaubten Anlagenleistung 
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in den einzelnen Nachweiskategorien unterschiedlich stark ausgeprägt. Äu
ßerst gering fällt die Differenz (0,2 Prozentpunkte) bei den Schallimmis
sionsmessungen aus, die in 20,9% der Verfahren beim LRA-1 gefordert 
wurden gegenüber 20,7% beim GAA-N. Kaum größer (0,7 Prozentpunkte) 
ist sie bei den sonstigen Nachweisen in Höhe von 9,3% gegenüber 8,6%. 
Eine deutlichere Abweichung (7,7 Prozentpunkte) findet sich bei den si
cherheitstechnischen Prüfungen von 16,3% gegenüber 8,6%, die aber 
gleichfalls statistisch unerheblich ist.259 Signifikant ist dagegen der Unter
schied in Höhe von 16,7 Prozentpunkten bei den Emissionsnachweisen für 
Schadstoffkonzentrationen in der Abluft, die das LRA-1 bzw. GAA-1 in 
51,2%, das GAA-N lediglich in 34,5% der Verfahren dem Betreiber aufer
legte.260 

Tab. 32 
lmmissionsschutzrechtliche Nachweispflichten: Meß- und Prüfnachweise 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

12 9 2 
Lärm 20,7% 20,9% 8,3% 

20 22 10 
Luft (Abluft) 34,5% 51,2% 41,7% 

5 7 3 
Sicherheitstechnik 8,6% 16,3% 12,5% 

5 4 1 
Sonstige Nachweise 8,6% 9,3% 4,2% 

27 15 11 
Keine Nachweise 46,6% 34,9% 45,8% 

Endabnahme 33 0 0 
56,9% 0,0% 0,0% 

[Anzeige der Betriebsaufnahme] (6) [2) [17) 

58 43 24 
Verfahren gesamt* 100,0% 100,0% 100,0% 

Da sich die Kategorien nicht wechselseitig ausschließen (Mehrfachnennungen), liegt die 
Summe der absoluten bzw. relativen Häufigkeiten über der Gesamtzahl der Verfahren bzw. 
über 100%. 

oder auch im Hinblick auf die Funktionstüchtigkeit der verlangten kontinuierlichen 
Meßeinrichtungen. 

259 Die Testwerte lauten für Schallimmissionsnachweise chi 2 = 0,90 und für sicherheits
technische Prüfungen chi2 = 1,38, jeweils < 2,71 für p = 0, 1 und df = 1. 

260 chi2 = 2,83 > 2, 71, p = 0, 1, df = 1. 
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Insgesamt liegt der Anteil der Verfahren mit Nachweispflichten für Lärm
und/oder Luftwerte beim LRA-1 mit 60,4% zwar deutlich über dem beim 
GAA-N mit 44,8%, die Differenz (15,6 Prozentpunkte) bleibt jedoch noch 
(knapp) unterhalb statistischer Signifikanz. 261 Eine in der Höhe vergleich
bare, ebenfalls nicht ganz an die Signifikanzgrenze heranreichende antei
lige Differenz von 15,2 Prozentpunkten (72, 1 % gegenüber 56,9%) ergibt 
sich, 262 wenn man auch die Verfahren berücksichtigt, in denen der Betreiber 
bereits seinem Antrag gutachtliche Meßbelege auf entsprechendes behörd
liches Verlangen hin beigefügt hat. 263 Während aber beim GAA-1 in den 
Verfahren mit Auflagen zur Lärm- und/oder Luftmessung mehrheitlich zu
sätzliche Begutachtungen der Lärm- bzw. Luftverhältnisse des Anlagenbe
triebs als Antragsunterlage vorlagen, verhält es sich beim GAA-N genau 
umgekehrt, d.h. mehrheitlich fehlte es an derartigen Gutachten. 264 Dieser 
Unterschied ist, wenn auch knapp, statistisch signifikant. 265 

Wie schon bei den in Tab. 31 dargestellten immissionsschutzrechtlichen 
Auflagen wurden beim LRA-1 auch weniger Verfahren von jeglichen Nach
weispflichten freigestellt als beim GAA-N (34,9% gegenüber 46,6% ). Aber 
auch diese - mit 11,7 Prozentpunkten im Vergleich zu dem entsprechenden 
Wert bei den Auflagen deutlich größere - Differenz reicht nicht an eine sta
tistische Signifikanz heran. 266 Insofern unterstreicht dieses Resultat die für 
die Auflagenpraxis formulierte These in analoger Weise, daß nämlich das 
in den verschiedenen Kategorien von Nachweispflichten ermittelte Gefälle 
zwischen dem baden-württembergischen und dem niedersächsischen Ge
werbeaufsichtsamt weniger auf unterschiedliche, anlagenspezifisch be
gründete Kontrollerfordernisse zurückzuführen ist, sondern sich mehr einer 
den Betreiber stärker in die Pflicht der Auflagenerfüllung nehmenden und 
insoweit absichernden Strategie verdankt. 

Dieses Ergebnis scheint auf den ersten Blick nicht in Einklang zu stehen 
mit einem weiteren Befund, der die sog. Endabnahme betrifft (vorletzte 
Zeile von Tab. 32). Es handelt sich dabei um eine in ihrem Umfang noch 
unbestimmt belassene Überprüfung der genehmigten Anlagenerrichtung 

261 chi2 = 2,44 < 2, 71 für p = 0, 1 und df = 1. Die absoluten Häufigkeiten belaufen sich 
auf jeweils 26 Fälle. 

262 chi2 = 2,45 < 2, 71 für p = 0, 1 und df = 1. Die absolute Fallzahl beträgt 31 beim LRA-
1 und 33 beim GAA-N. 

263 Zu den im Rahmen der Vorantragsberatung bzw. der Antragsbearbeitung verlangten 
Gutachten vgl. oben Ziff. 1.3.4 und 2.4.4. 

264 Bei gleicher absoluter Anzahl an Verfahren mit Nachweispflichten für Luft und/oder 
Lärmwerte von jeweils 26 erfolgte die Auflage in 16 Fällen beim LRA-1, aber nur 
in 10 Fällen beim GAA-N zusätzlich zu einem bereits als Antragsunterlage gelie
ferten einschlägigen (prognostischen) Gutachten. Entsprechend beträgt die Relation 
der Fälle, in denen kein Gutachten existierte, 10 zu 16. 

265 chi2 = 2,77 > 2,71, p = 0,1, df = 1. 
266 chi2 = 1,38 < 2,71, p = 0,1, df= 1. 
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bzw. -änderung nach deren Fertigstellung und Inbetriebnahme. Als Neben
bestimmung zur Genehmigung findet sie sich nur in den niedersächsischen 
Bescheiden, und zwar in gut der Hälfte (56,9%) der Verfahren. Bei beiden 
baden-württembergischen Genehmigungsbehörden ist dieses Instrument 
zwar als Möglichkeit bekannt, wird aber nicht in Anspruch genommen. 

In der Ankündigung einer Endabnahme könnte man eine Art Ausgleich 
oder Surrogat für die festgestellte zurückhaltendere Verwendung von Nach
weispflichten beim GAA-N sehen. Tatsächlich konzentrieren sich die End
abnahmen überproportional häufig auf solche Verfahren, in denen für die 
festgelegten Emissions- bzw. Immissionsgrenzwerte für Luft- und/oder 
Lärm keine Meßbelege für ihre Einhaltung gefordert wurden. 267 Mehrere 
Gründe sprechen allerdings dagegen, die beiden Kontrollinstrumente als 
materielle Äquivalente anzusehen. Während Meßauflagen typischerweise 
in Art, Umfang und Zeitpunkt spezifiziert sind und von daher dem Betreiber 
wenig eigenen Handlungsspielraum bei ihrer Erfüllung belassen, ist bei der 
behördlichen Ankündigung einer abschließenden Gesamtüberprüfung der 
Anlage nach Inbetriebnahme eher das Gegenteil der Fall. Zum einen unter
liegt schon deren Terminierung einer gewissen Disposition des Betreibers 
insofern, als es in seiner Hand liegt, welche Zeitspanne er zwischen Inbe
triebnahme der Anlage und entsprechender Unterrichtung der Behörde ver-
streichen läßt und \.Viev✓eit er darüber hinaus auch noch nach .A .. nzeige der 
Betriebsaufnahme den behördlichen Abnahmetermin unter Berufung auf 
betriebsbedingte Umstände weiter hinausschieben kann.268 Zum zweiten ist 
eine solche Gesamtprüfung zwangsläufig auf Sichtkontrollen äußerlicher 
Betriebszustände und -abläufe (und ggf. zugehöriger technischer Unterla
gen) beschränkt. Von daher dürfte sie allenfalls in Ausnahmefällen hinrei
chende Anhaltspunkte für überhöhte Emissionen oder Immissionen liefern, 
in der Regel die Frage der Grenzwerteinhaltung aber ungeprüft lassen 
(müssen). Werden dem Betreiber anläßlich festgestellter Mängel oder hin
reichender Verdachtsmomente auf immissionsschutzwidrige Gegebenhei
ten Nachbesserungen und/oder Meßnachweise auferlegt, dürfte er bestrebt 
sein, der Behörde wenn nicht eine substantielle Minderung ihrer Forderun-

267 Der Zusammenhang zwischen fehlender Nachweispflicht der Grenzwerteinhaltung 
und vorgesehener Endabnahme ist statistisch signifikant (chi2 = 3,45 > 2,71, p = 0, 1, 
df = 1). 

268 Dabei dürfte es dem Betreiber entgegenkommen, daß das GAA-N in der Mehrzahl 
der Fälle die Endabnahme unter Beteiligung der übrigen am Genehmigungsverfah
ren beteiligten Fachbehörden vorsieht und damit das Risiko zeitverzögernder Ko
ordinationsprobleme in Kauf nimmt. 
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gen, so doch zumindest eine großzügige Frist für deren Erfüllung abzuhan
deln. 269 

Zwar ist beim Vergleich des Instruments der Endabnahme und dem der 
Meßnachweise einzuräumen, daß die regelmäßige Bindung von Nachweis
pflichten an Fristen 270 nicht bereits auch deren Einhaltung sichert und von 
daher der Betreiber sich auch hier in Form von (geduldeten) Fristüber
schreitungen temporäre Entlastung verschaffen kann. Gleichwohl dürften 
dessen Dispositionsmöglichkeiten bei der zeitlich und vor allem auch in
haltlich weitgehend offengehaltenen Endabnahme im ganzen gesehen deut
lich größer sein als bei den in Art, Umfang und Zeitpunkt präzisierten Meß
auflagen.271 Im Unterschied zu jenen zielgerichtet-problemspezifischen 
Kontrollen hebt sich die Endabnahme nicht grundsätzlich von einer Be
triebsrevision im Rahmen der allgemeinen immissionsschutzrechtlichen 
Überwachungstätigkeit der Gewerbeaufsicht nach § 52 BimSchG ab.272 

Die dargelegten Befunde lassen sich thesenhaft zu folgendem Fazit für 
die beiden Genehmigungsmodelle bündeln. Das baden-württembergische 
Modell begünstigt eher eine prophylaktisch-absichernde, den Antragsteller 
von vornherein auf »handfeste« Schutz- und Prüfmaßnahmen verpflich
tende Strategie des dem LRA »zuarbeitenden« GAA. Dieses »überwälzt« 
so die Kontrolle der Umsetzung der Genehmigungsentscheidung in der 
zweiten Vollzugsstufe »vor Ort« unmittelbar auf den Betreiber und mittel
bar auf die Genehmigungsbehörde, die die Einhaltung der Auflagen gegen
über dem Betreiber durchzusetzen hat. Das LRA gewinnt damit aber zu-

269 Die Verpflichtung des Betreibers zur bloßen Anzeige der Betriebsaufnahme (im 
Kleindruck der Kategorie »Endabnahme« zugeordnet) statuiert dagegen lediglich 
eine reine Informationspflicht, an die keine darüber hinausgehenden Konsequenzen 
geknüpft sind. 

270 Die Nachweise für Lärmmessungen waren in der großen Mehrheit innerhalb von ma
ximal sechs Monaten nach Betriebsaufnahme vorzulegen. Bei den Nachweisen für 
Luftmessungen war zum Teil eine längere Frist von maximal 12 Monaten vorgese
hen. 

271 In nicht wenigen Fällen enthalten sie detaillierte Vorgaben - wie etwa Zahl und Lage 
der Meßpunkte - für die Durchführung der Messung. 

272 Das gilt auch für die Kosten, die in beiden Fällen grundsätzlich der Betreiber zu tra
gen hat(§ 52 Abs. 4 BlmSchG mit gewissen, hier aber nicht relevanten Differen
zierungen). - Es ist an dieser Stelle nochmals ausdrücklich zu betonen, daß weder 
die (fristgerechte) Erfüllung der Nachweispflichten durch den Betreiber noch die 
Terminierung und Durchführung der Endabnahmen durch die Genehmigungsbe
hörde systematisch erfaßt wurden. Beide fallen in das hier als zweite Stufe des Ge
setzesvollzugs bezeichnete Stadium der Durchsetzung der im Genehmigungsbe
scheid niedergelegten Entscheidung der ersten Vollzugsstufe, auf die sich die vor
liegende Untersuchung konzentriert und auch beschränkt (vgl. oben Kap. 1). Die 
Auswirkungen der Instrumentenwahl - Meßnachweise vs. Endabnahme - auf das 
Ergebnis der zweiten Stufe i.S. der damit tatsächlich erreichten Umweltverträglich
keit des Anlagenbetriebs zu analysieren, bleibt vorerst ein Forschungsdesiderat. 
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gleich einen Teil seines Handlungsspielraums zurück, den es auf der ersten 
Vollzugsstufe mangels zureichender eigener fachlich-technischer Kompe
tenz faktisch an das GAA hat abtreten müssen. Demgegenüber unterstützt 
das niedersächsische Modell eher einen »sparsameren« Gebrauch von Vor
abkontrollen zugunsten der Option einer zukünftigen, nicht näher begrenz
ten und ggf. umfassenden nachträglichen Überprüfung. Damit verschafft 
sich hier die Gewerbeaufsicht größeren Handlungsspielraum für die zweite 
Vollzugsstufe, wobei sie sich offenhält, wieweit sie ihn zugunsten des Be
treibers ausschöpfen will. 

3.4. Förmliche Widersprüche und ihr Ausgang 

Der Antragsteller kann gegen den Genehmigungsbescheid - wie gegen je
den anderen Verwaltungsakt auch - Rechtsmittel einlegen. Der Wider
spruch, der im einzelnen materiell zu begründen ist,273 wird zunächst von 
der Behörde, die den angegriffenen Verwaltungsakt erlassen hat, im vorlie
genden Fall also von der Genehmigungsbehörde, i.S. einer Eigenkontrolle 
auf Möglichkeiten einer Abhilfe der vorgetragenen Einwendungen des Wi
derspruchsführers hin geprüft. Hält die Behörde die Einwendungen für zu
lässig und begründet, erläßt sie einen entsprechenden (kostenfreien) Abhil
febescheid. Sieht sie sich hierzu nicht in der Lage, leitet sie den Wider
spruch zusammen mit einem verwaltungsinternen Vorlagebericht über das 
(negative) Ergebnis ihrer Abhilfeprüfung der (übergeordneten) Wider
spruchsbehörde (hier die niedersächsische Bezirksregierung bzw. das ba
den-württembergische Regierungspräsidium) zu, die das Widerspruchsver
fahren in Form eines Widerspruchsbescheids abschließend entscheidet. Der 
Betreiber trägt die Kosten des Verfahrens, soweit seinem Widerspruch nicht 
stattgegeben wird. Gegen den Widerspruch kann er Klage beim Verwal
tungsgericht erheben. 

Soweit der formelle Gang des verwaltungsförmigen Widerspruchsver
fahrens. In der Praxis ist es dagegen weit verbreitet (und war auch in den 
hier untersuchten einschlägigen Fällen zu beobachten), daß die Behörde 
den Widerspruchsführer vorab informiert, wenn sie keine Abhilfemöglich
keit sieht, und ihn auffordert mitzuteilen, ob er angesichts dieser Lage sei
nen Widerspruch aufrechterhalten (und das Risiko einer kostenpflichtigen 
Ablehnung durch die Widerspruchsbehörde eingehen) will. Diese »War-

273 Eine rechtlich-juristische Begründung ist dagegen nicht erforderlich. Im übrigen 
müssen die Einwendungen gegen den Verwaltungsakt nicht explizit als Widerspruch 
bezeichnet werden. Es genügt, wenn der Betroffene zum Ausdruck bringt, in wel
chen Punkten er sich gegen die behördliche Entscheidung zur Wehr setzen will. Ab
grenzungsprobleme in dieser Hinsicht traten in der vorliegenden Untersuchung al
lerdings nicht auf. 
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nung« ist freilich nicht ganz uneigennützig, da die Behörde im Falle der 
Weiterleitung des Widerspruchs ihrerseits Gefahr läuft, zu unterliegen. 

Dem behördlichen Interesse, förmliche Widerspruchsverfahren mög
lichst zu verhindern, ist - wie bereits angesprochen (Ziff. 3.2) - auch die 
beim GAA-N geübte Praxis der Zuleitung eines Bescheidsentwurfs zuzu
rechnen. Der Antragsteller erhält so Gelegenheit, durch Einwendungen auf 
eine »Revision« der Genehmigungsbestimmungen zu seinen Gunsten hin
zuwirken. Von daher läßt sich das Instrument des Vorabentwurfs als funk
tionales Äquivalent zum förmlichen Widerspruch betrachten. Der entschei
dende Unterschied zwischen den beiden Varianten der »Gegenwehr« des 
Betreibers ist im wesentlichen in den Folgen für die Genehmigungsbehörde 
als Adressatin zu sehen. Ihr ist die Reaktion auf Einwendungen gegen den 
Entwurf freigestellt, da es sich jeweils um bloße inoffizielle, nur der Eigen
kontrolle unterliegende Instrumente handelt. Dies bedeutet insbesondere, 
daß sie für ihre Entscheidung, ob bzw. wieweit sie der Beschwerde nach
gibt, weder dem Betreiber noch der vorgesetzten Instanz Rechenschaft 
schuldig ist. 274 Beim förmlichen Widerspruch unterliegt die Behörde dage
gen - soweit sie keine vollständige Abhilfe schafft - einer Begründungs
pflicht und muß sich der »externen« Kontrolle durch die Widerspruchs
behörde aussetzen. Mit dieser »Fremdkontrolle« verbindet sich das Risiko 
aktenkundiger Abänderungen der Genehmigungsentscheidung, was den 
künftigen Handlungsspielraum der Genehmigungsbehörde in ähnlich gela
gerten Fällen einschränkt. Für diese ist es von daher eine naheliegende Stra
tegie, jenes Risiko möglichst zu minimieren, etwa eben durch das bereits 
näher beschriebene Einräumen vorgelagerter, inoffizieller Beschwerde
möglichkeiten gegen einen als »probeweise« deklarierten Genehmigungs
bescheid. Die Frage, wieweit dieses Mittel tatsächlich trägt, förmliche Wi
dersprüche »aufzufangen«, läßt sich überprüfen, wenn man die Einwendun
gen gegen Vorabentwürfe als eine Art faktischer Widersprüche bei der 
nachfolgenden quantitativen und qualitativen Bilanz der (förmlichen) Wi
dersprüche mit in Rechnung stellt. 

3.4.1. Häufigkeit von Widersprüchen 

Einen Überblick über die Häufigkeit förmlicher Widersprüche gegen den 
Genehmigungsbescheid in den beiden Modellen gibt Tab. 33. Zum Ver
gleich ist der jeweilige Gesamtanteil an Einwänden gegen Genehmigungs
auflagen ausgewiesen, der sich aus den förmlichen Widersprüchen und den 
gegen Entwurfsfassungen vorgebrachten Einwendungen i.S. faktischer Wi
dersprüche zusammensetzt (Zeilen im Kleindruck). 

274 Die Freistellung von einer expliziten Rechtfertigungspflicht bedeutet selbstver
ständlich keine Entbindung vom rechtlich Zulässigen. 
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Tab. 33 
Häufigkeit förmlicher Widersprüche gegen den Genehmigungsbescheid 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

15 6 1 
Förmlicher Widerspruch 25,9% 14,0% 4,2% 

[26] [8] [l] 
[Förmliche und faktische Widersp1üche] [44,8%] [18,6%] [4,2%] 

43 37 23 
Kein förmlicher Widerspruch 74,1% 86,0% 95,8% 

[32] [35] [23] 
[Kein förmlicher oder faktischer Widerspruch] [55,2%] [81,4%] [95,8%] 

58 43 24 
Verfahren gesamt 100,0% 100,0o/o 100,0% 

Betrachtet man zunächst die Gruppe der förmlichen Widersprüche, so wur
den sie in rd. einem Viertel (25,9%) der Verfahren beim GAA-N, aber nur 
in rd. einem Siebtel (14,0%) der Verfahren beim LRA-1 erhoben. 275 Der 
Unterschied bleibt aber unterhalb statistischer Signifikanz. 276 

Das Bild ändert sich, wenn man auch die faktischen Einwendungen mit 
einbezieht (Zeilen im Kleindruck). Führte dieses dem Antragsteller in er
ster Linie beim GAA-N zusätzlich verfügbare - vom förmlichen Wider
spruch grundsätzlich unabhängige - Instrument dazu, daß fast jeder zweite 
(44,8%) Genehmigungsbescheid bzw. dessen Entwurf bemängelt wurde, 
erhöht sich der vergleichbare Anteil beim LRA-1, das Vorabentwürfe ledig
lich ausnahmsweise überstellte, nur geringfügig auf 18,6%, was etwa jedem 
fünften Verfahren entspricht. 277 Dieses Gefälle ist statistisch signifikant. 278 

Das Ergebnis belegt in anderer Form noch einmal das schon weiter oben 
(Ziff. 3.2) festgestellte Potential von Entwurfsfassungen, förmliche Wider
spruchsverfahren zu verhindern. Auf der anderen Seite bleibt aber auch 
festzuhalten, daß insgesamt das Niveau der Widerspruchsneigung beim 
GAA-N immer noch deutlich - wenngleich nicht signifikant - über dem 
beim LRA-1 trotz dessen weitgehendem Verzicht auf Vorabentwürfe liegt 
bzw. dieses keinesfalls unterschreitet. Das führt zu der ergänzenden These, 
daß sich die prophylaktische Wirkung des Genehmigungsentwurfs im Er-

275 Beim LRA-2 wurde in nur einem Fall Widerspruch eingelegt. 
276 chi2 = 2, 13 < 2, 71 für p = 0, l und df = 1. 
277 Beim LRA-1 wurde, wie erwähnt, nur in zwei Fällen dem Antragsteller auf dessen 

ausdrücklichen Wunsch eine Entwurfsfassung überstellt. In beiden Fällen machte 
dieser Einwendungen geltend (vgl. oben Anm. 242). 

278 chi2 = 7,61 > 6,64, p = 0,01, df = 1. 

134 https://doi.org/10.5771/9783748911074-37, am 03.08.2024, 22:55:01
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748911074-37
https://www.nomos-elibrary.de/agb


gebnis darin erschöpft, den von diesem selbst evozierten Effekt i.S. einer 
Ermunterung zur Gegenwehr zu neutralisieren. 279 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung ist die weitere Frage von be
sonderem Interesse, ob bzw. inwieweit die unterschiedliche Widerspruchs
neigung der Antragsteller sich in beiden Genehmigungsmodellen gleicher
maßen auf immissionsschutzrechtliche und sonstige Belange betreffende 
Auflagen erstreckt. Die Ergebnisse sind in Tab. 34. I für die gegen immis
sionsschutzrechtliche Bestimmungen und in Tab. 34.2 für die gegen son
stige Bestimmungen gerichteten Widersprüche dargestellt. Analog zu Tab. 
33 sind auch hier zusätzlich die jeweiligen Gesamtanteile an förmlichen 
und faktischen Einwendungen ausgewiesen (Zeilen im Kleindruck). 280 

Was die förmlichen Widersprüche gegen immissionsschutzrechtliche 
Auflagen anbelangt (Tab. 34.1), so ergibt sich auch für diese Teilmenge 
beim GAA-N ein höherer Anteil als beim LRA-1 (13,8% gegenüber 7,0%). 
Wie bei der Gesamtmenge der Widersprüche bleibt aber die Differenz un
terhalb statistischer Signifikanz. 281 Die Angleichung der formellen Wider
spruchshäufigkeiten verdankt sich auch hier der Absorption von Gegen
wehr durch Vorabentwürfe. Nimmt man die gegen diese vorgetragenen Ein
wendungen hinzu (Zeilen im Kleindruck), ist beim GAA-N ein deutlicher 
Anstieg des Revisionsverlangens der Genehmigungsentscheidung auf ein 
knappes Viertel (24, 1 % ) der Verfahren zu verzeichnen, dem lediglich ein 
knappes Zehntel (9,3%) beim LRA-1 gegenübersteht. Dieser Unterschied 
ist wiederum statistisch signifikant. 282 

Betrachtet man nun die Widersprüche gegen sonstige, nicht-immissions
schutzrechtliche Belange abdeckende Auflagen (Tab. 34.2), sticht als erstes 
hervor, daß sie in beiden Genehmigungsmodellen diejenigen gegen immis
sionsschutzrechtliche Auflagen (Tab. 34.1) übertreffen. In statistisch signi
fikantem Ausmaß ist dies allerdings nur beim GAA-N der Fall und dort zu-

279 Die Aussage ist im statistischen Sinne zu verstehen, d.h. sie gilt nicht unbedingt auch 
im jeweiligen konkreten Einzelfall. 

280 In drei Fällen - alle beim GAA-N - wurden sowohl Einwendungen gegen die Ent
wurfsfassung als auch förmlicher Widerspruch gegen den abschließenden, den vor
gebrachten Monita gegen den Entwurf nicht bzw. nur teilweise Rechnung tragenden 
Genehmigungsbescheid erhoben. Diese Kumulation von faktischem und nachfol
gendem förmlichen Widerspruch in ein und demselben Verfahren schlägt sich 
zwangsläufig nicht in der Häufigkeit der beide Formen umfassenden Hauptkategorie 
der Tabelle nieder. 

281 chi2 = 1, 18 < 2, 71 für p = 0, l und df = l. 
282 chi2 = 3,71 > 2,71, p = 0,1, df = l. Der Testwert verfehlt knapp das nächsthöhere 

Signifikanzniveau von p = 0,05 für chi2 > 3,84 und df = 1. 
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dem nur bei Berücksichtigung auch der nicht-förmlichen Einwendungen 
(Zeilen im Kleindruck). 283 

Tab. 34.1 
Häufigkeit förmlicher Widersprüche gegen immissionsschutzrechtliche 
Auflagen des Genehmigungsbescheids 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

Förmlicher Widerspruch 
8 3 1 

13,8% 7,0% 4,2% 
[14) [4) [l) 

[Förmliche und faktische Widersprüche] (24,1%) (9,3%) (4,2%) 

Kein förmlicher Widerspruch 
50 40 23 

86,2% 93,0% 95,8% 
[44) [39) [23) 

[Kein förmlicher oder faktischer Widerspruch) [75,9%) [90,7%) [95,8%) 

58 43 24 
Verfahren gesamt 100,0o/o 100,0% 100,0% 

Im einzelnen ist für die nicht-immissionsschutzrechtlichen Auflagen beim 
GAA-N ein signifikant höherer Anteil als beim LRA-1 bereits allein an 
förmlichen Widersprüchen zu verbuchen (25,9% gegenüber 9,3%), 284 was 
im immissionsschutzrechtlichen Bereich nicht der Fall war. Auf der ande
ren Seite ähnelt sich die Situation bei beiden Auflagenarten wiederum in
soweit, als auch hier die Zahl der förmlichen Widersprüche, insbesondere 
beim GAA-N, Ergebnis erfolgreicher Reduktion eines anfänglich höheren 
(faktischen) Widerspruchspotentials ist. Das zeigt sich im deutlich größe
ren Gefälle des Gesamtanteils an förmlichen und nicht-förmlichen Revisi
onsbegehren, der sich in Niedersachsen auf 41,4% der Verfahren, beim 
LRA-1 dagegen lediglich auf 14,0% beläuft. 285 

283 chi2 = 3,91 > 3,84, p = 0,05, df = 1. Bezieht man den Vergleich der Widerspruchs
häufigkeiten gegen immissionsschutzrechtliche Auflagen einerseits und sonstige 
Auflagen andererseits ausschließlich auf die förmlichen Widersprüche, bleibt der 
Testwert knapp unter der Signifikanzgrenze ( chi2 = 2,66 < 2, 71 für p = 0, 1 und df = 1 ). 

284 chi2 = 4,44 > 3,84, p = 0,05, df = 1. 
285 Das spiegelt sich auch im Signifikanzniveau wider: chi2 = 9,89 > 7,88, p = 0,005, 

df = 1. 
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Tab. 34.2 
Häufigkeit förmlicher Widersprüche gegen sonstige, nicht-immissions
schutzrechtliche Auflagen des Genehmigungsbescheids 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

15 4 1 
Förmlicher Widerspruch 25,9% 9,3% 4,2% 

[24] [6] [!] 
[Förmliche und faktische Widersprüche] [41,4%] [14,0%] [4,2%] 

43 39 23 
Kein förmlicher Widerspruch 74,1% 90,7% 95,8% 

[34] [37] [23] 
[Kein förmlicher oder faktischer Widerspruch] [58,6%] [86,0%] [95,8%] 

58 43 24 
Verfahren gesamt 100,0% 100,0% 100,0% 

Die Verringerung der Differenz an Widersprüchen zwischen den beiden Ge
nehmigungsmodellen bei Ausblendung der nicht-förmlichen Einwendun
gen, wie sie auch bei den immissionsschutzrechtlichen Auflagen zu beob
achten war, läßt sich wie dort auf den förmliche Einreden auffangenden Me
chanismus des Vorabentwurfs zurückführen. Das hier gleichwohl verblei
bende Nord-Süd-Gefälle in der Widerspruchsneigung in nicht-immissions
schutzrechtlichen Belangen ist damit aber noch nicht erklärt. 

Als ausschlaggebenden Einflußfaktor einschlägige Streitigkeiten im vor
ausliegenden Verfahrensverlauf zu vermuten, liegt nahe. Tatsächlich war es 
jedoch, wie dargelegt (vgl. oben Ziff. 3.1.3), beim GAA-N zum einen nicht 
öfter als beim LRA-1 zu Kontroversen über nicht-immissionsschutzrecht
liche Belange gekommen. Unabhängig davon besteht zum anderen bei bei
den Genehmigungsbehörden kein statistischer Zusammenhang zwischen 
vorausgegangenen Verfahrenskonflikten und förmlichen Widersprü
chen. 286 Ein solcher ist dagegen, wie an anderer Stelle bereits erwähnt, 
beim GAA-N zwischen Bescheidsentwurf und Verzicht auf förmlichen Wi
derspruch gegeben. 287 Von den 15 Widersprüchen erfolgten 12 in Verfah
ren, in denen der Antragsteller keine Entwurfsfassung erhalten hatte, und 
entsprechend nur drei, in denen das der Fall war. Bei den immissionsschutz
rechtliche Auflagen betreffenden Widersprüchen besteht ein solcher statis-

286 Der entsprechende Testwert liegt beim GAA-N nur bei chi2 = 0,03 < 2,71 für p = 
0, 1 und df = 1. Beim LRA-1 ist ein etwaiger Zusammenhang ebenfalls auszuschlie
ßen, wegen der geringen (absoluten) Zahl von lediglich vier Widersprüchen aber sta
tistisch nicht mehr nachweisbar. 

287 Vgl. oben Ziff. 3.2 mit Anm. 238. 
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tischer Konnex nicht. Hinzu kommt, daß die immissionsschutzrechtlichen 
Streitigkeiten häufiger als die sonstigen Konflikte noch im laufenden Ver
fahren zur Zufriedenheit des Antragstellers geregelt wurden, wofür der ge
ringere Anteil an Änderungswünschen der entsprechenden Auflagen in den 
Entwurfsfassungen spricht (vgl. oben Ziff. 3.2, Tab. 28).288 

Mit Blick auf diese verschiedenen Zusammenhänge bietet sich als Erklä
rung für die höheren Anteile an förmlichen nicht-immissionsschutzrechtli
chen Widersprüchen in Niedersachsen gegenüber Baden-Württemberg fol
gende These an. Der Antragsteller macht bei der niedersächsischen Geneh
migungsbehörde die Erfahrung, daß es sich lohnt, um möglichst günstige 
Genehmigungsbedingungen zu kämpfen. Erfolge kann er dabei insbeson
dere bei den imrnissionsschutzrechtlichen Belangen verbuchen, da diese 
der (im rechtlichen Rahmen) autonomen Disposition des GAA-N als Fach
und Genehmigungsinstanz unterliegen. Entsprechend ist er geneigt, diese 
Erfahrung zu generalisieren und bei den übrigen beteiligten Fachbehörden 
ebenfalls auf ein Entgegenkommen zu setzen. Soweit der Verfahrensverlauf 
selbst keine Gelegenheit zum »Aushandeln« geboten hat, sei es, weil die 
betroffene Fachbehörde nicht unmittelbar am Verfahren beteiligt war, sei 
es, weil der Antragsteller nicht durch einen Vorabentwurf über deren Auf
lagen informiert wurde, bietet sich ihm der förmliche Widerspruch als (letz-
,,_,...,.,\ 1',f~f-f-öl '7H"r ll:T ..... J.... .. ., .......... cso:n,::,, .... Tntl3rOC<C"t:lon 11n nl'.)n rl".l,hj31 ('131n.o A 11C'e>1r-ht,::,,.n 
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denen bei nicht-förmlichen Einwendungen nicht nachstehen, zeigt der 
nachfolgende Abschnitt. 

Demgegenüber mußte der Antragsteller bei der baden-württembergi
schen Genehmigungsbehörde häufig erleben, daß selbst beharrliches Ver
handeln unter Fürsprache der Genehmigungsbehörde das GAA-1 nur be
grenzt dazu bewegen konnte, von seinen einmal eingenommenen Positio
nen abzurücken und sich auf Konzessionen einzulassen. Von daher dürfte 
sich der Betreiber insgesamt weniger ermutigt sehen, darauf zu setzen, mit 
einem Widerspruch den Behörden mehr als das bisher Erreichte abhandeln 
zu können. 

3.4.2. Ausgang der Widerspruchsve1fahren (Entscheidung der 
Genehmigungsbehörde) 

Die förmlichen Widersprüche lassen sich aus Sicht des Antragstellers als 
das im Verfahren selbst nicht zufriedenstellend bewältigte oder auch nicht 
offen zur Sprache gebrachte Konfliktpotential betrachten. Die Bedingun
gen, denen die nachträgliche Interessenwahrung im Wege eines offiziellen 

288 Die (auf geringen absoluten Häufigkeiten beruhende) Differenz bleibt allerdings un
terhalb des Signifikanzniveaus. 
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Widerspruchsverfahrens unterliegen, erscheinen auf den ersten Blick wenig 
günstig. Schließlich haben sich die Genehmigungsbehörde bzw. die fak
tisch weitgehend autonom agierenden Fachbehörden mit ihren Anforderun
gen in dem erlassenen Genehmigungsbescheid rechtsverbindlich festge
legt. Ein Abrücken von der getroffenen Entscheidung ist zwangsläufig da
mit verbunden, eine Fehlentscheidung oder einen Irrtum eingestehen zu 
müssen. Auf der anderen Seite erwächst dem Betreiber - unter den Bedin
gungen der oben dargelegten (Ziff. 3.4) gängigen Verwaltungspraxis - auch 
im förmlichen Widerspruchsverfahren erst dann ein (Kosten-) Risiko, wenn 
er bei negativem Ausgang der vorgeschalteten Abhilfeprüfung durch die 
Genehmigungsbehörde an seinem Widerspruch festhält. 

Der Ausgang der Widerspruchsverfahren wird in der vorliegenden Un
tersuchung nur bis zur Entscheidung der Genehmigungsbehörde in Form 
der Abhilfeprüfung verfolgt. Dazu gehört auch die Reaktion des Wider
spruchsführers (Antragstellers) im Sinne der Akzeptanz bzw. (durch Auf
rechterhaltung des Widerspruchs dokumentierte) Nichtakzeptanz der ge
troffenen Entscheidung in denjenigen Fällen, in denen die Genehmigungs
behörde keine vollständige Abhilfe geschaffen hat. 289 

Die Befunde zur behördlichen Abhilfeprüfung sind in Tab. 35.1 im Hin
blick auf die Einwendungen gegen immissionsschutzrechtliche Auflagen 
und in Tab. 35.2 im Hinblick auf die Einwendungen gegen sonstige, nicht
immissionsschutzrechtliche Auflagen wiedergegeben. Einschränkend ist 
allerdings hinzuzufügen, daß die geringe (absolute) Anzahl an förmlichen 
Widersprüchen, namentlich beim LRA-1, es nicht zuläßt, die Häufigkeits
verteilungen der erfolgten Abhilfe mit statistischen Mitteln vergleichend zu 
analysieren und die Ergebnisse entsprechend abzusichern. Systematische 
Unterschiede zwischen der niedersächsischen und der baden-württember
gischen Genehmigungsbehörde bzw. den zuständigen Fachämtern lassen 
sich von daher nicht identifizieren. Insgesamt sprechen die Befunde eher 
für eine elementare Ähnlichkeit der beteiligten Ämter in der Reaktion auf 
förmliche Widersprüche. Bei beiden überwiegt die Bereitschaft zur 
(Selbst-) Korrektur der angegriffenen Auflagen der Genehmigungsent
scheidung. Das war angesichts des damit verbundenen Risikos eines Auto
ritäts- und Glaubwürdigkeitsverlusts gegenüber dem Betreiber nicht ohne 

289 Den Ausgang der Abhilfeprüfung durch die Genehmigungsbehörde über den Wi
derspruch (einschließlich der Reaktion des Antragstellers) hier als Maßstab für die 
Wirksamkeit dieses Mittels zugrunde zu legen, entspricht der Konzentration der Un
tersuchung auf das jeweilige Entscheidungsverhalten der Genehmigungsbehörde in 
den beiden Organisationsmodellen. Die (übergeordnete) Widerspruchsbehörde und 
entsprechend deren Entscheidung bilden eine von der (unteren) Genehmigungsbe
hörde organisatorisch separierte, unabhängige Ebene der Verwaltung. Abgesehen 
davon hatte die (übergeordnete) Widerspruchsbehörde die (insgesamt wenigen) ihr 
vorgelegten (aufrechterhaltenen) Widersprüche bei Abschluß der Erhebungsphase 
- von einer Ausnahme abgesehen - noch nicht beschieden. 
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weiteres zu erwarten. Schwerer als dies wiegt aber offenbar das behördliche 
Interesse daran, eine Vorlage des Widerspruchs bei der oberen Wider
spruchsbehörde möglichst abzuwehren. 

Wendet man sich zunächst der (kleineren) Anzahl der förmlichen Wider
sprüche gegen immissionsschutzrechtliche Auflagen zu, ergibt sich für Um
fang und Ausmaß der behördlichen Abhilfe folgendes Bild (Tab. 35.1). 

Tab. 35.1 
Ausgang förmlicher Widersprüche gegen immissionsschutzrechtliche Auf
lagen des Genehmigungsbescheids* 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

2 0 1 
Vollständige Abhilfe 25,0% 0,0% 100,0% 

[5] [0] [l] 
[Förmliche und faktische Widersprüche] [35,7%] (0,0%] [100,0%] 

5 1 0 
Teilweise Abhilfe 62,5% 33,3% 0,0% 

[5] [i] [0] 
[Förmliche und faktische Widersprüche] [35,7%] [25,0%] [0,0%] 

l 2 0 
Keine Abhilfe 

12,5% 66,7% 0,0% 
[4] [3] [0] 

[Förmliche und faktische Widersprüche] (28,6%] (75,0%] [0,0%] 

Förmliche Widersprüche gesamt 
8 3 1 

100,0% 100,0o/o 100,0% 
[14] [4] [l] 

[Förmliche und faktische Widersprüche] (100,0%] [100,0%] (100,0%] 

* Angesichts der niedrigen absoluten Grundgesamtheiten an Widersprüchen dient die Prozentu
ierung lediglich einer näherungsweisen (heuristischen) Vergleichbarkeit der auf die einzelnen 
Kategorien entfallenden absoluten Häufigkeiten. 

Von den insgesamt acht förmlichen Widerspruchsfällen beim GAA-N gin
gen fünf zumindest teilweise und zwei vollständig zugunsten des Antrag
stellers aus.290 Lediglich in einem Fall hielt die Behörde an ihrer ursprüng-

290 Die häufigsten Widerspruchspunkte betrafen Meßvorgaben für Emissions- bzw. Im
missionsnachweise und bauliche Maßnahmen zur Minderung von Schadstoffemis
sionen. Einreden gegen Grenzwertfestsetzungen blieben dagegen die Ausnahme. 
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liehen Entscheidung fest. 291 Zum Vergleich sind - analog zu Tab. 33, 34.1 
und 34.2 - die Anteile in den drei Abhilfekategorien für die Gesamtheit der 
förmlichen und nicht-förmlichen Einwendungen ausgewiesen (Zeilen im 
Kleindruck). Dabei zeigt sich - was vielleicht so nicht zu erwarten war-, 
daß nicht-förmlichen Revisionsbegehren öfter als förmlichen jegliches (ab
helfendes) Entgegenkommen verweigert wurde.292 Der Grund könnte darin 
zu suchen sein, daß sich die Folgen gänzlich verweigerter Abhilfe eines 
förmlichen Widerspruchs der Kontrolle der Genehmigungsbehörde entzie
hen.293 

Beim LRA-1 nahmen die förmlichen Widersprüche wie auch die einzige 
nicht-förmliche Einwendung einen eher ungünstigen Ausgang für den An
tragsteller mit nur einer teilweisen Abhilfe und zwei bzw. bei Einrechnung 
der nicht-förmlichen Einwendungen insgesamt drei vollständigen Zurück
weisungen.294 Die geringe Anzahl von lediglich drei bzw. vier einschlägi
gen Fällen erlaubt, wie gesagt, nicht, aus den Befunden weitergehende (ver
gleichende) Schlußfolgerungen zu ziehen. 

Insgesamt erfolgreicher waren die (zahlreicheren) förmlichen Wider
sprüche gegen sonstige, nicht-immissionsschutzrechtliche Genehmigungs-

291 Der Antragsteller, ein mittelgroßes Unternehmen, erhielt seinen Widerspruch auf
recht. Bei Abschluß der Erhebung lag noch kein Bescheid der Widerspruchsbehörde 
(Bezirksregierung) vor. 

292 Dabei ist daran zu erinnern, daß die Antragsteller auf die in vollem Umfang zurück
gewiesenen nicht-förmlichen Einwendungen ( drei Fälle) nicht mit einem förmlichen 
Widerspruchsverfahren reagiert haben (Ziff. 3.2, nach Tab. 29). Bei den insgesamt 
verweigerten (förmlichen) Abhilfen handelt es sich also um davon verschiedene, 
nichtidentische Fälle. 

293 Das gilt im Prinzip auch für lediglich teilweise geschaffene Abhilfe. Im Unterschied 
zur vollständigen Ablehnung läuft in diesem Fall der Antragsteller bei Aufrechter
haltung seines Widerspruchs allerdings Gefahr, daß die (übergeordnete) Wider
spruchsbehörde nicht nur die von der Genehmigungsinstanz verweigerte Abhilfe be
stätigt, sondern auch die von dieser eingeräumten Zugeständnisse wieder zurück
nimmt (»reformatio in peius«). 

294 In den beiden Fällen nicht abgeholfener (förmlicher) Widersprüche hielten (wie 
beim GAA-N) die Antragsteller (jeweils ein Großunternehmen) an diesen fest. Dem 
LRA-1 war allerdings beide Male eine Abhilfe insofern von vornherein verwehrt, 
als es an einen die angegriffene Auflage als zwingend vorschreibenden Erlaß des 
Ministeriums gebunden war. Bei Abschluß der Erhebung lag ein Bescheid der Wi
derspruchsbehörde (Regierungspräsidium) noch nicht vor. Auch im Fall des ledig
lich teilweise abgeholfenen (förmlichen) Widerspruchs insistierte der Antragsteller, 
ein Großunternehmen, auf seiner Einrede. Der Bescheid der Widerspruchsbehörde 
(Regierungspräsidium) enthält einen »Kompromiß« zwischen der Forderung des 
Betreibers und der (nur bedingt) gewährten Abhilfe der Genehmigungsbehörde. Im 
(einzigen) Fall der vollständig zurückgewiesenen nicht-förmlichen Einwendung hat 
der Betreiber die Entscheidung der Genehmigungsbehörde dagegen akzeptiert (vgl. 
oben Anm. 242). 
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auflagen (Tab. 35.2). 295 Beim GAA-N wurde in zwei Dritteln (66,7%) der 
Fälle vollständige Abhilfe geschaffen, lediglich in einem Fall blieb es bei 
der ursprünglichen Entscheidung. Dabei lag die Entscheidung über eine 
mögliche Abhilfe - wie zuvor bei den nicht-förmlichen Einwendungen 
(vgl. oben Ziff. 3.2)- faktisch in der Hand der betroffenen Fachämter. Seine 
entsprechende Anfrage hat das GAA-N in den meisten Fällen mit der Be
fürwortung einer wohlwollenden Prüfung verbunden. Damit blieb es seiner 
schon im Verfahren verfolgten Linie treu, in Streitigkeiten zwischen Fach
behörde und Antragsteller zugunsten des Antragstellers zu intervenie
ren. 296 Diese Strategie ermöglicht es der niedersächsischen Behörde auf der 
einen Seite, sich gegenüber dem Antragsteller als dessen Anliegen unter
stützende Instanz zu präsentieren. Auf der anderen Seite bereitet sie damit 
den Boden für eine höhere Abnahmebereitschaft des Antragstellers hin
sichtlich der immissionsschutzrechtlich gebotenen, von ihr selbst (fachlich) 
zu verantwortenden Genehmigungsanforderungen. 

Auch beim LRA-1 war den Widersprüchen gegen nicht-immissions
schutzrechtliche Auflagen größerer Erfolg beschieden als denen gegen im
missionsschutzrechtliche Auflagen. Den drei förmlichen Widersprüchen 
und der einzigen nicht-förmlichen Einwendung wurde je zur Hälfte voll
ständig bzw. zumindest teilweise stattgegeben. Allerdings leidet auch hier 
..J:~ lllf!-!-1:~Ll __ ;., ~=-~~ ~--~-~-~1--~.C1-!-~- 'l:T~-~1~!-L~ ~~---~LT!-+-~-- ~·-·.:~~L--
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den auflagenbezogenen Widerspruchsarten als auch extern mit dem GAA
N an der geringen absoluten Fallzahl. 

295 Die häufigsten Widerspruchspunkte betrafen den Arbeitsschutz sowie - mit deutli
chem Abstand - den Brandschutz. In dem Umstand, daß auch die fachliche Zustän
digkeit für den Arbeitsschutz beim GAA-N liegt, könnte eine maßgebliche Ursache 
für die vergleichsweise hohe Zahl von Einreden speziell gegen diese Auflagenart 
zu suchen sein. Die Erfahrung einer gewissen Verhandlungsbereitschaft des GAA
N mag den Antragsteller veranlaßt haben, auch auf diesem Gebiet auf ein größeres 
behördliches Entgegenkommen als bei anderen Fachämtern zu setzen. Beim LRA-
1 war in keinem Fall eine arbeitsschutzrechtliche Bestimmung moniert worden, die 
ebenfalls in die fachliche Zuständigkeit des dortigen, aber weniger nachgiebig agie
renden GAA-1 fällt. 

296 Vgl. oben Ziff. 3.1.3. mit Tab. 25.1. 
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Tab. 35.2 
Ausgang förmlicher Widersprüche gegen sonstige, nicht-immissionsschutz
rechtliche Auflagen des Genehmigungsbescheids* 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

10 2 1 
Vollständige Abhilfe 66,7% 50,0% 100,0% 

[Förmliche und faktische Widersprüche] 
[13] [3] [1] 

[54,2%] [50,0%] [100,0%] 

Teilweise Abhilfe 
4 2 0 

26,7% 50,0% 0,0% 
[8] [3] [0] 

[Förmliche und faktische Widersprüche] [33,3%] [50,0%] [0,0%] 

Keine Abhilfe 
1 0 0 

6,7% 0,0% 0,0% 
[3] [0] [0] 

[Förmliche und faktische Widersprüche] [12,5%] [0,0%] [0,0%] 

Förmliche Widersprüche gesamt 
15 4 1 

100,1% 100,0o/o 100,0% 
[24] [6] [I] 

[Förmliche und faktische Widersprüche] [100,0%] [100,0%] [l00,0%] 

Angesichts der niedrigen absoluten Grundgesamtheiten an Widersprüchen dient die Prozentu
ierung lediglich einer näherungsweisen (heuristischen) Vergleichbarkeit der auf die einzelnen 
Kategorien entfallenden absoluten Häufigkeiten. 

Insgesamt überwiegen in der Behandlung förmlicher Widersprüche die 
Ähnlichkeiten zwischen den beiden Genehmigungsmodellen. Im Norden 
wie im Süden lohnte es sich fast immer, sich mit diesem Instrument gegen 
Genehmigungsauflagen, immissionsschutzrechtlicher und (noch mehr) 
sonstiger Art, 297 zur Wehr zu setzen. Das einzige, was die Modelle trennt, 
betrifft das quantitative Aufkommen an Widersprüchen. In dieser Hinsicht 
scheint die niedersächsische Konzeption es dem Antragsteller leichter zu 
machen, diese Möglichkeit für sich in Anspruch zu nehmen. 

297 Der vergleichsweise größere Erfolg (förmlicher) Widersprüche gegen nicht-immis
sionsschutzrechtliche Auflagen spiegelt sich auch darin, daß alle aufrechterhaltenen 
(förmlichen) Widersprüche in beiden Modellen ausnahmslos nur immissionsschutz
rechtlichen Auflagen galten. 
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4. Verfahrensdauer(n) 

4.1. Die Verfahrensdauer als Gegenstand von Kritik und 
Gesetzesreformen 

Die Dauer von Genehmigungsverfahren nimmt seit längerem einen heraus
ragenden, wenn nicht führenden Platz in der Kritik am Verwaltungshandeln 
ein. Die dafür stehende Debatte zur Beschleunigung von Planungs- und Ge
nehmigungsverfahren hat maßgebliche Impulse aus den beklagten wirt
schaftlichen Nachteilen erhalten, die aus der investitionshemmenden Wir
kung überlanger Verfahrensdauern für den »Wirtschaftsstandort Deutsch
land« erwüchsen. 298 

Angesichts dieser Kritik und der darin enthaltenen Aufforderung, auf 
eine Verkürzung der Genehmigungsverfahren hinzuwirken, führte der Ge
setzgeber mit Wirkung ab Mai I 993 Regelfristen für die behördliche Bear
beitungsdauer von Genehmigungsanträgen ein. 299 Der in § 10 BlmSchG 
eingefügte Abs. 6a bestimmt, daß in vereinfachten Verfahren über den An
trag bei Neugenehmigungen (nach § 4 BlmSchG) innerhalb einer Frist von 
drei Monaten, bei Änderungsgenehmigungen (nach§ 15a BlmSchG) inner
halb einer Frist von sechs Monaten(§ 15a Abs. I Satz 2 BlmSchG) zu ent
scheiden ist. Dabei ist eine Fristverlängerung um jeweils weitere drei Mo
nate zulässig, wenn »dies wegen der Schwierigkeit der Prüfung oder aus 
Gründen, die dem Antragsteller zuzurechnen sind, erforderlich ist.« Für 
diesen Fall ist der Genehmigungsbehörde eine Begründungspflicht gegen
über dem Antragsteller auferlegt. 

Es fällt schwer, plausible Gründe für die Festsetzung einer doppelt so 
langen Regelfrist für Änderungs- gegenüber Neugenehmigungen auszuma
chen. Es spricht nichts dafür anzunehmen, daß die Änderung einer beste
henden Anlage grundsätzlich mehr und/oder größere Probleme bei ihrer 
immissionsschutzrechtlichen Prüfung aufwirft, als dies zuvor bei ihrer 
(Erst-) Errichtung der Fall gewesen sein dürfte. 300 Im übrigen enthalten die 
einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen auch keinerlei Anhaltspunkte 

298 Zur Dominanz des ökonomischen Arguments der Standortsicherung in der Umwelt
schutzgesetzgebung der 90er Jahre vgl. Caspar 1995 und Koch 1997, S. 53ff. m.w.N. 
(wortgleich mit Ders. 1996, S. 40ff.) 

299 Die entsprechenden Änderungen erfolgten in Verbindung mit dem Investitionser
leichterungs- und Wohnbaulandgesetz vom 22. April 1993. 

300 Zweifel an einer sachlichen Grundlage nähren auch Ungereimtheiten der gesetzli
chen Bestimmungen selbst. Während bei Neugenehmigungen für vereinfachte und 
(grundsätzlich mit Öffentlichkeitsbeteiligung einhergehende) »normale« Verfahren 
unterschiedliche Regelfristen von drei bzw. sieben Monaten gelten (§ 10 Abs. 6a 
BimSchG), unterliegen Änderungsgenehmigungen beider Verfahrensarten der ein
heitlichen Frist von sechs Monaten. Das bedeutet, daß auf der einen Seite Ände
rungsgenehmigungen in vereinfachten Verfahren (ohne Öffentlichkeitsbeteiligung) 
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dafür, daß sich die Unterscheidung von Neu- und Änderungsgenehmigung 
einem anderen Gesichtspunkt als dem rein rechtsimmanenten des Bestands
schutzes, den Anlagenänderungen, nicht aber Neuerrichtungen genießen, 
im wesentlichen verdankt. 301 

Ebenfalls mit dem Ziel der Verfahrensbeschleunigung wurde§ 11 der 9. 
BlmSchV neu gefaßt, 302 der die Beteiligung der in ihren Belangen betrof
fenen Fachbehörden regelt. Ihnen soll die Genehmigungsbehörde für die 
Erarbeitung ihrer Stellungnahme eine Frist von einem Monat setzen. 

Den genannten Fristvorgaben kommt ausschließlich eine verwaltungsin
terne Bindungskraft zu, nicht aber auch eine gegenüber dem Antragsteller. 
Das bedeutet insbesondere, daß bloßer Fristablauf keinesfalls die Geneh
migung ersetzt. 303 Entsprechend sind die Folgen von Fristüberschreitung 
auf den innerbehördlichen Bereich begrenzt. Da zudem die Regelfristen 
nicht mit Sanktionen im Falle ihrer Überschreitung verbunden sind, dürfte 
ihr präventives Potential insgesamt eher als gering einzuschätzen sein.304 

Neben der Einführung von Regelfristen, mit der einer gemutmaßten Säu
migkeit der öffentlichen Verwaltung gegengesteuert werden sollte, wurden 
mit der angesprochenen Novelle weitere, auf Verfahrensbeschleunigung 
zielende Änderungen im BlmSchG und in der 9. BlmSchV vorgenommen. 
Sie betreffen teils organisatorische Vorkehrungen wie etwa die umfassende 
Beratung des Vorhabenträgers bereits vor Antragstellung, ggf. auch unter 
Beiziehung anderer Behörden ( § 2 Abs. 2 Satz 2 der 9. BlmSch V), oder die 
zeitgleiche (»sternförmige«) Übersendung der Antragsunterlagen an die 
Fachbehörden zur Stellungnahme(§ 11 Satz 2 der 9. BlmSchV) und teils -
für den Antragsteller bedeutsamer - Erleichterungen bei den materiellen 
Genehmigungsvoraussetzungen wie etwa die Erweiterung der Zulassung 

eine doppelt so lange Frist wie Neugenehmigungen eingeräumt wird, auf der ande
ren Seite für Änderungsgenehmigungen in Regelverfahren (mit Öffentlichkeitsbe
teiligung) die Frist im Vergleich zu der für Neugenehmigungen eingeräumten da
gegen sogar noch um einen Monat verkürzt ist. (Daß nach § 15a Abs. 2 BlmSchG 
bei Änderungsgenehmigungen von der Öffentlichkeitsbeteiligung auf Antrag des 
Betreibers abgesehen werden kann, ist unabhängig von den Bestimmungen zur Re
gelfrist zu sehen). Insofern dürfte Hofmann 1994, S. 130, zuzustimmen sein, der das 
sachlich wenig überzeugende Fristenreglement mangelnder gesetzestechnischer 
Sorgfalt zuschreibt unter Verweis auf den großen Zeitdruck, unter dem die Novel
lierung erfolgt sei. In dieselbe Richtung geht auch die Kritik von Wulfhorst 1997, 
S. 165f. Die inzwischen in Kraft getretene 5. Novelle zum BlmSchG vom Oktober 
1996 hat die Inkonsistenz behoben und für vereinfachte Neu- und Änderungsgeneh
migungsverfahren eine einheitliche Regelfrist von drei Monaten festgesetzt (§ 16 
Abs. 3 BimSchG n.F.). 

301 Vgl. zu den in der Genehmigungspraxis vielfach ähnlichen materiellen Problemla
gen von Neu- und Änderungsgenehmigungsverfahren auch oben Kap. II, Ziff. 4.2.4. 

302 Änderung der 9. BlmSchV durch die Verordnung vom 20. April 1993 (BGB!. I S. 
494). 

303 Hansmann 1994, S. 58, Fn. 49. 
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des vorzeitigen Beginns auch auf den Probebetrieb (§ 15a Abs. 1 Nr. 2 
BlmSchG). 

Die trotz der erfolgten Novelle anhaltende Kritik an der investitionshem
menden Ausgestaltung der Genehmigungsverfahren 305 veranlaßte den Ge
setzgeber, eine Unabhängige Expertenkommission zur Eruierung weiteren 
Beschleunigungspotentials einzusetzen. 306 Die von der Kommission erar
beiteten Lösungsvorschläge 307 konzentrieren sich vor allem auf eine Be
schneidung der materiellen Anforderungen an die Genehmigungserteilung 
einschließlich des behördlichen Prüfumfangs zugunsten einer dem Anla
genbetreiber in höherem Maße überantworteten Selbstprüfung und Selbst
überwachung. 308 Negative Auswirkungen auf den gesetzlich postulierten 
Schutz der Umwelt und der Allgemeinheit bzw. den Schutz Dritter werden 
explizit ausgeschlossen. 309 

Wenn die Kommission die angestrebte Verfahrensbeschleunigung in er
ster Linie durch Aufgabenentlastung der Behörden zu erreichen sucht, da
gegen Überlegungen zur Änderung der Binnen- wie Außenorganisation der 
Verwaltung eher nur am Rande und allgemein gehalten anstellt (und sich im 
übrigen vom »Steuerungsinstrument« der Regelfristen nur wenig ver
spricht), so entbehrt dies nicht einer gewissen Konsequenz. Für die bishe
rige Genehmigungspraxis teilt sie ausdrücklich die Einschätzung, daß sich 

304 Im Falle der Fristüberschreitung der Antragsbearbeitung durch die Genehmigungs
behörde kämen Disziplinarmaßnahmen des unmittelbaren Dienstvorgesetzten des 
jeweiligen Sachbearbeiters oder auch der vorgesetzten Behörde in Frage (was wie
derum voraussetzt, daß diese überhaupt von dem Vorgang Kenntnis erlangt hat etwa 
im Wege einer Dienstaufsichtsbeschwerde des Antragstellers). Im Falle der Frist
säumnis der Fachbehörde in der Abgabe ihrer Stellungnahme kann die Genehmi
gungsbehörde gern.§ 11 S. 3 der 9. BlmSchV davon ausgehen, daß diese sich nicht 
äußern will. Die (möglicherweise als Sanktion gegenüber der Fachbehörde ge
dachte) Regelung ist freilich kaum geeignet, die Position der Genehmigungsbehörde 
zu stärken. Diese kann nämlich beim Ausbleiben der angeforderten Stellungnahme 
nicht davon ausgehen, daß die fraglichen fachlichen Belange durch das anstehende 
Vorhaben auch tatsächlich nicht berührt sind. Dies hat zur Konsequenz, daß sie ggf. 
eigene Ermittlungen anstellen und/oder sieb die notwendige Fachkenntnis durch Be
auftragung eines Sachverständigen beschaffen muß (vgl. auch schon oben Ziff. 2.3). 

305 Vgl. hierzu die (aus der Vielzahl einschlägiger Äußerungen ausgewählten) Nach
weise bei Lübbe-Wolff 1995, S. 57, Fn. 2. 

306 Nach ihrem Vorsitzenden »Schlichter-Kommission« genannt. 
307 Vgl. hierzu statt vieler den Überblick des Kommissionsvorsitzenden: Schlichter 

1995. 
308 Ein Teil der Vorschläge ist inzwischen in die jüngste, 5. Novelle zum BimSchG vom 

Oktober 1996 eingegangen, so z.B. die (zunächst) bloße Anzeigepflicht auch »we
sentlicher« Anlagenänderungen statt der bisherigen grundsätzlichen Genehmi
gungspflicht. 

309 Daß Anlaß besteht, diese Selbsteinschätzung von Grund auf in Zweifel zu ziehen, 
zeigt die ausführliche Kritik von Lübbe- Wolf! 1995 an den Kommissionsvorschlä
gen. Vgl. auch Caspar 1995, S. 412f. 
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die deutschen Genehmigungsverfahren im internationalen Vergleich durch 
besondere Sorgfalt und Objektivität auszeichneten, dafür allerdings auch 
entsprechende Zeit beanspruchten. M.a.W. es wird eingeräumt, daß die 
Prüfgüte einer Genehmigung nicht unabhängig von dem eingesetzten Zeit
aufwand ist. Des weiteren konzediert die Kommission im Hinblick auf die 
Dauer, daß die Behauptung überlanger Genehmigungszeiten in Deutsch
land gegenüber vergleichbaren anderen (westlichen) Industrieländern bis
lang eindeutiger empirischer Belege ermangele. 310 Einschränkend geht sie 
allerdings davon aus, daß in Deutschland zum einen Verfahren mit »unge
bührlich« langer Dauer (»Ausreißer«) einen nennenswerten Anteil aus
machten und zum anderen die Arbeitsweise der Behörden verbreitet als 
»nicht gerade zügig« gelte. 

Die nachfolgenden Ergebnisse zur Verfahrensdauer verstehen sich aus
drücklich nicht als Beitrag zur Klärung der die Beschleunigungsdebatte in 
Gang haltenden Frage »überlanger« Genehmigungszeiten, und zwar vor al
lem aus zwei Gründen. Der eine und eher formale Grund ist der, daß sich 
die vorliegende Untersuchung vorrangig auf andere Aspekte des verein
fachten Genehmigungsverfahrens richtet. Der andere, gewichtigere Grund 
ist inhaltlicher Natur. Er betrifft die theoretisch-methodologischen Voraus
setzungen, die erfüllt sein müßten, aber nicht erfüllt sind, um Bewertungen 
von Verfahrensdauern wie die einer »Überlänge« empirisch absichern zu 
können. Ohne den Maßstab einer wie immer definierten »angemessenen« 
und ggf. entsprechend anzustrebenden Genehmigungszeit, wird das Zeit
kriterium zu einer absoluten Größe, deren theoretisches Optimum dann bei 
Null liegt. Inhaltlich liefe dies auf die Abschaffung des Genehmigungsver
fahrens und damit jeglichen Genehmigungserfordernisses hinaus. D.h. 
selbst die kürzeste Verfahrensdauer muß letztlich als noch zu lang gelten. 311 

Eine »angemessene« Genehmigungszeit wird sich nicht definieren lassen, 
ohne (inhaltliche) Mindestanforderungen an den Verfahrensablauf wie etwa 
die Wahrnehmung der Rechte Dritter und an das Verfahrensergebnis wie 
etwa die Qualität der erteilten Genehmigung im Hinblick auf Prüftiefe und 
Einhaltung der rechtlich vorgegebenen immissionsschutzrechtlichen Stan
dards einzubeziehen. Zwar ist zuzugeben, daß die Erfassung solcher quali
tativer Faktoren ihrerseits Meßprobleme aufwirft. Das rechtfertigt aber 
nicht, die Verfahrensdauer zum praktisch alleinigen obersten Bewertungs-

310 Schlichter 1995, S. 174. Vgl. auch den Hinweis von Bohne 1994, S .. 195, es fehlten 
»systematische, empirische Analysen der Dauer von Zulassungsverfahren und der 
verfahrensbestimmenden Faktoren für West- und Ostdeutschland, die sozialwissen
schaftlichen Methodenanforderungen« genügten. In der seit Jahren laufenden Be
schleunigungsdiskussion dominierten »Praktikeraussagen«, die »nicht immer frei« 
von Interessen seien und sich zudem an »fehlgeschlagenen« Einzelfällen orientier
ten. 

311 Vgl. auch die plastische Einkleidung des Problems in die Frage »wie schnell ist 
schnell genug?« bei Bohne 1994, S. 195. 
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kriterium der Genehmigungspraxis zu erheben. Dem kommt indes der 
zweifelhafte » Vorzug« zu - wie die jüngsten Reformvorschläge, etwa die 
der »Schlichter-Kommission«, belegen-, mit dem vermeintlich neutralen 
Argument der Zeitersparnis das primär angestrebte Ziel einer Absenkung 
der materiellen Genehmigungsstandards zu überdecken. 312 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung erfolgt die Analyse der Ver
fahrensdauer ausschließlich in vergleichender Perspektive der beiden Ge
nehmigungsmodelle. Sie nimmt dabei auch die verbreitete und auf den er
sten Blick plausible Auffassung auf, daß die (baden-württembergische) 
Trennung von Genehmigungs- und technischer Fachbehörde im Vergleich 
zur (niedersächsischen) Integration der beiden Kompetenzen auf Grund des 
erhöhten Koordinationsaufwands eine längere Verfahrensdauer nach sich 
zieht. 313 Zugunsten einer Verfahrensbeschleunigung gibt nicht nur die 
»Schlichter-Kommission« zu erwägen, verwaltungsrechtliche und fach
technische Kompetenzen in einer Behörde zu vereinen. 314 Als Bündelungs
instanz kommen grundsätzlich sowohl die Kommunalverwaltung als auch 
die staatliche Sonderverwaltung in Frage. 315 Die aktuelle Entwicklung läuft 
allerdings auf eine Präferenz für die kommunale Lösung hinaus. 316 Vor die
sem Hintergrund hat das baden-württembergische Trennungsmodell wenig 
Chancen, zum Regelfall zu werden. Ob sich das niedersächsische Integra-

312 Ihre Kritik an den Reformvorschlägen der Schlichter-Kommission faßt Lübbe-Wolff 
1995, S. 62, in dem Fazit zusammen, daß diese im Kern »dem in der deutschen Um
weltpolitik derzeit dominierenden Trend [entsprechen], unter Lippenbekenntnissen 
zum Umweltschutz dessen Abbau zu betreiben.« 

313 Vgl. etwa Dose 1997, S. 235 u. S. 419, Lübbe-Wolff 1996, S. 62f., Lorenz 1991, S. 
256. Nach Lübbe-Wolff 1996, S. 62, verkörpert das Trennungsmodell eine »irratio
nale(.)«, insbesondere »extrem zeitfressend(e)« Organisationsstruktur. 

314 Schlichter 1995, S. 179. 
315 Vgl. Lübbe-Wolff 1990, S. 29f. Die »Schlichter-Kommission« (wie vorhergehende 

Anm.) beispielsweise plädiert dagegen für eine Bündelung bei der allgemeinen Ver
waltung. 

316 Dafür spricht, daß in verschiedenen Bundesländern im Rahmen der Reformbestre
bungen zur »Verschlankung« der öffentlichen Verwaltung staatliche Sonderbehör
den aufgelöst und deren Aufgaben den Kommunen zugewiesen wurden, beispiels
weise in Baden-Württemberg und in Niedersachsen (oder auch in Nordrhein-West
falen) die Ämter für Wasser- und Bodenwirtschaft bzw. für Wasserwirtschaft. Stan
den bislang die staatlichen Gewerbeaufsichtsämter nicht auf der Liste potentiell auf
zuhebender Sonderbehörden, so scheint es neuerdings zumindest in Nordrhein
Westfalen Überlegungen zu geben, auch diese Ämter (nach erst jüngst erfolgter In
tegration der Wasser- und Abfallwirtschaft in staatliche Umweltämter umbenannt 
bei gleichzeitiger Auslagerung des Arbeitsschutzes in eigene staatliche Ämter) nicht 
von vornherein grundsätzlich auszunehmen. 
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tionsmodell auf der Ebene der Sonderverwaltung gegen das kommunale 
Konkurrenzmodell 317 behaupten kann, bleibt abzuwarten. 

Dem nachfolgenden Vergleich werden die im Erhebungszeitraum gelten
den, 1993 eingeführten Regelfristen von drei Monaten für Neu- und sechs 
Monaten für Änderungsgenehmigungen zugrunde gelegt. Zusätzlich wer
den die Verfahrensdauern auch auf die inzwischen geltende einheitliche 
Dreimonatsfrist bezogen. 318 

4.2. Variationen der Gesamtdauer 

4.2.1. Mögliche Bezugspunkte der Berechnung 

Als rein quantitatives (intervallskaliertes) Merkmal erscheint die Verfah
rensdauer auf den ersten Blick als »objektiv« leicht bestimmbare und von 
daher unproblematische Größe. Die inhaltliche Aussagekraft der gemesse
nen Dauer hängt freilich davon ab, wie jeweils Anfangs- und Endpunkt de
finiert bzw. datiert werden. 

Wenig Variationsmöglichkeiten bestehen bei der Festlegung des End
punkts. Das Verfahren erreicht offenkundig mit dem Erlaß des Genehmi
gungsbescheids und dessen Kenntnisgabe an den Antragsteller seinen for
mellen Abschluß. Allerdings gibt es durchaus Gründe, die dafür sprechen, 
bei Widersprüchen des Antragstellers gegen den Genehmigungsbescheid 
erst den Zeitpunkt der Entscheidung in Form der Abhilfeprüfung durch die 
Genehmigungsbehörde oder sogar erst den Zeitpunkt der Entscheidung 
durch Widerspruchsbescheid der (übergeordneten) Widerspruchsbehörde 
im Falle des (bei negativem Ausgang der Abhilfeprüfung) aufrechterhalte
nen Widerspruchs als definitive Beendigung des (verwaltungsförmigen) 
Genehmigungsverfahrens zu betrachten. 319 Schließlich ist der Widerspruch 
immer (auch) Folge des Verfahrens selbst insofern, als es den Behörden 

317 Zu der mit dieser Lösung verbundenen Gefahr einer stärkeren Einflußnahme kom
munalpolitischer Interessen auf die Vollzugspraxis vgl. oben Anm. 43. Möglicher
weise wäre ein solcher Effekt aus der Sicht derer, die die »Investitionshemmnisse« 
des geltenden Genehmigungsrechts beklagen, nicht unbedingt unerwünscht. 

318 Den Grund dafür liefert nicht zuletzt die Beobachtung, daß sich die Sachbearbeiter 
der untersuchten Verfahren selbst nicht an den gestatteten längeren Regelfristen für 
Änderungsgenehmigungen orientierten, sondern bei diesen ebenfalls von einer 
Dreimonatsfrist ausgingen. Dies deutet darauf hin, daß die Praxis sachlich kaum zu 
rechtfertigende Differenzierungen zu ignorieren geneigt ist, auch wenn sie solche 
Differenzierungen zu ihren Gunsten nutzen könnte. 

319 Ein gegen den Bescheid der Widerspruchsbehörde eingeleitetes verwaltungsgericht
liches Verfahren sollte dagegen nicht mehr dem - letztlich zwar auch hier als Aus
löser zu betrachtenden - Genehmigungsverfahren zugerechnet werden, da nunmehr 
die Sphäre der Verwaltung verlassen ist. 
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ausweislich der Gegenwehr des Antragstellers im Ergebnis nicht gelungen 
ist, die anstehenden Probleme zureichend zu erörtern oder in einer diesen 
überzeugenden Weise zu lösen. 320 Die durch ein »schnelles« Verfahren er
zielte Zeitersparnis kann durch die nachträgliche Widerspruchsbearbeitung 
aufgewogen, wenn nicht gar am Ende durch den zusätzlichen Zeitverbrauch 
»überkompensiert« werden. In diesen Fällen erfaßt die Orientierung des 
Verfahrensabschlusses am Erlaß des Genehmigungsbescheids lediglich ei
nen Teil des von der Genehmigungsbehörde am Ende für das Verfahren bis 
zur (verwaltungsförmigen) Rechtskraft der Genehmigungsentscheidung er
brachten Zeitaufwands. Je höher der Anteil an Verfahren mit Widerspruchs
einlegung ausfällt, umso mehr wirkt es sich aus, ob die Zeitspanne der be
hördlichen Widerspruchsbearbeitung der Verfahrensdauer zugerechnet 
wird oder nicht. In der vorliegenden Untersuchung wird die Widerspruchs
phase auf die Abhilfeprüfung der Genehmigungsbehörde aus den oben ge
nannten Gründen (Ziff. 3.4.2 mit Anm. 289) begrenzt. 321 

Weitreichendere Konsequenzen für die Aussagekraft von Genehmi
gungsdauern verbinden sich mit der Bestimmung des Verfahrensbeginns. 
Hier bieten sich grundsätzlich drei verschiedene Bezugspunkte an. 

a) Ein erster Bezugspunkt orientiert sich am Beginn der gesetzlich vorge
gebenen Regelfristen. Deren Laufzeit setzt ein mit Voliständigkeit der bei
zubringenden Unterlagen. 322 Die Vollständigkeit der Unterlagen hat die 
Genehmigungsbehörde, wie oben erwähnt (Ziff. 2.1 ), nach Eingang »un
verzüglich« zu prüfen und ggf. den Antragsteller zur Ergänzung innerhalb 
einer »angemessenen« Frist aufzufordern. 323 Mit Feststellung der Vollstän
digkeit hat die Genehmigungsbehörde den Antragsteller »über den geplan
ten zeitlichen Ablauf des Genehmigungsverfahrens zu unterrichten.« 324 

Die Anbindung der Fristlaufzeit an die Unterlagenvollständigkeit kommt 
insofern der Genehmigungsbehörde entgegen, als ihr Verzögerungen bei 
der dem Antragsteller obliegenden Unterlagenbeibringung nicht angelastet 

320 Es handelt sich hier lediglich um eine (empirische) ex post-Feststellung und nicht 
um eine Zurechnung von Verantwortung für das »Scheitern«. Mit ihrer oben (Ziff. 
3.4.2) aufgezeigten hohen Abhilfebereitschaft gegenüber Widersprüchen geben die 
Genehmigungsbehörden bzw. die betroffenen Fachbehörden im Ergebnis zu erken
nen, die ihnen verfügbaren Handlungsspielräume im Verfahren selbst nicht situati
onsgerecht genutzt zu haben. Darunter fallen auch möglicherweise unternommene 
Versuche, »striktere« Genehmigungsbedingungen durchzusetzen als von den rein 
rechtlichen Entscheidungsgrundlagen her (im Streitfalle) legitimierbar. 

321 Zur Dauer dieser Phase s. unten Ziff. 4.3.5. 
322 Das ergibt sich aus der Formulierung von § 10 Abs. 6a BlmSchG: »Über den Ge

nehmigungsantrag ist nach Eingang des Antrags und der nach Absatz 1 Satz 2 ein
zureichenden Unterlagen innerhalb einer Frist von[ ... ] zu entscheiden.« (Hervorheb. 
von mir - Br.) 

323 § 7 Abs. 1 der 9. BlmSchV. 
324 § 7 Abs. 2 der 9. BlmSchV. 
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werden. Im Untersuchungszeitraum sah das Gesetz für die Durchführung 
der Vollständigkeitsprüfung keine Frist vor. Eine solche ist inzwischen aber 
eingeführt worden. 325 

Obwohl die genannten gesetzlichen Vorgaben grundsätzlich einen zurei
chend operationalen Verfahrensbeginn markieren, stößt dessen Anwendung 
auf die Genehmigungspraxis auf Schwierigkeiten. Diese resultieren haupt
sächlich daraus, daß die Genehmigungsbehörde nur begrenzt über die er
forderlichen materiellen Kompetenzen verfügt, die Vollständigkeit der An
tragsunterlagen im Hinblick auf sämtliche betroffene fachliche Belange zu 
beurteilen. Von daher neigt sie eher dazu, sich diesbezüglich gegenüber 
dem Antragsteller nicht festzulegen und sich die Option späterer (weiterer) 
Nachforderungen vorzubehalten. Nur in einer Minderzahl der untersuchten 
Verfahren wurde deren offizielle Einleitung in beiden Genehmigungsmo
dellen - wenn auch mit graduellen Unterschieden - ausdrücklich von der 
Komplettierung der vorgelegten Unterlagen abhängig gemacht (vgl. oben 
Ziff. 2.2). Entsprechend konnte die Mehrheit der Antragsteller davon aus
gehen, daß das Verfahren mit dem Eingang ihres Antrags begonnen hat. Im 
Ergebnis führt die Präferenz der Genehmigungsbehörde, die Frage der Un
terlagenvollständigkeit - von eindeutigen Fällen abgesehen - offenzuhal
ten, dazu, daß sie das gesetzlich eingeräumte Entlastungspotential bei der 
Kalkulation der Regelfrist nicht ausschöpft. 326 

b) Als zweiter Bezugspunkt für den Verfahrensbeginn kommt der An
tragseingang in Betracht. Spätestens ab diesem Zeitpunkt ist die Genehmi
gungsbehörde mit dem Genehmigungsbegehren de facto befaßt, und zwar 
in Form der erforderlichen Vollständigkeitsprüfung. Da eine solche Kon
trolle, um sie seriös zu absolvieren, bereits ein »Einsteigen in die Sache« 
notwendig macht, kann sie u. U. einen beträchtlichen Arbeits- und Zeitauf
wand mit sich bringen. Wie gerade dargelegt, ließen die Behörden gleich
wohl die Mehrheit der Verfahren bei Antragseingang offiziell beginnen und 
leiteten die Fachbehördenbeteiligung ein unabhängig davon, ob noch Er
gänzungen der Unterlagen erforderlich waren. 327 Auf Grund dieser Praxis 
führt die Differenzierung zwischen Unterlagenvollständigkeit und Antrags-

325 § 7 Abs. l Satz 1 u. 2 der 9. BlmSchV n.F. Siehe auch näher unten Anm. 328 und 
Ziff. 4.3.2. 

326 Unabhängig davon muß sich die gesetzliche Bestimmung fragen lassen, ob es rea
listisch ist zu erwarten, daß eine einzelne (Genehmigungs-) Behörde über die not
wendige Kompetenz verfügt, die geforderte umfassende, wegen des Konzentrati
onsprinzips sich auf die unterschiedlichsten fachlichen Belange erstreckende Voll
ständigkeitsbeurteilung vor Beteiligung der jeweiligen Fachbehörden zu leisten. 

327 Dies spiegelt sich auch in den Genehmigungsbescheiden wider, die nur zum klei
neren Teil der Fälle darauf hinweisen, daß der ursprünglich eingereichte Antrag un
vollständig war. Eine Datierung der Unterlagenvollständigkeit ist aber auch dann 
eher die Ausnahme. 
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eingang als Bezugspunkt für den Verfahrensbeginn nur zu geringen Unter
schieden in der Verfahrensdauer, wie nachfolgend gezeigt wird. 328 

c) Als dritter Bezugspunkt für den Verfahrensbeginn bietet sich der Zeit
punkt an, in dem die Genehmigungsbehörde erstmals mit dem Genehmi
gungsgegenstand konfrontiert ist und von dem ab sie Arbeit und Zeit in den 
prospektiven Genehmigungsvorgang investiert. Dies war bei den unter
suchten Verfahren beider Modelle, wie dargelegt, 329 in der großen Mehrheit 
der Fall. Die hier unter den Begriff der » Vorantragsberatung« gebündelten 
Aktivitäten der Genehmigungsbehörde galten dabei nicht nur einer Bera
tung i.S. einer verfahrensrechtlich und ggf. auch fachtechnischen Hilfestel
lung für die Erarbeitung der erforderlichen Antragsunterlagen. In nicht ge
ringem Maße sah sie sich dem oft mühsamen Unterfangen ausgesetzt, Be
treiber nicht genehmigter bzw. sanierungsbedürftiger Anlagen oder Anla
genteile zur (nachträglichen) Beantragung der gebotenen Genehmigung zu 
veranlassen. 330 Von daher kann allein die Vorantragsberatung bis zum An
tragseingang im Einzelfall erhebliche Zeit in Anspruch nehmen. Berück
sichtigt man, daß die Genehmigungsbehörde (gern. § 2 Abs. 2 Satz 1 der 9. 
BimSch V) zur Beratung verpflichtet ist, sobald sie vom Vorhabensträger 
über seine Planung unterrichtet wird, erheben sich grundsätzliche Beden
ken dagegen, dieses der förmlichen Antragstellung vorgelagerte Stadium 
des Genehmigungsverfahrens als lediglich »inoffizielles« zu betrachten 
und von der restlichen, »offiziellen« Laufzeit abzutrennen. Gegen eine sol
che Diskreditierung der Vorantragsphase spricht zudem, daß es der Geneh
migungsbehörde (gern. Satz 2 der genannten Vorschrift) freisteht, ggf. zur 
Erfüllung ihrer Beratungspflicht bei der Antragserstellung auch schon an
dere Behörden hinzuzuziehen. Eine umfängliche und gründliche Erörte
rung der Genehmigungsvoraussetzungen des geplanten Vorhabens dürfte 
sich auch in zeitlicher Hinsicht auf die nach Antragseingang durchzufüh
renden Verfahrensschritte i.d.R. entlastend auswirken. 

Im Unterschied zum Bezugspunkt des amtlichen »Erstkontakts« mit dem 
Genehmigungsgegenstand als Kriterium für den Verfahrensbeginn ist den 
anderen beiden Bezugspunkten gemeinsam, daß über deren zeitliche Fixie
rung die Genehmigungsbehörde in Richtung eines späteren oder aber auch 

328 Allein von daher dürfte von der im Rahmen der 5. Novelle zum BimSchG vom Ok
tober 1996 für die Vollständigkeitsprüfung eingeführten Regelfrist von einem Monat 
nach Antragseingang mit einmaliger Verlängerungsmöglichkeit von 2 Wochen (§ 7 
Abs. l Satz I u. 2 der 9. BimSchV n.F.) kein ins Gewicht fallender Beschleuni
gungseffekt zu erwarten sein. Unabhängig davon halten Kritiker der Neuregelung 
entgegen, daß diese zu zusätzlichen Belastungen der Verwaltung führe und damit 
einer zügigen Verfahrensdurchführung eher abträglich sei (vgl. die Kommentierung 
zu § 7 von Czajka 1996, S. 3). 

329 Vgl. oben Ziff. 1.3.l. mit Tab. 8. 
330 Vgl. oben Ziff. 1.2. und 1.3.4. 
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eines früheren Termins - in Grenzen - verfügen kann. Für die Feststellung 
der Unterlagenvollständigkeit wurde bereits darauf hingewiesen, daß die 
Genehmigungsbehörden in dieser Frage eher Zurückhaltung walten ließen 
und damit in Kauf nahmen, legitime Spielräume, den Beginn der gesetzli
chen Regelfrist hinauszuschieben, zu verschenken. Dies gewissermaßen 
kompensierend, bevorzugten sie es, ihre Bemühungen um Verkürzung der 
Regellaufzeit in die Vorantragsphase vorzuziehen und das Verfahren for
mell erst mit dem Eingang eines prüffähigen Antrags beginnen zu lassen. 
Theoretisch könnte die gesamte materielle Prüfarbeit, die den Kern eines 
Genehmigungsverfahrens ausmacht, in das inoffizielle Vorstadium ausge
lagert werden. Dem anschließenden offiziellen Verfahren fiele dann nur 
noch die weniger zeitaufwendige Aufgabe der förmlichen Bestätigung des 
vorverhandelten Genehmigungsinhalts zu. Die Praxis gibt sich freilich, wie 
sich noch zeigen wird, weit weniger radikal als die Theorie. 

Jeder der hier erörterten Bezugspunkte für den Verfahrensbeginn bzw. 
das Verfahrensende reflektiert eine andere Auffassung davon, welche Ak
tivitäten der Hauptbeteiligten schon bzw. noch Bestandteil des Verfahrens 
sind. Dabei hat sich herausgestellt, daß sowohl die Vollständigkeit der An
tragsunterlagen als auch der Antragseingang in gewissen Grenzen zur Dis
position der Genehmigungsbehörde stehen und von daher nicht als »objek
tiver« Verfahrensbeginn behandelt werden können. In Abhängigkeit von 
den beiden Bezugspunkten variiert die jeweilige diesen vorgelagerte, nicht 
zum Verfahren gerechnete Zeitspanne, in der die Genehmigungsbehörde 
faktisch bereits mit dem Genehmigungsgegenstand befaßt ist und Vorent
scheidungen für die weitere Verfahrensentwicklung trifft. Insofern reprä
sentiert allein der Zeitpunkt des Erstkontakts der Genehmigungsbehörde 
mit dem Genehmigungsbegehren einen ihrer strategischen Verfügung ent
zogenen Verfahrensbeginn. Er ist auch der einzige, der den gesamten, von 
der Genehmigungsbehörde tatsächlich erbrachten Zeit- und Arbeitsauf
wand eines Genehmigungsverfahrens erfaßt. 331 

331 Die Regelfristen in der gesetzlich definierten Form blenden einen Teil dieses Auf
wands aus. Das hat nur auf den ersten Blick für die Behörde den Vorteil, daß sie das 
Risiko von Fristüberschreitungen durch Ausdehnung der »inoffiziellen« Phase mi
nimieren kann. Auf der anderen Seite hält sie damit jene tatsächlich erbrachte Ver
waltungsleistung unsichtbar mit der nachteiligen Folge, daß sie offiziell auch als ent
sprechend geringer belastet gilt. 
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4.2.2. Verschiedene Gesamtdauern im Vergleich 

4.2.2.1. Dauer ab Vollständigkeit der Antragsunterlagen bis zum Erlaß 
des Genehmigungsbescheids 

Die kürzeste Gesamtdauer eines Genehmigungsverfahrens errechnet sich, 
wenn man den Zeitpunkt der Vollständigkeit der Antragsunterlagen als Ver
fahrensbeginn und den Erlaß des Genehmigungsbescheids als Verfahrens
ende zugrunde legt. Tab. 36.1 zeigt die Verteilung der untersuchten Verfah
ren auf verschiedene Zeitklassen der so definierten Gesamtdauern. 

Tab. 36.1 
Verfahrensdauer ab Vollständigkeit der Antragsunterlagen bis Erlaß Geneh
migungsbescheid (Häufigkeitsverteilung) 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

15 11 8 
Bis zu drei Monaten 25;9% 25;6% 33,3% 

Über drei bis sechs Monate 
24 17 9 

41,4% 39,5% 37,5% 

Über sechs bis zwölf Monate 
9 8 3 

15,5% 18,6% 12,5% 

Über zwölf Monate* 
10 7 4 

17,2% 16,3% 16,7% 

58 43 24 
Verfahren gesamt 100,0% 100,0o/o 100,0% 

* Maximaler Wert beim GAA-N: 33,S Mon., LRA-1: 50,4 Mon., LRA-2: 20,1 Mon. 

Die Befunde zeigen zum einen, daß auf die einzelnen Häufigkeitsklassen 
beim GAA-N und beim LRA-1 nahezu gleich große Anteile entfallen. Die 
beiden Genehmigungsmodelle unterscheiden sich also in dieser Hinsicht 
kaum voneinander. 332 Zum anderen stellt sich heraus, daß bei beiden Be
hörden lediglich ein Viertel der Verfahren (25,9% bzw. 25,6%) innerhalb 
der Regelfrist von drei Monaten und weitere rd. 40% (41,4% bzw. 39,5%) 
innerhalb einer Frist von sechs Monaten erledigt wurden. Entsprechend be-

332 Die Anteile beim LRA-2 weisen lediglich für die erste Klasse (»Bis zu drei Mona
ten«) einen etwas höheren Anteil aus. Diese Abweichung von den entsprechenden 
Werten der beiden anderen Ämter ist aber nicht signifikant. 
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nötigte das verbleibende Drittel (32,8% bzw. 34,9%) länger als sechs Mo
nate, die Hälfte davon sogar länger als 12 Monate. 

Vor allem die erheblichen Kontingente an Fällen mit »Überlänge« sorgen 
dafür, daß die durchschnittliche Verfahrensdauer mit 6,0 Monaten beim 
GAA-N und 7 ,3 Monaten beim LRA-1 doppelt so hoch (bzw. beim LRA-1 
noch etwas darüber) 333 ausfällt, wie es die dreimonatige Regelfrist für den 
»Normalfall« vorsieht (Tab. 36.11). 

Tab. 36.J 1 
Verfahrensdauer ab Vollständigkeit der Antragsunterlagen bis Erlaß Geneh
migungsbescheid (statistische Parameter in Monaten)* 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

Arith. Mittel 6,02 7,27 5,43 

Varianz 21,63 47,17 16,58 

Median 4,20 4,66 4,49 

Minimum 0,82 1,41 0,26 

Maximum 19,64 31,71 15,31 

Gesamt 57 42 23 

* Ohne Extremwerte. 

Dabei werden die Durchschnittswerte durch Fälle mit besonders langer 
Dauer belastet, was sich auch in den deutlich niedrigeren Medianwerten 
(4,2 bzw. 4,7 Mon.), unter bzw. über dem jeweils die Hälfte der Verfahren 
liegt, niederschlägt. Speziell der höhere Durchschnittswert beim LRA-1 re
sultiert in erster Linie daraus, daß sich hier einige Verfahren über 20 Mo
nate und länger hingezogen haben, was bei der niedersächsischen Behörde 
nicht vorgekommen ist. 334 Dies drückt sich auch in der deutlich höheren Va-

333 Die Differenz der Mittelwerte ist allerdings nicht signifikant (t = 1,079 < t(0,90; 97) = 
1,290. Das gilt auch für die Differenz der Varianzen unter der Bedingung eines hohen 
Sicherheitsniveaus von p = 0,001 für die Gleichheitshypothese (F = 2, 18 < Fc0,999; 

41, 56) = 2,31 ). 
334 Bei diesen Dauern handelt es sich nicht um Extremwerte der Rohdatenverteilung. 

Solche Extremwerte blieben (hier wie auch im weiteren) bei der Berechnung der 
statistischen Parameter grundsätzlich unberücksichtigt. 
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rianz (47,2 gegenüber 21,6 Mon.) und dem höheren Maximalwert (31,7 ge
genüber 19,6 Mon.) aus. 335 

Das Bild ändert sich nicht grundlegend, wenn man die Verfahren mit 
Blick auf die im Untersuchungszeitraum geltenden unterschiedlichen Re
gelfristen von drei und sechs Monaten für Neu- bzw. Änderungsgenehmi
gungen entsprechend differenziert (Tab. 36.2). 

Tab. 36.2 
Verfahrensdauer ab Vollständigkeit der Antragsunterlagen bis Erlaß Geneh
migungsbescheid, getrennt nach Neu- und Änderungsgenehmigungen 
(Häufigkeitsverteilung)* 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

Änd.-G Neu-G Änd.-G Neu-G Änd.-G Neu-G 

12 3 s 6 4 4 
Bis zu drei Monaten 28,6% 18,8% 19,2% 35,3% 33,3% 33,3% 

Über drei bis sechs Monate 
17 7 12 5 3 6 

40,5% 43,8% 46,2% 29,490 25,0% t:"rl n,.,, 
JU,U"IO 

Über sechs bis zwölf Monate 
6 3 3 5 1 2 

14,3% 18,8% 11,5% 29,4% 8,3% 16,7% 

Über zwölf Monate 
7 3 6 I 4 0 

16,7% 18,8% 23,1% 5,9% 33,3% 0,0% 

42 16 26 17 12 12 
Verfahren gesamt** 100,1% 100,2% 100,0% 100,0% 99,9% 100,0% 

Angesichts der teilweise niedrigen absoluten Grundgesamtheiten dient die Prozentuierung le
diglich der näherungsweisen (heuristischen) Vergleichbarkeit der auf die einzelnen Kategorien 
entfallenden absoluten Häufigkeiten. 

•• Abweichungen von 100,0% durch Rundungen bei den prozentualen Einzelhäufigkeiten. 

Danach konnten jeweils rd. zwei Drittel der Änderungsgenehmigungsver
fahren beim GAA-N (69,0%) und beim LRA-1 (65,4%) die Sechsmonats
frist einhalten. Die für diese Verfahren mit der jüngsten Novelle aus 1996 
geltende Regelfrist von nunmehr ebenfalls drei Monaten erfüllen allerdings 
nicht einmal ein Drittel von ihnen, wobei der Anteil beim GAA-N mit 
28,6% deutlich, aber nicht statistisch signifikant über dem beim LRA-1 mit 

335 Die Differenz der Varianzen ist unter einem Sicherheitsniveau für die Gleichheits
hypothese von p = 0,001 nicht signifikant (vgl. vorletzte Anm.), unter dem niedri
geren Sicherheitsniveau von p = 0,005 aber signifikant (F = 2, 18 > Fc0.999; 41, 56i = 
2,08). 
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19,2% liegt. Schneidet somit hier die niedersächsische Genehmigungsbe
hörde etwas günstiger ab als die baden-württembergische, verhält es sich 
bei den Neugenehmigungsverfahren mit Anteilen von 18,8% beim GAA-N 
bzw. 35,3% beim LRA-1 umgekehrt. 336 In beiden Modellen überschreitet 
das Gros der Verfahren den gesetzlich zugebilligten Zeitrahmen, überdies 
in rd. einem Drittel der Neu- wie auch der Änderungsgenehmigungsfälle 
mit Dauern von mehr als sechs bzw. mehr als 12 Monaten in einem erheb
lichen Maße. 337 

Tab. 36.21 
Verfahrensdauer ab Vollständigkeit der Antragsunterlagen bis Erlaß Geneh
migungsbescheid, getrennt nach Neu- und Änderungsgenehmigungen (sta
tistische Parameter in Monaten)* 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

Änd.-G Neu-G Änd.-G Neu-G Änd.-G Neu-G 

Arith. Mittel 5,97 6,15 8,27 5,81 6,55 4,41 

Varianz 23,21 18,53 59,42 27,90 27,66 5,62 

Median 4,16 5,12 4,98 3,71 4,49 4,53 

Minimum 0,82 1,31 2,10 1,41 1,97 0,26 

Maximum 19,64 16,59 31,71 22,95 15,31 9,61 

Gesamt 42 15 25 17 11 12 

* Ohne Extremwerte. 

Die Betrachtung der durchschnittlichen Verfahrensdauer (Tab. 36.21) zeigt 
für das GAA-N keine größere Differenz zwischen Neu- und Änderungsge
nehmigungen, die mit 6,0 (5,97) bzw. 6,2 Monaten beide in Höhe der 
Sechsmonatsfrist liegen. Das gilt auch für die Dauer der Neugenehmigun
gen beim LRA-1 mit einem Durchschnitt von 5,8 Monaten. Dagegen kom
men die dortigen Änderungsgenehmigungen auf einen um mehr als zwei 

336 Aber auch diese Differenz bleibt- angesichts der absolut geringen Anzahl von Neu
genehmigungen - unter der Signifikanzgrenze (chi2 = 1,23 < 2,71, für p = 0,1 und 
df = !.). 

337 Siehe im einzelnen die in Tab. 36.2 in den entsprechenden Kategorien ausgewiese
nen Anteile. 
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Monate darüber liegenden (signifikant höheren) Wert von 8,3 Monaten. 338 

Dies bedeutet, daß »überlange« Dauern hauptsächlich Änderungsgenehrni
gungs- und weniger Neugenehmigungsverfahren betrafen, was sich auch an 
dem mit 5,0 (4,98) Monaten erheblich unter dem Mittelwert liegenden Me
dian ablesen läßt. 

4.2.2.2. Dauer ab Antragseingang bis zum Erlaß des 
Genehmigungsbescheids 

Eine zwangsläufig längere Gesamtdauer ergibt sich, wenn man den der 
Feststellung der Unterlagenvollständigkeit vorgelagerten Zeitpunkt des 
Antragseingangs bei der Genehmigungsbehörde als Verfahrensbeginn zu
grunde legt. 

Tab. 37.1 zeigt zunächst die Häufigkeitsverteilung der Verfahren auf ver
schiedene Zeitklassen. Wie man ihr entnehmen kann, sind die Anteile in 
den einzelnen Kategorien nicht entscheidend gegenüber denen in Tab. 36.1 
(Ziff. 4.2.2.1) verschoben. Die beiden unteren, eher kürzere Dauern reprä
sentierenden Klassen sind gleich oder etwas geringer und die beiden obe
ren, eher längere Dauern vertretenden Klassen ebenfalls gleich oder etwas 
höher besetzt. Am stärksten Vv·irkt sich die Vorverlegung des Verfahrensbe
ginns auf die erste Zeitspanne aus. Beim GAA-N wie beim LRA-1 wurden 
nunmehr nicht mehr ein Viertel, sondern nur noch ein Fünftel aller Verfah
ren innerhalb von drei Monaten (20,7% bzw. 20,9%) abgeschlossen. 

Den geringen Verschiebungen in den Häufigkeitsverteilungen entspre
chen nur leichte Erhöhungen der durchschnittlichen Verfahrensdauer (vgl. 
die Werte in Tab. 37.11 gegenüber denen in Tab. 36.11). 339 Beim GAA-N 
verlängert sie sich um 0,6 Monate (absolut) von 6,0 auf 6,6 Monate, beim 
LRA-1 um 0,7 Monate (absolut) von 7,3 auf 8,0 Monate. 340 Das bedeutet 
ein Ansteigen bei beiden Ämtern um jeweils rd. 10%. 

338 Die signifikante Differenz (t = 1,50 < t(0,95 ; 6s) = 1,67 bei gleichen Varianzen: F = 
2,56 < F(o.999 ; 24_ 41) = 3,0) bezieht sich auf den Vergleich der Mittelwerte für Ände
rungsgenehmigungen beim GAA-N bzw. LRA-1. 

339 Im übrigen liegt auch bei Vorverlagerung des Verfahrensbeginns von der Unterla
genvollständigkeit auf den Antragseingang die durchschnittliche Gesamtdauer beim 
LRA-1 weiterhin über der beim GAA-N (8,00 Mon. gegenüber 6,63 Mon.). Auch 
hier ist die Differenz statistisch nicht signifikant (t = 1,084 < t(0,90 ; 97) = 1,290), mit 
der Einschränkung allerdings, daß in diesem Fall die Varianz beim LRA-1 signifi
kant über der beim GAA-N liegt, selbst unter der Bedingung eines hohen Sicher
heitsniveaus für Gleichheit (F = 2,52 > F(0,999 ; 41, 56J = 2,31). 

340 Auch die Mediane verschieben sich leicht nach oben (von 4,20 auf 4,66 Monate beim 
GAA-N und von 4,66 auf 4,87 Monate beim LRA-1). Bei beiden Ämtern sind die 
Steigerungen der Mittelwerte nicht signifikant (jeweils t < 1,0). 
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Tab. 37.1 
Verfahrensdauer ab Antragseingang bis Erlaß Genehmigungsbescheid 
(Häufigkeitsverteilung) 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

12 9 5 
Bis zu drei Monaten 20,7% 20,9% 20,8% 

Über drei bis sechs Monate 
24 18 9 

41,4% 41,9% 37,5% 

Über sechs bis zwölf Monate 
10 8 6 

17,2% 18,6% 25,0% 

Über zwölf Monate* 
12 8 4 

20,7% 18,6% 16,7% 

58 43 24 
Verfahren gesamt 100,0% 100,0% 100,0% 

' Maximaler Wert beim GAA-N: 36,3 Mon., LRA-1: 50,4 Mon., LRA-2: 20,1 Mon. 

Verantwortlich dafür, daß sich die Vorverlegung des Verfahrensbeginns 
vom Zeitpunkt der Unterlagenvollständigkeit auf den des Antragseingangs 
nicht stärker in einer Verlängerung der Gesamtdauer niederschlägt, ist der 
Umstand, daß die Genehmigungsbehörden nur in der Minderheit der Ver
fahren bei der Unterlagenprüfung zum Ergebnis eines Ergänzungsbedarfs 
gekommen sind. Wie erwähnt (Ziff. 2.1, Tab. 12), war dies beim GAA-N le
diglich in 32,8% und beim LRA-1 sogar nur in 16,3% der Anträge der Fall. 
Wenn aus dieser unterschiedlichen Ausgangslage bei den beiden Ämtern 
gleichwohl ein in etwa gleich hoher Anstieg der Gesamtdauer resultiert, 
verweist das darauf, daß das LRA-1 mehr Zeit aufbrachte (oder aufbringen 
mußte) als das GAA-N, um den Antragsteller zur Komplettierung der nach
geforderten Unterlagen zu bewegen. Dies wiederum ließe auf ein größeres 
Durchsetzungspotential der niedersächsischen Behörde gegenüber säumi
gen Betreibern schließen. 

Die mit dem vorverlegten Verfahrensbeginn einhergehende, insgesamt 
aber eher geringe Verfahrensverlängerung betrifft Neu- und Änderungsge
nehmigungen gleichermaßen. Das zeigt der Vergleich der jeweiligen Häu
figkeitsverteilungen (Tab. 37.2 zu Tab. 36.2) und gilt grundsätzlich auch für 
die jeweiligen durchschnittlichen Dauern 341 (Tab. 37.21 zu Tab. 36.21 ). 342 

341 Die jeweiligen Mittelwertunterschiede (und die Differenzen der zugehörigen Vari
anzen) sind bei beiden Behörden nicht signifikant (jeweils t < 1,0). 
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Tab. 37.11 
Verfahrensdauer ab Antragseingang bis Erlaß Genehmigungsbescheid (sta
tistische Parameter in Monaten)* 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

Arith. Mittel 6,63 8,00 6,50 

Varianz 23,39 59,00 15,76 

Median 4,66 4,87 5,51 

Minimum 0,82 1,41 1,97 

Maximum 20,07 31,70 15,31 

Gesamt 57 42 23 

• Ohne Extremwerte. 

342 Allerdings ergibt sich ein Unterschied zwischen den beiden Modellen insofern, als 
die größere Steigerungsrate beim GAA-N auf die Neugenehmigungen, beim LRA-
1 dagegen auf die Änderungsgenehmigungen entfällt. Beim GAA-N steigen die Mit
telwerte bei den Änderungsgenehmigungen um (absolut) 0,54 Mon.(= 9,0%) von 
5,97 auf 6,51 Mon., bei den Neugenehmigungen dagegen um (absolut) 0,80 Mon. 
(= 13,0%) von 6,15 auf 6,95 Mon. Beim LRA-1 steigen sie bei den Änderungsge
nehmigungen um (absolut) 1,12 Mon.(= 13,6%) von 8,27 auf 9,39 Mon., bei den 
Neugenehmigungen nur um (absolut) 0,14 Mon.(= 2,3%) von 5,81 auf 5,94 Mon. 
Die divergenten Relationen dürften in erster Linie darauf beruhen, daß die Fälle mit 
Vervollständigungsbedaff der Unterlagen beim GAA-N vor allem Änderungsgeneh
migungen betrafen (zu zwei Dritteln), beim LRA-1 dagegen gleichermaßen Ände
rungs- wie Neugenehmigungen. Wegen der geringen absoluten Anzahl der einschlä
gigen Fälle beim LRA-J (3 Neu-, 4 Änderungsgenehmigungen) müssen mögliche 
Gründe (einschließlich der einer bloßen Zufallsverteilung) für diese Ergebnisse of
fenbleiben. 

160 
https://doi.org/10.5771/9783748911074-37, am 03.08.2024, 22:55:01

Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748911074-37
https://www.nomos-elibrary.de/agb


Tab. 37.2 
Verfahrensdauer ab Antragseingang bis Erlaß Genehmigungsbescheid, ge
trennt nach Neu- und Änderungsgenehmigungen (Häufigkeitsverteilung)* 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

Änd.-G Neu-G Änd.-G Neu-G Änd.-G Neu-G 

10 2 3 6 3 2 
Bis zu drei Monaten 23,8% 12,5% 11,5% 35,3% 25,0% 16,7% 

Über drei bis sechs Monate 
18 6 13 5 4 5 

42,9% 37,5% 50,0% 29,4% 33,3% 41,7% 

Über sechs bis zwölf Monate 
6 4 3 5 1 5 

14,3% 25,0% 11,5% 29,4% 8,3% 41,7% 

Über zwölf Monate 
8 4 7 l 4 0 

19,0% 25,0% 26,9% 5,9% 33,3% 0,0% 

42 16 26 17 12 12 
Verfahren gesamt** 100,0% 100,0% 99,9% 100,0% 99,9% 100,1% 

• Angesichts der teilweise niedrigen absoluten Grundgesamtheiten dient die Prozentuierung le
diglich der näherungsweisen (heuristischen) Vergleichbarkeit der auf die einzelnen Kategorien 
entfallenden absoluten Häufigkeiten. 

" Abweichungen von 100,0% durch Rundungen bei den prozentualen Einzelhäufigkeiten. 

Tab. 37.21 
Verfahrensdauer ab Antragseingang bis Erlaß Genehmigungsbescheid, ge
trennt nach Neu- und Änderungsgenehmigungen (statistische Parameter in 
Monaten)* 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

Änd.-G Neu-G Änd.-G Neu-G Änd.-G Neu-G 

Arith. Mittel 6,51 6,96 9,39 5,94 6,80 6,23 

Varianz 24,91 20,46 76,74 28,54 26,14 7,58 

Median 4,35 5,11 5,02 3,70 5,25 5,54 

Minimum 0,82 1,74 2,10 1,41 1,97 2,13 

Maximum 20,07 16,59 31,70 22,95 15,31 10,13 

Gesamt 42 15 25 17 11 12 

' Ohne Extremwerte. 
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4.2.2.3. Dauer ab erster Vorantragsberatung bis zum Erlaß des 
Genehmigungsbescheids 

Läßt man das Verfahren nicht erst mit dem Antragseingang, sondern bereits 
mit dem Zeitpunkt des allerersten Kontakts der Genehmigungsbehörde mit 
dem (künftigen) Antragsteller beginnen, schließt man also die »inoffizi
elle« Phase mit ein, in der sich die beiden Hauptbeteiligten tatsächlich 
schon mit der Genehmigungsmaterie befassen, 343 führt dies zu einer weite
ren Erhöhung der (rechnerischen) Gesamtdauer unter dem vergleichenden 
Gesichtspunkt verschiedener Anfangszeitpunkte. 344 Auf das Gesamtbild 
der Verfahrensdauern bei den beiden Genehmigungsmodellen wirkt sich 
die neuerliche Vorverlagerung des Verfahrensbeginns naheliegenderweise 
umso stärker aus, je mehr Verfahren mit hier als Vorantragsberatungen kon
kretisierten Kontakten anfallen. Wie gezeigt (Ziff. 1.3 .1, Tab. 8), fanden bei 
der großen Mehrheit der Verfahren solche Beratungen statt, beim LRA-1 
mit einem Anteil von rd. 90% noch etwas häufiger als beim GAA-N mit ei
nem Anteil von gut 80%. 

Tab. 38.1 zeigt, wie sich die Verfahren auf die verschiedenen Klassen von 
Gesamtdauern bei Anrechnung auch der »inoffiziellen« Bearbeitungszeiten 
verteilen. Im Vergleich zur Gesamtdauer ab Antragseingang, die bei beiden 
Genehmigungsmodellen in gut 60% der Verfahren die Sechsmonatsfrist 
nicht überstieg (vgl. oben Ziff. 4.2.2.2, Tab. 37.1), ist das nunmehr beim 
LRA-1 lediglich in 30,2% der Verfahren, beim GAA-N sogar nur in 19,0% 
der Verfahren der Fall (Kumulation der ersten beiden Kategorien der Ta
belle). Der Anteil der Verfahren, die sich innerhalb von drei Monaten erle
digten, sinkt von jeweils rd. 20% auf weniger als 10% (GAA-N: 8,6%, 
LRA-1: 4,7%). Auf der anderen Seite finden sich jetzt erheblich mehr Ver
fahren in den oberen Häufigkeitsklassen. Dauerten unter der Berechnung ab 
Antragseingang bei beiden Ämtern rd. 20% der Verfahren länger als 12 Mo
nate, liegt der Anteil jetzt beim GAA-N bei 41,4% und beim LRA-1 bei 
58,1 % (Kumulation der letzten beiden Kategorien der Tabelle). 

343 Zu den Bedenken, diese Vorantragsphase von der restlichen Verfahrenslaufzeit als 
lediglich »inoffizielle« zu separieren, vgl. oben Ziff. 4.2.1, Buchst. c). 

344 Der auf die Berechnungsgrundlage bezogene Vergleichsgesichtspunkt ist deshalb zu 
betonen, um der verfehlten Schlußfolgerung vorzubeugen, Vorantragsberatungen 
erhöhten per se die Gesamtverfahrensdauer. Dies ist freilich nicht von vornherein 
auszuschließen. Ebensogut ist es aber möglich, daß sie die Gesamtdauer im Ergebnis 
verkürzen, weil sie den offiziellen Teil des Verfahrens entlasten. Darauf wird im ein
zelnen weiter unten (Ziff. 4.3.1) zurückzukommen sein. 
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Tab. 38.1 
Verfahrensdauer ab erster Vorantragsberatung bis Erlaß Genehmigungs
bescheid (Häufigkeitsverteilung) 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

5 2 2 
Bis zu drei Monaten 8,6% 4,7% 8,3% 

Über drei bis sechs Monate 
6 11 4 

10,3% 25,6% 16,7% 

Über sechs bis zwölf Monate 
23 5 8 

39,7% 11,6% 33,3% 

Über zwölf Monate bis 17 13 8 

vierundzwanzig Monate 29,3% 30,2% 33,3% 

Über vierundzwanzig Monate* 
7 12 2 

12,1% 27,9% 8,3% 

58 43 24 
Verfahren gesamt** 100,0% 100,0% 99,9% 

Maximaler Wert beim GAA-N: 38,7 Mon., LRA-1: 76,1 Mon., LRA-2: 29,8 Mon. 
Abweichungen von 100,0% durch Rundungen bei den prozentualen Einzelhäufigkeiten. 

Zusammengefaßt führt also der Einschluß der Vorantragsphase dazu, daß 
die für den Verfahrensbeginn ab Antragszeitraum ermittelte weitgehende 
Ähnlichkeit zwischen den beiden Genehmigungsmodellen in der Vertei
lung der Verfahren auf die verschiedenen Zeitklassen größeren Unterschie
den weicht. Im Kern laufen sie darauf hinaus, daß beim LRA-1 gegenüber 
dem GAA-N einerseits mehr Verfahren in kürzeren Dauern bis zu sechs 
Monaten zu Ende gebracht wurden (30,2% gegenüber 19,0%), andererseits 
aber auch mehr Verfahren eine »überlange« Dauer von mehr als 24 Mona
ten, also von mehr als zwei Jahren, beanspruchten (27,9% gegenüber 
12,1 %)_345 

Es ist weniger der Umstand eines etwas größeren Anteils an Verfahren 
mit Vorantragsberatungen als vielmehr die vergleichsweise hohe Anzahl an 
besonders langwierigen Verfahren, die die durchschnittliche Dauer beim 
LRA-1 deutlich über die beim GAA-N anwachsen läßt, 346 und zwar auf 
16,5 Monate hier gegenüber 11,9 Monaten dort (Tab. 38.11 zu Tab. 37.11). 
Die Differenz von 4,6 Monaten in der Gesamtdauer ab der ersten Voran-

345 Während die erstgenannte Differenz (Anteile der Verfahren bis 6 Mon.) statistisch 
nicht signifikant ist ( chi 2 = l, 73 < 2, 71 für p = 0, l und df = 1), ist das bei der zweiten 
eindeutig der Fall (chi 2 = 4,05 > 3,84, p = 0,05, df = !). 

346 Vgl. dazu im einzelnen unten Ziff. 4.3.1. 

163 https://doi.org/10.5771/9783748911074-37, am 03.08.2024, 22:55:01
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748911074-37
https://www.nomos-elibrary.de/agb


tragsberatung ist auf einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 99% statistisch 
signifikant. 347 In ähnlicher Größenordnung wie die Mittelwerte divergieren 
auch die Mediane, und zwar um 5,0 Monate (15, 1 zu 10, 1 Mon. beim LRA-
1 bzw. GAA-N). 

Tab.38.11 
Verfahrensdauer ab erster Vorantragsberatung bis Erlaß Genehmigungsbe
scheid (statistische Parameter in Monaten)' 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

Arith. Mittel 11,86 16,46 10,81 

Varianz 55,04 136,48 35,23 

Median 10,J 1 15,08 10,77 

Minimum 1,74 2,56 2,13 

Maximum 33,38 40,42 21,84 

- - .. ~.-
1 Gesamt 41 L.L. 

• Ohne Extremwerte. 

Im Vergleich zur Berechnung ab Antragseingang ist die mittlere Verfah
renszeit beimLRA-1 von 8,0 Monaten um 8,5 Monate(= 105,8%) auf etwas 
mehr als das Doppelte gestiegen und damit deutlich stärker als beim GAA
N, wo sie sich von 6,6 Monaten für sich genommen ebenfalls erheblich, ver
gleichsweise aber »nur« um 5,2 Monate(= 78,9%) erhöhte. 348 

Als Ergebnis läßt sich festhalten, daß das Bild über den Zeitbedarf der 
Genehmigungspraxis entscheidend davon beeinflußt wird, ob es auf der Ba
sis der tatsächlichen »Anhängigkeit« eines Verfahrens bei der Genehmi
gungsbehörde oder auf der Basis eines offiziell bestimmten Anfangszeit
punkts gezeichnet wird. Zugespitzt formuliert: Die offizielle Verfahrens
phase macht in etwa nur die Hälfte der tatsächlich für die Genehmigungs-

347 t = 2,370 > t(0,99 ; 95) = 2,364. Die erhebliche Differenz der Varianzen (136,477 ge
genüber 55,035) ist allerdings nur bei einem hohen Sicherheitsniveau für die An
nahme von ~ngleichheit nicht signifikant (F = 2,48 < F(o,999 ; 40, 55) = 2,50). 

348 Bei beiden Amtern ist der Anstieg der Verfahrensdauer hochsignifikant (LRA-1: t 
= 3,909 > t(0,9995 ; SIJ = 3,415 bei F = 2,31 < F(0,999; 40, 41) = 2,75; GAA-N: t = 4,447 
> t(o,9995 ; 111) = 3,390 bei F = 2,35 < F(0,999 ; 55• 56) = 2,38). 
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erteilung in Anspruch genommenen Zeitspanne sichtbar. Das gilt 1m 
Grunde unabhängig vom jeweiligen Genehmigungsmodell. 349 

Tab. 38.2 
Verfahrensdauer ab erster Vorantragsberatung bis Erlaß Genehmigungsbe
scheid, getrennt nach Neu- und Änderungsgenehmigungen (Häufigkeits
verteilung)* 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

Änd.-G Neu-G Änd.-G Neu-G Änd.-G Neu-G 

4 l 1 l 1 1 
Bis zu drei Monaten 9,5% 6,3% 3,8% 5,9% 8,3% 8,3% 

Über drei bis sechs Monate 
4 2 4 7 1 3 

9,5% 12,5% 15,4% 41,2% 8,3% 25,0% 

Über sechs bis zwölf Monate 
19 4 4 l 3 5 

45,2% 25,0% 15,4% 5,9% 25,0% 41,7% 

Über zwölf Monate bis 10 7 9 4 6 2 

vierundzwanzig Monate 23,8% 43,8% 34,6% 23,5% 50,0% 16,7% 

Über vierundzwanzig Monate 
5 2 8 4 1 l 

11,9% 12,5% 30,8% 23,5% 8,3% 8,3% 

42 16 26 17 12 12 
Verfahren gesamt** 99,9% 100,1% 100,0% 100,0% 99,9% 100,0% 

• Angesichts der teilweise niedrigen absoluten Grundgesamtheiten dient die Prozentuierung le
diglich der näherungsweisen (heuristischen) Vergleichbarkeit der auf die einzelnen Kategorien 
entfallenden absoluten Häufigkeiten. 
Abweichungen von 100,0% durch Rundungen bei den prozentualen Einzelhäufigkeiten. 

Die zusätzliche Differenzierung der die Vorantragsphase einbeziehenden 
Gesamtdauer nach Neu- und Änderungsgenehmigungen, die Tab. 38.2 nach 
Zeitklassen und Tab. 38.21 nach statistischen Parametern ausweist, legt ei
nen graduellen Unterschied zwischen der baden-württembergischen und 
niedersächsischen Genehmigungsbehörde offen, der sich bereits bei der 
Dauer ab Antragseingang - in abgeschwächter Form - gezeigt hat. 350 

349 Daß die Vorverhandlungen »etwa so lange dauern« wie die anschließenden formel
len Verfahren, konstatiert schon die frühe Untersuchung von Mayntz et al. 1978, S. 
35, die sich allerdings in erster Linie auf schriftliche Befragungen der Vollzugsbe
hörden stützt. 

350 Vgl. oben Ziff. 4.2.2.2, Anm. 342. 
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Während sich beim GAA-N die kürzeren Dauern bis zu sechs Monaten 
(Kumulation der ersten beiden Kategorien in Tab. 38.2) und die besonders 
langen Dauern von über 24 Monaten nahezu gleichmäßig auf Neu- und Än
derungsgenehmigungen verteilen (mit einem leichten Übergewicht der 
Neugenehmigungen zugunsten längerer Dauern), sind es beim LRA-1 vor 
allem die Änderungsgenehmigungen, die weniger mit kürzeren und häufi
ger mit besonders langen Dauern und entsprechend auch mit einem (wenn
gleich nicht signifikant) höheren Durchschnittswert einhergingen (Tab. 
38.21). Dieser Unterschied gründet in erster Linie, wie die nachfolgenden 
Befunde zur Dauer einzelner Verfahrensabschnitte zeigen werden, nicht in 
der Vorantragsphase, sondern in der »offiziellen« Laufzeit. 

Tab. 38.21 
Verfahrensdauer ab erster Vorantragsberatung bis Erlaß Genehmigungsbe
scheid, getrennt nach Neu- und Änderungsgenehmigungen (statistische Pa
rameter in Monaten)* 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

Änd.-G Neu-G Änd.-G Neu-G Änd.-G Neu-G 

Arith. Mittel 11,60 12,56 18,15 13,82 12,62 9,00 

Varianz 56,50 54,07 121,95 156,67 40,34 26,44 

Median 9,71 12,39 17,02 6,66 12,76 8,88 

Minimum 1,87 1,74 2,78 2,56 2,53 2,13 

Maximum 33,38 28,07 40,42 39,04 21,84 20,23 

Gesamt 41 15 25 16 11 11 

• Ohne Extremwerte. 

4.3. Dauern einzelner Verfahrensabschnitte 

Die Aufgliederung der Gesamtdauer in verschiedene Verfahrensabschnitte 
gibt Aufschluß darüber, ob bzw. in welchem Maße bestimmte Phasen den 
Verfahrensablauf besonders belasten. 
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4.3.1. Vorantragsberatung (»Vorphase«) 

Die große Mehrheit der Verfahren wurde, wie verschiedentlich erwähnt, in 
beiden Genehmigungsmodellen im Wege »inoffizieller« 351 Vorantragsbera
tungen eingeleitet. Tab. 39 zeigt, wie sich diese vorgeschalteten Beratungs
aktivitäten auf verschiedene Zeitklassen verteilen, Tab. 39.1 enthält die zu
gehörigen statistischen Parameter. 

Tab. 39 
Dauer der Vorantragsberatung (Zeitspanne zwischen erster behördlicher 
Beratung und Antragseingang) (Häufigkeitsverteilung) 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

8 11 8 
Bis zu drei Monaten 16,7% 28,2% 42,1% 

Über drei bis sechs Monate 
19 8 4 

39,6% 20,5% 21,1% 

Über sechs bis zwölf Monate 
15 8 3 

31,3% 20,5% 15,8% 

Über zwölf Monate* 
6 12 4 

12,5% 30,8% 21,1% 

48 39 19 
Verfahren mit Beratung gesamt 100,1% 100,0% 100,1% 

* Maximaler Wert beim GAA-N: 23,9 Mon., LRA-1: 36,5 Mon., LRA-2: 26,2 Mon. 
** Abweichungen von 100,0% durch Rundungen bei den prozentualen Einzelhäufigkeiten. 

Nach Tab. 39 nahmen die Vorantragsberatungen beim GAA-N in etwas 
mehr und beim LRA-1 in etwas weniger als der Hälfte (56,3% bzw. 48,7%) 
der einschlägigen Verfahren maximal sechs Monate in Anspruch (Kumula
tion der ersten beiden Zeitkategorien). Dabei weist das LRA-1 gegenüber 
dem GAA-N sogar einen höheren Anteil an Verfahren auf, in denen die 
» Vorphase« bereits binnen dreier Monate zum Abschluß gebracht werden 
konnte (28,2% gegenüber 16,7%).352 Signifikant unterscheiden sich die 
Ämter allerdings in den Anteilen von Vorantragsberatungen, die sich über 
mehr als 12 Monate hinzogen. Beim GAA-N sind es 12,5%, beim LRA-1 

351 Zur Problematik der Verwendung dieses Begriffs im vorliegenden Zusammenhang 
vgl. oben Ziff. 4.2.J, Buchst. c. 

352 Die Differenz ist jedoch nicht signifikant (chi2 = 1,67 < 2,71 für p = 0, 1 und df = 1). 
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dagegen 30,8%. 353 . Bei der baden-württembergischen Behörde kommt 
hinzu, daß die Hälfte der Verfahren dieser Kategorie mit einer Beratungs
phase von über 24 Monaten einherging. Die niedersächsische Behörde hat 
dagegen keinen einzigen Fall mit einer solchen Dauer zu verbuchen. 354 

»Überlange« Vorantragszeiten sind, wie eine nähere Betrachtung ergibt, 
beim LRA-1 in erster Linie einer höheren Beratungsintensität mit einer 
Mehrzahl von Terminen (bis zu 20) geschuldet und weniger einer Diskon
tinuität der Beratungsaktivitäten (zeitweiliger »Leerlauf« oder Untätigkeit 
der Behörde). Das deutet darauf hin, daß die baden-württembergische Ge
nehmigungsbehörde größere Schwierigkeiten hatte als die niedersächsi
sche, sich gegenüber dem Antragsteller mit ihren Forderungen im Hinblick 
auf einen genehmigungsfähigen Antrag durchzusetzen. Auf der anderen 
Seite wurden die »überlangen« Vorantragsdauern beim LRA-1 nahezu 
durchweg mit einer vergleichsweisen kurzen Dauer von - zum Teil deutlich 
- unter sechs Monaten der darauffolgenden »offiziellen« Verfahrenszeit ab 
Antragseingang kompensiert, was beim GAA-N nicht der Fall ist. Vielmehr 
schlossen sich dort an die »überlangen« Vorantragsberatungen zumeist 
nicht minder lange »offizielle« Verfahrenszeiten von 12 und mehr Monaten 
an. 

Für das günstigere Abschneiden der baden-württembergischen Behörde 
i..,,..._; rlo..- ,.....f+;...,;allon ,T,:u•.f'.-.h.,..o,....c,rlf"lna.r ;n r113n P::illa.n r-1;0. c,;,-.h ;n r-1a.r \Tnr-:1ntr".lnc,_ 
U\,.,J U\.,l VJ..1.J.L.,J\,.,.lJ..\.,11 TVJ..l.U.IJJ.\,.,11.:)UUUV.l. .lll UVJ.J. .J.. U.l.lVl.l' UJ.V .:J_l.\..,ll .IJ.J. Utvl 'f"->J.U.1.ll-.l.U.C)'-1 

phase als besonders »schwierig« erwiesen haben bzw. als solche wahrge
nommen wurden, käme als Erklärung nicht nur die umfänglichere, rein 
quantitative Intensität der Beratung in Betracht. Zu denken wäre an eine zu
dem auch höhere Qualität der Beratung. Das Beratungsniveau wurde zwar 
hier nicht gemessen und muß insofern prinzipiell offenbleiben. Als ein In
dikator für die Vermutung einer höheren Qualität ließe sich aber der Befund 
betrachten, daß das LRA-1 deutlich häufiger als das GAA-N andere, in ih
ren Belangen betroffene Fachbehörden bereits zu den Vorantragsberatun
gen zuzog (wie es § 2 Abs. 2 Satz 2 der 9. BimSchV gestattet). 355 Im Er
gebnis kann es so in gewissem Maße die Behördenbeteiligung vom An
trags- auf den Vorantragszeitraum vorverlagern. Dieser Effekt wäre inso
fern modellbedingt, als gerade in »schwierigen« Fällen die eingeschränkte 
Kompetenz in fachtechnischen Fragen einer auf Verwaltungsaufgaben spe
zialisierten Behörde an ihre Grenzen stößt. In der Gesamtheit der Verfahren 
wird beim LRA-1 die gegenüber dem GAA-N durchschnittlich längere Vor-

353 chi2 = 4,37 > 3,84, p = 0,05, df = 1. 
354 Siehe auch den jeweiligen Maximalwert der Verteilungen, der beim LRA-1 36,5 Mo

nate, beim GAA-N aber nur 23,9 Monate beträgt. 
355 Vgl. oben Ziff. 1.3.2. - Eine frühe Beteiligung von Fachbehörden kann auch Aus

druck der Strategie sein, diese in den Entscheidungsprozeß einzubinden. 
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antragsphase allerdings nicht durch entsprechend kürzere Dauern der »of
fiziellen« Laufzeit kompensiert. 356 

Tab. 39.1 
Dauer der Vorantragsberatung (Zeitspanne zwischen erster behördlicher 
Beratung und Antragseingang) (statistische Parameter in Monaten)* 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

Arith. Mittel 6,77 10,56 6,64 

Varianz 24,06 120,32 55,77 

Median 5,43 6,98 4,03 

Minimum 0,82 0,03 0,26 

Maximum 23,90 36,52 26,23 

Gesamt 48 39 19 

* Ohne Extremwerte. 

Tab. 39.2 
Dauer der Vorantragsberatung (Zeitspanne zwischen erster behördlicher 
Beratung und Antragseingang), getrennt nach Neu- und Änderungsgeneh
migungen (statistische Parameter in Monaten)* 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

Änd.-G Neu-G Änd.-G Neu-G Änd.-G Neu-G 

Arith. Mittel 6,69 7,01 10,18 11,16 6,57 6,75 

Varianz 26,72 17,71 94,60 170,52 62,96 53,45 

Median 5,33 5,89 7,15 3,05 3,15 4,21 

Minimum 0,82 1,54 0,03 0,62 0,56 0,26 

Maximum 23,90 14,52 34,98 36,52 26,23 21,15 

Gesamt 36 12 24 15 11 8 

' Ohne Extremwerte. 

356 S. dazu näher unten Ziff. 4.4 mit Tab. 46. 
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Die genannten Divergenzen führen zu deutlich unterschiedlichen Durch
schnittswerten der Vorantragsdauer, die beim LRA-1 mit 10,6 Monaten um 
3,8 Monate über der beim GAA-N mit 6,8 Monaten liegt (Tab. 39.1). 357 Bei 
beiden Ämtern ist ein Einfluß der Verfahrensart nach Neu- bzw. Ände
rungsgenehmigungen nicht festzustellen, wie die jeweils nur geringfügigen 
Abweichungen der mittleren Dauern zeigen (Tab. 39.2). 

4.3.2. Vollständigkeitsprüfung der Antragsunterlagen 

Die für die untersuchten Verfahren gültige Gesetzeslage verpflichtete die 
Genehmigungsbehörde zwar, die Antragsunterlagen »unverzüglich« nach 
Eingang auf deren Vollständigkeit hin zu prüfen. Eine ausdrückliche Frist 
für diesen Arbeitsgang war ihr jedoch nicht gesetzt. Mit der letzten Novelle 
soll die weiterhin »unverzüglich« vorzunehmende Prüfung nunmehr binnen 
eines Monats abgeschlossen sein mit der Möglichkeit, die Frist »in begrün
deten Ausnahmefällen einmal um zwei Wochen« zu verlängern. 358 

Vor dem Hintergrund der alten, aber auch der neuen Gesetzeslage schnei
den beide Genehmigungsmodelle in der großen Mehrzahl der Verfahren 
günstig ab, wie Tab. 40 zeigt. 

Beim GAA-N wurden mehr als der Häifte (58,6%) und beim LRA-1 so
gar nahezu vier Fünfteln (79, 1 % ) der Antragsteller die Vollständigkeit der 
eingereichten Unterlagen bereits mit der Eingangsbestätigung de facto at
testiert - wenn auch nur in wenigen Ausnahmen ausdrücklich. 359 Zu diesen 
»unverzüglich« erledigten Fällen kommen beim GAA-N weitere 22,4% 
und beim LRA-1 weitere 7,0% hinzu, in denen die Vollständigkeit binnen 
eines Monats festgestellt wurde. Damit erfolgten bei beiden Genehmi
gungsmodellen über 80% der Vollständigkeitskontrollen formell fristge
recht (Kumulation der ersten beiden Kategorien der Tabelle). Lediglich je
weils ein Zehntel der Prüfungen (8,6% beim GAA-N bzw. 9,3% beim LRA-
1) zog sich über mehr als zwei Monate hin und benötigte damit doppelt so 
viel Zeit wie inzwischen gesetzlich zugestanden. 360 

357 Die Differenz ist auf einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 97,5% signifikant (t = 
2,148 > t(0,975; 85) = 1,982), obwohl die Varianzen (120,315 gegenüber 24,060) sig
nifikant differieren (F = 5,00 > F(0,999; 38, 47) = 2,60). 

358 Vgl.§ 7 Abs. 1 Satz 1 a.F. und§ 7 Abs. l Satz l u. 2 n.F. der 9. BimSchV. 
359 Vgl. ausführlicher dazu oben Ziff. 2.1 und 2.2 mit Anm. 110. 
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Tab. 40 
Dauer der Vollständigkeitsprüfung der Antragsunterlagen (Antragseingang 
bis Vollständigkeit der Unterlagen) (Häufigkeitsverteilung) 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

34 34 13 
Vollständigkeit bei Antragseingang 58,6% 79,]% 54,2% 

13 3 ·3 
Bis zu einem Monat 22,4% 7,0% 12,5% 

Über einen bis zwei Monate 
6 2 3 

10,3% 4,7% 12,5% 

Über zwei Monate* 
5 4 5 

8,6% 9,3% 20,8% 

58 43 24 
Verfahren gesamt** 99,9% 100,]% 100,0o/o 

Maximaler Wert beim GAA-N: 12,0 Mon., LRA-1: 10,1 Mon., LRA-2: 5,3 Mon. 
Abweichungen von 100,0% durch Rundungen bei den prozentualen Einzelhäufigkeiten. 

Insgesamt folgt aus diesen Befunden, daß die zeitliche Belastung der Ver
fahren durch die Vollständigkeitsprüfung nur wenig ins Gewicht fällt. Das 
läßt sich auch an ihrer niedrigen durchschnittlichen Dauer ablesen (Tab. 
40.1). Beim GAA-N beträgt sie 0,40 Monate, beim LRA-1 0,26 Monate, 
d.h. bei beiden Ämtern weniger als zwei Wochen. 361 Angesichts des im 
ganzen gesehen geringen durchschnittlichen Zeitaufwands kann es nicht 
überraschen, daß größere Unterschiede zwischen Neu- und Änderungsge
nehmigungen nicht auszumachen sind.362 

Das gezeichnete, für die Genehmigungsbehörden weitgehend vorteil
hafte Bild ist freilich zu relativieren, wenn man inhaltliche Anforderungen 

360 Durch niedrigere Anteile bei den kürzeren Prüfzeiten (Kumulation der ersten beiden 
Kategorien in Tab. 40) zugunsten höherer Anteile bei den längeren Prüfzeiten (Ku
mulation der letzten beiden Kategorien) hebt sich das LRA-2 von den anderen bei
den Ämtern deutlich ab (signifikant gegenüber dem LRA-1: chi2 = 3,51 > 2, 71, p = 
0, l, df = J .). Wegen der bei allen drei Ämtern gegebenen ausgeprägten Asymmetrie 
der (zudem klassifizierten) Häufigkeitsverteilung durch die starke Besetzung der er
sten Kategorie ebnen sich die genannten Anteilsdifferenzen bei den auf den Rohda
ten basierenden Durchschnittswerten weitgehend ein (s. nachfolgende Anm.). 

361 Die Differenz der Mittelwerte ist nicht signifikant (t = 0,945 < t(0,95 , 95) = 1,661 bei 
F = 1,44 < Fc0,95; 40, 55) = 1,61). Das gilt auch für die Differenz der Mittelwerte zwi
schen LRA-1 und LRA-2 (t = 1,619 < tc0,95, 61) = 1,670 bei F = 2,25 < Fc0.99 , 21, 40) = 
2,37). 

362 Vgl. Tab. 40.2-A im Anhang. 
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an die Vollständigkeitsprüfung mit einbezieht. Die Einschränkungen be
treffen in besonderem Maße die baden-württembergische Behörde. 

Tab. 40.1 
Dauer der Vollständigkeitsprüfung der Antragsunterlagen (Antragseingang 
bis Vollständigkeit der Unterlagen) (statistische Parameter in Monaten)* 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

Arith. Mittel 0,40 0,26 0,67 

Varianz 0,46 0,66 1,49 

Median 0,00 0,00 0,00 

Minimum 0,00 0,00 0,00 

Maximum 2,72 4,IO 4,52 

Gesamt 56 41 22 

Vollständigkeit i.S. des § 7 der 9. BlmSchV setzt mindestens voraus, daß 
Antrag und Unterlagen die inhaltlichen, anlagenspezifischen Angaben nach 
§ 3 bzw. § 4 der 9. BlmSchV enthalten. 363 Wie die oben dargelegten Be
funde gezeigt haben (Ziff. 2.4.4 mit Tab. 19), wurden in über einem Drittel 
der Verfahren beim GAA-N und über zwei Dritteln der Verfahren beim 
LRA-1 nach »offiziellem« Beginn vom Antragsteller noch weitere Anga
ben nachgefordert. Ob dieser Ergänzungsbedarf bereits im Rahmen der 
Vollständigkeitsprüfung hätte erkannt und die entsprechende Komplettie
rung hätte eingeleitet werden können, kann hier nicht entschieden werden 
und stünde im Zweifel erst nach einer gerichtlichen Prüfung fest. Die Be
funde machen aber immerhin die Problematik des gesetzgeberischen Mo
dells deutlich, die Vollständigkeitsprüfung zu einem »objektiv« begrenzba
ren eigenen, dem weiteren Verfahrensgang, insbesondere auch der Fachbe-

363 Vgl. hierzu z.B. die Kommentierung zu§ 7 von Czajka 1996, S. 3f. Die Vollstän
digkeitsprüfung verlangt nach Czajka von der Genehmigungsbehörde nicht, auch 
die inhaltliche Richtigkeit der Angaben des Antragstellers zu prüfen. Vollständig
keit ist auch dann gegeben, wenn für die Erteilung der Genehmigung noch weiterer 
Ermittlungsbedarf- etwa durch Einholung eines Sachverständigengutachtens - hin
sichtlich der materiellen Genehmigungsvoraussetzungen erkannt wird, entspre
chende Ermittlungen dem Antragsteller unter Berücksichtigung des Verhältnismä
ßigkeitsgrundsatzes aber nicht zuzumuten sind (Ermessen). 
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hördenbeteiligung vorgelagerten Stadium zu erheben und sich von einer 
zeitlichen Disziplinierung gerade dieser, angesichts der Praxis eher künst
lich anmutenden Verfahrensphase eine Beschleunigung von Genehmigun
gen zu versprechen. 

Von der angedeuteten grundsätzlichen Problematik einmal abgesehen, 
erweist sich das niedersächsische Genehmigungsmodell besser gerüstet als 
das baden-württembergische, den inhaltlichen Anforderungen an die Voll
ständigkeitsprüfung nachzukommen. Die baden-württembergische Geneh
migungsbehörde schob zumeist - den Grenzen ihrer fachtechnischen Kom
petenzen Rechnung tragend - die Vollständigkeitsprüfung an das als reine 
Fachbehörde zuständige GAA ab und leitete damit faktisch zugleich auch 
das offizielle Verfahren ein. Daß das LRA zur Wahrung seiner Autorität als 
für das Verfahren verantwortliche Behörde dieses Vorgehen gegenüber dem 
Antragsteller als »gemeinsame Prüfung der Unterlagen mit GAA« ausgab, 
ändert nichts daran, daß die Prüfung der Unterlagenvollständigkeit dabei 
ausschließlich dem GAA überlassen war. Letzteres bekommt so - entspre
chend seiner tatsächlichen Stellung im Verfahren - eine herausgehobene 
Position zugewiesen, denn in bezug auf andere Fachbehörden, bei denen 
sich für evtl. fachspezifische Nachforderungen die Situation grundsätzlich 
nicht anders darstellt, unterblieb ein solcher absichernder Vorbehalt. 

4.3.3. Fachbehördenbeteiligung 

Die Fachbehördenbeteiligung stellt nicht nur wegen ihrer faktischen Aus
wirkungen auf den materiellen Genehmigungsinhalt eine zentrale Phase 
des Verfahrensablaufs dar. 364 Auch unter dem hier interessierenden rein 
zeitlichen Aspekt bildet sie ein separates Stadium. Sie setzt Entscheidungs
prozesse autonom agierender Dritter 365 - gewissermaßen Verfahren im Ver
fahren - in Gang, deren inhaltliche und in der Folge auch zeitliche Verläufe 
sich der Verfügung durch die verfahrensleitende Genehmigungsbehörde 

364 Vgl. oben Ziff. 2.3, 2.4.2 und 3.1. 
365 Neben den Fachbehörden kommen als weitere autonom entscheidende Dritte auch 

von der Genehmigungsbehörde eingeschaltete Sachverständige zur unabhängigen 
Begutachtung entscheidungserheblicher Sachverhalte in Betracht (§ 13 Abs. 1 der 
9. BlmSchV). Von dieser Möglichkeit wurde in den untersuchten Verfahren aller
dings kein Gebrauch gemacht. Dagegen kam die in Abs. 2 der zitierten Bestimmung 
beschriebene Variante häufiger vor, nach der ein vom Antragsteller eingeholtes Gut
achten, dessen Gegenstand mit der Genehmigungsbehörde abgestimmt wurde, ei
nem amtlich veranlaßten gleichgestellt wird. Da in diesem Fall die Initiative vom 
Antragsteller und nicht von der verfahrensleitenden Instanz ausgeht, werden im vor
liegenden Zusammenhang solche Begutachtungen nicht als förmliche Sachverstän
digenbeteiligung gewertet. 
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weitgehend entziehen. 366 Aus diesem Grunde wird im folgenden - anders 
als bei der auf den inhaltlichen Verfahrensablauf konzentrierten Analyse -
das baden-württembergische GAA in die zeitliche Analyse der Fachbehör
denbeteiligung mit einbezogen. 

4.3.3.1. Anforderung der Stellungnahmen durch die Genehmi
gungsbehörde (Fachbehördenbeiziehung) 

Eine ausdrückliche Frist in Form einer quantitativen Zeitvorgabe, innerhalb 
derer die Genehmigungsbehörde die Fachbehördenbeteiligung einzuleiten 
hat, schreibt das Gesetz für vereinfachte Verfahren nicht vor. Für die Re
gel verfahren bestimmt es allerdings, daß die Genehmigungsbehörde »spä
testens gleichzeitig« mit der öffentlichen Bekanntmachung des Vorhabens 
(§ 11 S. 1 der 9. BimSchV) die in ihren Belangen betroffenen Fachbehörden 
zur Abgabe einer Stellungnahme aufzufordern hat. Aus der Verbindung mit 
der weiteren Vorschrift, nach der die Genehmigungsbehörde das Vorhaben 
nach Vollständigkeit der erforderlichen Unterlagen öffentlich bekanntzu
machen hat(§ 8 Abs. 1 Satz 1 der 9. BimSchV), läßt sich ableiten, daß sich 
die Behördenbeteiligung unmittelbar an den Abschluß der Vollständig
keitsprüfung anzuschlieBen hat. Der sich so ergebende Zeitpunkt läßt sich 
auf die vereinfachten Verfahren übertragen, wenn man dem Gesetzgeber 
Konsistenz in seinen eigenen rechtlichen Vorgaben unterstellt. 367 

Die nachfolgenden Berechnungen zu den Zeiträumen, die zwischen dem 
Abschluß der Vollständigkeitsprüfung und der (formellen) Einleitung der 
Fachbehördenbeteiligung in den untersuchten Verfahren verstrichen sind, 
sind vor dem Hintergrund zu sehen, daß die Genehmigungspraxis nicht 
durchgängig dem gesetzgeberischen Modell einer zeitgleichen (»sternför
migen«) Beiziehung der Fachbehörden bei der (als Regelfall unterstellten) 
Beteiligung mehrerer Stellen folgte (vgl. oben Ziff. 4.1). Deshalb wird in 
einem ersten Schritt die Dauer bis zur zeitlich zuerst einbezogenen Behörde 
ermittelt (Tab. 41.1 und Tab. 41.11). In einem zweiten Schritt wird dann die 
Zeitspanne berechnet, die von der Beiziehung des als erstes bis zur Beizie
hung des als letztes herangezogenen Fachamts vergangen ist (Tab. 41.2 und 
Tab. 41.21). 

Nach Tab. 41.1 vollzog sich die Einleitung der Behördenbeteiligung im 
wesentlichen nach folgendem Muster. Zum einen wurden in einer Minder
heit der Verfahren die Fachbehörden bereits vor Abschluß der Vollständig-

366 Auf die fehlende Weisungsbefugnis der Genehmigungsbehörde gegenüber den 
Fachbehörden wurde bereits hingewiesen (Anm. 112). 

367 Aus§ 7 Abs. 2 der 9. BlmSchV läßt sich dagegen keine zeitliche Verpflichtung der 
Genehmigungsbehörde für die Fachbehördenbeteiligung ableiten, da diese Bestim
mung ausschließlich Verpflichtungen gegenüber dem Antragsteller regelt. 
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keitsprüfung zur Abgabe ihrer Stellungnahme aufgefordert. Beim GAA-N 
fällt dieser Anteil mit rd. zwei Zehnteln (21,4%) annähernd doppelt so hoch 
aus wie beim LRA-1 mit rd. einem guten Zehntel (11,6%). 368 Zum anderen 
wurde in jeweils rd. der Hälfte der Verfahren beider Ämter (50,0% bzw. 
53,5%) binnen einer Woche nach Feststellung der Unterlagenvollständig
keit und in einem weiteren Fünftel bzw. Viertel (21,4% bzw. 25,6%) binnen 
zweier Wochen mit der Behördenbeteiligung begonnen. In weniger als je
weils einem Zehntel der Fälle (7, 1 % bzw. 9,3%) erfolgte dieser Schritt erst 
später. 369 

Tab. 41.1 
Dauer der Vorbereitung der Fachbehördenbeiziehung (Vollständigkeit der 
Unterlagen bis Beiziehung der ersten Fachbehörde) (Häufigkeitsvertei
lung) 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

12 5 5 
Beteiligung bereits eingeleitet 21,4% 11,6% 20,8% 

28 23 15 
Bis zu einer Woche 50,0% 53,5% 62,5% 

Über eine bis zwei Wochen 
12 11 1 

21,4% 25,6% 4,2% 

Über zwei Wochen* 
4 4 3 

7,1% 9,3% 12,5% 

56*** 43 24 
Verfahren gesamt** 99,9% 100,0% 100,0% 

• Maximaler Wert beim GAA-N: 2,8 Mon., LRA-1: 2,2 Mon., LRA-2: 6,8 Mon. 
•• Abweichungen von 100,0% durch Rundungen bei den prozentualen Einzelhäufigkeiten. 
••• Die Gesamtzahl von 58 Verfahren verringert sich um zwei Fälle ohne Fachbehördenbeteili

gung.370 

Von einer bei beiden Genehmigungsbehörden insgesamt zügigen Eröffnung 
des Beteiligungsverfahrens zeugen auch die durchschnittlichen Dauern von 

368 Die Differenz zwischen GAA-N und LRA-1 ist nicht signifikant. Das gilt auch für 
die Differenz zwischen LRA-1 und LRA-2. 

369 Mehrheitlich gingen diese Fälle allerdings mit erheblicher Überziehung der Zwei
wochen-Frist einher; vgl. dazu auch die in Tab. 41.1 ausgewiesenen Maximalwerte. 

370 Vgl. oben Ziff. 2.3.1. mit Tab. 13.1. Die um zwei Fälle verminderte Gesamtheit der 
Verfahren beim GAA-N betrifft sämtliche nachfolgenden Tabellen zur Fachbehör
denbeteiligung (bis einschl. Tab. 43.2). 
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jeweils sieben Tagen(= 0,23 Mon. bei niedrigen Varianzen) sowie die noch 
darunter liegenden Mediane von 6,1 Tagen (= 0,20 Mon.) beim GAA-N 
bzw. 4,9 Tagen(= 0,16 Mon.) beim LRA-1 (Tab. 41.11). 371 

Tab. 41.11 
Dauer der Vorbereitung der Fachbehördenbeiziehung (Vollständigkeit der 
Unterlagen bis Beiziehung der ersten Fachbehörde) (statistische Parameter 
in Monaten)* 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

Arith. Mittel 0,23 0,23 0,20 

Varianz 0,06 0,08 0,05 

Median 0,20 0,16 0, 16 

Minimum 0,00 0,00 0,00 

Maximum 1, 11 1,44 0,89 

1 Gesamt 
-,-

42 - -.-J6 J/ 

* Ohne Extremwerte und ohne die Verfahren, in denen bereits vor Feststellung der Vollständig
keit der Unterlagen die Behördenbeteiligung eingeleitet worden war (vgl. Zeile 1 in Tab. 41.1), 
beim GAA-N ferner abzüglich der zwei Fälle ohne Fachbehördenbeteiligung. 

Das einheitliche Bild ändert sich, wenn man zusätzlich die Zeitspanne zwi
schen der als erste und der als letzte beteiligten Stelle berücksichtigt. 

Wie Tab. 41.2 zeigt, lag zwischen der Aufforderung der ersten und letz
ten Fachbehörde zur Stellungnahme in 87,5% der Verfahren beim GAA-N 
weniger als ein Tag (erste Zeitkategorie). Dabei ist allerdings zu berück
sichtigen, daß in etwas mehr als der Hälfte dieser Fälle (28 bzw. 57, 1 % von 
49 absolut, entsprechend 50,0% der Grundgesamtheit von 56 absolut) für 
die Behördenbeteiligung nur ein einziger Adressat angesprochen wurde, 
nämlich die zentrale Dienststelle der Kommunal- bzw. Kreisverwaltungen. 
Dieser oblag es dann darüber zu entscheiden, welche der ihr zugehörigen 
Fachämter von der Anfrage tangiert sein könnten und demzufolge zu deren 
Bearbeitung aufzufordern wären. 372 Lediglich in dem restlichen (kleineren) 
Teil der Zeitklasse von weniger als einem Tag (21 bzw. 42,9% von 49 ab
solut, entsprechend 37,5% der Grundgesamtheit von 56 absolut) erstreckte 

371 Eine Differenzierung nach Neu- und Änderungsgenehmigungen zeitigt dabei keine 
nennenswerten Unterschiede. Vgl. dazu Tab. 41.12-A im Anhang. 

372 Vgl. oben Ziff. 2.3 mit Anm. 116 und Ziff. 2.3.2 mit Anm. 137. 
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sich die Fachbehördenbeiziehung auf mindestens zwei (oder mehr) Adres
saten. Nur in diesen Fällen läßt sich von einem »sternförmigen« Beteili
gungsprozedere (i.S. des§ 11 Satz 2 der 9. BlmSchV) sprechen (vgl. oben 
Ziff. 4.1). 

Tab. 41.2 
Dauer der Fachbehördenbeiziehung (Beiziehung der ersten bis Beiziehung 
der letzten Fachbehörde) (Häufigkeitsverteilung) 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

Weniger als ein Tag 49 19 6 
(bzw. "sternförmig") 87,5% 44,2% 25,0% 

3 5 6 
Bis zu zwei Wochen 5,4% 11,6% 25,0% 

Über zwei Wochen 1 6 2 

bis zu einem Monat 1,8% 14,0% 8,3% 

Über einen Monat* 
3 13 10 

5,4% 30,2% 41,7% 

56••· 43 24 
Verfahren gesamt** 100,1% 100,0% 100,0% 

* Maximaler Wert beim GAA-N: 8,2 Mon., LRA-1: 48,4 Mon., LRA-2: 8,3 Mon. 
** Abweichungen von 100,0% durch Rundungen bei den prozentualen Einzelhäufigkeiten. 
*** Um zwei Fälle ohne Fachbehördenbeteiligung verringerte Grundgesamtheit. 

Beim LRA-1 entfallen dagegen mit einem Anteil von 44,2% zwar nur rd. 
halb so viele Verfahren wie beim GAA-N in die erste Kategorie der Beizie
hungsdauer.373 In diesen Fällen waren aber ausnahmslos mindestens zwei 
Adressaten einbezogen. Die hier - im Unterschied zu Niedersachsen - ge
gebene Dominanz dieser Konstellation ist im wesentlichen darauf zurück
zuführen, daß das baden-württembergische Amt als Teil der Kreisverwal
tung - in dieser Hinsicht der erwähnten »Zentrale« im Norden vergleichbar 
- selbst für die Beteiligung der im eigenen Haus angesiedelten Fachämter 
zu sorgen hat. Trägt man diesen unterschiedlichen (nur mittelbar modellbe
dingten) Randbedingungen Rechnung und konzentriert den Vergleich auf 
die Anteile (aus der Perspektive der Genehmigungsbehörde auch faktisch) 
»sternförmiger« Behördenbeiziehung, so schneidet das süddeutsche LRA-
1 etwas besser ab als das norddeutsche GAA-N (44,2% gegenüber 37,5%). 

373 Die Differenz ist hochsignifikant (chi2 = 21,24 > 10,82, p = 0,001, df = 1.). 
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Wendet man sich den weiteren, längere Dauern repräsentierenden Zeit
klassen zu, verkehren sich die Relationen jedoch auffallend zu Lasten der 
baden-württembergischen Genehmigungsbehörde. Dort dauerte es in fast 
einem Drittel (30,2%) aller Verfahren über einen Monat - überwiegend so
gar mehrere Monate-, bis auch die letzte Fachbehörde einbezogen war.374 

Solche Zeiten finden sich beim niedersächsischen Pendant eher nur in Aus
nahmefällen (5,4%). 375 Der nicht nur vergleichsweise, sondern auch für 
sich genommen hohe Anteil in Baden-Württemberg bringt die durch
schnittliche Dauer dieser Verfahrensphase, die in Niedersachsen unter einer 
Woche (5,5 Tage bzw. 0,18 Mon.) liegt, auf eine Höhe von 2,4 Monaten 
(Tab. 41.21). 376 Dazu trugen vor allem die Änderungsgenehmigungen bei, 
die einen Durchschnittswert von 3,5 Monaten aufweisen gegenüber nur 
0,74 Monaten (=rd. 3 Wochen) bei den Neugenehmigungen (Tab. 41.22). 377 

Eine ähnliche Tendenz zu längeren Dauern bei Änderungs- gegenüber Neu
genehmigungen zeigt sich auch bei der niedersächsischen Genehmigungs
behörde. Die Differenz zwischen den beiden Genehmigungsarten (0,25 
Mon. gegenüber 0,00 Mon.) ist hier aber auf Grund der weniger asymme
trischen Verteilung wesentlich schwächer ausgeprägt. 378 

374 Noch größer fällt der entsprechende Anteil mit 41,7% beim LRA-2 aus. 
375 Die Differenz ist hochsignifikant (chi2 = 11, 11 > 10,82, p = 0,001, df = 1.). 
376 Bei allerdings hoher Varianz (25,43 Mon.) wegen der asymmetrischen Verteilung 

mit den beiden Häufigkeitsschwerpunkten am unteren und oberen Ende. Trotz der 
ungleichen Varianzen (GAA-N: 0,64 Mon.) ergibt der statistische Test für die Mit
telwertdifferenzen eine hohe Signifikanz (t = 3,156 > t(0,999; 9s) = 2,364 bei F = 39,61 
> F(o,999; 41, 54) = 2,31). - Auch beim LRA-2 liegt der Mittelwert mit 1,5 Mon. er
heblich über dem beim GAA-N. 

377 Trotz der auch hier signifikant differierenden Varianzen (39,30 Mon. gegenüber 1,53 
Mon.: F = 25,74 > F(0,999 ; 24, 16) = 4,99) divergieren die Mittelwerte (noch) signifikant 
(t = 1,760 > tc0,95; 4o> = 1,684). 

378 Die Differenz der Mittelwerte bleibt unterhalb statistischer Signifikanz (t = 1,014 
> t(o,9o; 53) = 1,299 bei F = 0,00 < F(0,999; 39, 14i = 2,27). - Der Durchschnittswert von 
0,00 Mon. bei den Neugenehmigungen beim GAA-N bedeutet, daß hier die Fach
behördenbeiziehung ausnahmslos »sternförmig« erfolgte bzw. sich auf die kommu
nale »zentrale Dienststelle« beschränkte. 
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Tab. 41.21 
Dauer der Fachbehördenbeiziehung (Beiziehung der ersten bis Beiziehung 
der letzten Fachbehörde) (statistische Parameter in Monaten)* 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

Arith. Mittel 0,18 2,36 1,50 

Varianz 0,64 25,43 3,88 

Median 0,00 0,17 0,46 

Minimum 0,00 0,00 0,00 

Maximum 4,82 21,54 7,51 

Gesamt** 55 42 23 

• Ohne Extremwerte, beim GAA-N ferner abzüglich der zwei Fälle ohne Fachbehördenbeteili
gung. 

Tab. 41.22 
Dauer der Fachbehördenbeiziehung (Beiziehung der ersten bis Beiziehung 
der letzten Fachbehörde), getrennt nach Neu- und Änderungsgenehmigun
gen (statistische Parameter in Monaten)* 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

Änd.-G Neu-G Änd.-G Neu-G Änd.-G Neu-G 

Arith. Mittel 0,25 0,00 3,46 0,74 1,35 1,67 

Varianz 0,87 0,00 39,30 1,53 5,14 2,83 

Median 0,00 0,00 0,23 0,07 0,28 0,66 

Minimum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Maximum 4,82 0,00 21,54 4,36 7,51 4,43 

Gesamt 40 15 25 17 12 11 

' Ohne Extremwerte, beim GAA-N ferner abzüglich der zwei Fälle ohne Fachbehördenbeteili
gung. 

Aus den dargestellten Befunden geht klar hervor, daß die Phase der Fach
behördenbeiziehung der norddeutschen Genehmigungsbehörde ausweis-
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lieh ihres erheblich geringeren durchschnittlichen Zeitverbrauchs offen
kundig weniger Probleme bereitete als der süddeutschen. Dafür ließe sich 
der im niedersächsischen Modell mittelbar gegebene Vorteil verantwortlich 
machen, daß hier für eine Reihe zu beteiligender Fachämter eine zentrale 
Dienststelle als Adressat zur Verfügung steht, an die andernfalls selbst zu 
erbringende Koordinationsleistungen delegiert werden können. Die höhere 
Koordinationslast im Süden vermag allerdings nicht den Befund zu erklä
ren, daß die baden-württembergische Genehmigungsbehörde in erster Linie 
bei Änderungsgenehmigungen vergleichsweise viel Zeit für die Behörden
beiziehung in Anspruch nahm, indem sie in diesen Verfahren die Entschei
dung über die zu beteiligenden Fachämter nicht zeitlich gebündelt, sondern 
nacheinander nach Maßgabe des weiteren Verfahrensverlaufs traf. Es ist 
nicht auszuschließen, daß sich dieses sukzessive Vorgehen auch einer ge
wissen Unsicherheit bei der genehmigungsrechtlichen Prüfung von Ände
rungen bereits bestehender Anlagen verdankt. 

Der Norden hat mit seiner eher zügig betriebenen Beiziehung der Fach
behörden einerseits eine wesentliche Voraussetzung dafür geschaffen, daß 
auch die gesamte Phase des fachbehördlichen Beteiligungsverfahrens - hier 
definiert als Zeitspanne zwischen der zeitlich zuerst ergangenen Anforde
rung einer Stellungnahme und der zeitlich zuletzt eingegangenen Stellung
nahme - kürzer ausfäiit ais im Süden. Andererseits unterliegt die nieder
sächsische Genehmigungsbehörde jedoch dem Risiko, den zeitlichen » Vor
sprung« dadurch zu verlieren, daß die zentrale Dienststelle die an siedele
gierte Beiziehung der in ihrem Haus betroffenen Fachämter nur mit zeitlich 
nachgeordneter Priorität behandelt. Demgegenüber könnte die selbst als 
»Zentrale« fungierende baden-württembergische Genehmigungsbehörde 
den durch den höheren Koordinationsbedarf bedingten zusätzlichen Zeit
aufwand bei der Behördenbeiziehung durch das Privileg »wettmachen«, 
über den internen »kleinen« Dienstweg auf die hauseigenen Ämter zugun
sten einer zügigen Erarbeitung der Stellungnahmen einzuwirken. Der nach
folgende Abschnitt wird allerdings zeigen, daß der Norden den in der Bei
ziehungsphase (mittelbar modellbedingt) erzielten Zeitgewinn in der Phase 
der Fachbehördenbeteiligung weitgehend bewahren und der Süden seinen 
anfänglichen Zeitverlust kaum (durch mittelbar modellbedingte Vorteile) 
kompensieren kann. 

4.3.3.2. Fachbehördliche Anfertigung der Stellungnahmen 

Als (Gesamt-) Dauer der fachbehördlichen Mitwirkung am Genehmigungs
verfahren durch Anfertigen vorhabenbezogener Begutachtungen ist hier -
wie erwähnt- die zwischen der zeitlich ersten Anforderung einer Stellung
nahme und der zeitlich zuletzt eingegangenen Stellungnahme vergangene 
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Zeitspanne definiert. Tab. 42.1 und Tab. 42.11 geben die entsprechenden 
Befunde (Häufigkeitsverteilung nach Zeitklassen bzw. zugehörige statisti
sche Parameter) wieder. 

Die größte Divergenz in den Häufigkeitsverteilungen in Tab. 42.1 tritt in 
der Kategorie der Dauer von mehr als einem bis höchstens zwei Monaten 
auf. In ihr sind beim GAA-N mehr als ein Viertel (28,6%), beim LRA-1 da
gegen weniger als ein Zehntel (9,3%) der Verfahren versammelt. Nimmt 
man noch die jeweils wenigen Verfahren hinzu, die in die unterste Katego
rie einer Dauer von maximal einem Monat fallen, ist zugleich der Haupt
unterschied zwischen den beiden Ämtern markiert. Bei der niedersächsi
schen Genehmigungsbehörde war demnach die gesamte Phase der fachbe
hördlichen Verfahrensbeteiligung zu einem guten Drittel (35,7% ), bei der 
baden-württembergischen aber nur - statistisch signifikant abweichend -379 

zu einem Siebtel (14,0%) der Verfahren binnen zweier Monate abgeschlos
sen (Kumulation der ersten beiden Kategorien der Tabelle). 380 In der Ten
denz spiegelbildlich dazu beläuft sich der Anteil der Verfahren mit einer 
längeren Beteiligungsdauer von mehr als zwei bis höchstens sechs Monaten 
beim GAA-N lediglich auf 37,5%, beim LRA-1 auf 51,2% (Kumulation der 
dritten und vierten Kategorie der Tabelle). Bei den Verfahren mit einer be
sonders langwierigen Beteiligungsphase von über sechs bis höchstens 12 
Monaten bzw. über 12 Monaten ( die letzten beiden Kategorien der Tabelle) 
konvergieren die beiden Ämter am stärksten bei vergleichsweise geringer 
ausgeprägten Differenzen. Die Konvergenz spielt sich freilich auf relativ 
hohem Niveau ab mit Anteilen von 26,8% (GAA-N) und 34,9% (LRA-1) 
an Fällen, die für diese Phase mehr als sechs Monate, mithin mehr als dop
pelt so viel Zeit, wie gesetzlich für die gesamte Dauer des Genehmigungs
verfahrens zugestanden, benötigten (Kumulation der letzten beiden Kate
gorien der Tabelle). Dabei steuern Verfahren mit Beteiligungszeiten von 
über 12 Monaten beim LRA-1 ein (relativ) größeres Kontingent bei als 
beim GAA-N. 381 

379 chi2 = 5,94 > 5,02, p = 0,025, df = l. 
380 Der entsprechende Wert beim LRA-2 von 33,3% entspricht allerdings nahezu dem 

beim GAA-N. 
381 Die Differenz der Anteile von 18,6% und 8,6% beim LRA-1 bzw. GAA-N in dieser 

Kategorie ist aber nicht signifikant (chi2 = 2,53 < 2,71 für p = 0,1 und df = 1 ). 
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Tab. 42.l 
Gesamtdauer der Fachbehördenbeteiligung (erste angeforderte Stellung
nahme bis Eingang der letzten Stellungnahme) (Häufigkeitsverteilung) 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

4 2 1 
Bis zu einem Monat 7,1% 4,7% 4,2% 

Über einen bis zwei Monate 
16 4 7 

28,6% 9,3% 29,2% 

Über zwei bis drei Monate 
14 9 2 

25,0% 20,9% 8,3% 

Über drei bis sechs Monate 
7 13 9 

12,5% 30,2% 37,5% 

Über sechs bis zwölf Monate 
10 7 4 

17,9% 16,3% 16.7% 

Über zwölf Monate* 
5 8 1 

8,9% 18,6% 4,2% 

56*** 43 19 
Verfahren "esamt** .. ,. ,... ,... - . .. ,...,.,. ,..._ .. ,....,., .. ~ 

E> 1UU,U% 1UU,U% 1UU,1'1o 

• Maximaler Wert beim GAA-N: 33,9 Mon., LRA-1: 48,8 Mon., LRA-2: 13,7 Mon. 
•• Abweichungen von 100,0% durch Rundungen bei den prozentualen Einzelhäufigkeiten. 
'" Um zwei Fälle ohne Fachbehördenbeteiligung verringerte Grundgesamtheit. 

Über der Sechsmonatsgrenze liegt auch die durchschnittliche Dauer der ba
den-württembergischen Fachbehördenbeteiligung mit 6,4 Monaten, wäh
rend die niedersächsische Dauer mit 4,4 Monaten deutlich darunter liegt 
(Tab. 42.11). 382 Selbst der Median, auf den weniger als auf den Mittelwert 
besonders lange Einzeldauern »durchschlagen«, überschreitet beim LRA-1 
mit 4,0 Monaten die Dreimonatsgrenze, die beim GAA-N dagegen mit 2,4 
Monaten ohne Mühe unterboten wird. 

382 Die Differenz ist signifikant (t = 1,990 > tc0,975, 95l = 1,984 bei F = 2,14 < Fc0,999 , 41. 
54)=2,31) 
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Tab. 42.11 
Gesamtdauer der Fachbehördenbeteiligung (erste angeforderte Stellung
nahme bis Eingang der letzten Stellungnahme) (statistische Parameter in 
Monaten)* 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

Arith. Mittel 4,35 6,42 3,90 

Varianz 17, 11 36,86 6,63 

Median 2,36 3,99 3,96 

Minimum 0,79 0,30 0,89 

Maximum 19,08 23,34 9,28 

Gesamt 55 42 23 

Ohne Extremwerte, beim GAA-N ferner abzüglich der zwei Fälle ohne Fachbehördenbeteili
gung. 

Zum erhöhten Zeitbedarf für die Fachbehördenbeteiligung haben beim 
LRA-1 - wie schon in der Beiziehungsphase (Ziff. 4.3.3.1)- in erster Linie 
die Änderungsgenehmigungen beigetragen (Tab. 42.12). Sie übertreffen 
mit einem Durchschnittswert von 7,4 Monaten deutlich den bei Neugeneh
migungen von 5,0 Monaten. 383 Beim GAA-N bewegt sich der entspre
chende Wert für Neugenehmigungen mit 5,1 Monaten auf etwa gleicher 
Höhe, während dort der Durchschnittswert für Änderungsgenehmigungen 
mit 4, 1 Monaten signifikant unter dem entsprechenden Wert beim LRA-1 
liegt. 384 

383 Die Differenz ist aber nicht signifikant (t = 1,265 < t(0.90; 40) = 1,303 bei F = 2, 11 < 
F(0,95; 24, l6) = 2,24). 

384 t = 2,438 > tc0•99, 63) = 2,390 bei F = 2,61 < Fc0,999, 24. 39) = 2,87). Beim GAA-N ist 
dagegen die Differenz der Mittelwerte zwischen Neu- und Änderungsgenehmigun
gen nicht signifikant (t = 0,817 < t(o,9o; 53) = 1,299 bei F = 1, 10 < F(0,95, 39, i4) = 2,20). 
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Tab. 42.12 
Gesamtdauer der Fachbehördenbeteiligung (erste angeforderte Stellung
nahme bis Eingang der letzten Stellungnahme), getrennt nach Neu- und Än
derungsgenehmigungen (statistische Parameter in Monaten)* 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

Änd.-G Neu-G Änd.-G Neu-G Änd.-G Neu-G 

Arith. Mittel 4,07 5,L0 7,39 4,99 3,49 4,27 

Varianz 17,63 16,05 46,03 21,77 7,73 5,91 

Median 2,15 3,70 4,33 3,41 2,36 4,19 

Minimum 0,82 0,79 0,30 0,92 0,89 1,38 

Maximum 19,08 13,64 23,34 20,72 9,28 8,85 

Gesamt 40 15 25 17 11 12 

Ohne Extremwerte, beim GAA-N ferner abzüglich der zwei Fälle ohne Fachbehördenbeteili
gung. 

Als Zwischenresümee läßt sich festhalten, daß die im Süden gegenüber dem 
Norden erheblich größere zeitliche Streckung der fachbehördlichen Beizie
hungsphase (Ziff. 4.3.3.1) im großen und ganzen ungebrochen auf die 
Dauer der (gesamten) Phase der fachbehördlichen Mitwirkung vom Beginn 
der Anforderung der Stellungnahmen bis zum Eingang der letzten Stellung
nahme bei der Genehmigungsbehörde »durchschlägt«. Dieses Ergebnis 
deutet darauf hin, daß sich die Fachbehörden im Hinblick auf die Zeit, die 
sie durchschnittlich für die Erarbeitung ihrer Stellungnahmen benötigten, 
in den beiden Modellen nicht wesentlich unterscheiden. Daß dem tatsäch
lich so ist, läßt sich an der Dauer von der Beiziehung der letzten Fachbe
hörde bis zum Eingang der letzten fachbehördlichen Stellungnahme de
monstrieren. Ob es sich dabei um dieselbe oder verschiedene Behörden 
handelt, ist im vorliegenden Zusammenhang ohne Belang. 

Tab. 42.2 zeigt die Häufigkeitsverteilung der entsprechenden Dauern auf 
verschiedene Zeitklassen. Sie fällt beim GAA-N und beim LRA-1 weitge
hend ähnlich aus mit jeweils geringeren Häufigkeiten in der untersten (we
niger als ein Monat) und obersten (über 12 Monate) Zeitklasse und den grö
ßeren Häufigkeiten in den mittleren Zeitklassen. 385 

385 Die größte Differenz mit 8,4 Prozentpunkten (in der vierten Zeitklasse) ist statistisch 
nicht signifikant (chi2 = 1,28 < 2,71 für p = 0,1 und df = 1). 
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Tab. 42.2 
(Mindest-) Dauer der fachbehördlichen Erarbeitung der Stellungnahmen 
(zuletzt beigezogene Fachbehörde bis Eingang der letzten fachbehördli
chen Stellungnahme) (Häufigkeitsverteilung) 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

5 6 8 
Bis zu einem Monat 8,9% 14,0% 33,3% 

Über einen bis zwei Monate 
15 9 6 

26,8% 20,9% 25,0% 

Über zwei bis drei Monate 
16 10 3 

28,6% 23,3% 12,5% 

Über drei bis sechs Monate 
7 9 5 

12,5% 20,9% 20,8% 

Über sechs bis zwölf Monate 
9 6 2 

16,1% 14,0o/o 8,3% 

Über zwölf Monate* 
4 3 0 

7,1% 7,0% 0,0% 

56*** 43 24 
Verfahren gesamt** 100,0% 100,1% 99,9% 

• Maximaler Wert beim GAA-N: 33,9 Mon., LRA-1: 17,5 Mon., LRA-2: 8,7 Mon. 
•• Abweichungen von 100,0% durch Rundungen bei den prozentualen Einzelhäufigkeiten. 
••• Um zwei Fälle ohne Fachbehördenbeteiligung verringerte Grundgesamtheit. 

Im Norden wie im Süden beläuft sich die durchschnittliche Zeitspanne zwi
schen der zuletzt ergangenen Aufforderung an eine Fachbehörde zur Äuße
rung und der zuletzt bei der Genehmigungsbehörde eingegangenen Stel
lungnahme auf jeweils über dreieinhalb Monate (Tab. 42.21). Mit dieser 
Dauer überschreiten beide Ämter die gesetzlich für die gesamte Fachbehör
denbeteiligung vorgesehene Monatsfrist um mehr als das Dreifache, wobei 
die baden-württembergische Behörde mit 3,65 Monaten etwas günstiger 
(aber nicht signifikant) abschneidet als die niedersächsische mit 3,95 Mo
naten. 386 Auch zwischen Neu- und Änderungsgenehmigungen weichen die 
Mittelwerte weder im intra- noch im interbehördlichen Vergleich in stati
stisch erheblichem Ausmaß voneinander ab (Tab. 42.22). 387 

386 t=0,396<t(o. 9o;9sJ= l,290beiF= 1,49<F<o.9s;54.4IJ= 1,61. 
387 Selbst für die größte Differenz zwischen den Mittelwerten bei den Neugenehmigun

gen beim GAA-N bzw. LRA-1 (4,55 Mon. bzw. 3,42 Mon.), ergibt sich kein signi
fikanter Testwert (t = l, 148 < t(0.90; 29) = 1,310 bei F = 2,27 < F<0•95; 14. ISJ = 2,42). 
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Tab. 42.21 
(Mindest-) Dauer der fachbehördlichen Erarbeitung der Stellungnahmen 
(zuletzt beigezogene Fachbehörde bis Eingang der letzten fachbehördli
chen Stellungnahme) (statistische Parameter in Monaten)* 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

Arith. Mittel 3,95 3,65 2,26 

Varianz 15,47 10,39 3,67 

Median 2,26 2,61 1,64 

Minimum 0,46 0,30 0,13 

Maximum 19,08 14,82 6,23 

Gesamt 55 42 23 

Ohne Extremwerte, beim GAA-N ferner abzüglich der zwei Fälle ohne Fachbehördenbeteili
gung. 

Tab. 42.22 
(Mindest-) Dauer der fachbehördlichen Erarbeitung der Stellungnahmen 
(zuletzt beigezogene Fachbehörde bis Eingang der letzten fachbehördli
chen Stellungnahme), getrennt nach Neu- und Änderungsgenehmigungen 
(statistische Parameter in Monaten)* 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

Änd.-G Neu-G Änd.-G Neu-G Änd.-G Neu-G 

Arith. Mittel 3,72 4,55 3,79 3,42 2,48 2,05 

Varianz 17,46 10,52 14,21 4,63 3,81 3,79 

Median 2,15 3,70 2,32 2,77 1,87 1, 13 

Minimum 0,46 0,79 0,30 0,92 0,16 0,13 

Maximum 19,08 11,87 14,82 8,07 6,23 5,70 

Gesamt 40 15 26 16 11 12 

* Ohne Extremwerte, beim GAA-N ferner abzüglich der zwei Fälle ohne Fachbehördenbeteili
gung. 
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Die dargestellten Befunde zur zeitlichen Belastung der Genehmigungsver
fahren durch Beteiligung der Fachbehörden am Verfahren einschließlich ih
rer Beiziehung lassen sich unter dem Gesichtspunkt des Modellvergleichs 
zu folgendem abschließenden Ergebnis resümieren. Im Hinblick auf die 
von den Genehmigungsbehörden im Norden wie im Süden kaum beeinfluß
bare Dauer der fachbehördlichen Erarbeitung der Stellungnahmen gleichen 
sich die Modelle. Sie unterscheiden sich dagegen im Hinblick auf die je
weils in der Hand der Genehmigungsbehörde selbst liegenden Beiziehungs
dauer erheblich. Eindeutige Anhaltspunkte für modellbedingte Ursachen 
dieser Divergenz lassen sich den Befunden nicht entnehmen. Von daher 
kommen für die Verzögerungen der Behördenbeiziehung bei der süddeut
schen Genehmigungsbehörde auch »hausgemachte« (modellunabhängige) 
Defizite in der Selbstorganisation und in der Steuerung der behördeninter
nen Koordination und Kooperation in Frage. 388 

4.3.4. Erstellung des Genehmigungsbescheids 

Die sich an die Fachbehördenbeteiligung anschließende, letzte Phase des 
Verfahrens ist die Erstellung des (offiziellen, rechtsverbindlichen) Geneh
migungsbescheids. 

4.3.4.1. Erarbeitung der Endfassung 

Tab. 43 stellt die Zeiten (klassifiziert) dar, die die Genehmigungsbehörden 
nach Eingang der letzten fachbehördlichen Stellungnahme für die Erarbei
tung der Endfassung bzw. den Erlaß des abschließenden Genehmigungsbe
scheids benötigten. 

Aus ihr ist der wesentliche Unterschied der Verteilungen zwischen 
GAA-N und LRA-1 leicht ersichtlich. Während bei der niedersächsischen 
Behörde die größeren Anteile jeweils auf die drei die längeren Dauern mar
kierenden Kategorien entfallen, verhält es sich beim LRA-1, wo die drei für 
die kürzeren Dauern stehenden Kategorien stärker besetzt sind, umgekehrt 
(in der Tabelle durch verstärkte Umrahmung hervorgehoben). Kumuliert 
man jeweils die Anteile der besagten Kategorien, ergibt sich, daß beim 
LRA-1 rd. drei Viertel (74,4%) der Genehmigungsbescheide innerhalb von 
vier Wochen erstellt wurden und entsprechend nur ein Viertel (25,6%) mehr 
als einen Monat beanspruchte. 389 Dagegen wurde beim GAA-N nicht ein-

388 Dose 1994, S. 236. 
389 Beim LRA-2 bewegen sich die entsprechenden Anteile mit 66,7% bzw. 33,3% auf 

vergleichbarem Niveau. 
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mal die Hälfte ( 41, 1 % ) der Bescheide binnen Monatsfrist verfaßt und ent
sprechend in über der Hälfte (58,9%) der Fälle diese Frist überschritten. 390 

Tab. 43 
Dauer der Erarbeitung des Genehmigungsbescheids (zuletzt eingegangene 
fachbehördliche Stellungnahme bis Ausfertigung des endgültigen Be
scheids) (Häufigkeitsverteilung) 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

5 14 3 
Bis zu einer Woche 8,9% 32,6% 12,5% 

Über eine bis zwei Wochen 
10 7 8 

17,9% 16,3% 33,3% 

Über zwei bis vier Wochen 
8 11 5 

14,3% 25,6% 20,8% 

Über einen bis zwei Monate 
15 5 2 

26,8% 11,6% 8,3% 

Über zwei bis drei Monate 
9 3 0 

16,1% 7,0% 0,0% 

Über drei Monate* 
9 3 6 

16,1% 7,0% 25,0% 

56*** 43 24 
Verfahren gesamt** 100,1% 100,1% 99,9% 

' Maximaler Wert beim GAA-N: 12,5 Mon., LRA-1: 8,8 Mon., LRA-2: 7,3 Mon. 
" Abweichungen von 100,0% durch Rundungen bei den prozentualen Einzelhäufigkeiten. 
'" Um zwei Fälle ohne Fachbehördenbeteiligung verringerte Grundgesamtheit. 

Die fast spiegelbildliche Gegenläufigkeit der Verteilungen hat erheblich di
vergierende Durchschnittswerte für die Dauer dieser letzten Verfahrens
phase zur Folge (Tab. 43.1), welche beim niedersächsischen Amt mit 1,7 
Monaten (= gut 7 Wochen) fast doppelt so lang ausfällt wie beim baden
württembergischen mit 0,9 Monaten (= knapp 4 Wochen). 391 Die Unter
schiede der Mittelwerte zwischen den beiden Ämtern ändern sich nicht we
sentlich, wenn man Neu- und Änderungsgenehmigungen gesondert be
trachtet. Das heißt andererseits, daß jeweils behördenintern zwischen den 

390 Die Differenz ist hochsignifikant (chi2 = 10,87 > 10,82, p = 0,001, df = 1). 
391 Auch diese Differenz ist hochsignifikant (t = 2,886 > t(0,995; 95) = 2,639 bei F = 1,87 

< F(ü,99; 54, 41) = 2,02). 
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Verfahrensarten keine größeren Differenzen in der durchschnittlichen 
Dauer bestehen (Tab. 43.2). 392 

Tab. 43.1 
Dauer der Erarbeitung des Genehmigungsbescheids (zuletzt eingegangene 
fachbehördliche Stellungnahme bis Ausfertigung des endgültigen Be
scheids) (statistische Parameter in Monaten)* 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

Arith. Mittel 1,68 0,86 1,43 

Varianz 2,36 1,26 3,42 

Median 1,38 0,51 0,52 

Minimum 0,00 - 0,03** 0,03 

Maximum 7,15 5,61 6,20 

Gesamt 55 42 23 

' Ohne Extremwerte, beim GAA-N ferner abzüglich der zwei Fälle ohne Fachbehördenbeteili
gung. 

" -0,03 = 1 Tag, betrifft den einzigen Fall, bei dem 1 Tag vor Zusendung der fachbehördlichen 
Stellungnahme eine telephonische VorabübermHtlung erfolgte. Dies gilt auch für die Tab. 
4.3.2. 

Eine maßgebliche Ursache für die nahezu doppelte Zeit, die das GAA-N ge
genüber dem LRA-1 für die Erstellung des Genehmigungsbescheids nach 
Eingang der letzten fachbehördlichen Stellungnahme gebraucht hat, ist 
leicht auszumachen. Sie liegt in der erwähnten, beim niedersächsischen 
Amt verbreiteten Praxis, dem Antragsteller zuvor eine Entwurfsfassung zu 
überstellen und ihm Gelegenheit zur Gegenäußerung zu geben (vgl. oben 
Ziff. 3.2). 

392 Auch für die größere (behördeninterne) Differenz zwischen den durchschnittlichen 
Dauern der Neu- und Änderungsgenehmigungen beim LRA-1 (0,65 Mon. bzw. 1,01 
Mon.), ergibt sich ein eindeutig nicht signifikanter Testwert von t = 1,031 < t(0,90; 

40) = 1,303 bei F = 3,04 < Fc0,99; 24, 16) = 3,18. 
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Tab. 43.2 
Dauer der Erarbeitung des Genehmigungsbescheids (zuletzt eingegangene 
fachbehördliche Stellungnahme bis Ausfertigung des endgültigen Be
scheids), getrennt nach Neu- und Änderungsgenehmigungen (statistische 
Parameter in Monaten)* 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

Änd.-G Neu-G Änd.-G Neu-G Änd.-G Neu-G 

Arith. Mittel 1,70 1,63 1,01 0,65 2,16 0,76 

Varianz 2,99 0,91 1,72 0,57 4,96 1,30 

Median 1,08 1,77 0,52 0,39 1,28 0,43 

Minimum 0,00 0,13 0,07 - 0,03 0,13 0,03 

Maximum 7,15 3,15 5,61 2,95 6,20 4,30 

Gesamt 39 16 25 17 11 12 

Ohne Extremwerte, beim GAA-N ferner abzüglich der zwei Fälle ohne Fachbehördenbeteili
gung. 

4.3.4.2. Revision der Entwurfsfassung beim GAA-N 

Tab. 44 gibt Auskunft über die Dauer, die beim GAA-N zwischen Ausfer
tigung der Entwurfsfassung und der endgültigen Fassung des Genehmi
gungsbescheids vergangen ist. 
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Tab. 44 
Dauer der Revisionsphase für die Entwurfsfassung des Genehmigungsbe
scheids (Ausfertigung der Entwurfsfassung bis Ausfertigung des endgülti
gen Bescheids) (oben Häufigkeitsverteilung, unten statistische Parameter 
in Monaten) - Nur GAA-N -• 

Häufigkeiten 

5 
Bis zu zwei Wochen 17,9% 

Über zwei bis vier Wochen 
10 

35,7% 

Über einen bis drei Monate 
9 

32,1% 

Über drei Monate** 
4 

14,3% 

Verfahren mit Entwurf gesamt*** 
28 

100,0% 

Beim LRA-1 betragen die Zeiten für die beiden (»unfreiwilligen«) 393 einschlägigen Fälle 
1,15 bzw. 5,77 Mon. 
Maximaler Wert: 10,0 Mon. 
Ausgenommen der Entwurf eines Teilgenehmigungsbescheids (s. Anm. 393). 

Parameter* 

Arith. Mittel 1,44 

Varianz 1,96 

Median 0,92 

Minimum 0,00 

Maximum 5,41 

Gesamt 27 

• Ohne Extremwerte. 

Tab. 44 macht deutlich, daß sich mit jener Praxis in der Mehrheit der ein
schlägigen (28)394 Fälle ein durchaus beträchtlicher zeitlicher Aufschub 

393 Vgl. oben Ziff. 3.2 und Anm. 242. 
394 Ausgenommen ist ein Fall, bei dem es sich um den Entwurf eines Teilgenehmi

gungsbescheids handelte. 
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verbindet. Dieser setzt sich aus der dem Antragsteller eingeräumten Äuße
rungsfrist und der Zeit, die im Falle von Kritik am Entwurf für die abschlie
ßende Klärung der umstrittenen Punkte - bei bemängelten nicht-immissi
onsschutzrechtlichen Auflagen unter Beteiligung der zuständigen Fachbe
hörden - aufgewandt wird. 

Der hinzukommende Zeitbedarf (Häufigkeitsverteilung über verschie
dene Zeitklassen, oberer Teil der Tabelle) bewegt sich lediglich bei weniger 
als einem Fünftel (17 ,9%) der betroffenen Verfahren innerhalb einer Zwei
wochenfrist. In knapp der Hälfte der Fälle übersteigt er jedoch die Monats
frist (Kumulation der letzten beiden Kategorien im oberen Teil), davon wie
derum zur Hälfte sogar die Dreimonatsfrist. Das wirkt sich entsprechend 
auf die durchschnittliche Dauer aus, die knapp anderthalb (1,44) Monate 
beträgt (unterer Teil der Tabelle). 

Die zusätzliche Phase eines zur »Diskussion« gestellten Genehmigungs
entwurfs erhöht - bezogen auf die Gesamtheit der Verfahren, also ein
schließlich der übrigen Fälle ohne Entwurf - die durchschnittliche Gesamt
verfahrensdauer beim GAA-N um rd. drei Wochen(= 0,67 Mon. bzw. 20,4 
Tage) gegenüber 5 Tagen(= 0,16 Mon.) beim LRA-1. 395 

4.3.5. Widerspruchsbearbeitung (»Nachphase«j 

Im Falle eines Widerspruchs durch den Antragsteller findet das Verfahren 
auf der Ebene der unteren Verwaltung mit der Entscheidung der Genehmi
gungsbehörde über eine mögliche Abhilfe seinen Abschluß. 396 Vom Ge
brauch dieses Rechtsmittels war, wie gezeigt (Ziff. 3.4.1 ), beim GAA-N rd. 
ein Viertel der Verfahren betroffen und damit ein deutlich größerer Anteil 
als beim LRA-1 mit rd. einem Siebtel. 

Tab. 45 zeigt die Häufigkeitsverteilung der für die Widersprüche in An
spruch genommenen Bearbeitungsdauern über verschiedene Zeitklassen, 
Tab. 45.1 die zugehörigen statistischen Parameter. 

395 Der Verlängerungseffekt beim LRA-1 ist allerdings nicht repräsentativ (und nur der 
Vollständigkeit halber aufgeführt), da er lediglich auf zwei -zudem Ausnahmen dar
stellenden - Fällen beruht. 

396 Wie oben (Ziff. 4.2.1) bereits angesprochen, wird die Bearbeitung der Widersprüche 
bei der übergeordneten Widerspruchsbehörde nicht mehr dem Verfahren bei der un
teren Genehmigungsbehörde zugerechnet. 
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Tab. 45 
Dauer der Widerspruchsbearbeitung durch die Genehmigungsbehörde 
(Widerspruchseinlegung bis Widerspruchsentscheidung) (Häufigkeits
verteilung)* 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

2 0 0 
Bis zu einem Monat 13,3% 0,0% ** 

Über einen bis drei Monate 
5 3 1 

33,3% 50,0% ** 

Über drei bis sechs Monate 
1 2 0 

6,7% 33,3% ** 

Über sechs Monate** 
7 1 0 

46,7% 16,7% ** 

15 6 1 
Widerspruchsverfahren gesamt 100,0% 100,0% ** 

* Angesichts der niedrigen absoluten Grundgesamtheiten an Widersprüchen dient die Prozentu
ierung lediglich einer näherungsweisen (heuristischen) Vergleichbarkeit der auf die einzelnen 
Kategorien entfallenden absoluten Häufigkeiten. Beim LRA-2 unterbleibt sie (nur I Fall ins
gesamt). 

** Maximaler Wert beim GAA-N: 17,5 Mon., LRA-1: 6,3 Mon., LRA-2: 2,6 Mon. 

In der Häufigkeitsverteilung (Tab. 45) finden sich beim GAA-N gegenüber 
dem LRA- l höhere Anteile in der untersten (höchstens ein Monat) und in 
der obersten Zeitklasse (mehr als sechs Monate) und entsprechend niedri
gere Anteile in den beiden mittleren Zeitklassen (mehr als ein Monat bzw. 
mehr als drei bis sechs Monate). Wegen der geringen absoluten Fallzahlen 
bleiben aber alle Unterschiede unterhalb der Signifikanz. Das gilt auch für 
die Differenz in Höhe von 2,6 Monaten bei der durchschnittlichen Bearbei
tungsdauer der Widersprüche, die sich beim GAA-N auf 6,7 Monate und 
beim LRA-1 auf 4,1 Monate beläuft (Tab. 45.1). 397 

Die unter der Verantwortung der Genehmigungsbehörde vollzogene Wi
derspruchsphase erhöht - bezogen auf die Gesamtheit der Verfahren, also 
einschließlich der mehrheitlichen Fälle ohne Widerspruch - die durch
schnittliche Gesamtverfahrensdauer beim GAA-N immerhin um rd. ein
dreiviertel (l,74) Monate, beim LRA-1 auf Grund der deutlich geringeren 
Anzahl der Widerspruchsfälle (und auch deren durchschnittlich geringeren 
Bearbeitungszeit) dagegen nur um rd. einen halben (0,57) Monat. 

397 t = 1,059 < t(o.9o; 19) = 1,328 bei F = 8,37 < F<0•99; 14, 5l = 9,77 bzw.> F(0,975 , 14, 5) = 
6,46. - Dieser Unterschied könnte auch Ausdruck der größeren Verwaltungsroutine 
der Verwaltungsfachleute sein. Dieses Ergebnis kann sich allerdings auf nur wenige 
(sechs) Fälle stützen. 
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Tab. 45.1 
Dauer der Widerspruchsbearbeitung durch die Genehmigungsbehörde (Wi
derspruchseinlegung bis Widerspruchsentscheidung) (statistische Parame
ter in Monaten) 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

Arith. Mittel 6,72 4,10 2,59 

Varianz 34,09 4,07 ** 

Median 5,57 4,00 ** 

Minimum 0,79 1,97 2,59 

Maximum 17,54 6,26 2,59 

Gesamt 15 6 l 

4.4. Fazit 

Eine zusammenfassende Übersicht über die Relationen der durchschnittli
chen Dauern der einzelnen Verfahrensabschnitte untereinander und zur Ge
samtdauer gibt - in chronologischer Abfolge - Tab. 46. Ihr kann man leicht 
entnehmen, welche Phasen sich durch vergleichsweise hohen Zeitbedarf 
auszeichnen und inwieweit sich dabei die beiden Genehmigungsmodelle 
voneinander unterscheiden. 

Das mit Abstand größte Zeitkontingent verbucht die Phase der Voran
tragsberatung (1 ). Das gilt für beide Genehmigungsmodelle gleicherma
ßen, wenn sich auch diese Phase beim LRA-1 mit einer Dauer von einem 
guten Dreivierteljahr (9,6 Mon.) deutlich länger hinzog als beim GAA-N 
mit einer Dauer von einem knappen halben Jahr (5,6 Mon.). Dieser, in den 
herkömmlichen Berechnungen zur Verfahrensdauer regelmäßig außen vor 
gelassene, als »inoffiziell« behandelte Verfahrensabschnitt währte bei bei
den Ämtern in etwa ebenso lang - beim GAA-N etwas kürzer, beim LRA-
1 etwas länger - wie die anschließende »offizielle« Laufzeit ab Antragsein
gang (8). 

Den zweithöchsten Zeitanteil verbrauchten die Fachbehörden im Rahmen 
der Erarbeitung ihrer Stellungnahmen (5). 398 Er liegt bei beiden Modellen 
bei rd. vier (GAA-N: 3,95) bzw. knapp vier (LRA-1: 3,65) Monaten. Damit 
kostete diese Phase, die sich als einzige einem nennenswerten Einfluß der 
Genehmigungsbehörde praktisch entzieht, in etwa ebenso viel Zeit - beim 
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GAA-N etwas mehr, beim LRA-1 etwas weniger - wie alle übrigen Verfah
rensabschnitte des »offiziellen« Zeitrahmens zusammengenommen. 399 

Tab. 46 
Übersicht über die durchschnittlichen Dauern der einzelnen Verfahrensab
schnitte (arithmetische Mittel in Monaten)* 

GAA-N LRA-1 LRA-2 

(1) Vorantragsphase** 5,60 9,58 5,26 

(2) Vollständigkeitsprüfung 0,40 0,26 0,67 

(3) Vorbereitung Fachbehördenbeiziehung 0,23 0,23 0,20 

( 4) Durchführung Fachbehördenbeiziehung 0,18 2,36 1,50 

(5) Fachbehördl. Abfassung d. Stellungnahmen 3,95 3,65 2,26 

(6) Erstellung des Genehmigungsbescheids 1,68 0,86 1,43 

(7) Gesamtdauer ab Vorantragsberatung*** 11,68 16,46 10,81 

(8) Gesamtdauer ab Antragseingang*** 6,63 8,00 6,50 

(9) Widerspruchsbearbeitung**** 1,74 0,57 0,11 

(10) Effektive Gesamtdauer***** 13,60 17,03 10,92 

Ohne Extremwerte. 
Von Tab. 39.1 abweichende Werte, da in die hier wiedergegebenen Mittelwerte auch die 
Verfahren ohne Vorantragsberatungen eingegangen sind. 
Die Werte sind Tab. 38.11 bzw. 37.11 entnommen und liegen wegen Rundungseffekten un
ter denen, die sich aus der Addition der hier wiedergegebenen Werte für die einzelnen Ver
fahrensabschnitte ergeben. 
Von Tab. 45.1 abweichende Werte, da in die hier wiedergegebenen Mittelwerte auch die 
(bei allen drei Ämtern die große Mehrheit ausmachenden) Verfahren ohne Widerspruch 
eingegangen sind. 
Dauer ab Vorantragsberatung bis Widerspruchsbescheid. 

398 Dabei ist zu berücksichtigen, daß es sich hier um die Mindestdauer der Fachbehör
denbeteiligung handelt, nämlich den Zeitraum zwischen der zuletzt ergangenen 
Aufforderung zur fachbehördlichen Äußerung und der zuletzt bei der Genehmi
gungsbehörde eingegangenen Stellungnahme (vgl. oben Ziff. 4.3.3.2 mit den Tab. 
42.2 bis 42.22). 

399 Diese Zeit ergibt sich aus Phase (8) abzüglich Phase (5). Sie beträgt 2,98 Mon. beim 
GAA-N und 4,35 Mon. beim LRA-1. 
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Alle der fachbehördlichen Erarbeitung der Stellungnahmen vorausgehen
den bzw. nachfolgenden Stadien dauerten bei beiden Ämtern jeweils weni
ger als vier Wochen, wobei für jedes Amt eine Ausnahme zu machen ist. Sie 
betrifft beim LRA-1 die Phase der Fachbehördenbeiziehung (4), für die es 
knapp zweieinhalb (2,36) Monate benötigte, bis auch das letzte der im kon
kreten Fall zu beteiligenden Fachämter zur Stellungnahme aufgefordert 
war. Das GAA-N erledigte dagegen diesen Schritt in weniger als einer Wo
che (in 5,5 Tagen oder 0,18 Mon.). Die andere Ausnahme betrifft die Phase 
der Erarbeitung des abschließenden Genehmigungsbescheids (6), die bei 
der niedersächsischen Behörde gut sieben Wochen (oder l,68 Mon.) dau
erte und damit rd. doppelt so lange wie beim baden-württembergischen 
LRA-1 mit nur dreieinhalb Wochen (oder 0,86 Mon.). Der längere Bearbei
tungszeitraum des GAA-N ist dabei in erster Linie der dort verbreiteten 
Übung zuzuschreiben, vorab dem Antragsteller eine Entwurfsfassung mit 
Gelegenheit zur Gegenäußerung zu übermitteln. 

Zugespitzt läßt sich die Analyse zum Zeitverbrauch einzelner Verfah
rensabschnitte wie folgt zusammenfassen. Geht man vom Antragseingang 
als dem faktisch »offiziellen« Beginn des Genehmigungsverfahrens aus, 
fällt in beiden Genehmigungsmodellen das mit Abstand größte Zeitkontin
gent auf die Erarbeitung der von den Fachbehörden abzugebenden Stel-
1„nn-nnhm,:i,n r1 h -:111f rlPn uAT\ ~Pr r!PnPhm10-11no-chPhÄrf'lp ~m u1Pn1octPn 711 
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»steuernden« Arbeitsschritt. Etwa gleich viel Zeit benötigten alle übrigen, 
zugleich weitgehend dem Verfügungsbereich der Genehmigungsbehörde 
unterliegenden Verfahrensabschnitte. Von diesen belasteten Vollständig
keitsprüfung und Vorbereitung der Fachbehördenbeteiligung das Zeitbud
get vergleichsweise nur gering. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß 
in beiden Modellen ein Teil der von der Genehmigungsbehörde zu leisten
den Prüfung des anstehenden Vorhabens auf seine Genehmigungsfähigkeit 
hin zumeist bereits in der dem offiziellen Antragseingang vorgeschalteten 
»inoffiziellen« Beratungsphase absolviert werden konnte, die im Ergebnis 
in etwa ebenso lang dauerte wie das nachfolgende »offizielle« Verfahren. 
Der Zeitverbrauch für die beiden restlichen zwei Phasen dieser »offiziel
len« Laufzeit - Durchführung der Fachbehördenbeiziehung und Erstellung 
des Genehmigungsbescheids - fällt bei den beiden Modellen deutlich un
terschiedlich aus. Nimmt im Süden die Fachbehördenbeiziehung das zweit
größte Zeitkontingent in Anspruch, ist es im Norden der Genehmigungsbe
scheid. 

Unterschiede im Zeitverbrauch zwischen den beiden Modelle betreffen 
mithin ausschließlich von der Genehmigungsbehörde zu verantwortende 
Verfahrensabschnitte und nicht das weitgehend von den Fachbehörden de
terminierte Stadium der Erarbeitung ihrer Stellungnahmen. 400 Entspre
chend liegt es nahe, sie in erster Linie der jeweils modellbedingten institu-
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tionellen Trennung bzw. Zentralisierung von Genehmigungs- und immissi
onsschutzrechtlicher Fachkompetenz zuzuschreiben. 

Die auf der Ebene der Durchschnittswerte aufgezeigten Zusammenhänge 
lassen sich durch eine Korrelations- und Regressionsanalyse, die die ein
zelnen Dauern auf der Basis der nicht-aggregierten, individuellen Werte je 
Verfahren miteinander in Beziehung setzt, absichern und präzisieren. 

Die Korrelationsanalyse ermöglicht es, Stärke (Korrelationskoeffizient r 
mit den Werten zwischen 0 und 1) und Richtung des Zusammenhangs (po
sitives oder negatives Vorzeichen von r) jeweils zwischen zwei Variablen zu 
bestimmen. Die Interdependenz (oder Kovarianz) zwischen zwei Variablen 
ist umso größer, je mehr sich der Koeffizient r dem Wert 1 annähert. Sie ist 
positiv, wenn die beiden Variablen in derselben Richtung, und negativ, 
wenn sie in entgegengesetzter Richtung kovariieren. 401 Die berechneten 
Zusammenhänge zwischen einzelnen Variablen lassen sich anschaulicher 
darstellen, wenn man statt des Koeffizienten r dessen quadrierten Wert r2 

zugrunde legt. Dieser Wert gibt an, wieviel Prozent der Varianz einer Va
riablen durch die andere Variable auf Grund ihrer linearen Beziehung er
klärt werden kann.402 

Tab. 46.1 zeigt die Korrelationen der einzelnen Verfahrensabschnitte (1) 
bis (6) mit der Gesamtdauer, jeweils ab Vorantragsberatung (7) und ab An
tragseingang (8), auf der Basis der erklärten Varianzen r2 .403 

Wie aus der Tabelle hervorgeht, korreliert die Gesamtdauer der Verfah
ren ab Antragseingang (8) beim LRA-1 am stärksten mit der Dauer der 
Fachbehördenbeiziehung (4). Auf diese Phase lassen sich- für sich genom
men - 67 ,40% der Varianz der Gesamtdauer zurückführen. Beim GAA-N 
dagegen beträgt der entsprechende Wert lediglich 5,33%. Dort ist es viel
mehr die Phase der fachbehördlichen Erarbeitung der Stellungnahmen (5), 
die am stärksten mit der Gesamtdauer nach Antragseingang korreliert und 
58,06% von deren Varianz gegenüber lediglich 12,95% beim LRA-1 er-

400 Auch dieses Ergebnis fügt sich in den schon den (inhaltlichen) Verfahrensverlauf 
kennzeichnenden Befund, nach dem sich in beiden Genehmigungsmodellen die Mit
wirkung der (modellunabhängigen) Fachbehörden weitgehend ähnlich gestaltete. 

401 Bei positiver Korrelation gehen höhere Werte der einen Variablen überwiegend mit 
höheren Werten auch der anderen Variablen einher, bei negativer Korrelation treffen 
höhere Werte der einen Variablen überwiegend mit niedrigeren Werten der anderen 
zusammen. 

402 Einern Anteil von 100% erklärter Varianz entspricht eine Korrelation von r = 1. In 
diesem Fall ist die eine Variable vollständig (linear) durch die andere determiniert, 
wobei die Determiniertheit nicht nur in positiver, sondern auch in negativer Richtung 
gegeben sein kann. 

403 Mit dem Bezug auf den r2-Wert ist insofern ein Nachteil verbunden, als er auch bei 
negativem Vorzeichen des Ausgangswerts r stets positiv ist, so daß die ursprüngliche 
Information über die Richtung des Variablenzusammenhangs verlorengeht. Deshalb 
sind die Korrelationskoeffizienten r zusätzlich in Tab. 46.11-A im Anhang wieder
gegeben. 
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klärt. Alle übrigen Verfahrensabschnitte tragen - wiederum jeweils für sich 
genommen - in beiden Modellen weitaus weniger zur Erklärung der Ge
samtdauer bei. Unter ihnen kommt beim LRA-1 der gerade genannten Ab
fassung der Stellungnahmen durch die Fachbehörden mit einem Erklä
rungsanteil von 12,95% und beim GAA-N der Erstellung des Genehmi
gungsbescheids mit einem Erklärungsanteil von 12,75% noch ein gewisses 
Gewicht zu. Der Beitrag der restlichen Phasen liegt jeweils unter 10%, aus
genommen die Vorantragsphase, auf die abschließend gesondert einzuge
hen ist. 

Tab. 46.1 
Korrelationen der einzelnen Verfahrensabschnitte mit der Gesamtdauer 
- r2-Werte (erklärte Varianzen)-• 

Gesamt- Gesamt-
dauer ab Vor- dauer ab An-
antragsbear- tragseingang 
beitung (7) (8) 

GAA-N r2= 6L94% r2= 11,51% 
(1) Vorantragsphase LRA-1 r2=61,39% r2= 1,21% 

GAA-N r2 = 0,00% r2= 0,36% 
(2) Vollständigkeitsprüfung LRA-1 r2 = 0,28% r2= 6,95% 

GAA-N r2 = 0,59% r2= 1,35% 
(3) Vorbereitung Fachbehördenbeiziehung LRA-1 r2= 0,56% r2= 0,45% 

GAA-N r2= 4,53% r2= 5,33% 
( 4) Durchführung Fachbehördenbeiziehung LRA-1 r2= 17,04% r2 = 67,40% 

GAA-N r2= 39,15% r2= 58,06% 
(5) Fachbehördl. Abfassung d. Stellungnahmen LRA-1 r2 = 2,21% r2 = 12,95% 

GAA-N r2= 7,30% r2 = 12,75% 
(6) Erstellung des Genehmigungsbescheids LRA-1 r2= 0,00% r2= 8,67% 

GAA-N *** r2= 65,06% 
(7).Gesamtdauer ab Vorantragsberatung*** LRA-1 *** r2= 21,03% 

• Berechnung der Koeffizienten unter paarweisem Ausschluß von Extremwerten. Die Mindest
zahl paarweise eingeschlossener Fälle beträgt beim GAA-N 52 und beim LRA-1 39 Fälle. 

Die Ergebnisse der Korrelationsanalyse verweisen auf einen weiteren, 
deutlichen Unterschied zwischen den beiden Genehmigungsmodellen. Die 
{iseweils behördeninternen) Variationen der (ab Antragseingang berechne-
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ten) Gesamtdauer 404 sind beim niedersächsischen GAA-N in erster Linie 
auf (eo-) variierende Dauern einer von diesem nur wenig beeinflußbaren 
Phase, der fachbehördlichen Erarbeitung der Stellungnahmen, zurückzu
führen und erst in zweiter Linie - und dies mit deutlichem Abstand - auf 
Variationen der in der eigenen Hand liegenden Zeitspanne für die Erstel
lung des Genehmigungsbescheids. Beim baden-württembergischen LRA-1 
dagegen sind die Variationen der Gesamtdauer vor allem durch (eo-) vari
ierenden Zeitaufwand für eine der eigenen Verfügung unterstehenden 
Phase, der Beiziehung der Fachbehörden, bestimmt. Von seiten der Geneh
migungsbehörde steuerbare Beschleunigungspotentiale sind von daher im 
Norden hauptsächlich bei der Erstellung des Genehmigungsbescheids und 
im Süden bei der Beiziehung der Fachbehörden gegeben. Das größere, aber 
von den Genehmigungsbehörden nur wenig beeinflußbare Beschleuni
gungspotential liegt aber bei den Fachbehörden. Deren für die Erarbeitung 
der Stellungnahmen in Anspruch genommener Zeitverbrauch, der in beiden 
Genehmigungsmodellen in etwa gleich groß ist, macht jeweils das mit Ab
stand gegenüber den übrigen Phasen größte Kontingent an der »offiziellen« 
Gesamtdauer aus. 

Beschleunigungspotentiale lassen sich freilich auch bei der »inoffiziel
len« Vorantragsphase vermuten. Deren in beiden Modellen im Vergleich 
zur »offiziellen« Verfahrenslaufzeit erhebliche Dauer beeinflußt allein auf 
Grund ihres (absoluten) zeitlichen Gewichts auch die von der ersten Voran
tragsberatung berechnete Gesamtdauer der Verfahren (7) bei beiden Äm
tern in gleich hohem Maße mit 61,94% (GAA-N) und 61,39% (LRA-1) er
klärter Varianz. Insofern ist dieses Ergebnis nicht überraschend. Weniger zu 
erwarten war dagegen, daß die Dauer der Vorantragsphase nur in einem 
schwachen Zusammenhang mit der anschließenden Verfahrensdauer ab 
Antragseingang (8) steht. Beim GAA-N beläuft sich die erklärte Varianz 
auf nur 11,51 % bei positiver Korrelation, d.h. längere Vorantragsphasen 
ziehen eher auch längere »offizielle« Gesamtdauern nach sich.405 Beim 
LRA-1 ist der Zusammenhang noch schwächer ausgeprägt mit lediglich 
1,21 % erklärter Varianz, wobei der Zusammenhang tendenziell invers ist, 
d.h. längeren Gesamtdauern gingen eher kürzere Vorantragsphasen bzw. 
kürzeren Gesamtdauern gingen eher längere Vorantragsphasen voraus. 

404 Die Variation der Gesamtdauer ist grundsätzlich unabhängig vom jeweiligen Durch
schnittswert der Dauer, die sich aus den mittleren Dauern der einzelnen Verfahrens
abschnitte (bzw. deren Summe) ergibt (s. Tab. 46). Es ist also durchaus möglich, 
daß die Variation auch identischer durchschnittlicher Gesamtdauern durch unter
schiedliche Dauern der einzelnen Phasen in unterschiedlichem Ausmaß bestimmt 
sein kann. 

405 Vgl. hierzu die Korrelationskoeffizienten in Tab. 46.11-A im Anhang. 
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